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(ftöffnung butdJ ben �täfibenten. - }BdanntGa'f>e bet <fingaben unb 5Botiagen. - �usfptad}e übet 
ben Xetmin bet �inbetufung be.t 2anbesft}nobe . 

.S tu e i t  e e i t u n g , 6. 3anuat 1953 6--51 

�nttag bett. 5Beteinljeitlid)ung bet �etifol)e in bet Q;bangelif d)en �itd)e in SDeutf d)Ianb. - �nttag 
bett. <finbetUfung otbiniettet �fattet 6um �Ile9tbienft. - �ingabe bett. Xtauung @efd)iebenet. -
�nttag f>ett. �uf�ef>ung bes Sfüd)Iid)en @efe�es bom 26. 4. 1951. - }Befd)roetbe bet ijtau IDHna 
}BetggöQ. - @ef e� bett. �ootbnung bon �fattetn auf anbete �fattftellen. - @ef e� betr. �ntf d)äbi• 
gung füt Xeilna9me an }Beaitfsft}noben unb �fattfonfeten3en. - }Betid)t üoet ben Cftroeitetungsf>au 
bes �auf es „<rl)at!ottenx:u9e". - �nttäge aut .\)ausIJaltsgeftaitung 1963/54. - @efev oett. <fttid)tung 
einet �bang. itd)engemetnbe �Iaad). - @ef eQ 6ett. �ttid)tung einet Q:bang. itd)engemeinbe 0eeI• 
bad). - Q;ingabe bes �nbufttie„ unb �x:beitmüf ttages in �utingen. - @ef eQ betr. bie 2eitung bet 
2anbesfücf)e. 

vn tlnlagen 

1. (fntroutf eines födJiid)en @ef eves bie 2eitung bet 2anbesfücf)e betx:.
2. �ntroutf eines füa,Ud)en @ef eQes bie Q:ntf d)äbtgung füt Xeiinn9me an �eaitfsft}noben unb. �fatt-

fonfetenaen bett.
S. tfntmutf eines fücf}lia,en @ef eves bie �ttia,tung einet �bangeiif cf)en Sfüd)engemeinbe 'fiaacf) bett.
4. (fntroutf eines fücf)Iia,en @ef e�es bie Q:uia,tung einet �bangeiif d)en ircf)engemeinbe 0eef6ad) bett.
6. �ntmutf eines fücf)Iid)en @efe�es bie �botbnung bon �fartetn auf anbete �fattftelien betr.
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22. Dr. au�n, froilljelm, ffiedJtßanmait, ID1ann9eim
(5V8. ilnan�eim), �m.

23. Dr. 2aml)I), fftiebtidJ, 0'6etftubienbiteltot, Wettljeim
(5V8. Wettljeim), .pW.
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ljof, IDHniftet a. �-, Radßtul}e (ernannt)
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Bernlehr, Georg, Pfarrer
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D. Dietze, D. Dr. Constantin, Universitätsprofessor

Dürr, Hermann, Dekan .
Dürr, Karl, Oberkirchenrat
Frank, Albert, Pfarrer....................................
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Hahn, Dr. Wilhelm Traugott, Universitätsprofessor
Hammann, Ernst, Pfarrer
Hauß, Friedrich, Dekan....................................
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Chfte 6itJuttB 1 

SDie .8anbe.ßf�nobe ijat igte 5ßetl)anblungen butd} bie bon i9t beftenten iad}riftfül)ret u11b butd} ®tenogra.p9en aufaeid)nen 
lafien. �uaerbem routben bie �nfµtacf}en bet �Ienatji�ungen auf lonbanb attfgenommen . .pietnaa, erfolgte bie naiQ• 

fteI,enbe �earbeitung bet merl)anblungen. 

SDie .8anbeßft)nobe tagte in bet „.Rät'f}es.81tt9er��d)uie" in .perrenal'b. �et Citöffnungsgottesbienft fanb am 4 . .Oanuar 
1953 in bet ffirlf}e in .peuenaif> ftatt. 1)ie �rebigt giert ber .peu .8anbesoif d}of . 

• 

ftfte offentlid)e 6il3ung 

�e r r e n a r b, 0 a m  s t a g ,  b e n 3. � a n  u a r 195 3, 2 0 U Q r. 

• Xageiorbnung

I. 
�röffnung burcr, ben �täjibenten. 

II. 
}Befonntgaoe ber Cfntfd)ulbigungen. 

III. 
�etanntgaf>e ber 5ßodagen unb \tingänge unb 5ßerteifung 

an bie �usflf}iiffe unb auftänbtgen @stellen. 

IV. 
�usf.prad)e übet ben rrermin bet fiinfm:ufung ber .8anbeß,. 

ft)nobe. 

I. 

�täfibent Dr. um,autr eröffnet bie 16i�ung. 
Sheisbe?an �rof. D. (;of f.prilf}t baß <fingangsgeoet. 
SDutd} mamensauftuf roitb bie �nroefengeit ber IDHtgfüber 

ber ®t)nobe feftgeftent (40) unb eine �nroefengeitslifte in 
Umlauf gef ett. 

�räfibent Dr. Um()auer: 0el}t bereqtte .Ronf\.)nobale! .tJcf) 
l}aoe botgin f d)on @elegen9eit gel}aot, ®ie 3u beguiben unb 
S'l}nen meine 9er3lid}ften 0egenslDÜnf lf}e 3um neuen -J'al)t 
aus0ufl)re(iJen. �cf} batf besgalb ie�t bao�n abfegen, weitere
�usfüljtungen gierau au ma(iJen. �cr, n:od)t� nut n?d) um
Cintf d}ulbigung oitten roegen bes ungeroof}n�tcf)en. ,8ettp!.U�•
tes, bet füt biefe ei�nobe gero�It routbe. �gen!Itd) ��r . f1e
ia im Ofto6et fällig. �bet bis baf}in tuat es md)t moghcf}, 
ben • �auptgegen{tanb unferer }Beratungen, nämlilf} bas @e"' 
f eQ üoet bie .8eitung ber @:uang ... ptoteftantif(iJen i!anl>es� 
fitd}e, fn:tig&uftellen. SDet oon .Ognen getu�Ite Sf!eine mnf .• 
�usfcf)uf3 ift &mat ein bol!es �a�r mit biefet �tbeit befd}äf• 
tigt getuefen. fit roar ai:d} im ®ommet b. �- mit feinen oor• 
oeteitenben �toeiten au Cinbe gefommen. �bet im <Euang. 
Obetfitd}emat unb im <frroeitetten @bang. :Ooetfücf)em:at 
feT;Jlten noc[) bie aof d}lief3enben �eratungen, f o baf3 bie ijrage 
auftaud}te, ob man bie 16.pätialjrstagung ausfallen unt> bie 
ganae �toeit, bte füt bie €1.pätia.!Jtstagung unb für bie ß=tüg„ 
ja'f)rstagung in ffrnge. fam, auf bie im fommenben fft:üT>iagr 
ftattfinbenbe !.tagung aufammeniegen f oUte. ID?an ift 9tet" 
bon abgefommen, tueiI man ber überaeugung roat, baf3 bas 
bann ein fo getüttelt IDlaf3 von �rbeit fein tvfü:be, baä bie 

aur merfügung fteljcnben oiet ober 11inf !tage - mel)r rann 
man ja ben �etten, bie im �eruf ftel}en, nicgt aumuten -
nid)t ausreid)e11 \uütben. �it werben ja im ijrüT;Jjaljt bie 

ircgengefcf)id}te unb ben �au�ljaitsplan au beraten gaben, 
unb ba4u bann nocr, ein' fo roid}tiges @efet wie bas 2eitungß• 
gefey au ne9men, bas fcf)ien nid}t anaug�en. IDlan ljat td• 
�afb bef cf)lofien, bie eipätialjrstagung etmas tueitet ljinauß• 
3utilcfen unb je�t in ben ß=etientagen amifcf}en �eiljnad)ten 
unb meuial)t aoauga(ten. SDas roat aber insbefonbete füt bie 
.perten �form; unter uns eine flf}nme �eiofhmg. S'd) bin 
ber fütte, bet bas nid}t anetfennen wollte, unb id} berjte.qe 
butd}au.ß, bab ic[) bon betflf}iebenen €ieiten 9lotrufe au �ören 
f>efom, ob man benn nicf)t miff e, baß bet �fartet an mleig­
nad)ten aufierotbentHdJ ftatr befoftet fei unb baf3 na(iJ bem 
SDteifönigstag roiebet bie eid}ule beginne, oo man if}m hnn 
bief e .paat !tage ber ffiul}e unb Cftljoiung nicf}t gönnen möge. 

cf} mubte baranf antrootten: jarool}l, mir 9a'6en bas rooljI 
flebad}t, finb af>et 0u unf mm lef>gaften �ebauern auaer­
f ta nbe geroefen, batauf meitet mücffid}t au negmen, als bab 
!Dir ben 53eginn ber �agung auf 3. 8anuar bedegten. ,�cf}
µetfönlicg htüpfte baran bie �offnung, bab bie anbers ge•
artete Zätigfeit, bie gier au entfalten ift, bie f d)öne matut
mtb baß ßufammenfein eine geroiffe �bmed}flung bringen
unb aucr, roieber eine geroiffe Cftl)ofung, fo bat fd)Hef3Iid)
0roifcf}en bet 58erufsaroeit an 5lßeil)nad)ten unb bet �emfß„
atbeit nacg SDteifönig bocg eine fleine mtemt>aufe fein roetbe.
Cf.ß finb ja nid)t alle bon un5 in gleicgem ID1a%e belaftet. �d}
l)aoe boUes merftänbnis füt bie fcf)roete mrl>eit, bie unf mn
�otfitenben bet �usf c{Jüff e, f omeit fie oefabt werben, be•
notftel)t. �d} 9abe aucr, boUes metftänbnis füt bie fcf)llme
�rbeit, bie man ben �etid}terftattern aumutet. mbet id,
gfouoe, bab bas, roas mit anbern nod} f o baau oeitrngen,
mel}t 0u einet Cfrl}eoung geeignet ift, als baf3 es als filrbeit 
anaufegen roäte. S'ciJ oitte eiie alfo um S'l}t freunbiid}d 5füt• 
ftänbni� bafür, baf3 !Dir bief e ungeroöljnlilf}e ,8eit für ttnfm 
�agung botgef e9en l}aoen. 

�it ljafJen bie .poffnung, im �.pril ober IDcai - id) �offe 
Cinbe �pril -, !Denn !Dir 3ut ß=rül}jal}tstagung auf anunen• 
fommen, bann in unf eten neuen eigenen ffiäumen tagen 0u 
rönnen, bie uns �onft)nobale Dr. €id}med)eI in 9etbort11gen• 
ber �eife geftaltet l}at. 8(iJ roar f eloft an meuia!Jr bort unb 
fJin burd} alle mäume gegangen unb mua fagen, icf) roar bet 
merounberung boU füt bas, roas et geleiftet l}at. S'<i, fnnn 
mit t>or{teUen, wie ba; alles, wenn e� fertiggeftellt ift. \uil:ten 
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tuirb, unb icf} barf igm ievt jd)on giet meine perföniid)e �n" 
cdennung unb ben @Iücfmünf dJ ber 0t}nobe aum Cfrfofg 
feiner �roeit ausfptecf}en. 

$Dem 2anbesbetein für nnere I
D

Hffion unb bet ätge" 
utgers:0d)uie insbef onbete, in beten mäumen toit �eute 

tagen bütfen, f oll 1mf et bef onberer anf getuibmet fein. ir 
roiffen, roeicf} gro[3e �e!aftung es für bie nnm ID'liffion unb 
füt bie ®cf}uie bebeutet, bab in ben �agen, tn benen f onft 
Ulu'fJe l)mf d}t unb bie IDlögiid)feit gegeben ift, eine @eneraf„ 
teinigung boraunefJmen, mit mit unf eten @Stiefeln fommen 
unb bie 9lu'fJe ftören. Um fo me.:Qt finb roh: bem �aufe unb 
feiner 2eitung, inf onbetgeit bem �em1 itd}emat �u5 nl 
be.m erften 5l3otfi�enben bes �ab. 2anbeßbmin füt �nnm 
ID'liffion unb ben Ieitenben 0d)tuef tetn geqHd) banfoat bafüt, 
bab fie uns gier begerbetgen. 

II. 

<fntf d)ulbigt gaben fid) für bie ganae �agung bie ®t.mo" 
balen �tfJt. bon @emmingen, oetf tubienbiteftot Dr. 2ampp, 
0teued,eratet fünbenoad), }Bud)oinbetmeifter $opp unb 
$rof. D. Dr. Ufütet, außetbem $rof. D. �upfdb; au einem 
fpäteren eitpunft fönnen etft eintreffen bie 0t}nobaien lßrof. 
Dr. a'fJn unb $Defon auf3. 

III. 

�er $räjibent gibt bie m o r I  a g en u n b Cf i n g ä n {l e 
oefannt, hie ben ein0elnen ?llusf d)üff en ü6ert1Jief m roetben. 

$räfibent Dr. llm�auet: <fin 0d)rei6en be �etrn �famt 
ijrant .. �onauefcf}ingen, bas ficf} mit bem ,8eitpunft ber atJ„ 
nobe befaf;t. �cfJ l)aoe ifJm, tuie botl)in f d}on ausgefü�rt, 
entjprecgeub geantwortet unb um �ntf d}uibigung gebeten, 
bab mir feine gröbere müdfid}t nel)men rönnen. 

$Dann gat ber Cfbang. $fattber�in in �oben burcf} ben 
morfi�enben, �errn $Delan 0d}üljie, mid) als �räfibent ber 
0t}nobe eingeloben, an bem }Bab. $fattedag, ber mit bem 
60iäf}rigen SubUäum bes $farrbereins berounben f ei, teil" 
6unel)meu. �cf} roar au meinem Ie6gaften }Bebauern berufliCQ 
berl}inbett, am 29. unb 30. 6. au erf d)einen, unb 9abe besqal6 
meinen �ertreter, meinen erf ten 5Bertreter, �etrn $Defan 

auä, ge6eten, bie 5Bettretung bet 0t}nobe au überne9men. 
�eite1: mad}te ber $räfibent IDlitteiiung bon einem }Brief• 

roecf)fel, ben er in ,8uf ammengang mit bet �a9I bon �rof. 
Dr. a9n 0um }Bif d}of in lbenburg mit bem $täfibenten 
bet 0t}nobe ber CfbangAutgerif d}en ird)e in (ben&urg ge• 
fül)rt 9at, unb fu'fJt bann fort: 

�t �ütttembergif d}e �bang. 2anbesfird}entag gat uns 
roieber eingefoben, an bet !tagung bom 12.-14. �obember 
teilaunel)men. Sei} ljabe �mn �fattet 0ped}t gebeten, 
namens bet et)nobe roie f d}on einmal teiI0uneljmen. �en: 
$fatm 0.pecf)t l)at fiel} bereit erUärt unb ljat aud} 011 ber 
Xagung tetrge11ommen. Cfr roh,b fid)erHd), roenn fiel} ,8eit 
finbet, gern unß übet bas, roas er bort miterlebt 9nt, er„ 
aäl)len. 

,8u bem „<fntllmtf eines füd}Iid}en @ef etes, bie 2eitung 
bet 2anbeßtird}e bett." f inb mit eine meil)e bon <fingaoen 
augegangen. 11 erf ter ßinie ein !tefegtamm bes $fardon• 
bents in �eibeioerg, bas lautet: 

,,$Der �farrfonbent bes Sfüd}enbeairts �eibeiberg .prote• 
ftiert einftimmig bagegen, baf3 ein f o entf d}eibenb wid}• 
tiges @ef e� wie bas bie 2eitung bet 2anbe.sfitd)e betr. bon 
bet 2anbesft)nobe bef d)Ioffen werben f oll, ogne baä bet1 
@emeinben borljer genügenb ,Seit gegeben ift, fiel} mit iljren 
0t)nobaien barüoet eingel)enb au bef .pred}en. �it bitten 
bnl)er, bie }Bef d}Iuf3faff ung über bief es @ef et} 0n beringen. 

m �uftrag bes $fartfonbents: auf3." 
�unerbem ift mit Gugegangen ein 0d}rei6en bes G;bing. 

$Defanats ID'lannl)eim, unteraeid)net bon �ertn itcf}�•,1rnt 
$Defan ,t)toeft, ,bas fofgenben �ottiaut -l)at: 

mbg. Sdjtueif�att lieft: 
„ID'lit grober }Bef orgnis roenben fidJ bie $form: bes 

ird)enoeaids ID'lannljeim an ben �errn $räfibenten ber 

2anbesft)nobe ber 5Bminigten ijb011g ... .prot. 2anbesfüd)e 
}Babens unb bitten um mertagung ber mef d}(ufJfaff ung 
ii6er ben <fntroutf eines itd}engef eQes bie eitung bet 
2anbesfüd}e oetreffenb. 

�it bergeff en nid)t, baä mir tn ffütbitte bet 2eHung 
unf eret SfücfJe gebenfen unb befennen unß 0u ber not­
roenbigen <fgtfutd}t gegenüber ben gef evten �mtern bes 
�if d}ofs unb bes :ObetfitcfJenrats, aber mir bebauem, baä 
es ben 0t}nobaien roegen bet berfpäteten ,81tf tellung nid}t 
mögiid} roar, ben Cfntrourf uns red}taeitig aur �enntnis 
au geben unb mit uns au beraten. 

0d)on nacfJ ber erften $Dutd)arbeitung ergeben fiel} emfte 
}Bebenfen, oo nid}t bas @ef e� im �iberfprucf} fteljt mit 
bem @eift bet }Bob. Unionsutfunbe, ber 5Betfaff ung bet 
2anbesfüd}e, bet }Barmer <frfiärung unb gef e�Iid)e unb 
geiftlid)e �ufgaoen untetf cf)iebsfos nur bom gef e�Iicf}en 
@efid}ts.punU aus regeln will. 

(Es ift uns ein �niiegen, bab bas mertrauen 0roifd)en 
itd}engemeinben, $fatterf d)aft unb ird)enleitung butd} 

bief e gef et}Iid}e 9legelung nid}t emftfid) gefägrbet loirb 
unb mir legen uns bie ffrage bot, ob l)ier nicf)t geiftiicf)e 
5Bollmad}t butd} ein <ftmäd)tigungsgef ev erf evt tuirb. 

�it bitten hie €5gnobe burd) il)ren $täfibenten be�l)aib 
um 5Bettagung ber }Bef d}Iuäfaff ung ü6er biefes @ef e�, bis 
bie ganae !tragroeite be @ef eves üoerfcf}aut roerben fann. 

�ief er �ntrag routbe auf ber $fattfonferena bes it== 
cf)enbeairfs IDlann'fJeim am ID'lontag, ben 29. $Deaember 
1952 mit 31 0timmen angenommen. tfs erl)ob fiel} feine 
@egenftimme. �in $fatm entl)ieit fid) bet 0timme. 

@Ieid}aeitig rouvbe oef d}loffen, bief en �ntrag bem �ban" 
geiif d}en Ooetfitd}em:at über bas $Delanat 9Rannl)ehn au" 
0uleiten mit bet }Bitte um roof}hoollenbe $rüfung, oo nid)t 
bie 5Borlage nod} bor ber näd)f ten Xagung ber 0t}nobe 
aurüdgeaogen roerben fann. ge6- �oeft, $Defan." 
8n äQniid}et �eif e lautet eine �ingabe, bie bet mot" 

fi�enbe bes 2a'1besoruberrats ber mab. }Befenntnisgemein" 
f d}aft, �ert $Defan Dr. öl)nlein, am 2. 1. mit l)at aufommen 
laffen. 

�6g. St{Jtuei�att Heft: 
„$Der l)eute in Starisrul}e au einet erroeiterten 0i\}ung 

berf ammeite 2anbesbmbettat bet �ab. �efenntnisgemein" 
f d)aft bittet bie 0t}nobe, in .ber oebotftel}enben ®ivung 
über bie 5Bodage bes �rroeiterten berfüd}enrats, bas 
@efeu über bie 2eitung ber 2anbesfitcf}e 6dt., nid}t au I,e .. 
f d)Iieben, fonbetn Ie.biglid) au betaten. 

�ir finb ber ü6eraeugung, baä bas .2eitungsgefev bon 
f o groäer }Bebeutung für bie ,8ufunft unf etet ircfJe ift, 
bafi roir es nid)t für bertretoat garten, batüoer enbgültig 
au bef d)Iief3en, oebor nid)t aud} ben �mtsotübern, ebtI. 
aud) ben �eaitfsft)noben, @eiegen!Jeit gegeben ift, fid) baau 
au äuf;etn. 

�it ftellen bief en �nttag, obroogl mit roiffen, baf; nad} 
bem geitenben @ef eQ bie filnl}örung ber 58e3itfsft)noben 
nid)t geforbett roetben fann. gea. Dr. Stöl}niein." 
0d)Iief3Iid} ift eine <fingabe bes ffreiburger �tbeitsfteif es, 

unteqeid}net bon Dr. <frroin �egeI unb :Otto at}, �farrer, 
:Opfingen, bom 30. 12. au betlef en. 

�og. SdJtuti�att Heft: 
„mad) eing�enber �eratung ber @ef eiJesboriage bes 

Cfrtueiterten betfird)enrats , ie 2eitung bet 2anbes� 
füd)e betreffenb', unb nad} brübedid}er �usfptad}e im 
etroeiterten Stonbent bes ffteifmrget unb ID1ü111Jeimer 

ird}enoe3itfs be�rt fid) ber ffteiourger �rbeitsfteis, bem 
bietaig $fatrer unf eret mabif d}en 2anbesfid)e angel}ören, 
,t)tl}nen foigenbes boqutragen: 

bgleid} mit bie �ntention unb bot allen $Dingen bie 
®orge bet in bie merantroortung für unf ere 2anbesfüd)e 
gerufenen ID'länner berftel)en, butd) ein @ef eiJ aur 2eitung 
unf erer 2anbesfücf)e etnen feften, gef evlidJ beranferten 
,8uftanb l)etbeiaufügren, unb f o f e9r mit es begrüfJen, ba{J 
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— wie in § 1, Absatz 3 es ausgedrückt wird — bie Leitung 
ber Landeskirche in ihren Entscheidungen sich von ber geist- 
lichen Mitte leiten unb beftimmen lassen möchte, so haben 
wir doch im Blick auf baS Ganze unb bie Einzelheiten ber 
Gesetzesvorlage erhebliche Bebenfen gegen eine Erhebung 
biefer Gesetzesvorlage jum Gesetz. Folgende Gründe finb 
es, bie unsere kritische Stellungnahme beftimmen:

1. Ter Gesetzesvorlage fehlt eine eindeutige theologische 
Präambel, aus ber hervorgeht, in welcher Zuordnung baS 
geistliche Recht, auf Grund beffen kirchenregimentliche Ent- 
scheidungen getroffen werden, jum Evangelium gesehen 
wird. ES müszte deutlich werden, worin ber Unterschied 
evangelisch-geistlichen Rechtes gegenüber dem katholischen 
geistlichen Recht gesehen wird. Tiefe Frage führt schliesz- 
lic ju einer Besinnung über bie Interpretation ber 
Unionsurkunde unb ben entscheidenden Sat in ber Unions- 
urkunde, wonach bie CA. nur infofern unb insoweit nor- 
mative Bebeutung hat, als in ihr baS Prinzip ber freien 
Forschung ber heiligen Schrift als ber alleinigen’ Grund- 
läge unfereS Glaubens jum Ausdruck fommt. Tie ber 
Gesetzesvorlage beigegebene Begrünbung, in ber ber Ver- 
juc gemacht wird, aus einigen Artikeln ber CA., vor 
allen Tingen bem 28. Artikel, eine Begrünbung evangelisch- 
geistlichen Rechtes abzuleiten, scheint uns baS Verhältnis 
von Bekenntis unb Heiliger Schrift zu verschieben. Tie 
Begrünbung läszt eine überzeugende Beweisführung eines 
geistlichen Rechtes aus ber Heiligen Schrift vermissen. 
Tamit fehlt ben einzelnen Bestimmungen ber Gesetzes- 
Vorlage bie notwendige Beziehung jum Schriftgrund, b. h. 
es wird nicht deutlich, inwiefern gerabe biefe Gesetzesvor- 
läge bie Leitung ber Landeskirche als geistlich unb recht- 
lic unaufgebbare Einheit’ konkret macht.

2. Zu einzelnen Barographen ber Gesetzesvorlage bitten 
mir folgenbe Bedenken vortragen ju bürfen:

Tie in Abschnitt II jum Ausdruck fommenbe Auffassung, 
wonach bie Landessynode feine Beschwerdeinstanz ift, stellt 
eine Einschränkung beS synodalen Charakters unserer 
Landeskirche bar. Tiefe Einschränkung wird dadurch nicht 
aufgehoben, dasz bem Erweiterten Oberkirchenrat als ber 
künftigen Beschwerdeinstanz gegen Berfügungen beS Ober- 
kirchenrats fünf bzw. sechs Synodale beigefeilt werden. 
Bielmehr jeigt bie Zusammensetzung beS Erweiterten 
Oberkirchenrats, das baS synodale Element rein zahlen- 
mäszig immer in ber Minderheit fein wird, abgefehen von 
ber juristisch höchst fragwürdigen Situation, wonach bie 
Stelle, gegen bie unter Umftänben Beschwerde geführt 
werden soll unb fann, zugleich Beschwerdeinstanz ift. Im 
Zusammenhang mit ber Landessynode haben mir Beden- 
fen gegenüber einer Erhöhung ber vom Landesbischof 
ju berufenben Synodalen von zehn auf Vierjehn. Auf 
jeben Fall ift uns bie bafür gegebene Begrünbung un- 
durchsichtig. Dasz mir einer Erweiterung ber Synode durch- 
aus positiv gegenüber stehen, mirb mit biefem Einwand 
nicht berührt. ES gibt andere Wege zu einer solchen Er- 
meiterung.

Im Blick auf bie Darstellung ber Leitungsfunktionen 
beS Landesbischofs haben mir Bebenfen gegen Abschnitt e), 
in bem gefagt mirb, das bem Landesbischof baS Wächteramt 
über Glauben unb Lehre ber Kirche übertragen fei. Tiefes 
Wort scheint uns in mehrfacher Hinsicht Miszdeutungen 
ausgesetzt ju fein. ES fönnte als Ansatz einer fpäteren 
Entwicklung ju einer Art Lehramt gebraucht werden. Wir 
bitten, eine anbere Umschreibung biefer notwendigen 
Funktion ber Leitungsaufgaben beS Bischofs ju suchen.

Tiefe Hinweise auf einzelne fonfrete Beftimmungen in 
ber Gesetzesvorlage sollen genügen, um baS Anliegen un­
fereS Schreibens deutlich ju machen. Wir halten ben vor- 
liegenden Gesetzesentwurf sowohl in ber theologischen Be- 
grünbung, mie auch in entscheidenden Einzelbestimmungen 
noch nicht für fo ausgereift, dasz bie Gesetzesvorlage jum

Gesetz erhoben werden kann. Wir haben daher die Syno- 
dalen des Freiburg-Müllheimer Bezirkes gebeten, in der 
Synode dahin zu wirken, das die Gesetzesvorlage zu einer 
neuerlichen Beratung bem Rechtsausschusz zurückverwiesen 
wird, um einer späteren Synode wieder vorgelegt zu wer- 
ben. Der Unterzeichnete bittet Sie, hochverehrter Herr 
Präsident, dieses Schreiben bei ber Diskussion um bie 
Gesetzesvorlage ber Synode zur Kenntnis zu bringen. Wir 
glauben, baß bie Synode unb bie in bie Verantwortung 
ber kirchlichen Leitung gerufenen Männer alles Interesse 
baran haben, bie Reaktion zu hören, bie biefe Gesetzes- 
vorlage bei ihrer Bekanntwerdung ausgelöst hat.

gez. Dr. Erwin Hegel, Pfarrer; gez. Otto Katz, Pfarrer." 
Von biefen Eingaben sind bie beiben erft verlesenen, näm- 

lic das Telegramm des Pfarrkonvents Heidelberg unb bie 
Resolution ber Pfarrkonferenz in Mannheim, mir am Abend 
des 30. bzw. am 31. Dezember zugegangen, so das ic bie 
Möglichkeit hatte, am Morgen des 31. Dezember mit bem 
Herrn Landesbischof unb ben damals in Karlsruhe anwesen- 
ben Herren Mitgliedern des Oberkirchenrats hierwegen Füh- 
lung zu nehmen. Es wurde bie Auffassung vertreten, das 
eine Zurückziehung ber Borlage schon unt deswillen nicht 
in Frage komme, weil das Aufgabe des Erweiterten Evang. 
Oberkirchenrats wäre, ber ja nicht greifbar war. Aber auc 
sonst war man ber Auffassung, das bie Vorlage nicht zurück- 
gezogen werden füllte, sondern das sie hier ber Landessynode 
zur Bearbeitung in bem zuständigen Ausschuß übergeben 
werden solle, wobei es bann ber Landessynode überlaffen 
bleibe, zu bestimmen, ob sie beschlieszen wolle, ober ob sie 
nach ausgiebiger Beratung ber Grundtendenz unb ber ein« 
zelnen vorliegenden Bestimmungen bie Beschlussfassung bis 
zur Frühjahrtstagung zurückstellen wolle, in welchem Fall 
bann bie Opponenten reichlich Gelegenheit hätten, ihre Mei- 
nung schriftlich ober durch Mitglieder ber Synode jur 
Sprache ju bringen. Im übrigen ift sowohl ber Kleine Ver- 
fassungsausschusz als auc ber Oberkirchenrat unb ber Er- 
weiterte Evang. Oberkirchenrat sic feiner Schuld bewuszt 
etwa in ber Richtung, dasz bie Borlage ju fpät fertiggestellt 
unb zu fpät hinausgegeben worden fei. Ic habe vorhin schon 
gefagt, dasz ber Kleine Verfassungsausschusz schon im Sommer 
mit feinen Beratungen fertig war unb das im Oberkirchen- 
rat eine sehr eingehende Beratung Zeit erforberte, unb das 
er — bieS fei zum Lobe beS Oberkirchenrats gesagt — nicht 
einfach mit beiben Füszen auf ben Boben ber Borlage beS 
Kleinen Verfassungsausschusses gefprungen ift, fonbern erft 
eine eingehende Prüfung hat stattfinden lassen, und das im 
Erweiterten Evang. Oberkirchenrat gleichfalls eine Prüfung 
ftattfanb. Aber immerhin fo, das am 3. Dezember, alfo ge- 
nau vor einem Monat, bie Borlage von Karlsruhe hat 
hinausgehen fönnen. Wenn sie bann erft 14 Tage später, wie 
von einigen Herren hier erklärt wird, in bie Hände ber 
Pfarrer gekommen ift, ift baS jedenfalls nicht Schuld beS 
Oberkirchenrats.

Sc felbft habe ben beiben Unterzeichnern beS Telegramms 
unb ber Eingabe, ber Resolution ber Mannheimer Pfarr- 
konferenz, bie mir noch so jeitig zukamen, das ic antworten 
tonnte, durch Telegramm folgendes geantwortet:

An Herrn Dekan Hausz-Peidelberg:
„Antrag beS Pfarrkonvents Heidelberg wird ber Landes- 

synode jur Beschlussfassung vorgelegt. Oberkirchenrat iff 
verständigt."

Unb an Herrn Dekan Joest-Mannheim habe ic ge- 
antwortet:

„Resolution ber Pfarrkonferenz wird ber Landessynode 
zur Beschlussfassung vorgelegt. Oberkirchenrat ift verstän- 
bigt. Zurückziehung ber Borlage vor ber Synode war un- 
möglich."
Das wäre, was hierzu rein formell unb geschäftsordnungs-

mäszig Zu bemerken ist.
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Abgeordneter Bernlehr: Zu bem Schreiben des Freiburger 
Arbeitskreises fühle ic mich gebrängt, ein Wort zur Klar- 
stellung zu jagen: Ic möchte jum Ausdruck bringen, dasz 
diese Auffassung bie Meinung unb Stellungnahme des Frei- 
burger Arbeitskreises ijt unb nicht bie einhellige Stellung- 
nähme etwa des Freiburger unb Müllheimer Konvents, wie 
es vielleicht nach ber Fassung des ersten Abschnittes aus- 
jehen tönnte. Ic halte dieses Wort zur Klarstellung nötig.

Die Synode ertlärt sic — bei 1 Stimmenthaltung — 
einstimmig bamit einverstanden, das bie Vorlage 1 bem 
Verfassungsausschus überwiesen wirb unb das in Abwei- 
chung von ber üblichen Geschäftsordnung jeder Synodale, 
gleich ob er Mitglied des Ausschusses ijt ober nicht, bie Mög- 
lichkeit hat, in biejer Ausschuszsitzung das Wort zu ergreifen.

Zu ben anonymen Eingaben, bie allen Mitgliedern ber 
Synode zugesandt wurden, beschloß bie Landessynode, fie 
offiziell nicht zu bearbeiten.

Zu ber Eingabe des Inhabers ber Firma Joh. Ph. Gruber 
in Karlsruhe, ber sic barüber beschwert, dasz bie Umzüge 
von Pfarrern faft ausschliesslich von ber Firma Hannic 
in Bretten durchgeführt werben, gibt ber Präsident be- 
tannt, dasz er bem Oberkirchenrat von biejer Eingabe Kennt- 
nis gegeben hat. Nach Verlesung ber Stellungnahme des 
Oberkirchenrats unb ber Antwort des Präsidenten an bie 
Firma Gruber beschlieszt bie Synode, bieje Angelegenheit als 
erlebigt ju betrachten.

Präsident Dr. Umhauer: Die Pfarrer ber Lutherkirche in‘ 
Mannheim haben folgenbe Eingabe an bie Landessynode 
gerichtet:

Abgeordneter Schweikhart liest:
„Noch unter bem Eindruck einer Silvesternacht voll 

sinnloser Knallerei, hemmungsloser Vergnügungssucht unb 
widerlicher Trunkenheit richten Wir bie Aufmerksamkeit 
ber Synode auf bie Tatsache, das bie ungestörte Verkündi- 
gung an unseren Gottesdienststätten am Silvesterabend 
nicht mehr gewährleistet ijt. Der auf 20 Uhr in ber Luther- 
tirche angesetzte Gottesdienst mit anschließender Feier des 
Hl. Abendmahls wurde durch Donnerschläge unmittelbar 
um bie Kirche während der ganzen Dauer empsindlic ge- 
stört. Eine Vorverlegung auf 18 Uhr hätte zur gleichen 
Störung geführt, ba vereinzelt schon in ber Adventszeit, 
erst recht aber in ben Tagen nach Weihnachten bie Knal- 
lerei bei Einbruch ber Dunkelheit überhand nahm. Selbst 
ber Neujahrsgottesdienst früh litt noch unter Knallerei. 
In anderen Gemeinden, auc anberer Stäbte (Providenz- 
kirche Heidelberg) wurden ähnliche Erfahrungen gemacht. 
Es erscheint uns ein Wort ber Synode an bie Amter für 
öffentliche Ordnung in ben Stäbten ober an zentrale 
Stellen in Stuttgart ober Bonn dringend nötig, ba sonst 
Gottesdienste an Altjahrsabenden künftig nicht mehr ge-
halten werben tönnten.

Die brei Pfarrer ber Lutherkirche in Mannheim: 
gez. Lehmann, gez. Simon, gez. Heinzelmann."

Es wird sic die Frage ergeben, ob wir diese Eingabe nicht 
unmittelbar an den Oberkirchenrat zur Weiteren zuständigen 
Veranlassung überweisen. Ic glaube nicht, das ein Wort 
ber Synode an bie Polizeipräsidien angebracht ist.

Abgeordneter Schneider: Ic bin bamit einverstanden, : 
möchte nur in diesem Zusammenhang noch erwähnen, dasz 
wir im neuen Bundesland voraussichtlich diesen Frühsom- 
mer ein Feiertagsgesetz bearbeiten werden, weil ja in ben 
brei Länderteilen bie Gesetzgebung in diesem Punkt differiert 
unb auf einen einheitlichen Nenner gebracht werden musz. 
Ich würde also sehr empfehlen, Wenn ber Oberkirchenrat sic 
an bie zuständigen Landesbehörden ober an bie Regierungs- 
präsidien, bie bie Polizeigewalt haben — das ist eine polizei- 
liche Angelegenheit —, wenben würde, gleichzeitig aber auc 
an bie Zentralregierung in Stuttgart selbst. U. U. möge 
seinerzeit auc uns Abgeordneten eine Abschrift des Schrittes 
zugehen, dasz bei ber Beratung des Feiertagsgesetzes im

Landtag, ba ja grundsätzlich in allen bisherigen Gesetzen bie 
Gottesdienste Vor Störungen geschützt Werben sollen durc 
bie Bestimmung, daß big vormittags %11 Uhr keinerlei Ver- 
anstaltungen in ber näheren Umgebung ber Kirchen fein 
bürften, auch ber 24. Dezember abends unb ber Silvester- 
gottesdienst in das Gesetz hineinkommen. Ic nehme an, dasz 
das möglich jein wirb. Ic Wollte nur auf bieje Möglichkeit 
ber Einwirkung hinweisen.

Präsident Dr. Umhauer: Widerspruch wirb nicht erhoben. 
Ic barf annehmen, das mir bieje Eingabe an ben Ober- 
kirchenrat zur zuständigen Weiterveranlassung mit ber Masz- 
gabe, bie eben Herr Bürgermeister Schneider ausgesprochen 
hat, überweisen.

Es liegt noch eine Eingabe des Dekanats Karlsruhe-Stadt 
folgenden Inhalts vor:

Abgeordneter Schweikhart liejt:
„Die ordentliche Bezirkssynode des Kirchenbezirks Karls- 

ruhe-Stadt richtet auf Grund eines am 15. Oktober 1952 
einmütig gefaszten Beschlusses folgenben Antrag an bie 
Landessynode:

Wir beantragen, dasz vor Beginn ber neuen Legislatur- 
periobe ber alte Kirchenbezirk Baden-Baden wieder her- 
gestellt wird.

Begründung:
Die in Frage kommenden Kirchengemeinden bilden nicht 

nur geographisch unb landschaftlich, sondern auch ihrer 
inneren Struktur nach eine gewisse Einheit. Während bie 
Karlsruher Gemeinden städtischen Charakter tragen, sind 
bie Gemeinden beS südlichen Bezirks geprägt durch ihre 
Sage in ber Diaspora. Die Pfarrer biejer Gemeinden 
tonnen aus zeitlichen unb finanziellen Gründen nicht teil- 
nehmen an ben regelmäszigen Zusammenkünften ber 
Karlsruher Pfarrbruderschaft. Sie tommen nach wie Vor 
im alten Baden-Badener Bezirk zusammen, nicht nur aus 
Tradition, jonbern weil baS Bewusztsein ber Zusammen- 
gehörigkeit lebendig erhalten Wirb durc bie gemeinsamen 
Aufgaben, Fragen unb Nöte, bie burch ben Diaspora- 
charakter ber Gemeinden bebingt finb.

In letzter Zeit jinb zu ben bereits bestehenden zahl- 
reiche neue Unterrichtsstationen in Baden-Dos, Durmers- 
heim, Rastatt, Gernsbach-Forbac unb Bühl errichtet wor- 
ben. Es ist nicht möglich, von Karlsruhe aus ben in ber 
Diaspora befonberS Wichtigen Besuchsdienst in ben Ge- 
meinben wahrzunehmen unb bie vielen Religionsprü- 
jungen in ben Schulen regelmässig durchzuführen.

Bereits im Jahre 1949 wurbe von ben Kirchen- 
gemeinberäten ber in ber französischen Zone gelegenen 
Gemeinden bie Wiedererrichtung beS Kirchenbezirks Baden- 
Baden beim Oberkirchenrat beantragt. Sie ijt heute nach 
einmütiger Überzeugung ber Bezirkssynode Karlsruhe- 
Stabt eine bringenbe Notwendigkeit geworben.

gez. Dr. Köhnlein."
Ichabe bieje Eingabe, bie bei mir schon am 4. November 

eingegangen ijt, an ben Evang. Oberkirchenrat gegeben zur 
einjtWeiligen Kenntnisnahme, unb ber Evang. Oberkirchen- 
rat hat mir folgenbeS geantwortet:

Abgeordneter Schweikhart liejt:
„Wir haben bie in Frage kommenden Gemeinden auf- 

gefordert, sic zu bem Antrag ber Bezirkssynode Karls- 
ruhe-Stadt auf Errichtung beS Kirchenbezirks Baden- 
Baden gemäsz § 74 ber KV zu äuszern. Eine entsprechende 
Bitte ijt auc an ben Kirchenbezirk Rheinbischofsheim er- 
gangen. Den Bezirkskirchenrat Karlsruhe-Stadt glauben 
wir nicht mehr hören zu müssen, ba dessen Zustimmung 
in bem ein jtimmigen Beschluß ber Bezirkssynode Karls- 
ruhe-Stadt zum Ausdruck gekommen ijt. Falls bie Rusze- 
rung ber Gemeinden unb beS Dekanats Rheinbischofsheim 
rechtzeitig eingehen, merben mir ben Gesetzentwurf noch 
bei ber Tagung ber Landessynode 1952 einbringen, andern-
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falls geschieht dies bei der Tagung, die im Frühjahr 1953 
stattfinden soll.

Das Gesetz wird erst in Kraft treten mit Beginn der 
neuen Legislaturperiode."
Die Synode beschlieszt, bie Eingabe des Dekanats Karls- 

ruhe-Stadt als durch bie Auszerung des Oberkirchenrats einst- 
weilen erledigt anzusehen.

IV.
Abgeordneter Frank: Zur Geschäftsordnung! Ic möchte 

ein Anliegen borbringen, das nicht nur mich bewegt hat unb 
noch bewegt, sondern von bem ic weisz, dasz eine ganze Reihe 
bon Synodalen auch bewegt sind. Wir haben gehört, dasz 
für morgen Nachmittag eine Ausschuszsitzung vorgesehen ift, 
unb ic möchte bie Frage stellen, ob es rechtens ift, das wir 
in ber Synode am morgigen Sonntag eine Ausschuszsitzung 
abhalten. Die Frage der Sonntagsheiligung hat uns ja nicht 
nur immer auf ber Synode beschäftigt, sondern beschäftigt 
jebe Kirchenvisitation immer wieder aufs Neue. Unb darum 
möchte ich bitten, dasz hierüber Klarheit geschaffen wird, ob 
bie Synode bamit einverstanden ift, dasz morgen am Sonn- 
tag eine Ausschuszsitzung gehalten wird. Begründet werden 
kann meiner Ansicht nach bie Sache nicht bamit, baft man 
fagt, es läge ein Notftanb bor, ober es dränge bie Zeit ober 
bie Räume ftünben uns hier nur kurz zur Verfügung. Denn 
wenn ber Synode eine Bedeutung zukommt, bann hat fie 
auch das Recht, über ben Dienstag hinaus zu tagen.

Landesbischof D. Bender: Es ift dieses Anliegen auch bem 
Oberkirchenrat bekannt geworden, unb wir haben noch einmal 
uns bie Frage borgelegt, ob es wirklich an bem ift, baft wir, 
wenn wir ben morgigen Tag fo berbringen, wie er jetzt an- 
gesetzt ift, gegen Gottes Gebot verstoszen unb alfo bamit un- 
serer Kirche ein schlechtes Vorbild als Synode geben würden. 
Aber wenn ic Gottes Wort recht berftehe, bann ift das Enbe, 
das Ziel, bie Absicht aller Gebote bie, baft wir unsere Dinge in 
ber Siehe unb aus ber Siebe geschehen lassen. Ic kann in 
ber Arbeit, bie morgen mittag unfere Synode beschäftigt, 
feinen grundsätzlichen Unterschied gegenüber einer Altesten- 
tagung ober Bezirkstagung sehen, bei denen bie Teilnehmer 
am Sonntag noch eine Neife machen müffen. Es ift mir nicht 
ein einziges Mal begegnet, baft hier bei einem ber vielen Teil- 
nehmer auch nur ber Gedanke gefommen wäre, hier mürbe 
gegen Gottes Wort unb gegen Gottes Absichten mit feinem 
Gebot berfügt. Unb in dieser - ja —Einfalt glaube ich, fönnen 
unb dürfen mir das, was uns morgen zu beschäftigen hat, mit 
gutem Gewissen tun, unb ic glaube nicht, baft Gott das tadelt.

Abgeordneter Schneider: Ic bin banfbar für das Wort, 
das eben ber Herr Landesbischof gejagt hat; benn es ift doch 
eine ernjte Frage, bie mir hier behandeln. Ic nehme das, was 
er gejagt hat, durchaus an bis auf ben einen Vergleich mit 
einer Altestentagung am Sonntag, bie man etwa in mehreren 
Gemeinden zusammen ober in einem Kirchenbezirk macht. 
Dort ift es doch fo, baft hier zu einer eintägigen Tagung Seute 
fommen, bie nun einfach aus ihrem Berufsleben heraus nur 
an diesem Tag ba jein fönnen, unb wo es meniger um bie 
Arbeit geht als um — ic möchte doch jagen — auch um bie 
Gemeinschaft, bon ber jie selber etwas mitnehmen. Wir haben 
Tagungen bon mehreren Tagen, mir machen unS dafür ge- 
schlossen frei, unb deshalb ijt, glaube ich, ber Vergleich nicht 
ganz gegeben. Aber ic möchte auf ein anbereS Moment hin- 
weisen: ES ift doch eine Not ber Zeit, unb man leibet barunter, 
baft buchstäblich halb jebeS Wochenende irgenbein Verein ober 
eine Vereinigung ihre Seute zusammenruft unb man fast bon 
Wochenende zu Wochenende gehetzt wird. Es fönnte als ein 
— ic will einmal jagen — schwankendes Beispiel angesehen 
werden, wenn bie Synode bewuszt sic über bie Sonntagsruhe 
hinwegsetzt, trotz dieser inneren Freiheit, bie ic absolut be- 
jahe, mie ja ber Herr Landesbischof gesagt hat. Ic verstehe 
es, baft mir biejeS Mal — ich möchte jagen — in einem ge- 
wissen Notstand maren, wenn Bruder Frank bieje Frage auf- 
geworfen hat. Ich fann bieS bejahen, einfach aus ber Tat-

sache heraus, baft man bieje Vorlage machen wollte unb 
glaubte, machen zu müssen, unb ich glaube auch unb bertrete 
es in ber Synode, baft es zweckmäszig mar, sie nicht erft in ber 
Frühjahrsynode zu bringen, fonbern baft mir hier bieje Vor- 
bereitungsarbeit tun. Ic erkenne aljo ben Notjtanb an. Ic 
möchte aber vorschlagen, baft bie Synode ihren Willen zum 
Ausdruck bringt, baft in Zukunft bei unjeren normalen Ta» 
gungen, bie mir im Frühjahr unb Herbst haben merben, ber 
Sonntag nicht als Arbeitstag eingesetzt merbe. Das märe 
eine Möglichkeit, auf ber mir uns treffen fönnen.

Abgeordneter Dr. Kuhn: Ic fann mich ben Ausführungen 
beS Herrn Bürgermeisters Schneider, es läge hier ein Not« 
stand bor, nicht anschlieszen. Wir sollen eine Materie morgen 
bearbeiten, bie sehr wohl am Montag unb am Dienstag auch 
bearbeitet merben fann. Warum nun bieje Eile? Warum soll 
ber Sonntag dazu bermenbet merben? Wenn es wirklich etwas 
fo Dringendes unb Eiliges märe, bann hätte man schon im 
Dezember zusammentreten fönnen, ober man hätte bie Vor- 
läge zurückgestellt unb zwar gerabe um ihrer Wichtigkeit 
willen. Wichtige Dinge soll man nicht auf eine kurze Zeit zu- 
sammendrängen. Wichtige Tinge müffen besprochen merben, 
müffen ausreifen. Unb dazu märe bann bie Zeit zu kurz. Wir 
haben bie Eingaben bon Heidelberg, Karlsruhe, Offenburg 
unb Mannheim gehört. ES mirb borgefchlagen, biefe Haupt- 
borlage nur zu beraten. Ic glaube, bei ber Wichtigkeit, um 
bie es hier geht, ift baS ber richtige Vorschlag gemefen, nur zu 
beraten. Aber dazu mirb unS Montag unb Dienstag aus- 
reichen.

Abgeordneter D. Dr. b. Dietze: Ic fann nicht zustimmen, 
wenn hier Gewissensbedenken geäuftert morben finb, unb ic 
fann es auch nicht ganz verstehen. Tenn inwiefern mit einer 
Erörterung, bie ber Kirche Jesu Christi bienen foil, eine Ent» 
heiligung beS Feiertags verbunden fein fann, folange mir 
biefe Erörterung als Tienft an unferer Kirche treiben, baS 
fann ic einfach nicht verstehen. Ich berftehe durchaus bie Hal- 
tung bon Bruder Schneider unb befürworte feinen Antrag. 
Wir haben m. E. auch schon einmal — menn ic nicht irre, 
an einem Himmelfahrtstag — als Synode getagt. Also es ijt 
nicht baS erjte Mal. Unb baS ijt, glaube ich, auch ein Grund 
mehr, nicht bon Gewissensbedenken zu sprechen, bie hätten ba» 
mals schon borgebracht merben müffen. Aber es ijt ein Grund 
mehr, zu jagen: Tagungen an Sonntagen unb Feiertagen 
finb im allgemeinen unzweckmäszig. Aber sollen mir ben Tag 
morgen nun ohne ben Tienft, ben mir leisten wollen, ber* 
streichen laffen? Wir moKen einen Tienft leisten mit ber Aus- 
sprache, unb mir wollen wahrscheinlich ja doch — baS scheint 
doch schon aus bielem sic herauszustellen — nicht barauf auS 
fein, noch am Montagabend baS Gesetz zu verabschieden. Aber 
mir müffen Vorbereitungsarbeit leisten für bie Frühjahrs- 
tagung. Tie mirb ohnehin ihre eigene Arbeitslast haben. Unb 
deswegen halte ic es angesichts ber Situation für angebracht 
unb für ein Stüc beS TienfteS, ben mir leiften wollen, menn 
mir morgen am Sonntagnachmittag in bie geplante Aus- 
sprache über baS Kirchenleitungsgeset eintreten.

Landesbischof D. Bender: Ic glaube, baft unfere Synodalen 
sic nicht leicht eine Vorstellung babon machen, mie schwierig 
es ift, einen Termin für bie Synode zu finben, ber möglichst 
allen Synodalen bie Teilnahme an ber Tagung ermöglicht. 
Ursprünglich wollten mir bie Synode fo halten: Anreise am 
Nachmittag beS Neujahrstages, Schlusz am Samstagabend. 
ES mürbe uns bann mieber gefagt: Stellt euch bie Pfarrer 
bor, bie jetzt bie Weihnachtstage, Silvester unb Neujahr hinter 
sic haben unb bann auS biefer Arbeit heraus bireft in bie 
neue Arbeit hineingestellt merben. Wir fonnten unS bem nicht 
verschlieszen. Auf ber anberen Seite maren mir durch ben Ter» 
min festgelegt, baft am Mittwoch baS Haus hier mieber feiner 
Bestimmung zugeführt merben musz. Unb nun wuszten mir 
feinen anberen Weg, als diesen Termin fo zu beftimmen. Ta 
ja feine Absicht ober Fahrlässigkeit borliegt, liebe Brüder, unb 
meil ja mit biefem SonntagSbienft fein Gewinn berbunben



6 Zweite Sitzung

ist — das ist nämlic das, was die Sonntagsarbeit zu einer 
Arbeit gegen Gottes Willen macht, das man hier etwas ge- 
winnen will, anstatt das zu gewinnen, was Gott an diesem 
Tag beschert hat —, so glaube ich, dasz wir uns von einer Schuld 
freisprechen dürfen. Aber ic möchte auch sagen, wir wollen 
die Synodalarbeit möglichst in die Tage ber Woche legen. 
Wenn ic nicht vorhin daran erinnert worden wäre, das einmal 
bie Landessynode an Himmelfahrt getagt hat, sollte ic sagen, 
ic fann mic nicht erinnern, dasz wir schon einmal an einem

Sonntag gearbeitet haben. (Zurufe: Aber angereift!) Wenn 
wir am Sonntag nicht reifen, bann montags, unb ber ganze 
Montag geht verloren. Es finb fo viele zeitliche Interessen 
einigermaszen in Übereinstimmung zu bringen, unb das ift 
nicht ganz leicht.

Präsident Dr. Umhauer gibt nach kurzer Debatte bekannt, 
dasz bie Ausschuszsitzung am Sonntagnachmittag um 3 Uhr 
beginnt.

Pfarrer Specht spricht das Schluszgebet.

Zweite öffentliche Sitzung
Herrenalb, Dienstag,6. Januar 1953, vormittags 9 Uhr.

Tagesordnung.
A. Bericht bes Hauptausschujses.

1. Antrag bes Evang. Dekanats Hornberg:
Vereinheitlichung ber Perikope in ber Evangelischen
Kirche in Deutschland betr.
Berichterstatter: Abgeordneter Hammann.

2. Antrag ber Bezirkssynode Karlsruhe-Stadt: 
Einberufung ordinierter Pfarrer zum Wehrdienst betr. 
Berichterstatter: Abgeordneter Hammann.

3. Eingabe Karlsruher Pfarrfrauen: 
Trauung Geschiedener betr.
Berichterstatter: Abgeordneter Hammann.

4. Antrag ber Theologischen Sozietät in Baden: 
Aufhebung bes Kirchlichen Gesetzes vom 26. 4. 1951 
betr. bie Auswirkung ber Ehescheidung bei Pfarrern 
usw.
Berichterstatter: Abgeordneter Hammann.

5. Beschwerde bet Frau Mina Berggötz. 
Berichterstatter: Abgeordneter Hammann.

6. Vorlage bes Erweiterten Evangelischen Oberkirchen- 
rats Anlage 5:
Die Abordnung von Pfarrern auf anbere Pfarrstellen 
betr.
Berichterstatter: Abgeordneter Türr.

B. Bericht des Finanzausschusses.
1. Entwurf eines kirchlichen Gesetzes, Entschädigung für 

Teilnahme an Bezirkssynoden unb Pfarrkonferenzen 
betr. (Einlage 2)
Berichterstatter: Abgeordneter Schneider.

2. Bericht über ben Erweiterungsbau „Charlottenruhe". 
Berichterstatter: Abgeordneter Schneider.

3. Bericht unb Anträge zur Haushaltsgestaltung 1953/ 
1954.
Berichterstatter: Abgeordneter Schneider.

c. Bericht des Verfassungsausschusses.
1. Entwürfe von Kirchengesetzen über bie Errichtung von 

Kirchengemeinden in Elzach unb in Seelbach (Anlage 
3 unb 4).
Berichterstatter: Abgeordneter Dr. Kuhn.

2. Eingabe bes Industrie- unb Arbeiterrüsttages in 
Eutingen vom 15. 6. 1952.
Berichterstatter: Abgeordneter Rücklin.

3. Leitungsgeset (Anlage 1).
Berichterstatter: Abg. D. Dr. v. Dietze unb Abg. Kley.

D. Schluszwort bes Herrn Landesbijchoj.

*

Präsident Dr. Umhauer eröffnet bie Sitzung.
Kreisdekan D. Maas spricht bas Eingangsgebet.

A. 1.
Präsident Dr. Umhauer: Sch gebe bas Wort bem Herrn 

Berichterstatter bes Hauptausschusses, Synodale Hammann, 
zum Bericht über ben Antrag bes Dekanats Hornberg betr. 
bie Vereinheitlichung ber Perikope in ber 
Evangelischen Kirche in Deutschland.

Berichterstatter Abgeordneter Hammann: Hohe Synode! 
Die Pfarrbruderschaft bes Kirchenbezirks Hornberg stellte 
ben Antrag, bie Landessynode wolle beschlieszen, unsere ba- 
dische Verikopenreihe zugunsten einer Vereinheitlichung ber 
Verikopen in ber Evang. Kirche in Deutschland aufzugeben 
unb bie alten Evangelien- unb Epistelreihen mit ben Eisen- 
acher Periskopen zu übernehmen.

Es war bie einmütige Auffassung bes SA, dasz bie Be- 
handlung biefer Frage nicht ohne gründliche Vorbereitung 
in Angriff genommen werben fonnte. Deshalb muszte sic 
bie Aussprache auf einige grundsätzliche Bemerkungen unb 
auf einige Einzelhinweise beschränken.

Folgendes würbe herausgestellt: An einer Periko: 
penordnung foil unbebingt festgehalten werben. Wie- 
weit aber bas Vebürfnis nach Vereinheitlichung einer sol- 
eben Ordnung für dringlich unb für eine georbnete Ver- 
kündigung innerhalb ber EKiD als nötig bezeichnet werben 
fann, unb inwieweit unsere bisherige badische Perikopen- 
reihe bes 1.—4. Jahrganges biefem Vebürfnis nicht mehr 
entspricht, bas zu prüfen ift Aufgabe ber liturgischen Kom- 
miffion.

3m einzelnen wurde schon festgestellt, dasz manche badische 
Werikopen, vielleicht auf Grund früherer dogmatischer Be- 
benfen unb Überlegungen, anscheinend willkürlich im Zu- 
sammenhang bes Textes abgeschnitten worben finb. Auch 
paffen manche Perikopen mit Wochenspruch- unb Wochen- 
lieb nicht ober nur schwer zusammen. Eine innere über- 
einstimmung non Perikopen, Wochenspruc unb Wochenlied 
sollte wenigstens in Bälde für bie beiben erften Jahrgänge 
ber badischen Perikopenordnung bearbeitet werben.

Der SA schlägt deshalb ber Synode einftimmig nor, 
biefen Antrag ber Pfarrbruderschaft bes Kirchenbezirks 
Hornberg an bie Liturgische Kommission zu überweifen 
mit bem Bemerken, das biefes Anliegen unter Berück- 
sichtigung ber im SA gemachten Ausführungen weiter 
bearbeitet werbe.
Präsident Dr. Umhauer: Wird bas Wort hierzu ge- 

wünscht? — Das ift nicht ber Fall. Scschliesze baraus, das 
bie Mitglieder ber Synode mit bem Vorschlag bes Aus- 
schusses einverstanden finb.

A. 2.

OT:
Wir gehen zu Punkt 2 der Tagesordnung: Antrag ber 

Bezirkssynode Karlsruhe-Stadt: Einberufung 
binierter Pfarrer zum Wehrdienst betr.
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Berichterstatter Abgeordneter Hammann: Die Bezirks- 
synode bes Kirchenbezirks Karlsruhe-Stadt hat mit 65 
gegen 1 Stimme bie Bitte an bie Landessynode unb an ben 
Erweiterten Goang. Oberkirchenrat gerichtet, zusammen 
mit ben hierfür zuständigen Stellen ber EKiD auf bie Aus- 
führungsbestimmungen bes Wehrgesetzes Ginfluft zu neh- 
men. Gs sollen nach Meinung ber Antragsteller sichergestellt 
werben, baft bas geistliche Amt ber von ber Kirche berufenen 
Pfarrer in Friedens- unb in Kriegszeiten feinem beson- 
beren Charakter entsprechend gewettet wirb. Die Geistlichen 
sollen in Notzeiten uneingefchränft für ben kirchlichen Dienst 
Zur Verfügung stehen.

Zur Begründung dieses Antrages wurbe geschrieben, es 
liege nicht in ber Absicht ber Bezirkssynode, für bie Person 
bes Pfarrers Sonderrechte zu erwirfen ober ihm ben Ge- 
wissenskonflikt in bet Frage ber Kriegsdienstverweigerung 
Zu erfparen. Aber ber heute schon fpürbare Pfarrermangel 
fönne sic durch Ginberufungen zum Wehrdienst berart stei- 
gern, baft vollends in Not- unb Katastrophenzeiten bie geist- 
liche Betreuung bet Gemeinben in Frage gestellt wäre. Die 
Kirche habe zu allen Zeiten ihren eigentlichen Auftrag zu 
erfüllen: baft bas Evangelium geprebigt, bie Saframente 
gefpenbet unb bie Seelsorge geübt werbe.

Ter HA nahm bie Mitteilung bes Herrn Landesbischofs 
entgegen, baft ber Rat ber EKiD unb bie Kirchenkonferenz 
sic schon mit biefem Anliegen befaszt haben unb befassen. 
Ta somit bem Hauptanliegen ber Antragsteller bereits 
Rechnung getragen ift, erachtet ber HA es für genügenb, 
bet Bezirkssynode Karlsruhe-Stadt biefe Mitteilung zu- 
gehen zu lassen.

Ter HA empfiehlt bet Synode, so vorzugehen.
Präsident Dr. Umhauer: Wünscht jemanb bas Wort? — 

Tas ift nicht bet Fall. Ich schliesze baraus, baft bas Plenum 
mit ber Annahme bes Antrags einverstanden ift.

A. 3.
Tritter Punkt bet Tagesorbnung: Gingabe Karlsruher 

Pfarrfrauen übet bie Trauung Gefchiebener.
Tie Gingabe hat folgenden Wortlaut:

„Gine Gruppe Karlsruher Pfarrfrauen hat sic im Zu- 
fammenhang mit ben Arbeitsthemen bes biesjährigen 
Kirchentages in einer Arbeitsgemeinschaft insbesondere 
übet bie Frage ber Ghe unb ber Ehescheidung Gebanfen 
gemacht.

Wir sind dabei auf bas Problem bet Trauung Ge- 
schiedener gestoszen. Wir fönnen uns bem Eindruck nicht 
entziehen, baft bie kirchliche Praxis unferer Tage bem 
klaren unb einbeutigen Worte ber Heiligen Schrift wider- 
spricht. Ter Herr Christus selbst hat in Matth. 5, 32; 
Matth. 19, 9 unb in Mark. 10, 11 unb 12 einen Geschie- 
benen, gleich ob Mann ober Frau, ber wieber freit, als 
Ehebrecher bezeichnet. Tas gleiche Urteil trifft ben, ber 
eine Geschiedene heiratet. Sm gleichen Sinne finben wir 
bie Frage ber Wiederheirat Geschiedener bei Paulus in 
Röm. 7, 3 unb 1. Kor. 7, 11 behandelt, wobei sic Paulus 
bei ber letzten Stelle ausdrücklich auf ein Gebot bes Herrn 
beruft.

Wir fragen angesichts biefes einbeutigen Zeugnisses 
ber Heiligen Schrift — es bürfte nicht möglich fein, bie 
Ginbeutigfeit von ber Schrift her zu bestreiten —, ob bie 
Einsegnung ber neuen Ghe eines Geschiedenen nicht in 
jebem einzelnen Fall einen schweren Verstoß gegen Gottes 
Wort bebeutet, ob babei nicht bem Ehebruch ber Segen 
Gottes zugesprochen wirb? Wir betonen ausdrücklich, baft 
es sic hierbei nicht um bie Frage bet Zulässigkeit einer 
Ehescheidung aus irgenbeinem Grunde handelt, fonbern 
allein um bie Frage ber Wiederheirat unb im befonberen 
um bie Frage ber Trauung einer neuen Ghe durch bie 
Kirche.

Gs hiesze bie Frage am falschen Punkte anfassen, wollte

man nach der Schuld bei einer Scheidung fragen und 
davon die Gewährung der Trauung abhängig machen. 
Abgesehen davon, dasz die Schuldfrage in feinem Fall 
geklärt werden fann, hat für den rechtlich unschuldig Ge- 
schiedenen ebenso wie für ben Schuldigen vor Gott die 
Ehe mit bem Spruch des Gerichts fein Ende gefunden.

Man fann bie kirchliche Traupraxis auch nicht mit bem 
Hinweis zu rechtfertigen suchen, dasz bie Summe des 
Evangeliums bie Verkündigung von ber Vergebung ber 
Schuld fei. Ganz gereift fann bem buszfertigen Sünder bie 
Vergebung feiner Schuld, auch bie des Ehebruchs, zu- 
gesprochen werben. Aber mit ber Vergebung ber Schuld 
ist nicht einfach dte Ehe ausgestrichen, in ber ein Geschie- 
bener gelebt hat, unb ist ihm noch keineswegs ber Weg 
zur neuen Ehe freigegeben. Es wäre vielmehr gerabe ein 
Zeichen rechter Busze, wenn er im ehelosen Stanbe bliebe.

Endlich meinen wir, baft es nicht angeht, um ber 
„Volkskirche" willen an ber bisher geübten Praxis fest- 
zuhalten. Wir haben bem Worte Gottes gehorsam zu fein 
ohne Rücksicht darauf, ob bas ber Volkskirche zuträglich 
ist ober nicht — ober wir finb nicht mehr Kirche Christi.

Wir stellen hiermit ben Antrag an bie Landessynode: 
„Die Landessynode wolle sic im Rahmen ihrer nächsten

Tagung im Januar 1953 mit ber Frage bet Trauung 
Geschiedener befassen, fie wolle ein flares Wort bazu 
sagen, um vielen ihrer Pfarrer in einer ernften Ge- 
wiffensnot zu helfen, unb fie wolle ben Geistlichen zur 
Pflicht machen (wir finb durchaus gegen jebe unevange- 
lische Gesetzlichkeit; hier aber forbert Gottes Wort bie 
flare Entscheidung), in Zukunft jebe Trauung Geschie- 
bener zu verweigern.""
Berichterstatter Abgeordneter Kammann: Am 27. 11. 

1952 hat eine Gruppe Karlsruher Pfarrfrauen einen An- 
trag, versehen mit neun Unterschriften, gestellt, bie Landes- 
synode solle sic auf biefer Sitzung mit ber Frage ber Trau- 
ung Geschiedener befassen unb ein flares Wort bazu sagen, 
um vielen Pfarrern in ernften Gewissensnöten zu helfen; 
fie solle es ben Geistlichen zur Pflicht machen, in Zukunft 
jebe Trauung Geschiedener zu verweigern.

Da diese Gingabe vervielfältigt Ihnen ausgehändigt 
worben ift, erlauben Sie mir, baft ic bie bem Eintrag bei- 
gegebene, an Hand ber Bibelstellen Matth. 5, 32; 19, 9; 
Mark. 10, 11—12; Röm. 7, 3 unb 1. Kor. 7, 11 ausgeführte 
ausführliche Begründung hier weglasse.

Der HA erachtete es anhand bes banfbar entgegenge- 
nommenen Antrags wie in früheren Sitzungen auch dies- 
mal für nötig unb wertvoll, in eine längere Aussprache 
hierüber einzutreten.

I. Zum Grundsätzlichen.
Ginmütig wurbe bie erschütternde Notlage festgestellt, bie 

für bie Pfarrer mit einer ständigen Gewissensbelastung 
verbunden ist. Wir fönnen es deshalb nicht bei bem furzen 
Hinweis unb ber Erklärung früherer Sitzungen bewenden 
lassen, bie bisher mehr an bie Pfarrer gerichtet waren unb 
bie sich ja in ben Sitzungsprotokollen nachlesen lassen. Wir 
müssen einen Schritt weitergehen unb vor bem Kirchenvolk 
ein Zeichen aufrichten in ber Richtung, baft bie Trauung 
Gefchiebener eine sehr ernste kirchliche Not ift.

Anhand von bedrückenden Beispielen wurbe bie Situa- 
tion erhärtet, in ber ein Pfarrer sic heute befindet. Solche 
Paare, welche bie Trauung begehren, finb oft sehr erftaunt, 
ja gerabezu gekränkt, wenn ber Pfarrer ihnen klarmachen 
will, baft auch bie evangelische Kirche hier etwas zu jagen 
habe von Gottes Wort her. Sie empfinden solche Gespräche 
oft nur als eine Absicht, ihrem Vorhaben Schwierigfeiten 
bereiten zu wollen. Andererseits wurbe auch berichtet, wie 
biefe seelsorgerlichen Gespräche ben Blic für bie eigentliche 
Not unb für bie grofte Verantwortung bei ben Paaren 
schärfen konnten. Und vor allem fonnte mehrfach dadurch 
klargestellt werben, baft es nicht nur bas Recht fonbern bie
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Pflicht des in [einem Gewissen an bie Heilige Schrift ge- 
bundenen Pfarrers ist, in jedem Fall ein seelsorger- 
liches Gespräc zu führen. Deshalb könnte nach einmütiger 
Auffassung des HA ein an bie Gemeinden gerichtetes Wort 
ba unb bart bie Erkenntnis bes Kirchenvolks wecken und
ben Blick für biefe grorze Not wieber schärfen. Deshalb 
schlägt ber SA 
Wortes an

bie baldige Herausgabe eines solchen 
bie Gemeinden durch ben Ober-

kirchenrat Dor.
II. Zu einzelnen Fragen.

Die Frage, bie uns schon einmal lange beschäftigt hat, 
trat auch diesmal bei ber Aussprache wieder in ben Vor- 
dergrund unb wurde von beiben Seiten her beleuchtet: 
Soll bas Hauptgewicht ber Verantwortung mehr auf bet 
Seite einer von ber Synode gutgeheiszenen unb beschlosse- 
nen, in ber Lebensordnung zu veröffentlichenden festformu- 
lierten Entscheidung ober mehr auf Seiten bes einzelnen 
Pfarrers auf Grund ber im seelsorgerlichen Gespräc ge- 
wonnenen Eindrücke liegen?

Auf ber einen Seite, so wurde gesagt, schreit biefe er- 
schütternde Rot, bie uns alle ja bedrängt, geradezu nach 
Aufrichtung eines Zeichens unb nach flarer Abhilfe. Auf 
ber anbeten Seite wutbe aber wieber deutlich heraus- 
gestellt, man müffe wohl einem orbinierten Pfarrer, ber 
oor bie Entscheidung eines solchen Traubegehrens gestellt 
ist, bie selbständige Freiheit ber Gewissensentscheidung im 
einzelnen Fall zubilligen. Wenn es aber nur in bas seel- 
sorgerliche Belieben bes einzelnen Pfarrers gestellt ist, wie 
zu entscheiden ist, wo bleibt bann bie Kirchenzucht? Wahr- 
scheinlic braucht manch ein Pfarrer eine Hilfe unb Bestäti- 
gung feiner Entscheidung von ber Gesamtkirche her! Des- 
halb wäre es eine große Hilfe, wenn bie Lebensord- 
nung ber Kirche baldigst käme!

Die von ber Kommission vorzulegende Lebensordnung 
wirb ja von ber Synode beschlossen, unb innerhalb biefer 
Lebensordnung musz ja dieses Anliegen behanbelt werben. 
Da wir aber noch auf sie warten, wurbe es im HA allge- 
mein für nötig unb zweckmäszig gehalten, in einem beson- 
beren Wort, bas einem Aufruf gleichkäme, auf biefe Not 
unb auf bie Linien ber Heiligen Schrift hinzuweisen. Diefes 
Wort sollte ohne jebe „gesetzliche" Bestimmung fein, also 
nicht bie Lebensordnung vorwegnehmen. Die Frage, ob 
alfo nor ber Herausgabe ber Lebensordnung eine Verlaut- 
barung erfolgen könne, wurbe vom SA einstimmig bejaht, 
aber zugleich barauf hingewiesen, das womöglich dieses 
Wort nicht nur auf bet Ebene einer einzelnen Landes- 
kirche, fonbern von ber Evang. Kirche in Deutschland her 
gejagt werben müffe, um u. a. ber Gefahr zu begegnen, das 
solche bie Trauung begehrenden Paare Geschiedener im Fall 
ber Versagung kurzerhand sic in bie benachbarte Landes- 
kirche begeben, um bort boch getraut zu werben!

Um aber feine Zeit zu verlieren, joll nach Meinung bes 
HI biefes Wort an bie Gemeinden nicht erft nach Klärung 
all biefer Anliegen, sondern umgehend herausgegeben unb 
besonders auf bie Notwendigkeit bet Durchführung bes 
seelsorgerlichen Gesprächs hingewiesen werben, bem nach 
übereinftimmenber Auffassung entscheidende Bedeutung zu- 
fommt. Erklärungen unb Erlasse werben wieber vergessen, 
aber im einzelnen Fall ift es bem Gespräch bes Pfarrers 
mit ben Paaren boch möglich, sowohl nach der Seite einer 
Trauverfagung hin wie auch nach der Seite einer neuen 
Selbsterkenntnis unb eines Reuanfanges hin bei ben 
Paaren eine flätenbe Hilfe entstehen zu lassen. Hier ift bie 
befte Gelegenheit, dasz bet Pfarrer nach reiflicher über- 
legung bie Entscheidung trifft. Denn auch ein einfeitig 
gegebenes Gesetz ober anbererfeits eine rasc erteilte Er- 
laubnis fönnte, jo wurbe gejagt, von übel jein.

Diejes seelsorgerliche Gespräch, bas, wie uns berichtet 
wurbe, ja auch in ber Lebensordnung vorgesehen ist, müszte 
zu einer flaren Verpflichtung für ben Pfarrer werben.

Sine besondere Debatte ergab sic anhand ber im Eintrag 
ber Gruppe Karlsruher Pfarrfrauen am Schluz gegebenen 
Begründung, das „mit bet Vergebung ber Schuld nicht 
einfach bie Ehe ausgestrichen" sei, in ber ein Geschiedener 
gelebt hat; unb bamit fei ihm noch keineswegs ber Weg 
zur neuen Ehe freigegeben. Es wäre vielmehr gerabe ein 
Zeichen rechter Busze, wenn er im ehelosen Stand bliebe.

Gin großer Teil ber Mitglieder bes HA vertrat bie Auf- 
fassung, daz diesem Verständnis bes Reuen Teftaments in 
biefem Wort an bie Gemeinben Ausdruck verliehen wer- 
ben sollte. Denn wetrhin bestehe in ber Öffentlichfeit bie 
Meinung, das mit einer Ehescheidung ber Weg zu einer 
neuen Ehe ohne weiteres freigegeben fei. Demgegenüber 
wurbe auch gesagt, das biefes Wort eine Hilfe werben müffe 
unb solle in bie augenblickliche Situation hinein, in ber sic 
fo viele Geschiedene unb schon wieber Verheiratete befinben 
fönnten. Die Frage wurbe aufgeworfen, ob bie Kirche wirk- 
lic verlangen fönne, das fich nach ber Ehescheidung ein 
Mensch nicht wieber verheirate, unb worin beftehe benn 
bie im Antrag genannte „rechte Busze".

Gs war übereinstimmende Auffassung bes SA: man müffe 
unterscheiden zwischen ben Aussagen über bie Scheidung 
unb bie Wiederverheiratung. Die Gesamtansicht ber Hei- 
ligen Schrift über bie Ghe ift einbeutig barin, dar bie Ehe 
zwar zerbrechen fann unb um ber Herzen Härtigkeit willen 
ber Scheidebrief gegeben werben mag. Aber wir haben 
feine einbeutige Aussage ber Schrift über bie Wiederver- 
heiratung Geschiedener. Wir haben allerdings auch feine 
wörtliche Aussage über ihre Verjagung.

III. Anregungen.
a) Gewünscht wurbe, daz über bie Ghe mehr geprebigt 

werbe; an Hand ber Perikopenordnung wäre dazu aber 
wohl Gelegenheit.

b) Gewünscht wurbe ferner, das biefe Gingabe im Wort- 
laut ber kirchlichen Presse übergeben werbe. Da in biefer 
Gingabe zunächst nur einer Meinung Ausbrucf ver- 
liehen wurbe, alles aber einer kritischen Prüfung unter- 
zogen werben muß, eine solche gewünschte Veröffentlichung 
im Ginvernehmen mit ber Synode aber eine Art Vorweg- 
nähme ber Lebensordnung bebeuten würbe, fah ber HI nur 
bie Möglichkeit, das von feiten bes Evang. Preszverbandes 
bie Anfrage an bie Gruppe ber Karlsruher Pfarrfrauen 
gerichtet werbe, unb mit beren Zustimmung biefe Gingabe 
als privater Artifel in ber kirchlichen Presse erfcheinen 
fönnte. IV. Beschluß.

Der SA fah fich aus Zeitgründen auszerstande, selbst ein 
„Wort an bie Gemeinben" zu entwerfen. Deshalb bittet ber 
HA bie Synode einftimmig:

Die Synode wolle beschlieszen:
Der Antrag ber Gruppe Karlsruher Pfarrfrauen wirb 

zusammen mit bem Bericht bes SA bem Oberkirchenrat 
übergeben als Material
1. für ein vom Oberkirchenrat zu erlassendes Wort an 

bie Gemeinben, um beren baldige Herausgabe gebeten 
wirb unb in welchem befonbers auf bie Pflicht bes 
seelsorgerlichen Gesprächs hingewiesen werben soll,

2. für bie Arbeit an ber Lebensordnung, mit beren bal- 
biger Vorlage ebenfalls gerechnet wirb.

Abgeordneter Meyer: Die Frage ber Trauung Geschie- 
bener hat nach meiner Auffassung eine theologische unb eine 
praktische Seite. Gs fällt uns Laien in ber Synode natür- 
lic schwer, unb wer in ber SA-Sitzung zugehört hat, mußte 
ben Ginbrucf mitnehmen, das selbst unter Theologen bie 
theologische Seite nicht einbeutig geklärt ist. Um fo schwie- 
riger wirb es natürlich für uns Laien, hier eine richtige 
Stellung zu beziehen. Die Tatsache aber, das bie Laien in 
ber Synode mit zu sprechen unb mit zu beraten haben, weift 
boch barauf bin, daß man Wert barauf legt, bas Wort aus
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Laienmund zu hören und vor allen Dingen bas Echo aus 
unserem Kirchenvolk zu vernehmen. And ba mutz ic ja 
sagen, bag wie in dieser Frage auch in anderen Fragen 
theologischer Natur unser Kirchenvolk, auch bas, was treu 
zur Kirche hält, weitgehend lein Verständnis hat. Und so 
fürchte ic auch, bag, wenn hier rigoros vorgegangen wirb, 
— also einbeutig ein Gesetz ober eine Verordnung heraus- 
kommt, bag jede Trauung Geschiedener verboten ist — bann 
ber Eindruck erweckt wirb, bag* bie Kirche legten Endes 
gar feinen Wert barauf legt, bag eine Ehe eben in ber 
Kirche geschlossen wirb. Und diesen Eindruck möchte ic ver- 
meiden. Der könnte sic bann auch auf solche übertragen, bie 
nicht geschieden sind, bag man bann sagt, wenn bie Kirche 
selber feinen Wert barauf legt, bag bie Paare getraut 
werben, bann verzichten wir eben auf bie kirchliche Trau- 
ung. Diefe Gefahr möchte ic vermeiben. Ic bin ber Mei- 
nung — ic wage bas offen hier auszusprechen, ba ic 
felber bie theologische Begründung bis jetzt nicht richtig 
verstanden gäbe — wer in ber richtigen Buge zur Kirche 
fommt unb um ben Segen ber Kirche bittet, bem soll man 
diesen Segen nicht verweigern. Ic benfe an ben Herrn 
Jesus Christus unb fein Verhalten zu ben Sündern unb 
Ehebrecherinnen, unb ic benfe auch an fein Wort: „Wer 
zu mir fommt, ben werbe ic nicht hinausstoszen."

Ic möchte abschliessend ber Meinung Ausdruck geben, 
bag es vorläufig, wo bie Angelegenheit noch nicht geklärt 
ist, es doch bem Gewissen bes einzelnen Pfarrers überlassen 
bleibe, ob er eine solche Trauung vornehmen will ober 
nicht.

Landesbischof D. Bender: Die Frage ber Trauung Ge- 
schiedener, bie uns beschäftigt, ist gar ernst, aber es barf 
nun nicht ber Eindruck entstehen, es fei nur eine proble- 
matische Frage. Wir müssen unterscheiden, was in ber 
Frage völlig unproblematisch unb klar ist, unb wo bie 
Schwierigkeit beginnt.

Auch bie Berufung auf Meinungsverschiedenheiten unter 
ben Theologen — worin wären sie auch einig?! — fann 
uns nicht in ber Überzeugung beirren, bag bie Frage ber 
Trauung Geschiedener nicht vom Gesetz her entschieden wirb. 
Es geht nicht barum, ob man sich nicht scheiden lassen barf 
unb ob Geschiedene getraut werben bürfen, fonbern bie 
Gemeinde Jesu Christi geht aus von ber grogen Gabe, bie 
Gott feinen armen Leuten auf Erden gibt, unb durch bie er 
Eheleuten ermöglicht, trotz ihrer Mängel unb Schwächen 
beieinanber zu bleiben. Wir glauben unb haben mit 
ber ganzen Christenheit etwas davon erfahren, bag Gott 
gibt, was er befiehlt. Nicht bas „Gesetz" hält eine Christen- 
ehe beieinanber, fonbern feine Gnabe, bie uns immer wie- 
ber zu gegenseitigem Vergeben veranlagt. Das ist feine 
Selbstverständlichkeit, fonbern ein immer neues Wunder.

Es ift also bas Erste unb Hauptsächlichste, was angefoch- 
tenen Eheleuten zu fagen ift: nicht, ihr bürft euch nicht 
scheiden, fonbern: es gibt eine wirkliche Hilfe; Gott ver- 
lägt bie Eheleute nicht, die miteinanber in Schwierigkeiten 
geraten sind; barum gilt: nicht aneinanber herumkriti- 
sieren unb korrigieren, fonbern Jesus anrufen für sic unb 
ben. Ehegatten.

Eheschwierigkeiten gibt es auch in ben Christenehen, aber 
es gibt auch eine ununterbrochene Hilfsstellung Jesu Christi. 
Darum fommt eine Ehescheidung für bie Gemeinbe Jesu 
Christi nicht in Frage. Die Schwierigkeit aber befteht ba, 
wo Eheleute ben Zugang zu biefem Helfer unb feiner Hilfe 
nicht kennen, wobei hier nicht untersucht werben fann, wo- 
her es fommt, bag fie ungepanzert in bem Krieg stehen, ber 
alle Ehen auf Erden durchtobt. Hier erhebt sic bie schwere 
Frage, ob bie Kirche biefen unbewehrten, hilflosen Leuten 
als Gesetz auflegen fann, was sie felbft nach ihrer Erfahrung 
als reines Gnadengeschenk Gottes empfangen hat.

Was aber ift zu sagen, wenn Eheleute, bie nicht mehr 
miteinanber leben zu können meinen, ber Kirche Unbarm»

herzigkeit vorwerfen, wenn fie auf bie Unlösbarkeit ber Ehe 
hinweist? Hier meine ich, bag bie echte Barmherzigkeit nicht 
barin befteht, zur Scheidung zu raten ober sie zu billigen, 
fonbern bie Gabe Jesu Christi zu bezeugen unb ihnen zu 
fagen, bag bei Gott auch unmöglich scheinende Dinge mög- 
lich finb. Wir wollen ihnen ruhig fagen, bag bas unfere 
Erfahrung ift, benn ber Unterschied zwischen uns unb biefen 
ratlosen Eheleuten befteht nicht barin, bag wir moralisch 
höher stehende unb gefeftigtere Menschen finb, fonbern bag 
wir mit Gottes täglichem Beistand unfere Ehe führen dür- 
fen, nicht als einen bauernben, mühfam aufrechterhaltenen 
Notstand, fonbern fo, bag Gott uns in unferer Ehe immer 
wieder erquickt unb zurechtbringt, was sic verschoben hat.

Das ift bie Hilfe, auf bie bie Kirche bie Eheleute hin- 
weifen barf unb foil, nicht aber foll fie in scheinbarem Ver- 
ftänbnis für bie Ehenot einen Rat geben, ber in Wirk- 
lichkeit bie Auszerkraftsetzung des göttlichen Angebots an 
bie Eheleute darstellt.

Es fann in ber Kirche auch feine boppelte Praxis in biefer 
Sache geben, auch wenn man auf ben volkskirchlichen Cha- 
rafter unferer Kirche hinweist. Wir haben nur einen 
Gott, unb biefer Gott ift allen Leuten gleich gnädig. Er 
hat nicht ein paar Lieblinge, benen er eine solche Hilfe in 
ihrer Cheführung gewährt. Darum meine ich, bag ber Ehe- 
scheidung in allen Fällen wiberraten werben mug, aber 
immer fo, bag bie betreffenden Eheleute auf bie grosze 
Barmherzigkeit Gottes hingewiesen werben.

Es wirb gefragt: Was aber in bem Fall, wo zwei Ge- 
schiedene in rechter Busze bie Trauung begehren? Dazu ist 
zu fagen, bag in bem Augenblick, wo bem einen ober beiden 
bie Sünde ihres Ehebruchs unb ber nachfolgenden Ehe- 
scheidung aufgegangen ift, es biefen Leuten von Gott un- 
möglich gemacht wirb, auf bem Grab ihrer ersten Ehe eine 
neue Ehe im Namen Gottes zu beginnen.

Eine ganz andere Frage ift, wie bie Kirche sic zur Hal- 
tung bes Staates in ber Frage ber Ehescheidung verhält. 
Der Staat mug Wege finben, Eheleuten, bie nicht von bet 
Liebe Gottes leben, bie Scheidung zu ermöglichen, um 
grögeres Unglück zu verhüten unb bie Versorgung ber Kin- 
bet in solchen Säften rechtlich zu orbnen. Aber gerabe biefes 
Verständnis für bie Aufgabe bes Staates fann uns nicht 
beirren in bet Gewiszheit, bag in bet Kirche bie Scheidung 
nicht erlaubt ift, weil Gott hilft, bie Treue zu halten, bis 
Gott bie Eheleute durch ben Tob scheidet.

Oberkirchenrat Dürr: Serehrte Brüder! Ich bin er- 
schrocken übet bas Votum von Herrn Oberstudiendirektor 
Meyer. Wenn es wahr ift, bag unter Pfarrern barüber feine 
Klarheit befteht, bann ift bas ein erschreckendes unb uns 
zur Busze rufendes Zeugnis. Es gibt fo eindeutige Worte 
in bet Schrift, bie lebet Christ, bet bie Schrift liest unb 
fennt, wiffen mug. Da ift etwa ein Wort: „Alles, was ihr 
tut, mit Worten ober mit Werken, bas tut alles in bem 
Namen bes Herrn Christus unb banfet Gott unb bem Vater 
durch ihn.“ Aus bie Ehefrage angewendet wirb lebet Christ, 
ber als Christ feine Ehe führen will, bataus schlieszen, welche 
Solgerungen et zu ziehen hat. Ich glaube nicht, bag ein 
Christ im Namen Jesu Christi feine Ehe scheiden unb bas 
durchmachen unb bejahen fann, was bis zur Ehescheidung 
geführt hat. Damit, bag er Gott unb bem Vater für alles 
dankt, ist vieles ausgeschlossen, was bie Ehe zerrütten könnte. 
Für bie Führung eines christlichen Ehestandes aber ift bas 
volle Singebot bet Gnabe unb Hilfe Gottes gegeben.

3c bin auch bet Meinung, bag in ber Tat bie Gesetz- 
gebung bes Staates unb bie Ordnung, bie bie christliche 
Gemeinbe in biefer Frage sic gibt, verschieden fein werben 
unb müffen. Ich fomme nicht über bas Wort Jesu, bas flat 
bezeugte Wort, hinweg, bag Jesus für feine Jünger jeden- 
falls bie Ehescheidung verbietet. Das haben feine Jünger 
fo deutlich verstanden, bag fie erschrocken fagten: Ja, wenn 
bie Sache fo steht, wäre es besser nicht zu heiraten. Run
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wird gesagt, die Leute wollen den Segen der Kirche. — 
Vielleicht müssen wir korrigieren: die Kirche hat feinen 
Segen, sondern es handelt sic um den Segen Gottes; und, 
meine Brüder, über den Segen Gottes verfügt nicht die 
Kirche und oerfügt auch nicht der Pfarrer, sondern Gottes 
Segen foil und darf ausgesprochen werben über bie, bie im 
Glauben diesen Segen begehten, in einem Glauben, bet 
in ben Wegen Gottes gehen will. And batüber müszte — 
ba glaube ich, hat bet Ausschutz richtig empfunben — noch 
oiel deutlicher in ben Gemeinden gesprochen werben.

Am Altjahrsabend sprach ic mit einem Pfarrer, ber mir 
oon ber Rot sagte, bie ihm in jenen Tagen bie oerlangte 
Trauung einer geschiedenen Ehe bereitete. Das seelsorger- 
liche Gespräch hatte es nicht vermocht, ber Frau, bie brei 
Jahre mit bem Mann, mit bem fie jetzt getraut werben 
wollte, zusammengelebt hat, bis bie Ehe biefes Mannes 
hat geschieden werben können, flar zu machen, das bas nicht 
geht. Was heiszt benn kirchliche Trauung? Wir müssen uns 
doch einfach bas, was wir auf Grund ber Agende einem 
solchen Ehepaar als Frage vorlegen müssen, vergegen- 
wärtigen: „Ich frage dich im Namen Gottes: Willst bu 
mit ber hier gegenwärtigen usw.......als mit beiner Ehe- 
frau nach Gottes Befehl leben, Glück unb Unglück in Gottes- 
furcht mit ihr tragen unb alle Siebe unb Treue ihr er- 
weifen, bis Gott durch ben Tob euch scheidet, fo antworte: 
Ja!" Wenn fie bas beftätigt haben, erflärt ber Pfarrer:

als mit deiner Che-

„Diefes euer Sawort, bas ihr nor bem Angesichte Gottes 
euch gegeben habt, nehme ic fraft meines Amtes als Ge- 
löbnis einer christlichen Eheführung hin unb jegne euern 
Ehebund im Namen Gottes bes Vaters unb bes Sohnes 
unb bes heiligen Geistes." Scerschrecke über bie Versündi- 
gung, bie man uns, ben Pfarrern, zumutet, unb zu ber fich 
nicht wenige Pfarrer verleiten lassen, biefen Segen Gottes, 
über ben wir nicht verfügen, auszusprechen über einen Bund, 
ber nach unferer Erkenntnis nicht unter bem 3a Gottes 
steht. Dazu ein deutliches Wort zu fagen, wäre ein Gebot 
ber Ciebe. Das soll nicht heiszen, dasz bie Kirche Leuten, bie 
nicht unter bem Gnabenangebot bes Herrn unb feinen 
Gaben leben, ein Gebot auferlegt, bas ber Herr Jesus 
feinen Süngern gejagt hat. Aber in ber Frage ber Trau- 
ung Don Geschiedenen müszte bie Äirche sic allmählich auf- 
raffen. Wir bürfen bie Ciebe unb bas Erbarmen bes 
Pfarrers nicht barin sehen, dasz et hier etwas tut, was et, 
wenn er bas fo gesehen hat, wie ic bas vorgetragen habe, 
nach bestem Wissen unb Gewissen einfach nicht tun barf, ohne 
fich zu versündigen unb ohne bie, bie er mit bem Segen 
Gottes in ihren Ehestand hineinschickt. Zu noch schlimmeren 
Versündigung zu legitimieren.

Abgeordneter Günther: Ciebe Herren unb Brüder! Sch 
möchte nicht zu bem speziellen Thema Stellung nehmen, bas 
wir behandeln. Ich möchte aber hinweisen auf bas, was ber 
Herr Landesbischof jagte, ich möchte hinweisen auf bie gro- 
Fen Gaben, bie nötig sind, wenn Brautpaare zu uns fommen, 
um ihre Trauung anzumelden. Auf denselben Punkt hat 
ja auch Herr Oberkirchenrat Dürr hingewiesen. Wir haben 
doch Zu reben oon bem groszen Ernst unb ber Heiligkeit ber 
Ehe, wenn bas Paar zu uns fommt, um ihre Trauung an- 
zumelden. Herr Oberkirchenrat Dürr hat auf bie Bibel hin- 
gewiesen, Dergleiche auch Matth. 5, 27—32, dazu oiele an- 
bere Stetten, bort hätten mir Anweisung, wie mit ben ein- 
zelnen Paaren zu reben sei. Sch möchte hier im Namen 
Dieter junger Amtsbrüder sprechen unb bitten, ob nicht 
eine Möglichkeit bestünde, ihnen eine Unterlage ober Hand- 
reichung ober auch Anregung zu geben, was eigentlich mit 
ben einzelnen Paaren bei beren Anmeldung besprochen 
werben joll. Die jüngeren Amtsbrüder wären sicher überaus 
dankbar, wenn jie eine Wegweisung befommen fönnten, 
wie mit ben einzelnen Paaren zu reben sei. Der Schwierig- 
feiten gibt es soviele, bie Unterschiede sowohl im Alter als 
auch in ber Auffassung über bie Ehe jinb ja jo verschieden.

Es sollte ein Wort gefunben werben für bie Hand unserer 
Amtsbrüder, bamit etwas Fruchtbares unb Gefegnetes bei 
ber Anmeldung herauskäme. Dies könnte oom Oberkirchen- 
rat ober auch oon ber Landessynode ausgearbeitet unb ben 
jüngeren Theologen in bie Hand gegeben ober an jebes 
Pfarramt geleitet werben.

Schabe mit jebem Paar eine längere Aussprache über all 
bie groszen unb schwierigen Probleme bet Ehe. Dasz bies in 
unferer Zeit doppelt nötig ift, braucht nicht erst hervor- 
gehoben zu werben. Es wirb ja einem älteren Seelsorger 
oft sehr schwer, in ben oielen Fällen, bas richtige Wort zu 
finben. 3c weisz, dasz es auf biefem Gebiet schon eine 
Citeratur gibt, vielleicht bürfte aber hier aufs neue wieber 
einmal hingewiesen werben. Der junge Seelsorger muß 
wissen, was er zu fagen hat unb was gejagt werben musz. 
Jedes Paar musz wissen, wie jie in bie Ehe treten sollen, 
jie müssen auf bie grosze Verantwortung hingewiesen wer- 
ben, wie bie Ehe geführt werben soll, was bie Ehe ift unb 
bies alles ehe bie Trauung vollzogen wirb. Da jie bei ber 
Trauung selbst faum fähig sind, aufzunehmen, was ihnen 
gejagt wirb, muß bies alles vorher besprochen werben. Hier 
haben wir unfern jüngeren Amtsbrüdern eine Hilfe zu 
leisten, dasz nicht willkürlich gehandelt wirb. 3c barf ja 
annehmen, dasz bies Thema auf unfern Hochschulen wohl 
behandelt wirb, dasz Herr Prof. Dr. Hahn bie Kandidaten 
barauf hinweist, stehen jie aber einmal in ber Praxis mit 
ben groszen Anforderungen, wo fie fich faum mehr zurecht 
finben fönnen, sollten jie etwas in Händen haben, um sic 
fortwährend neu zu informieren unb auch in ben einzelnen 
gälten zurecht zu finben, um durchzukommen, sic zu stärken 
für biefes schwere Amt. Eine Anregung ober Unterlage 
wäre eine grosze Hilfe.

Abgeordneter Frank: 3c möchte bie weitere kurze An- 
regung geben, dasz auf ben Pfarrerfreizeiten, bie oon Zeit 
zu Zeit durchgeführt werben, einmal diese Fragen zur 
Grunblage einer Besprechung gemacht werben, das auf 
diesen Tagungen nicht nur hoc wissenschaftliche Themen 
behandelt werben, sondern gerabe solche Fragen aus bem 
praktisch-theologischen Gebiet mit ben Amtsbrüdern durch- 
gefprochen werben, unb bann auch bie gegenfeitigen Er- 
fahrungen ausgetauscht werden. Unb ic fönnte mit benfen, 
dasz gerabe aus solchen Gesprächen auch manchen Amts- 
brübern eine grosze Hilfe erwachsen fönnte.

Abgeordneter Dr. Köhnlein: Ic habe ben Eindruck, das 
unser SA, ber sich mit ber Sache befaszt hat, both zu einem 
ganz anberen Ergebnis gefommen war, als es jetzt bisher 
in unferer Aussprache hier in Erscheinung getreten ift. Der 
HA wat ber Überzeugung, dasz man es ber persönlichen 
Verantwortung bes Seelsorgers überlassen müsse, ob eine 
geschiedene Ehe wieber getraut werben fann, während bie 
Voten, bie wir bis jetzt hier im Plenum gehört haben, alle 
barauf hinausliefen, dasz es oon vornherein ganz flar ist, 
dasz bie Kirche Geschiedene nicht trauen fann. Sch glaube, 
dasz wir diese Gegensätze einmal herausstellen müssen, um 
Zu zeigen, dasz wir heute nicht in ber Cage sind, batüber zu 
irgendeinem Beschluß ober zu irgenbeinem Wort zu fommen. 
Die Dinge liegen in ber Tat sehr schwierig. Unb es wirb 
notwenbig jein, dasz wir barüber ganz grünblich arbeiten, 
unb dasz in biejer Arbeit Theologen, Ärzte unb Juristen 
zusammenwirken. Ich möchte nur barum bitten, dasz wir 
nicht vorschnell ein Wort an bie Gemeinben richten, — 
biefes Wort ift ja beantragt — bas wir vielleicht nachher 
wieber in ber Lebensordnung weitgehend zurücknehmen 
müssen.

Oberkirchenrat Dr. Heidland: Sc möchte nur barauf hin- 
weifen, dasz bie Evang. Akademie bereits bas von Bruder 
Günther gewünschte Büchlein als Handreichung für bie 
Seelsorgearbeit bes Pfarrers in Ehefragen herausgebracht 
hat. Diejes Buch ijt eine Zusammenstellung von Über- 
legungen, bie auf einer Rüstzeit in Friedrichsfeld seiner-

/



Zweite Sitzung 11

Zeit etwa vor 2 ober 3 Jahren angestellt wurben, an ber 
Arzte unb Pfarrer unb Juristen teilgenommen haben. Diese 
Schrift ift für 0,80 DM zu beziehen beim Preszverband. Sie 
wurbe seinerzeit sämtlichen Pfarrern in Baden angeboten, 
wenige nur haben fie bestellt. Auszerhalb Badens hat fie 
ein großes Echo gefunben bis in bie Schweiz unb gilt nach 
Ansicht unferer hauptberuflichen Eheberater, bie wir im 
Rheinland unb auch in ber Schweiz haben, für bas Beste, 
was im Augenblick auf biefem Gebiet vorliegt. Der Prophet 
soll hier in ber Dat etwas in feinem Vaterland gelten!

Präsident Dr. Umhauer: Wird ein Abänderungsantrag 
geftellt gegenüber dem. Antrag bes Ausschusses?

Abgeordneter Dr. Köhnlein: Rein, ich bin nur bafür, 
das es nicht schnell verfaszt wirb unb nachher durch bie 
Lebensordnung wieber zurückgenommen werben musz.

Präsident Dr. Umhauer: Dasz es sorgfältig überlegt 
wirb. — Wortmeldungen liegen nicht mehr vor. Dann barf 
ic ben Herrn Berichterstatter bitten, feinen Antrag noch- 
mals zu verlefen.

Berichterstatter Abgeorbneter Hammann: Die Synode 
wolle beschließen:

Der Antrag ber Gruppe Karlsruher Pfarrfrauen wirb 
Zufammen mit bem Bericht bes Hauptausschusses bem 
Oberkirchenrat übergeben als Material
1. für ein vom Oberkirchenrat zu erlassendes Wort an bie 

Gemeinden, um dessen baldige Herausgabe gebeten 
wirb unb in welchem besonders auf bie Pflicht bes 
seelsorgerlichen Gesprächs hingewiesen werben soll, unb

2. für bie Arbeit an ber Lebensordnung, um beren bal- 
bige Vorlage ebenfalls ersucht wirb.

Der Antrag wirb einstimmig angenommen.
A. 4.

Präsident Dr. Umbauer: Nun kommen wir zu Punkt 4 
ber Tagesordnung: Antrag ber Theologischen Sozietät in 
Vaben: Aufhebung bes Kirchlichen Gesetzes vom 26. 4. 1951 
betr. Auswirkung ber Ehescheidung bei 
Pfarrern usw.

Berichterstatter Abgeorbneter Hammann: Die Theolo- 
gische Sozietät in Vaben hat unterm 16. Dezember 1952 ben 
Antrag geftellt:

„Die Synode wolle bas Kirchliche Gesetz vom 26. 4. 1951, 
bie Auswirfung bet Ehescheidung bei Pfarrern unb an- 
beren kirchlichen Dienern betr., aufheben."
Zur Vegrünbung biefes Antrags wurbe ein im Kreise 

ber Sozietät erarbeiteter Consensus in Abschrift beigefügt, 
bie sic vervielfältigt in Ihrer aller Hände befinbet.

Der SA war einmütig ber Auffassung, dasz bie Behand- 
lung biefes Antrags eine umfassende Vorbereitung theo- 
logischer Ausführungen unb Veurteilungen sowohl über 
bas Gesetz vom 26. 4. 1951 wie auch übet ben vorgelegten 
Consensus ber Sozietät zur Voraussetzung habe. Hierzu 
aber ift weber bem HA noch der Synode in biefen Tagen 
Zeit gegeben. Deshalb sah fich ber SA nicht in ber Lage, 
sic bamit zu befaffen.

Er schlägt deshalb ber Synode vor, sic in biefer Sitzung 
mangels Zeit nicht mit bem Antrag zu befaffen, fonbern 
ihn einer späteren Behandlung vorzubehalten.

Landesbischof D. Venber: Es tut mir sehr leib, dasz ber 
damalige Beschluß ber Synode, ber von ber Sozietät nicht 
gutgehalten wirb, nun ber Synode felber fragwürdig zu 
werben droht. Das würbe bebeuten, das bie Synode bie 
Überzeugung, bie fie damals haben muszte, wenn fie bas 
Gesetz mit gutem Gewissen geschaffen hat, verloren hätte. 
Das würbe von ber Synode gesagt, wenn fie bie eben vor- 
geschlagene Formulierung annehmen würbe.

3c fann nur barum beten, dasz wir nicht fture Leute 
werben, bie, weil fie einmal ein Wort gesagt haben, sic 
übet biefem Wort liebet totschlagen lassen als zuzugeben, 
dasz fie fich mit biefem Wort geirrt haben. Aber ebenso bete

ic darum, dar wir uns nicht durch jeden Einwand auf der 
ganzen Linie des geistlichen Lebens und der geistlichen Ein- 
sicht unsicher machen lassen. Ic möchte die Synode fragen, 
ob sie angesichts des Einwandes der Sozietät nocheinmal in 
eine Generaldebatte eintreten will, ober ob sie nicht ein- 
fad) einige Synodale beauftragen sollte, ber Sozietät zu 
sagen, das bie Synode unb warum bie Synode von ihrer 
eingenommenen Stellung in ber Frage ber Behandlung 
geschiedener Pfarrer nicht weichen fann.

Berichterstatter Abgeordneter Hammann: Wir werden 
wohl alle bas eben Gesagte begreifen tonnen. Aber ic barf 
einige Worte hinzufügen, bie vielleicht klären tönnten.

Es ging uns gerabe darum, das wir nicht als Synode 
eine Erklärung heute abfassen, über beren Vorbereitung 
wir uns noch nicht einmal felber genügenb Rechenschaft 
haben geben können. Wir haben im HA bie Auffassung ver- 
treten, wenn wir zu bem vom Herrn Landesbischof eben 
ausgedrückten Vorschlag fommen wollten, so fei es eine 
selbstverständliche Voraussetzung, bag wir im SA unb dar- 
nach auch bie gefamte Synode uns mit ber Eingabe gründ- 
lic befassen sollten. Wenn uns nachträglich bie Frage von 
ber Sozietät entgegengehalten wirb, was fagt ihr zu un- 
seren theologischen Ausführungen, wie feib ihr zu eurem 
Ergebnis auf Grund unferer Vorlage gefommen, so ift doch 
bie Voraussetzung, bah wir uns barüber ausgesprochen 
haben. Wir sahen dazu feine zeitliche Möglichkeit. Wenn 
wir alfo kurzer Hand erflären, das wir überhaupt diesen 
Einwand als — faft möchte ic sagen — gar nicht geschehen 
annehmen unb es bei unferem Gesetz von damals bleiben 
soll, fo werben wir uns ben Vorwurf nicht erfparen fönnen, 
dasz wir noch nicht einmal biefe Vruberftimme innerhalb 
unferer Kirche ernsthaft auch nachträglich gehört haben. Wir 
haben, wenn ic fo fagen barf, noch eine Vorfrage für 
wichtig gehalten, bie Frage, fönnen wir überhaupt ohne 
gründliche Prüfung uns dazu äuszern. Der HA sah sic dazu 
nicht in ber Lage.

Präsident Dr. Amhauer: Ic barf vielleicht vorschlagen, 
bie Vegrünbung etwas zu kürzen. Es ift, glaube ich, nicht 
notwenbig, dasz man ba fagt, es sollen noch umfangreiche 
Vorbereitungen unb Erwägungen angestellt werben, son- 
bern einfach fagt:

„Die Synode ift durch anberweitige wichtige Ange- 
legenheiten fo in Anspruch genommen, dasz es leiber nicht 
möglich ift, biefe Gingabe auf ber gegenwärtigen Tagung 
zu behandeln. Sie wirb auf bie nächste zurückgestellt." 
Abgeordneter Dr. Varner: Sch bin mit bem Gang ber

Dinge einverftanben. Ic hätte mich aber bagegen wenben 
müssen, wenn in ber Erklärung des Hauptausschusses gejagt 
worben wäre, man hätte auf biefer Tagung nicht genügenb 
Zeit, um bas Ehescheidungsgeset selbst unb nicht nur bie 
neu ober wieder vorgebrachten theologischen Einwände 
gegen dieses Gesetz zu überprüfen. Denn wenn wir auch das 
Ehescheidungsgeset einer neuen Überprüfung unterziehen 
wollten, bann würben wir bamit irgenbwie zugeben, dasz 
wir bas Gesetz damals, als wir es abgefaszt unb beschlossen 
haben, vor allem in feinen theologischen Voraussetzungen 
nicht genügenb durchdacht, fonbern gleichsam über ben 
Daumen gepeilt hätten. Ich muh als damaliger Bericht- 
erstatter bes VA über bas genannte Gesetz auch hier noch- 
mals zum Ausdruck bringen, bag bei feiner Abfassung unb 
Verabfehiebung für uns brei wichtige Gesichtspunkte im 
Vorbergrunb geftanben haben. Erstens wollten wir bie Be- 
handlung von Ehescheidungsfällen aus bem Bereich bes 
Disziplinarverfahrens herausnehmen. Zweitens wollten 
wir, wenn auch innerhalb eines rechtlich- gesetzlichen Rah- 
mens, einen seelsorgerlichen Weg aufzeigen, auf bem solche 
schwierigen Dinge behandelt werben fönnten unb sollten. 
Unb schliezlic wollten wir bamit unfern Pfarrbrüdern 
für bie Führung unb Erhaltung ihrer Ehe eine Hilfe an 
bie Hand geben.
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Präsident Dr. Amhauer: Mir scheint weitgehend über® 
einstimmung barübet zu herrschen, das wir ben Antrag des 
Ausschusses etwas vereinfachen. Ic barf vielleicht Herrn 
Hammann bitten, bas zu tun, bamit wir ben Ausschuß- 
antrag bann zur Abstimmung bringen können.

Berichterstatter Abgeordneter Hammann: Es würbe bet 
1. Absatz bes Ausschuszberichts gestrichen unb gefagt werben:

Der HA sah sic mangels Zeit nicht in bet Lage, sic 
mit bem vorgelegten Antrag unb ben Ausführungen im 
Consensus zu befassen. Er schlägt deshalb ber Synode
vor, sic in biefer Sitzung nicht mit bem Antrag 
fassen, fonbern ihn mangels Zeit — (Zuruf).

zu be-

Präsident Dr. Amhauer: Er schlägt deshalb der Syntobe 
vor, die Angelegenheit auf eine spätere Tagung zu ver- 
schieben. — Ic Bitte diejenigen, die für diese Form des 
Antrages sind, die Hand zu ergeben. Der Antrag ist ein-
stimmig angenommen.

A. 5.
Es tommt 3iff. A. 5: Beschwerde ber Frau 

Mina Berggöt.
Berichterstatter Abgeordneter Hammann: Dem Herrn 

Präsidenten ber Synode ging unterm 31. 12. 1952 ein Be« 
schwerdebrief ber Frau Mina Berggöt aus Karlsruhe- 
Durlac zu, bes Inhalts, bie Synode solle bie Maznahme 
überprüfen, bie oon feiten bes Oberkirchenrats gegenüber 
ihrer Tochter Fräulein Martha Berggöt nach beren 
zweitem theologischen Examen im Dienst ber Landeskirche 
getroffen worben feien.

Da nicht bie Synode, fonbern bet Erweiterte Evang. 
Oberkirchenrat bie Beschwerdeinstanz ift, fo ift bie Synode 
nach einmütiger Auffassung bes SA an bie vorhandene 
Rechtsordnung gebunben unb hat ben vorgeschriebenen 
Instanzenweg einzuhalten. Deshalb bittet ber SA bie 
Synode, bie Beschwerde ohne Debatte ber hierfür allein 
zuständigen Stelle, bem Erweiterten Evang. Oberkirchenrat, 
zuzuleiten.

Der Antrag wirb einftimmig angenommen.
A. 6.

Präsident Dr. Amhauer: Borlage bes Erweiterten Evang. 
Oberkirchenrats Anlage 5: Die Abordnung von 
Pfarrern auf anbere PfarrsteIlen betr.
* Berichterstatter Abgeordneter Dürr: In einer General- 
bebatte werben zunächst bie gegen bas Gesetz erhobenen 
Bebenten zum Ausdruck gebracht: Auf ber Abordnung eines 
Pfarrers fann ein Segen nur liegen, wenn fie freiwillig 
übernommen wirb. Es bebeutet ein Armutszeugnis für 
unfere Kirche, wenn Pfarrer zu einer solchen Abordnung 
nicht bereit wären. Der Pfarrer, bet durch ein Gesetz ge- 
zwungen werben müszte, wäre ber ungeeignetste Mann für 
bie Versehung einer anberen Gemeinde, er fönnte bott 
feinen Dienft nie im Segen tun unb würbe sich auch sicher 
nur schwer bem Pfarrhaus ber fremben Gemeinde anpaffen. 
Das Gesetz bebeutet eine starke Zumutung an bie Familie 
bes abgeorbneten Pfarrers unb unter Umftänben auch an 
bas Pfarrhaus ber Gemeinde, in bie er abgeorbnet wird.

Bei bem Gesetz werben leicht nur bie Härten gesehen, bie 
es für hie Pfarrer in sic birgt. Es wäre gut gewefen, wenn 
es erst in Kreisen ber Pfarrer hätte besprochen werben 
tönnen. Seine Annahme wäre sicher dadurch erleichtert 
worben. Es wurbe gefragt, ob alle Maznahmen ergriffen 
worben finb, bie ein solches Gesetz hätten vermeiden lassen. 
Ob schliesslich nicht doch Abordnungen auf ber Basis der 
Freiwilligkeit genügt hätten. Auf bem Wege bes Gesetzes 
sollte nicht zu viel vorweggenommen werben, folange auf 
seelsorgerlichem Wege eine Lösung möglich ist.

Der Oberkirchenrat verkennt nicht bie Schwierigkeiten, 
bie mit bem Gesetz gegeben finb. Doc musz leider ber Frei- 
willigfeit nachgeholfen werben. Das Gesetz tann schon Durch 
fein Bestehen ein Ansporn fein zur Bereitwilligkeit, sic

abordnen zu lassen. Die immer wieber auftretenben Not- 
stände, für bie Beispiele angeführt werben, machen bas 
Gesetz nötig. Es will bie Voraussetzungen schaffen für bie 
Beweglichkeit ber Kirche, ohne bie ber Dienst an ben Ge- 
meinben nicht getan werben kann. Es muß auch um ber 
Gerechtigkeit willen erlassen werben, bamit nicht bie ver- 
schont bleiben, bie aus Bequemlichkeit einen Dienst ab- 
lehnen, ber von anberen gern getan wirb.

Das Gesetz fall nicht nur eine Belastung bes Pfarrers 
mit sic bringen, sondern auch eine Hilfe fein, bie bem 
Pfarrer ben Entschluß, sic abordnen zu lassen, erleichtert. 
Es soll eine Hilfe fein für ben Pfarrer auch feiner Gemeinde 
gegenüber, bie ihn eher ziehen läszt, wenn fie weisz, das et 
mit ber Übernahme einer anberen Gemeinde einen Akt bes 
Gehorsams vollzieht. Zudem erhält ber Pfarrer durch bas 
Gesetz eine Sicherung ber ihm durch bie Abordnung ent- 
stehenden Rechte.

Die Bedenken gegen bas Gesetz werben bei ben Ausschuß- 
mitgliedern weithin zerstreut durch ben Hinweis batauf, 
das bas Gesetz vor allem zum Wohle ber Gemeinden er- 
lassen werben soll, hinter beren Interessen haben bie bes 
Pfarrers zurückzutreten. Die Gemeinde hat ben Anspruch 
auf bas Opfer bes Pfarrers, ber nicht nur für feine Ge- 
meinbe, sondern auch für bie Kirche als Ganzes bie Ver- 
antwortung mitträgt.

Es musz auch wohl bedacht werben, das es sic hier nicht 
handelt um ein Gesetz, bas tötet, sondern um eine Ordnung, 
ohne bie Leben nicht möglich ift.

Die Frage, ob § 52 ber KV nicht genügt zur Rechtferti- 
gung solcher Abordnungen, wirb dahin beantwortet, daß es 
sic in biefem Paragraphen nur handelt um überparochiale 
Dienste, bie vom Pfarrer übernommen werben müffen.

Es wirb von feiten bes Oberkirchenrats versichert, dasz 
bas Gesetz nur in wirklichen Notfällen angewenbet werben 
foil nach eingehender Rücksprache mit bem Pfarrer unb 
unter Berücksichtigung feiner Familienverhältnisse, seines 
Gesundheitszustandes unb ber Verhältnisse feinet Gemeinde.

Um bie bei Pfarrern unb Gemeinden bestehenden Be- 
denken zu zerstreuen, schlägt ber Ausschuß vor, bem Gesetz 
eine Erläuterung einzufügen.

In ber Einzelberatung ber Paragraphen bes Gesetzes 
wirb in Abänderung bes Entwurfs ber § 1 folgendermassen 
formuliert:

Ein auf einer Pfarrei ftänbig angestellter Pfarrer 
kann auf bie Dauer non höchstens 8 Monaten zur Ver- 
fehung bes Pfarrdienstes einer ober mehrerer Gemeinden 
auf eine andere Pfarrstelle abgeordnet werben, wenn 
biefe Pfarrstelle nicht auf eine anbere Weise, feine Pfarr- 
stelle dagegen nachbarlich versehen werben kann.
§ 2 bleibt unverändert.
§ 3 soll lauten:

Für bie Zeit ber Abordnung erhält ber Pfarrer eine 
angemeffene Trennungsentschädigung als Ersatz für feine 
erhöhten Aufwendungen. Der Kirchengemeinderat ber 
zu versehenden Gemeinde ift verpflichtet, bie für bie Uns 
terbringung unb Dienstführung bes abzuordnenden 
Pfarrers erforderlichen Räume nebft Einrichtungen zur 
Verfügung zu stellen. Dem nachbarlich versehenden 
Pfarrer muh ein Dienstzimmer zur Verfügung stehen 
(Später wirb hinzugefügt, ba hier vergessen:) Falls ine 
Einigung in biefen Fragen zwischen ben Beteiligten nicht 
erzielt wird, entscheidet verbindlich ber Evang. Ober- 
kirchenrat.
Um bet Befürchtung zu begegnen, bas Gesetz könnte in ber 

Hand einet anberen Kirchenleitung miszbraucht werben, 
schlägt ber Ausschuß eine zeitliche Befristung bes Gesetzes 
vor, bie in ben § 4 eingefügt wirb, ber bann lautet:

„Dieses Gesetz tritt am 1. Februar 1953 für bie Dauer 
von 5 Jahren in Kraft."
Mit ben genannten Abänderungen wurbe bas Gesetz vom
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Hauptausschuß einftimmig angenommen unb wirb ber 
Synode zur Annahme empfohlen.

Abgeordneter Specht: Liebe Brüder! Wenn man ein 
solches Gesetz wie bas vorliegende zum ersten Male zu Ge- 
ficht bekommt, ift bie erfte Reaktion zumeist eine negative. 
Wir haben es in biefen Dagen reichlich erlebt. Vielleicht 
kommt bie Ablehnung aus ber Sorge, selbst einmal in bas 
Gehege dieser stacheligen Paragraphen hineingezogen zu 
werben. Wenn man fich trotzdem näher unb ernstlich mit 
biefer Sache befaßt, bas Warum unb Wozu überlegt, bann 
kommen auf einmal so viel lichte, gute unb zweckmässige 
Seiten eines solchen Gesetzes zum Vorschein, baß man alls 
mählich ertennt, ach, diese Paragraphen sind ja gar nicht 
bie bösen Buben, bie man dahinter vermutete, fonbern 
wollen nichts anberes fein, als gute, freundliche Helfer. So 
ift es mir ergangen unb ebenfo auch allen Mitgliedern bes 
Hauptausschusses, bie bei ber Beratung bis zuletzt dabei 
gewesen sind. Wir haben erkannt, das hier ein guter Weg 
ift, einmal um großen Gemeinden, bie durch ben Verlust 
ihres Pfarrers in Rot geraten finb unb nachbarlich nicht 
versehen werben fönnen, eine rasche unb wirksame Hilfe zu 
geben; zum anbern aber auch bem Pfarrer, ber helfen soll, 
feine Entscheidung ganz wesentlich zu erleichtern. Nach 
Annahme dieses Gesetzes braucht er bie Verantwortung für 
ein zeitlich begrenztes Weggehen von feiner Gemeinde unb 
von feiner Familie nicht mehr allein zu tragen. Er fann 
feiner Gemeinde unb feiner Familie mit gutem Gewissen 
sagen: Es fällt mit schwer, euch eine Zeitlang allein zu 
lassen, aber hier ift eine von ber Landessynode beschlossene 
Ordnung ber Kirche, beren Diener ic bin, unb biefer Ord- 
nung füge ic mich. Aus solchen (Erwägungen heraus finb 
wir zu einer einstimmigen Annahme ber Gesetzesvorlage ge- 
fommen. Unb nun meine ich, wir würben bem Gesetz zu 
einem guten (Eingang in unferen Gemeinden unb auch zu 
einer leichteren Aufnahme bei unferen Amtsbrüdern ver- 
helfen, wenn wir es mit ber einmütigen Zustimmung aller 
Synodalen auf bie Steife schicken tönnten. Abänderungs- 
anträge tonnen selbstverständlich noch gestellt werben, aber 
als Endergebnis sollte boch herauskommen, baß sich bie 
Synode einmütig hinter biefes Gesetz stellt. Ich bin feft 
davon überzeugt, dasz eine solche Entscheidung ber Sache, 
um bie es geht, mehr nützen würbe, als wenn bie Frage, ob 
Annahme ober Ablehnung bes Gesetzes, noch einige Monate 
offen unb weiterhin bem Widerstreit ber Meinungen aus- 
gesetzt bliebe.

Darum ift es meine herzliche Bitte: Haben Sie ben Mut 
Zu einer Entscheidung unb stimmen Sie biefem Gesetz zu! 
Es wirb für unfere Gemeinden unb Pfarrern eine Hilfe 
fein, wenn fie biefe Einmütigkeit ber Synode fpüren.

Wir finb nicht ber Meinung, dasz mit biefem Gesetz nun 
alles getan fei, was nötig ist, um ben bestehenden Notstand 
einer ungenügenben Versorgung unferer Gemeinden zu 
beseitigen. Es müssen noch anbere Mittel unb Wege gesucht 
werben. Ic möchte furz auf bas hinweisen, was unfere 
württembergische Nachbarkirche Zu tun gebenft. Bei ber 
letzten Tagung ihres Landeskirchentages wurbe vom Aus- 
schusz für Jugend unb Unterricht folgender Antrag ein- 
gebracht: 1

Der Landeskirchentag wolle beschlieszen, ber Kirchen- 
leitung folgende Vitten zu möglichster Berücksichtigung 
vorzulegen:
1. Der Landeskirchentag begrüßte es bantbar, wenn von 

ben staatlichen Prüften, neben ben Pfarrern unb an- 
beren Mitarbeitern aus ben Gemeinden besonders 
ausgebildete hauptberufliche Katecheten unb Kateche- 
tinnen in ausreichender Zahl eingesetzt werben. Der 
Landeskirchentag bittet daher bie Kirchenleitung, für 
bie Ausbildung ber notwendigen Zahl hauptberuflicher 
Katecheten Sorge zu tragen unb biefe in zentraler 
Planung unb Lenkung in ben Gemeinden einzusetzen.

2. Der Landeskirchentag bittet die Kirchenleitung, dem 
Landeskirchentag Vorschläge zu unterbreiten.

3. Der Landeskirchentag bittet' die Kirchenleitung, die 
Gehaltsverhältnisse der Katecheten und Katechetinnen 
so zu ordnen und zu gestalten, das ihre Vergütung in 
einem tragbaren Verhältnis zu der der staatlichen 
Lehrkräfte steht.

4. Der Landeskirchentag bittet die Kirchenleitung dafür 
zu sorgen, daß die Katecheten auch nach ihrer Anstellung 
weitergebildet werden und bei Bewährung Vor- 
rückungsmöglichkeiten haben.

Jcweisz nicht, ob sic unsere badische Kirchenleitung zu 
einem ähnlichen Vorgehen entschlieszen tann, aber ic bin 
überzeugt, wenn wir eine Anzahl guter Katecheten und 
Katechetinnen hätten, würbe ber unmögliche Zustand halb 
beseitigt werben können, das Pfarrer fünfzehn bis zwanzig 
Religionsstunden in ber Woche zu erteilen haben unb da- 
durch ihre Kraft unb ihre Arbeit so ausgenützt wirb, das für 
bie eigentliche Pfarramtstätigkeit wenig mehr übrig bleibt.

Landesbischof D. Bender: Es muß ja wohl ber Ober- 
kirchenrat boch hier vor bem Plenum auch noch einmal 
Rechenschaft geben barüber, wie er zur Anregung einer 
solchen Vorlage gekommen ist.

Der Notstand, auf ben sic bie Vorlage bezieht, ist unbe- 
zweifelbar. Es finb bauernb etwa 20 Pfarreien unbesetzt, 
wenn sic bie Last ber Unversorgtheit auch insofern verteilt, 
das von ben heute unbesetzten Pfarreien morgen einige be- 
setzt werben; aber bie Pfarrer, bie in solche vakante 
Pfarreien einrücken, hinterlassen ihrerseits eine für kürzere 
ober längere Zeit unbesetzte Pfarrei. Der Sinn bet Vor- 
lage ist, bem Oberkirchenrat bie Möglichkeit zu geben, in 
besonders bringenben Notfällen, wo eine nachbarliche Ver- 
forgung nicht gut möglich ist, Abhilfe zu schaffen. Es fei bas 
an einem Beispiel erläutert:

Durch ben Wegzug eines Pfarrers in eine anbere Landes- 
kirche ist eine große Mannheimer Pfarrei vatant geworben. 
Diefe Pfarrei mit ca. 4000 Seelen konnte nachbarlich nicht 
versorgt werben. Es wurbe bei zwei Pfarrern an kleinen 
Gemeinden angefragt, ob sie bereit wären, bis zur Be- 
setzung bie vakante Mannheimer Pfarrei zu versehen. Beide 
lehnten ab, ber eine aus verständlichen Gründen ber Ge- 
sundheit, ber anbere aus weniger verständlichen Gründen. 
Ein britter Pfarrer, ben wir fragten, hat sic zu ber Ver- 
tretung in Mannheim bereit erklärt.

Diefe Erfahrung hat bie Frage erweckt, ob eine solche 
notwendige Vertretung ganz auf bie Freiwilligkeit ab- 
gestellt werben barf. Es ift zu hoffen, dasz sic in solchen 
Notfällen, wie bem angeführten in Mannheim, freiwillige 
Vertreter finden, aber bie Versorgung einer fo großen 
Gemeinde barf nicht baran scheitern, das fich kein jüngerer 
Pfarrer zu bem Vertretungsdienst aus freien Stücken bereit 
erklärt.

Ich meine, baß bie Sorge vor einem Eingriff in bie Rechte 
bes Pfarrers zurücktreten musz vor ber Notwendigkeit ber 
Versorgung ber Gemeinden. Die Pfarrer finb um ber Ge- 
meinben willen ba unb nicht bie Gemeinden um der Pfarrer 
willen. Wir Pfarrer finb doch, wenn wir unfer Amt recht 
verstehen. Diener Jesu Christi an feiner Gemeinde; im 
Neuen Testament hat bas Wort „Diener" noch einen be- 
sonders ernften Klang: es bebeutet „Sklaven Jesu Christi", 
b. h- ein Pfarrer ift fein selbstherrlicher unb felbftänbiger 
Diener, sondern bereit, auch einen auszerordentlichen Weg 
zu gehen, wenn es bie Rot ber Gemeinden erforbert.

Darum geht es in unferer Vorlage, nicht aber um bie Er- 
mächtigung, willkürlich bie Pfarrer zu versetzen. Wenn ba 
unb bort gefagt worben ift, man hätte ein solches Gesetz 
vorher mit ben Pfarrern beraten sollen, fo erinnere ich 
baran, dasz eine solche Anordnung in unferer Landeskirche 
gar nicht neu ift, fonbern schon zweimal in Kraft ftanb, 
wobei bie Notstände heute drückender finb als bamals. 5m



14 Zweite Sitzung

übrigen musz es für einen Pfarrer eine Selbstverständlich- 
keit fein, in Notzeiten zur Verfügung zu stehen.

Das die Kirchenleitung ein solches Gesetz mit aller Sorg- 
falt anwenden und dabei vielerlei Gesichtspunkte beachten 
muß, ift ebenfo selbstverständlich. Dann aber ist bas Gesetz 
eine Hilfe für ben jungen Pfarrer, ber für einen Ver- 
tretungsdienst in Frage kommt. Übernimmt er auf bie An- 
frage bet Kirchenleitung hin freiwillig bie Vertretung, so 
setzt er sic bei feiner Gemeinde bem Vorwurf aus, das ihm 
ber Dienst etwa in einer grozen Stadtgemeinde eben doch 
verlockender erscheine als ber Dienst in ber kleinen Land- 
gemeinbe. Durch bas Gesetz wird bie Entscheidung unb Ver- 
antwortung für eine solche Abordnung auf bie Kirchen- 
leitung gelegt, unb bas ift recht so. Denn von einer solchen 
notwendig gewordenen Abordnung wirb nicht nur ber in 
Frage kommende Pfarrer unb feine Familie, sondern auch 
seine Gemeinde betroffen. Auch ihr wirb zugemutet, zu- 
gunften einer größeren Gemeinde eine Zeit lang auf ihren 
Pfarrer zu verzichten. Das ift nur möglich, wenn in unseren 
Gemeinden ber Geist ber Liebe lebenbig ift, bie ber anbern 
Last sieht, erkennt, baß bie Rot bort noch gröszer ist als bie 
eigene unb zum freien Verzicht zugunsten ber notleidenden 
Gemeinde bereit ift, nicht aber in unheiligem Egoismus 
unb unheiliger Empfindlichkeit meint: „ja, wir müssen’s 
wieber einmal ausbaden!" Das Reue Testament zeigt uns 
eine solche Gemeinde, bie auf ihre zwei besten Pfarrer frei- 
willig verzichtet unb fie zum Missionsdienst in ferne Gegen- 
ben geschickt hat; es war bie Christengemeinde in Antiochien, 
bie sic Paulus unb Barnabas vom Herzen gerissen unb zur 
Verkündigung bes Evangeliums unter ben Heiden ausge- 
sandt hat. Es ist nicht leicht vorzustellen, baß unfere heutigen 
Gemeinden von sic aus auf einen solchen Gedanken kämen!

Es wurbe auch gefragt, ob alle Möglichkeiten erwogen 
worben wären, um auf anbere Weise ber Notlage unver- 
forgter Gemeinden gerecht zu werben, unb es wurbe babei 
auf bie Einstellung von Diakonen hingewiesen. Auch bas 
haben wir bedacht, sind aber zu ber Einsicht gekommen, das 
mit Diakonen bem Notstand für ben bas Gesetz Abhilfe 
schaffen soll, nicht gebient ift, unb zwar aus zwei Gründen:

1. weil Diakone auch nicht in ber genügenben Zahl vor- 
hanben sind. Die Diakonenanstalten sind in einer ähn- 
lichen Notlage wie bie Kirche.

2. Weil Diakone ben Anforderungen [o großer Gemeinden, 
wie es bie sind, für bie Pfarrer abgeorbnet werben 
sollen, nicht entsprechen tönnen. Gewisz bleibt bas aller- 
erfte unb allerwichtigste Erfordernis jebes Predigt- 
dienstes, das ber Prediger einfältig im Glauben lebt 
unb sich an Gottes Wort hält, aber batüber barf nicht 
übersehen werben, baß zur Ausrichtung bes Predigt- 
unb Hirtenamtes in einer großen, vielschichtigen Ge- 
meinbe auch noch besondere Gaben unb Kenntnisse not- 
wenbig sind, über bie ein Diakon nicht verfügen muh 
unb im allgemeinen auch nicht verfügt. Das ift eine 
Erfahrung, bie unfere Flüchtlingsgemeinden im jüd- 
lichen Schwarzwald zunehmend machen. Das ift tein 
abwertendes Urteil über bie treue unb aufreibenbe 
Arbeit ber bort eingesetzten Diakone, fonbern einfach 
eine Feststellung, bie dazu zwingt, unfere Diakone ihren 
Voraussetzungen gemäß zu verwenden unb fie nicht 
zu überfordern. Der Einsatz von Diatonen im Dienft 
unserer Landeskirche erweist fich immer mehr als eine 
unausweichliche Forderung. Nur wirb mit bem Einsatz 
von Diatonen bie Frage ber Versorgung unserer Ge= 
meinben mit Predigern unb Seelsorgern nicht gelöst.

Berichterstatter Abgeorbneter Dürr: Ic habe vergessen 
mitzuteilen, baß ber letzte Sat bes § 3:

„Falls eine Einigung in biefen Fragen zwischen ben 
Beteiligten nicht erzielt wirb, entscheidet verbindlich ber 
Evang. Oberkirchenrat"

stehen bleiben foll.

Oberkirchenrat Dürr: 3c möchte bas absichtlich ^ier im 
Plenum sagen, bamit es in bie Öffentlichkeit unferer Ge- 
meinben tommt. Gerabe im Blick auf bie Eingaben, bie zum 
Teil wegen dieses Gesetzes hierher gerichtet worben finb.

Zu bem Beispiel, bas ber Herr Landesbischof eben mit- 
geteilt hat, möchte ic ein zweites hinzufügen. Bielleicht 
verstehen Sie auch, bah wir im Oberkircenrat bis in un- 
sere Seele hinein leiben unter biefen unerträglichen Not- 
ständen. Durlach-Aue: Der Pfarrer von Durlach-Aue ift auf 
1. November vorigen Jahres als Pfarrer nach Handschuhs- 
heim ord getommen. Wir haben uns bemüht, einen Ver- 
treter dorthin zu schicken, weil bie Wiederbesetzung dieser 
Pfarrei minbeftens fünf Monate bauern wirb. Denn vor 
Ostern wirb tein Pfarrer dorthin tommen tönnen. Wissen 
Sie, wie ber Dienft jetzt getan wirb fünf Monate lang? Ic 
bin beinahe krank geworben, als ber Dekan von Durlach 
kam unb mir ertlärte, bah er nun 26 Stunben Religions- 
unterricht gibt, unb er hat selbst eine Gemeinbe von über - 
viertausend Seelen unb als Dekan bie Berantwortung für 
ben Kirchenbezirk Durlach. Ist bas zu verantworten?! Ic 
bitte Sie, wir haben 6- 3t. einundzwanzig Pfarreien, bie 
nicht besetzt finb, mit benen es fo geht, wie ber Herr Landes- 
bischof gejagt hat, baß auf Jahre hinaus nur auf bem Wege 
bes Schiebesystems immer wieber ein halbes Jahr zwanzig 
anbere Pfarreien branfommen, bie feinen Pfarrer haben 
unb nachbarlich versehen werben müssen. Unb wie sieht es 
mit ber Besetzung unferer Bitariate aus? Wir haben runb 
150 Vikariatsstellen, davon finb 45 besetzt. Unter ben 110 
nicht besetzten Vikariatsstellen finb minbeftens zwanzig, 
minbeftens zwanzig, bie feit Jahren fo norbringlich 
auf ber Liste stehen, bah ic Ihnen nicht sagen tann, wie viel 
icin biefen Jahren schon unter ber Tatsache gelitten habe, 
baß ich keine Bitare dorthin schicken tann. Das ift einfach 
erschütternd; unb unfere Gemeinben, auch die lieben klei- 
neren Gemeinben, bie einen Pfarrer haben, sollten bas 
verstehen. Es wirb nach meiner Meinung ein Segen jein, 
wenn eine Gemeinbe ihren Pfarrer willig für einige Mo- 
nate hergibt. Wenn bas nun gerabe in ben Wintermonaten 
fein wirb, wo bie Arbeit in ben Kreisen auf bem Land 
besonders anläuft, fo ift bas ein Opfer für ben Pfarrer 
unb für bie Gemeinbe. Aber bavon finb wir überzeugt, bah 
ein solches Opfer, mit Freude übernommen, einen beson- 
beren Segen von Gott bekommt. Das möchte ich mit allem 
Nachdruck gefagt haben. Sch bin ber Synode sehr bantbar, 
wenn fie dieses Gesetz verabschiedet; denn ich bin als Vikars- 
vater mit ber Hauptbetroffene, ber bei jebem Notstand ge- 
fragt wirb: Haben fie nicht jemanb, ben man schicken tann. 
Unb ich jage noch einmal, bamit es bie Pfarrer lesen, wie 
sehr bie Kirchenleitung barunter leibet, das wir fie Jahr 
um Jahr ohne ausreichende Hilfe lassen müssen. Wir sehen 
es, wir leiben mit, unb wir beten mit. -

Abgeorbneter Kühlewein: Es ift mir ähnlich gegangen 
wie bem Konsynodalen Specht von Pforzheim. Ic bin mit 
fehr grohen Bebenfen wegen dieses Gesetzes hierher ge- 
tommen, sehe aber nun ein, bah es tatsächlich in vielem 
eine große Hilfe ift. Unb bas, was bet Herr Landesbischof 
unb Oberkirchenrat Dürr gefagt haben, verftehen wir wohl. 
Es ift bie erfte Sorge, bie wir haben als Synode, bah wir 
für bie Gemeinben sorgen, nicht etwa für bie Pfarrer. Wo 
es zum Teil so hingestellt worben ift, als ob hier wohl er- 
worbene Rechte ber Pfarrer in Frage stehen, ba habe ic 
auch sehr wenig Berftänbnis bafür. Das würbe heiszen, bah 
bie faulen unb unwilligen Pfarrer geschont werben gegen- 
über benen, bie fortwährend über ihr Gebühr in Anspruch 
genommen werben.

Aber wenn ich mir nun prattifch ben Vollzug bes Gesetzes 
überlege, bann tommt mir eine fehr grohe Frage: Es ift 
vorhin schon gefagt worben, es tommen eigentlich nur bie 
jungen Pfarrer in Frage für biefe Aborbnung, unb bei 
biefen jungen wieber nur bie, bie in einer tleineren Ge-
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meinbe finb, unb von denen nur bie, bie gesundheitlich tat- 
sächlic dazu in ber Cage finb, unb von benen befonbers auch 
bie, bie bie Gaben haben, baß fie in einer großen Gemeinde 
arbeiten tonnen. Unb wenn ic mir bas praktisch überlege, 
bann ift bas ja eine ganz tleine Anzahl von Pfarrern, bie 
tatsächlich nur in Frage kommen. Ic weiß nun nicht, ob es 
gut unb notwendig ift, bafür ein besonderes Gesetz zu machen, 
um aus biefem sehr kleinen Kreis nun einen in eine solche 
Stelle abzuordnen. Es war mir doch wirtlich tröstlich zu 
hören, dasz in bem Falle von Mannheim tatsächlich einer 
gefunben worben ift, unb zwar auf freiwilliger Grundlage. 
Ic möchte meinen, baß, wenn es wirtlich immer nur ein 
so kleiner Kreis ift, ber in Frage tommt, bann auch gerabe 
unter diesen jungen Pfarrern ein williger gefunben wirb. 
Es ift etwas schmerzlich, das ba gejagt wirb, es musz ber 
Freiwilligkeit durch ein solches Gesetz nachgeholfen wer- 
ben. Db wir also für eine so eng beschränkte Zahl — nach 
ben Aussagen ber Mitglieder bes Oberkirchenrats foil es 
möglichst überhaupt nicht angewanbt werben — ein beson- 
beres kirchliches Gesetz machen Jollen, bas ift mir eine 
schwere Frage.

Dann noch ein kurzes Wort zu bem, was bie Aufgabe ber 
Gemeinde babei ift. Es ift mir schon lange eine Frage, ob 
bas eigentlich gesund ift, dasz, wenn ein Pfarrer ausfällt 
ober in Urlaub ift, nun auf alle Fälle irgenbein Nachbar- 
pfarrer herzugezogen werben muß. Müszte nicht ein ge- 
jünderer Zustand barin beftehen, baß aus ber Gemeinde 
selber ber Pfarrer vertreten wirb? Es war doch wahr- 
haftig nicht fo schlecht, wenn im Kriege, wo es nicht anbers 
möglich war, verschiedene Gemeindeglieder auch einmal ben 
Gottesdienst gehalten haben. Unb ic fänbe es viel ge- 
fünber unb natürlicher für bie Gemeinde, wenn ein Ge- 
meindeglied ben erfrantten Pfarrer an einem Sonntag 
vertritt, als baß zu einer ganz unmöglichen Zeit ber Gottes- 
dienst gehalten wirb, nur dasz man einen Pfarrer bekommen 
tann. Unb dasselbe gilt auch, wenn ein Pfarrer sic ab- 
orbnen läszt, dasz bie Arbeit feiner Gemeinde von solchen 
Gemeindegliedern getragen unb hindurchgetragen wirb, 
auch wenn er eine Zeitlang einmal ausfällt. Sc tann nur 
fagen, baß es a. B. in ber Stabtgemeinbe ausgemacht ift, 
das bas für viele Monate gehen tann, auch wenn ber 
Pfarrer einmal trant ift.

Abgeordneter Meyer: Nach ber ausführlichen Begrün- 
bung bes Gesetzes befonbers durch ben Herrn Landesbischof 
unb burch bie erschütternde Mitteilung bes Herrn Ober- 
kirchenrat Dürr möchte fich eigentlich eine weitere Begrün- 
bung ber Vorlage erübrigen. Ich will mic deshalb 
kurz faffen. Vor allen Dingen aber möchte ich nicht ver- 
säumen, auf bie Dinge befonbers aufmertfam zu machen, 
bie in ben Worten bes Herrn Oberkirchenrat Dürr an uns 
gerichtet waren. Das Problem ber Belastung unferer 
Pfarrer mit einer unmöglichen Anzahl von Religions- 
ftunben bewegt mic schon lange. Es steht ja nun hier nicht 
eigentlich zur Frage, aber ic frage mich immer, warum 
wäre bas hier nicht auch möglich, dasz es an ben Höheren 
Schulen 3. 1. Stubienräte gibt, bie neben ber Facultas in 
Latein unb Deutsch auch bie Facultas in Religion haben, 
wie bas anderwärts ber Fall ift?

Dann bas Gesetz. Als ic es zuerst las, tann ich nicht fagen, 
dasz ich von besonderen Lustgefühlen erfüllt war. Es hat 
mich bewegt, unb ic fagte mir, muß benn alles, auch biefe 
Angelegenheit, in bie Form bes Gesetzes hineingepreszt 
werben? Geht es nicht, ober tönnte es nicht gesetzlos gemacht 
werben? Denn ein Gesetz ift doch letzten Endes ein Zwang. 
Gesetze finb Zäune, über bie man stolpert, Stacheldrähte, 
an benen man hängen bleibt, ober man fich reifet ober was 
für Bilder man gebrauchen will. Ideal wäre ber Zustand 
ber Kongruenz von Willen unb Gesetz. Aber nun scheint 
bas hier notwenbig zu fein, leiber! Aborbnungen gibt es 
auch auf bem zivilen Settor. Die Beamten werben auch ba

und dorthin abgeordnet. Sc habe das selber am eigenen 
Leib erfahren. Aber dafür ist kein Gesetz notwendig gewesen, 
sondern das gehört eben zu den Pflichten des Beamten.

Anderseits glaubte ic in dem § 52 KV eine genügende 
Unterlage zu sehen für die Abordnung von Pfarrern. Es 
wurde da allerdings in ber Begründung gesagt, dieser 
Paragraph genüge nicht. Sc habe mic auch davon über- 
zeugen lassen, baß es tatsächlich ber Fall ist. Ic möchte nur 
nicht, dasz durch dieses Gesetz braugen ein Schatten auf ben 
Pfarrerstand falle, unb es heisze: Seht mal, für ben Pfarrer, 
ba muß man ein Gesetz machen, bet macht bas nicht frei- 
willig, was anbere Beamten sozusagen selbstverständlich 
tun, wiewohl ic mir bewuszt bin, dasz man Pfarrer unb 
Beamte nicht gleichsetzen kann. Aber es ift richtig, dasz bas 
Gesetz nicht nur ein Zwang, ein notwendiges Übel, sondern 
das es auch eine Hilfe fein kann. Unb bies ift uns ja über- 
zeugend nachgewiesen worben. Es kann eine Hilfe fein nicht 
nur für ben Gesetzgeber, ber nun feine Funktion leichter 
hat, sondern auch für ben betroffenen Pfarrer unb für bie 
Gemeinde selbst. Das Gesetz in ber ursprünglichen Form 
wäre für mic nicht annehmbar gewesen. Aber in ber jetzigen 
Form, wie es ber HA Ihnen vorgelegt hat, ift es für mic 
auch erträglich. Besonders durch folgenbes: 1. durch bie 
Befristung ber Abordnung auf höchstens acht Monate, unb 
2. durch bie Änderung bes § 3. Denn gerabe in biefem 
Paragraphen sah ic sehr grosze Schwierigkeiten voraus, 
baß Eingriffe in bas Familienleben bes Pfarrers geschehen 
tonnten. Dadurch, baß dieser Paragraph nun jo geänbert 
ift, das nicht ber Inhaber ber Pfarrwohnung, sondern ber 
Kirchengemeinderat verpflichtet ift, für bie Unterbringung 
bes abzuordnenden Pfarrers Sorge zu tragen, — dadurch 
mildert sic biefes Gesetz, unb dadurch ift es so, baß wir es 
ruhig annehmen tonnen. Dazu tommt noch bie Befristung 
bes Gesetzes auf fünf Jahre. Wir haben sicherlich alle ohne 
Ausnahme in ben Oberkirchenrat bas größte Vertrauen, 
baß er biefes Gesetz so handhaben wirb, baß nicht eine Härte 
für ben betreffenden Pfarrer unb bie Gemeinde heraus- 
komme, fonbern vielmehr, baß es zu einem Segen für beibe 
Heile werbe. Unb deshalb möchte ic meine Herren Kon- 
synodalen bitten, biefem Gesetz in bet vorgeschlagenen Weise 
zuzustimmen.

Abgeordneter Dr. Kuhn: Hohe Synode! Den Ausfüh- 
rungen bes Herrn Oberkirchenrat Dürr entnahmen wir, dasz 
Veranlassung zu bem uns vorliegenden Entwurf bie Tat- 
sache ift, baß ein außerorbentlicher Mangel an Pfarrern, 
an Vikaren usw. befteht. Da wirft sich für uns bie Frage 
auf, was geschieht, um biefem Mangel zu begegnen. Offen- 
bat geschieht im Augenblick nichts Durchgreifendes. Es 
müßte hier aber etwas geschehen, bamit dieser Mangel be- 
hoben werbe, unb zwar etwas schnell über ben bisherigen 
Rahmen hinaus. Ic möchte jetzt nicht bie Frage stellen, 
was bisher geschehen ift, unb was hier noch weiter ge- 
schehen tönnte, fonbern ich bitte, meine jetzige Frage als 
ein Monitum zu betrachten unb daraufhin veranlaszt zu 
fein, bafür zu Jorgen, baß biefer Mangel für bie Zukunft 
weitmöglichst unb bestmöglichst behoben werbe.

Wir haben aus bem Munde bes Herrn Synodalen Kühle- 
wein entnommen, baß evtl, ba unb bort auftretenbe Mängel 
dadurch behoben werben tönnten, dasz Laien an bie Stelle 
bes Pfarrers treten. Da muß ich nun fragen: Was geschieht 
in biefer Richtung, um es einem Laien zu ermöglichen, baß 
er auch einmal einen Pfarrer vor bem Altar ober auf ber 
Kanzel vertreten tann. Denn ic glaube nicht, baß wir Laien 
über bie seelsorgerlichen unb sonstigen voraussetzungen ohne 
weiteres verfügen, um vor ben Altar treten zu tonnen, um 
auf bie Kanzel steigen zu tonnen. Letzteres vielleicht wohl 
eher, aber bas erftere wohl weniger. Ic glaube, auch hier 
müßte etwas geschehen, um bie Laien dazu zu befähigen, 
diese Vertretung eines Pfarrers zu ioernehmen.

Abgeordneter Dr. Varner: Es möchte mir zunächst eine
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Zwischenbemerkung geftattet sein. Sc habe mich als Pfarrer 
sehr gefreut, das soeben zwei Brüder aus ben Reihen ber 
weltlichen Abgeorbneten zu biefer Gesetzesvorlage ge- 
sprochen haben. Denn wenn wir Pfarrer dazu sprechen, 
tönnte es ben Anschein erwecken, das wir pro domo sprechen 
würben.

Sobann wurbe vorhin gejagt, das wenn bies Gesetz oon 
ber Synode beschlossen werben sollte, es zugleich mit Er- 
läuterungen oertünbigt werben würbe, unb zwar wohl in 
bem Sinne, wie es bie Verhandlungen im HA ergeben 
haben. Ich hätte dazu noch eine Bitte an bas Mitglied bes 
Oberkirchenrats, bas bie Erläuterungen abfaßt, das es 
auch die Gebanten, bie zuletzt Herr Abgeorbneter Kühle- 
wein geäußert hat, batin aufnehmen möchte. Ic denke oor 
allem an eine Antwort auf bie wiederholt gestellte Frage: 
Könnte man nicht ohne dies Gesetz auskommen, zumal doch 
nur ein tleiner Kreis oon ihm erfaszt werben tann, wenn 
bei feiner Anwenbung in jebem Fall bie Gesundheit, bie 
Familien- unb Gemeindeverhältnisse bes abzuordnenden 
Pfarrers berücksichtigt werben müssen?

Abgeorbneter Frank: Zu ber Frage ber Erläuterung, 
bie bem Gesetz beigegeben werben soll, möchte ic auch noch 
ein kurzes Wort Jagen: Ich tönnte mir benten, das diese 
Erläuterung Jo abgefaßt ift, in einem solchen Tenor ge- 
halten ist, baß ben Amtsbrübern braußen im Lande über- 
haupt erft einmal ber ganze Notstand aufgehellt wirb, in 
bem bie Gemeinben ber Landeskirche sic befinben, in 
welche Pfarrer abgeorbnet werben follen. Dadurch tönnte 
bei ben Brüdern im Lande ber Gebante Platz greifen, das 
bie Siebe Christi uns dazu bringen sollte unb müßte, in 
solchen Notständen aus einer inneren Freiwilligkeit heraus 
einen solchen Dienft für bie begrenzte Zeit oon 8 Monaten 
zu übernehmen. Der erfte Paragraph dieses Gesetzes 
bräuchte bann gar nicht zwangsweise in Anwenbung zu 
tommen. Es tämen bann eigentlich nur bie folgenben 
Paragraphen, welche bie dienstliche Regelung betreffen, 
praktisch in Frage.

Noch ein anberes in diesem Zusammenhang: Wenn bie 
beiben Faktoren, bie eigene Familie unb bie zu versehende 
Gemeinbe, in Frage gestellt finb, ift meiner Meinung nach 
ber zu versehenden Gemeinbe ber erfte Akzent zu geben, 
oon besonderen Notständen in einer Familie abgesehen.

Schließlich: Der Herr Landesbischof hat ein kurzes Wort 
über ben Dienft ber Pfarrdiakone braußen im Sanbe gesagt, 
ber oor allem in den Diafporagemeinben im Süben bes 
Sanbes geschieht. Gr hat baoon gesprochen, baß bie betref- 
fenben Gemeinben mehr unb mehr wünschen, baß bie Pre- 
bigt immer wieber einmal ober mehr unb mehr oon feiten 
ber Pfarrer geschieht. In biefem Zusammenhang habe ich 
bie bringenbe unb herzliche Bitte an bie Kirchenleitung, 
bafür Sorge tragen zu wollen, baß bie Diatone auch einmal 
herausgezogen unb zusammengefaszt werben, nicht nur für 
einen halben Tag, fonbern vielleicht vierzehn Tage ober 
brei Wochen, in benen ihnen oon Professor Hahn ober oon 
anberer Seite ein großer Dienft im Vliet auf ihre Predigt- 
tätigfeit getan werben tönnte. Wir finb ber Ansicht, daß 
oon ben Pfarrdiakonen etwas erwartet wirb, was Jie nach 
ihrem Ausbildungsgang einfach nicht leisten tonnen. Unb 
es tönnte hier in biefem Puntt doch auch etwas geschehen, 
was weiterhilft.

Landesbischof D. Bender: Wir haben uns im Ober- 
kirchenrat auch überlegt, ob ein solches Gesetz notwenbig 
ift ober ob bie entstehenden Notstände nicht auf ber Basis 
ber Freiwilligkeit gelöst werben tönnten, selbst auf bie 
Gefahr hin, baß ber Appell an bie Freiwilligkeit zu teinem 
positiven Grgebnis führt. Aber bie Frage hat ja noch eine 
anbere Seite, auf bie ic vorhin schon einmal hingewiesen 
habe. Selbst wenn ber betreffende junge Pfarrer bereit ist 
eine zeitweilige Vertretung zu übernehmen, fo bleibt immer 
noch bie Frage, ob bie Gemeinbe sic mit ber Entscheidung

ihrers Pfarrers zufrieden gibt. Eine solche Gemeinde könnte 
die Kirchenleitung fragen, auf Grund welcher anerkannter 
Ordnungen ihr der Pfarrer, wenn auch nur auf Zeit, ent- 
zogen wird. Es würbe bann bas Schlimmste passieren, was 
einer Kirchenleitung passieren tann, das sie nämlich in ben 
Verdacht willkürlichen, ungesetzlichen Handelns geriete. 
Deshalb bitte ic bie Synode, durch ihr Votum deutlich zu 
machen, das die Gesamtkirche — nicht ber Oberkirchenrat — 
einen solchen zeitweiligen Verzicht einer Gemeinde zu- 
gunsten einer anberen für notwendig unb geistlich richtig 
erachtet.

Abgeordneter Günther: Wir waren ja auch während bes 
Krieges in großer Notlage. Wenn ic an bie Gemeinden 
zurückdenke, bie verwaist waren, es waren beren eine ganze 
Reihe ohne bie breien, bie ic ständig zu oerwalten hatte, 
bie Amtsbrüder waren ja eingezogen, wie tonnten diese 
Gemeinden alle bebient werben? Herr Dekan, Kirchenrat 
Rerbel, hatte jeber Gemeinde mitgeteilt, es möchten sic 
aus ben verschiedenen Gemeinden Männer, Kirchen- 
gemeinberäte ober sonst geeignete Kräfte aus ben Gemein- 
ben zur Verfügung stellen, zu einem Kurs nicht nur für 
einen Tag, sondern in verschiedenen Malen, bie burch An- 
leitung bes Dekans herangebildet würben, als Lektoren 
Lesegottesdienste zu veranstalten. Aus meiner Gemeinde 
waren zwei Herren, Herr Kirchengemeinderat Monninger 
unb Herr Bürgermeister Ernst einigemal in Sinsheim bei 
biefen Kursen, wo sie geschult wurden unb ausgebildet am 
Dienst am Altar unb auf ber Kanzel bie Predigt zu lesen. 
Sie würben kritisiert unb auf Unebenheiten aufmerksam 
gemacht. Diese Anleitung hat sich sehr bewährt unb in ben 
einzelnen Gemeinden zum großen Segen ausgewirtt. Diese 
beiben Lektoren stehen heute noch ganz im kirchlichen Leben 
meiner Gemeinde unb finb immer bereit, wenn fie gerufen 
werben, Lesegottesdienste zu halten. Es barf festgestellt 
werben, baß man fie gerne hört in ben einzelnen Gemein- 
ben. Die gegenwärtige Not wäre auf diese Weise zu be- 
seitigen. Ich würbe sehr empfehlen, diese Anordnung wieber 
einzuführen unb zur Geltung zu bringen. Auch wäre es 
sehr zu begrüben, wenn für diese Herren wieber Kurse ein- 
gelegt würben, um fie weiterzuführen, fie zu förbern. Die 
Kirchenkasse bes Bezirks tönnte bie Auslagen für ben Be- 
zirk bestreiten.

Abgeordneter Ritz: Noch kurz einige Gedanken. Es ist 
mir noch in ben letzten Augenblicken getommen, das unsere 
Verlegenheiten Gottes Gelegenheiten finb. Wir haben in 
ben letzten Ausführungen unserer Brüder gesehen, im 
Blic auf bie Gemeinbe, wie auch Geistliche herauswachsen 
unb einen Dienst vorübergehend — für kurze Zeiten — 
versehen tönnten. Darauf möchte ich etwas eingehen. Der 
Herr Landesbischof hat. vorhin ein Beispiel aus Apostel- 
geschichte 13 gegeben; es wurben zwei Brüder abgeorbnet, 
fern in bie Heidenwelt. Diefe Gemeinbe bort würbe be- 
stimmt versehen, unb zwar nicht burch einen herzuge- 
führten Pfarrer, fonbern jedenfalls aus ber Gemeinde. 
Im Kindergottesdienst ift ja auch schon ein Weg beschritten 
worben, Laien heranzuziehen. Es ist in unserem Bezirk 
mehr ober weniger nötig, ben Kindergottesdienst anders 
versehen zu lassen als durch ben Pfarrer, unb ba wirb 
immer zurückgegriffen auf bie Reserve, bie wir tatsächlich 
noch haben. Wir sehen jetzt ben Mangel an Schwestern, 
Diatonen unb Pfarrern unb haben reichlich gehört oon 
diesem Mangel. Aber wir haben Reserven. Unb bas finb 
bie lebenbigen Glieber, bie ba unb bort herausgezogen 
werben tönnten in ber Gemeinbe, bie genötigt ober gefragt 
werben sollten, ob fie vielleicht mitbienen tönnten für 
eine kurze ober eine längere Zeit. Doc gehört dazu eine 
gewisse Vorbereitung. Der Vorschlag oon Pfarrer Günther, 
bie Reserven mobil zu machen für ben Kindergottesdienst, 
ift ein guter Weg, unb er hat sich auch bewährt burch bie 
Kräfte, bie man herausholt, das fie ben geistlichen Dienft
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würdig tun. Es ist aber ein Unterschied zu machen 
zwischen lebendigen ©Hebern ber Gemeinde unb solchen, 
bie nur formell dazu gehören. Die ©emeinbe Gottes trägt 
Verantwortung für bie kommende Zeit.

Es ift ausgesprochen worden, wir wollten nicht ein Loc 
aufmachen unb ein anderes zustopfen. Das ift wohl fein 
Weg. Ein Weg ift, ber vielleicht von ber Urgemeinde her 
gezeigt wird, nämlich das ber Herr Christus in ben 
Verlegenheiten Gelegenheiten unb Wege zeigt. Sehen wir 
auf bie Ostzone unb auf bie Zeit, bie wir durchgemacht 
haben nor einigen Jahren, wo es tatsächlich sic gezeigt 
hat, wie es Herr Pfarrer Günther sagte, das bie Laien- 
kräfte sic bewährten. Unb es fönnte kommen in kürzerer 
ober längerer Zeit, das bie Geistlichkeit einerfeits durch 
Mangel, andererseits durch politische Einwirkungen ein- 
fac stillgelegt werben tann. Da wäre es ein Weg für bie 
Dauer, ben bas Wort ©ottes auszeigt, wenn diese Not 
einmal kommen würbe, bie uns non ber Ostzone her wohl- 
betannt ist. Wir haben bort schon Schwierigkeiten sowohl 
in ber Nachbildung von neuen Kräften als auch in ber 
Arbeit. Manchmal ift es benen aus ber ©emeinbe heraus 
eher möglich, bie Seelsorge zu betreiben durch einen ge- 
wöhnlichen Mann aus bem Volke als durch einen ordi- 
nierten Pfarrer ober einen speziell eingesetzten Reichs- 
gottesarbeiter. Da müssen wir in bie Zukunft sehen. Ic 
freue mich, baft bas ßaienamt doch immer mehr Raum 
gewinnt bei unseren Geistlichen unb beim Oberkirchenrat.

Im übrigen bin ic banfbar, baft mir heute Gelegenheit 
gegeben war, meine innerften ©ebanfen als Laie zum 
Pfarrermangel unb zur Pfarrerabordnung zum Ausdruck 
zu bringen.

Abgeordneter Dürr: Aus ben Erläuterungen zu bem 
Gesetz fonnte geschlossen werben, baft es sic u. U. auch um 
Abordnungen auf Religionslehrerstellen handelt. Herr 
Oberkirchenrat Katz hat versichert, baft baran nicht gedacht 
ist. Es handelt sic also nur um Versehung von ©emeinben.

Wenn alle diejenigen, bie ba Bedenken gegen bas 
Gesetz geäuszert haben, an unferer Aussprache hätten teil- 
nehmen fönnen, bann wären ihnen ja wohl wie uns allen 
biefe Bedenken zerstreut worben. Deshalb hat .ja ber 
Ausschuß ben Vorschlag gemalt, bem Gesetz Erläuterungen 
anzufügen, bie bas zum Ausdruck bringen, was jetzt in 
unferer Aussprache gesagt worben ift. Unb bann wirb 
sic ja wohl ber Sturm legen, ber scheinbar ba unb bort 
entstanden ift.

Darf ic noch einmal bie Formulierung ber einzelnen 
Paragraphen bekanntgeben, wie fie ber $A vorschlägt, 
bamit bann barübet abgestimmt werben fann.

Es würbe alfo ber § 1 bes Gesetzes lauten:
„Ein auf einer Pfarrstelle ständig angestellter Pfarrer 

tann auf bie Dauer von höchstens acht Monaten zur 
Versehung bes Pfarrdienstes einer ober mehrerer Ge- 
meinben auf eine anbere Pfarrstelle abgeorbnet werben, 
wenn biefe Pfarrstelle nicht auf eine anbere Weise, feine 
Pfarrstelle bagegen nachbarlich versehen werben kann." 
§ 2 bleibt unverändert.
§ 3 foil lauten:

„Für bie Zeit bet Abordnung erhält ber Pfarrer 
eine angemessene Trennungsentschädigung als Ersatz 
für feine erhöhten Aufwendungen. Der Kirchengemeinde- 
rat ber zu versehenden ©emeinbe ift verpflichtet, bie 
für bie Unterbringung unb Dienstführung bes abzu- 
orbnenben Pfarrers erforderlichen Räume nebft Ein- 
richtung zur Verfügung zu stellen. Dem nachbarlich 
versehenden Pfarrer muft ein Dienstzimmer zur Ver- 
fügung stehen. Falls eine Einigung in biefen Fragen 
zwischen ben Beteiligten nicht erzielt wirb, entscheidet 
verbindlich ber Oberkirchenrat."
§ 4 würbe lauten:

„Diefes Gesetz tritt am 1. Februar 1953 für bie Dauer 
von fünf Jahren in Kraft."
In ber Einzelberatung werben Überschrift unb Ein- 

leitung bes Gesetzes einstimmig gebilligt. § 1 wirb in bet 
Fassung bes Ausschusses mit allen Stimmen bei vier Ent- 
Haltungen angenommen. § 2 wirb in bet Fassung ber 
Borlage bes Erweiterten Oberkirchenrats mit allen Stim- 
men bei zwei Enthaltungen angenommen. § 3 unb § 4 
werben in ber Fassung bes Ausschusses mit allen Stimmen 
bei jeweils vier Enthaltungen angenommen.

In ber Gesamtabstimmung wirb bas Gesetz mit allen 
Stimmen bei vier Enthaltungen angenommen.

B. 1.
Präsident Dr. Umbauet: Wir hören jetzt bie Berichte

bes Finanz-Ausschusses.
Der erfte Bericht: Entwurf eines kirchlichen Gesetzes, 

Entschädigung für Teilnahme an Bezirks: 
fgnoben unb Pfarrkonferenzen betr. (Anl. 2).

Berichterstatter Abgeordneter Schneider: Der FA hat 
unter ben Borlagen bes Erweiterten Evang. Oberkirchen- 
rats nur eine Einlage 2 zu beraten gehabt, nämlich ben 
Entwurf eines kirchlichen Gesetzes über Entschädigung 
für Teilnahme an Bezirkssynoden unb Pfarrkonferenzen 
betr. Sie haben aber aus ber Tagesordnung wohl ent-

sic aus noc sicnommen, baft ber Finanzausschuß von 
mit weiteren finanziellen Dingen ber Landeskirche be- 
schäftigt hat. Er möchte ihnen Bericht geben unb ein 
Wort sagen zum Erweiterungsbau ber Charlottenruhe.
Er hat aufterbem bie Verpflichtung gesehen, ber Synode 
einen Bericht zu geben über bie Haushaltsgestaltung 
1953/1954 unb bamit verbunden einige Anträge zu stellen. 
Es sind alfo brei Punkte, bie wir vom Finanzausschuß 
behandelt unb jetzt hier vorzutragen haben.

Bei ben Beratungen im Finanzausschuss zu Anlage 2 
ergaben sic zunächst in ber Aussprache folgenbe wesent- 
liche Gesichtspunkte:

Ein Synodaler wies mit Recht barauf hin, baft wir 
eigentlich auch bie Tätigkeit ber Bezirkssynoden unb ber 
Pfarrkonferenzen als einen Dienft an ber ©emeinbe an- 
sehen mühten, ber ehrenamtlich zu tun sei. Es wäre wohl 
grundsätzlich abzulehnen, baft wir etwa bas Diätenverfahren, 
wenn auch in einem verhältnismärzig begrenzten Umfang 
einführen wollten. Auf biefe Nuszerung hin würbe non 

- einem Mitsynodalen bie Frage gestellt: wie war es eigent- 
lic früher? Unb wir fonnten unter Berweis auf bie 
Begrünbung, bie ja ber Borlage mit beigedruckt ist, barauf 
hinweifen, baft früher nach kirchlichem Gesetz vom 25. 5. 
1928 hier tatsächlich ein feftes Tagesgeld von 5 Mark, 
alfo — fagen wir — Diäten angesetzt wurbe, neben bem 
Ersatz ber Reiseauslagen. Dieser Ansatz mit 5 Mark ift 
bann wohl unter befonbers schwierigen finanziellen Ver- 
hältnissen ber Kirche mit Wirkung vom 1. 4. 1932, wie es 
hier heizt, eingestellt worben. Das Abernachtungsgeld 
wurbe auf 4 Mark ermärzigt. Es ift bie Borlage, wie uns 
berichtet wurbe, eigentlich von bem ©ebanfen ausgegangen, 
baft biefe finanzielle Notlage nicht mehr vorliege, unb es 
wohl an ber Zeit sei, ben Teilnehmern hier biefes frühere. 
Recht unb biefe früheren Bezüge wieder einzuräumen. Es 
war nun sehr interessant, baft bei diesem Gespräch wir 
auch über bie Art ber Durchführung ber Bezirkssynoden 
einiges zu hören befamen. Wir sahen, wie in einzelnen 
Bezirken burch bie Initiative bes Defans man schon 
heute von ber Form einer bloszen Sitzung zu einer Form 
ber Gemeinschaft übergegangen ist, inbem man miteinan- 
ber iszt unb auch miteinanber in ber Mittagszeit eben so, 
wie wir es in ber Synode auch haben, bie Gemeinschaft 
pflegen fann. Es wurbe auf ber anberen Seite auch be- 
hauptet unb namentlich von städtischen Bezirkssynoden,
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das eigentlich dort Migstände herrschten in der Weise, dasz 
manche Mitglieder gar nicht kommen, manche zu spät 
und manche willkürlich die Tagung verlassen, wie es 
gerate den einzelnen hier zusagt ober paszt. Wir tarnen 
durch freie Aussprache auf ten Gedanken, das doch 
eigentlich auch auf ten Bezirkssynoden versucht werten 
sollte, einen Umbau in ter Weise vorzunehmen, wie wir 
ihn beglückend auf unserer Synode erlebt haben. Auch ba 
war damals vor 1933 ber badische Landtag ber Raum, 
in bem bie Synode tagte, auch bort eine mehr ober minber 
„Sitzungsangelegenheit", auch bort Diäten. Unb wir 
haben eine neue Form ber Gemeinschaft unb Bruder- 
schaft gefunben, bie neben ber inneren Veränderung, bie 
wir bantbar als Gemeinschaft empfinden, doch wesentlich 
auch mit beftimmt ist von ber äuszeren Haltung, bie wir 
hier haben durch bas mehrtägige ober wenigstens durch 
bas geschlossene haushaltmärige Zusammensein hier. 
Wir möchten vorschlagen, das doc auch auf ber Ebene 
ber Bezirkssynoden dieser Weg versucht würbe. Wir finb 
uns tlar barüber, dasz bas nur möglich ift, wenn ganz- 
tägig getagt wirb, unb wir glauben auch, das bie Synoden 
dazu Material genug haben.

Wir haben uns bann bie Frage vorgelegt: wie wirb 
bann nun finanziell dieser Umbau sic gestalten, dasz wir 
zwar bei einem Tagesgeld-Ansatz bleiben, aber nun biefe 
Gelder — wir schlugen nachher vor, nicht 5 fonbern nur 
4 Mark zu gewähren — nicht an ben einzelnen ausbe- 
zahlt fonbern pauschal auf Anfordern unter Nachweis ber 
Teilnehmer an bas Dekanat geben, dasz von bort aus in 
biefem Sinne bie gemeinschaftsbildende Gestaltung ber 
Bezirkssynoden bann auch wirtschaftlich funbiert werben 
fönne.

Wie hoc würbe bas nun tommen. Die Berechnung 
ergibt folgendes:

Wir haben 26 Kirchenbezirke. Je nach ber Grösze werben 
wir im Durchschnitt 50 Teilnehmer haben. Im Durch- 
schnitt sage ich. Es ift in ben Verhandlungen gejagt wor- 
ben, Mannheim habe etwa 120, anbere ländliche Bezirke 
haben wesentlich unter bem Durchschnitt von 50. Rechnen 
wir also mit 50 Teilnehmern. Das wären insgesamt 
1300 Berechtigte, bie zweimal im Jahr tagen. Das ergäbe 
2600, mit 4 DM gerechnet also 10 400 DM. Auf ben Pfarr- 
konferenzen wirb man insgesamt mit 700 Teilnehmern 
im Durchschnitt rechnen fönnen, zweimal Tagungen gibt 
1400 X 4 = 5600 DM, zusammen 16 000 DM. Wenn wir 
bie Bezirkssynode vielleicht einmal im Jahr — unb bas ift 
von Laiensynodalen vorgeschlagen worben — zweitägig 
geftalten würben, bann würbe bas einen weiteren Auf- 
wanb von 10 400 DM bebeuten.

Diese Gedanken finb schön. Es tommt einem aber un- 
willkürlich auf einer Finanzausschuszsitzung bie Frage: 
wer soll bas bezahlen? Die Vorlage sieht in ihrem Artikel 
2 eine Teilung ber wirtschaftlichen unb finanziellen Un- 
termauerung biefer Tagungen vor, inbem bort gejagt ist, 
bie aus ber bevorstehenden Gebührenregelung sic ergeben- 
ben Aufwände für bie Bezirkssynoden finb von ber Landes- 
kirche, diejenigen ber Pfarrkonferenzen von ben Kirchen- 
bezirken zu tragen. Wir waren uns gleich tlar barüber, 
daß, wenn wir Tagungen unb Pfarrkonferenzen in bem 
vorgeschlagenen gemeinschaftsbildenden Stil unb Art auf- 
ziehen möchten, bann bie Bezirkskirchenkassen nicht in ber 
Lage finb, etwa bie Summe von 5600 DM für bie Pfarr- 
konferenz aufzubringen.

Wir haben uns bann gefragt, worin liegt eigentlich 
bie Berechtigung, dasz man in einem Fall fagt, bas be- 
zahlt bie Landeskirche, im anberen, bas bezahlt bie Bezirks- 
kirchenkasse unb bas heizt inbirett: bie Gemeinden. Wir 
finb ber Meinung, das eigentlich fein innerer Grund 
befteht, weil beibe Konferenzen demselben Ziel bienen

unb wesensähnlic finb. Wir meinen deshalb barum 
Zu beantragen, das bie Kosten biefer Tagungen, so- 
wohl ber Bezirkssynoden wie ber Pfarrkonferenzen, bie - 
Landeskirche tragen foil. Es ift ber Vorschlag, ben wir 
machen, beftimmt ein Versuch, ben wir aber nach unferer 
Auffassung wagen sollten unb wagen tönnen, weil wir 
auf ber Synode selbst diesen neuen Weg unb biefe neue 
Form erlebt haben unb beglückend immer wieder empfin- 
ben. Wir glauben, bag, wenn wir biefen Versuch wagen, 
er sicherlich zum Segen unb inneren Gewinn für bie 
Altestenarbeit in ber Gemeinbe werben fann.

Mm biefen neuen Gebanten nun im Gesetz zum Ausdruck 
tommen zu lassen, muszte folgenbes beschlossen werben, 
was wir als Antrag bes Finanzausschusses zur Anlage 
2 ihnen nun unterbreiten.

Die Synode wolle beschlieszen:
1. Sm § 1 Abs. 1 Zeile 1 — also oberfte Zeile von § 1 

Ziff. 1 — vor „Versammlungen" bas Wort „ganz- 
tägig" einfügen, so das ber erste Sat lautet:

Die Teilnehmer an ben ganztägigen Versammlun- 
gen bet Bezirkssynoden unb Pfarrkonferenzen er- 
halten...

2. Der Betrag von 5,— DM wirb in Absatz 1 unb Ab- 
sat 2 durch 4,— DM ersetzt.

3. § 1 Abs. 3, ber von etwaigem Verdienstausfallersatz 
spricht unb bloß eine „angemessene besondere Ent- 
schädigung" vorsah, foil wie folgt lauten:

„Den Teilnehmern an ben Bezirkssynoden wirb 
für einen etwaigen Verdienstausfall, ber ihnen 
durch bie Teilnahme an ben Tagungen entsteht, 
auf Antrag voller Ersatz gewährt.“

4. Der bisherige § 2 wirb § 3, ber bisherige § 3 wirb 
§ 4. Dabei wirb bem § 2 jetzt neu in ber 2. Zeile 
nach bem Wort „Bezirkssynoden" eingefügt: „unb 
Pfarrkonferenzen". Unb es wirb gestrichen in ber 4. 
Zeile ab bem Wort „derjenige", „derjenige für bie 
Pfarrkonferenzen von ben Kirchenbezirken (Bezirks- 
kirchenkassen)" — bis hierhin.

Nun ber letzte Antrag:
Es wirb ein neuer § 2 eingefügt, ber wie folgt lautet.

„Die Anforderung ber in § 1 festgelegten Gebühren 
erfolgt durch bie Defanate entsprechend ber nach- 
gewiesenen Teilnehmerzahl. Der fich baraus erge- 
benbe Vergütungsbetrag wirb bem Defanat pau- 
schal überwiefen mit ber Zweckbestimmung, bamit 
bie Konferenzen als Gemeinschaftstagung zu ge­
ftalten. Die Vergütung wirb jährlich für maximum 
Zwei Tagungen gewährt, von benen bie eine zwei- 
tägig fein fann.“

Abgeordneter Dürr: Den Vorschlag bes FA begrüße 
ich sehr. Wir haben kürzlich in Heidelberg eine pädagogische 
Arbeitsgemeinschaft gehabt, bie wir in bem gedachten 
Rahmen durchgeführt haben, fo baß wir auch zum Essen 
zusammengeblieben finb, bann auch zum Kaffee. Unb bas 
hat doch wirklich unter vielen Teilnehmern eine Gemein- 
schaft geweckt, beren sic alle, bie- baran teilgenommen 
haben, wirklich gefreut haben. Die Auslagen, bie babei 
entstanden finb, betrugen für bie einzelnen Teilnehmer 
neben ben Fahrtauslagen nur 1,80 DM dadurch, baß bas 
Hilfswerk in Heidelberg bie Verpflegung beforgt hat. Es gab 
schon morgens Brötchen unb eine Taffe Boullion, bann 
Mittagessen, nachmittags nochmals Kaffee, alles für 1,80 
DM. Wir haben auch schon bei ben Bezirkssynoden 
biefe gemeinsamen Mahlzeiten durchgeführt, natürlich da- 
mals fo, baß jeber einzelne fein Essen bezahlen mußte. 
Aber es würbe vollkommen genügen, wenn bie tatsächlichen 
Auslagen neben bem Fahrgeld vergütet würben, bazu 
wären noch nicht einmal 4,— DM nötig.

Abgeordneter Dr. Köhnlein: Ich halte es für sehr er»



Zweite Sitzung 19

freulich, wenn nun biefer Anfang gewagt werben soll. 
Diejenigen, bie schon vor bem Beschluß bet Synode mit 
ber Veranstaltung solcher Gemeinschaftstagungen begonnen 
haben, tönnen barüber nur gute unb ermunternbe Be- 
richte geben. So benfe ic mit besonderer Freude an eine 
ganze Anzahl von Pfarrkonferenzen unb Bezirkssynoden, 
bie wir im Diakonissenhaus Karlsruhe-Rüppurr bezw. im 
Baden-Badener Missionsheim haben durchführen dürfen.

Das schwierige Problem war in bet Tat babei immer 
bie finanzielle Seite. Vei ben religionspädagogischen Ar- 
beitstagungen ift es befonbers drückend empfunben worben, 
wenn wir bie Lehrer um eine Gabe für bie Finanzierung 
bes gemeinfamen Mittagessens bitten muftten. Die Lehrer 
wiffen grösztenteils noch, baft es früher auf Schulsynoden 
Tagegelber gegeben hat. Für bie Tagungen ber religions- 
pädagogischen Arbeitsgemeinschaften ift es befonbers wich- 
tig, baft wir zu einer gemeinschaftsbildenden Form bes 
Zusammenseins fommen, benn bie Gemeinschaft zwischen 
Pfarrern unb Lehrern ift von besonderer Bedeutung für 
eine erfolgreiche Zusammenarbeit im Religionsunterricht. 
Vielleicht ift es möglich, baft auch Herr Oberkirchenrat 
Kat uns barüber noch ein Wort fagt.

Oberkirchenrat Katz: Ic wollte nur ben Antrag stellen, 
auch bie religions-pädagogischen Arbeitsgemeinschaften 
hierbei aufzunehmen.

Abgeorbneter Dr. Schlappet: Ich wunbere mich eigent- 
lic etwas, baft hier von einem neuen Weg gesprochen 
wirb, benn ic bin bas nicht anbers gewohnt, als baft 
wir auf ber Bezirkssynode in Reckargemünd erft in ben 
Gottesdienst gehen, bann ift gemeinsame Sitzung, im 
Anschluß an bie Veratung wirb gegeffen unb nachmittags 
geht bie Veratung bann weiter. Aber ic halte ben Weg, 
ben Konsynodale Schneiber vorschlug, auch für sehr richtig, 
baft man bem Defanat bie Gelder zur Verfügung fterit 

'unb baft von bort bann in corpore bas Mittagessen unb 
ber Kaffee bezahlt wirb.

Db bie Möglichkeit, bie Bezirkssynode zweitägig ab- 
Zubalten, sehr günstig ist, wage ic zu bezweifeln. Denn 
ich glaube, baft man sic viel eher in ben meisten Verufen 
für einen Tag freimachen fann als für zwei Tage, unb ich 
glaube, baft bie Koften durch bie Abernachtungsgelder 
wesentlich erhöht würben.

Präsident Dr. Umhauer: Ic wäre banfbar, wenn ber 
Herr Berichterstatter zu bet Anregung bes Herrn Ober- 
kirchenrat Katz noch Stellung nehmen würbe.

Berichterstatter Abgeorbneter Schneiber: Ic habe es 
befürchtet, baft, wenn man einen Antrag stellt, bann 
bas Ende nicht abzusehen ist. Wir haben bei ber Veratung 
wirtlich nur baran gedacht, baft bie gesetzlichen Organe 
ber Kirche, namentlich ber Kirchenbezirke, hier bedacht 
werben sollen. Unb fo sehr ic mic für bie religions- 
pädagogische Arbeitsgemeinschaft einsetzen möchte, aus bet 
Erfahrung, bie wir getabe im Kirchenbezirk Konstanz 
bamit gemacht haben, wo wir von 24 Lehrern anfangs 
nur sieben hatten, bie Religionsunterricht erteilten unb 
durch biefe Arbeitsgemeinschaften doch immerhin auf 18 
ober 19 gefommen sind, fo möchte ic doch nicht einfach aus 
bem Handgelenk jetzt, ohne zu wiffen, welchen Umfang 
biefe Arbeit hat unb welche Auslagen entstehen, ein Sa 
dazu fagen. Vitte, ic glaube, Sie haben ben Eindruck, 
daz gerabe durch ben FA eine sehr zielbewuszte, sorgfäl- 
tige Finanzpolitik getrieben wirb in schlechten wie — bas 
möchte ic hier fagen — auch jetzt in etwas guten Zeiten. 
Denn bie Verpflichtung haben wir ja. Aus biefer Ver- 
antwortung heraus möchte ic aber bitten, baft wir diesen 
Antrag gerne zur Kenntnis nehmen unb bei ber Beratung 
bet Frühjahrssynode, wo ber FA auch fonft noch zu be- 
schlieszen hat, was an zusätzlichen Ausgaben im Haushalt 
genehmigt werben soll, mit ben entsprechenden Unter«

lagen versehen, welche die Auswirkung zeigen, dann die 
Angelegenheit enbgültig beraten.

Wenn ic bei ber Gelegenheit getabe zu ber bisherigen 
Diskussion etwas sagen darf als Berichterstatter, bann 
folgendes:

Ic möchte gegenüber dem Herrn Konsynodalen Dürr 
sagen: was wir jetzt planen, soll dafür Sorge tragen, das 
bas Hilfswerk nicht mehr engagiert wirb. Es gehört nun 
m. E., wenn eine kirchliche Ordnung erfolgt, nicht mehr in 
ben Vereich bes Hilfswerks, unb bie bort gegebenen Mittel 
sollen ihrem eigentlichen Zweck zugeführt werben. Es soll 
bamit nicht ein Urteil gesprochen werben über bas Bis- 
herige; bas war eben ein Notbehelf, bet feine Berech- 
tigung hatte. Aber jetzt wollen wir bas orbnen.

Die Frage übet bie Höhe bes Betrages — na, — ba 
läzt fich wohl barüber streiten. Wir haben von 5.— DM 
auf 4.— DM ermäszigt, waren aber bet Meinung, wir 
wollten zunächst einmal für dieses Jahr einen Ansatz 
machen, ber nun ben Dekanaten jeweils Möglichkeiten 
gibt. Wir haben bas Vertrauen zu ben Dekanaten, das 
sie bas, was fie nicht brauchen, bann wohl als Uberschuß 
behalten, vielleicht einmal für irgenbeine besondere Ver- 
anstaltung biefer Bezirkssynode, unb baft nicht absolut 
diese 4,— DM verzehrt werben müssen. Aber fie sollen bie 
Freiheit haben, nun einmal bas zu geftalten, in einer 
Form, wie fie bas für richtig halten. Der neue Weg, ber 
hier beschritten wirb, Herr Konsynodale Schlapper, ift 
eben, glaube ich, ber, baft wir hier bie Bindung an eine 
gemeinschaftbildende Form ber Konferenzen aussprechen. 
So schön es fein mag, baft sic bas von selbst ba unb bort 
gegeben hat, wirb vielleicht getabe für bie gröfteren 
Kirchenbezirke hier nun eine Möglichkeit neu aufgetan 
werben.

Die Frage bet zweitägigen Tagungen ift ja völlig frei- 
gestellt. Sie ift fein Musz, es foil aber bort, wo bas Be- 
bürfnis bafür vorhanden ift, nun auch bie Möglichkeit 
dazu gegeben werben.

Abgeordneter Dr. Barner: Ich muft etwas richtigstellen, 
was an ben Ausführungen bes Herrn Abgeorbneten Dekan 
Dürr miszverstanden werben fonnte unb tatsächlich auch 
von Herrn Abgeorbneten Schneiber miszverstanden wurbe. 
Die Veranstalter ber religionspädagogischen Arbeitstagung 
in Heidelberg hatten bas Ev. Hilfswerk, bas bort eine 
Küche besitzt, gebeten, bie Verpflegung zu übernehmen. 
Dabei finb feine Hilfswerksmittel verwendet worben. 
Der Küche wurbe alles, was fie geboten unb geleistet 
hatte, von vergütet. Zum Abschluß ber Tagung hatte bie 
Lehrerschaft von sic aus uns eine Spenbe übergeben. 
Auf Wunsch ber Heidelberger Hilfswerkleute wollen wir 
fie insbefonbere zu schulischen Aufgaben, u. a. zur An- 
Schaffung von Religionslehrbüchern für Lehrer-Bibliothe- 
fen verwenden.

Abgeordneter Hammann: Erlauben Sie • mir einige 
Worte als einem ber Hausverwalter solcher Häuser, in 
benen solche Konferenzen unb religions-pädagogischen Ta- 
gungen ftattfinben. Ic begrüfte dieses Gesetz sehr, möchte 
aber bie Vitte bes Herrn Oberkirchenrat Kat nicht in 
Vergessenheit geraten lassen. Ich fomme getabe zu biefer 
Synode vom Gertelbachheim, wo ic am Samstag mit 
Herrn Pfarrer Kopp auf einer Freizeit für Religions- 
lehrer zu bienen hatte. Es ift mir wieberum bies Anliegen 
sehr ans Herz gelegt worben. Ich begrüfte biefe Vitte bes 
Herrn Oberkirchenrats Katz, verstehe andererseits auch, baft 
ber FA natürlich nicht in ber Cage fein wirb, jetzt in Bausch 
unb Vogen etwa eine blanfe Summe zu stellen, ohne 
nicht zu wiffen, wie fie vielleicht im einzelnen aufgebracht 
werben fann. Auf ber anberen Seite aber steht doch viel- 
leicht bie Möglichkeit, baft man diesen § 1 noch etwas 
enger formulieren fönnte etwa in ber Richtung: Vorhin
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wurbe einmal gejagt, das man von biefen vorgesehenen 
4,— DM Tagesgelder etwas einsparen tönnte. Rac bem 
Wortlaut ist es hier aber Jo, das eigentlich jedem Teil» 
nehmer an ganztägigen Versammlungen bieje Summe von 
4,— DM auszuzahlen ift. (Zuruf Abgeordneter Schneider: 
Ter neue § 2, ben Sie nicht schriftlich vor sic haben, be- 
stimmt bie Auszahlung an bie Tefanate.) — Wenn also 
bie Möglichkeit besteht, bei biejer Summe von 4,— DM 
noch etwas einzubehalten, Jo hätten wir ba eine kleine 
Hilfe. Vielleicht fönnten bie Tefanate bazu bie Anweisung 
befommen, das bas übrige Geld nicht für anbere Zwecke, 
Jonbern für bie Finanzierung religions-pädagogischer 
Tagungen einzusetzen ober frei zu halten sei. And wir 
hätten bereits bie Möglichkeit, für bas laufenbe Jahr 1953 
biefen Tagungen einiges zuwenden zu lassen, bis der FA 
in einer fommenben Synode auch barüber eine Klärung 
herbeigeführt haben fönnte.

Präsident Dr. Umhauer: Scbarf vielleicht bie Anregung 
geben, ben immerhin nicht zu verkennenden Widerspruch 
zwischen Wortlaut von § 1 unb § 2 dadurch zu beseitigen, 
das wir in § 1 vielleicht sagen:

„Für bie Teilnehmer an ganztägigen Versammlun- 
gen“... usw.... ift eine Tagesgebühr von 4,— DM vor- 
gesehen."
Tas ift eine Rechnungsgrösze, unb wie sie ausbezahlt 

wirb, bas ergibt sich aus § 2. Ter Ausschuß scheint ein- 
verstanden Zu Jein? (Zuruf Abgeorbneter Schneider: Ja!).

Berichterstatter Abgeorbneter Schneider: 3c wollte nur 
noch zum Letzten, was Synodale Hammann gejagt hat, 
folgendes ausführen: •

Es wirb sic ja im Mai bereits ber FA mit bem Antrag 
befassen unb wirb bann sehen, ob er bie Möglichkeit hat, 
für bie religions-pädagogische Arbeitsgemeinschaft etwas 
besonderes zu tun. Ich würbe aber feine Verquickung mit 
bem, was wir jetzt bestimmen, irgendwie eintreten lassen. 
Wenn sic erweist, bah der Sat von 4,— DM bei biejer 
Art ber Durchführung zu hoc ijt, bann werben wir selbst 
barauf achten, wo eine Anbetung einsetzen musz.

Es ijt bie zweitägige Tagung freiwillig, aber sowohl 
als auch gedacht, b. h. für bie Bezirkssynoden als auch für 
bie Pfarrkonferenzen. Allerbings ift im Ausschuß uns ge- 
Jagt worben, bah für die Pfarrkonferenzen bazu noch 
weniger bie Möglichkeit bestünde als für bie Bezirks- 
synoden. Für anbere Zwecke fann ein eventueller über- 
schusz von ben Tefanaten nicht verwendet werben. Wir 
haben ja ausdrücklich in unterem Antrag festgestellt, bah 
bie Gelder zweckgebunden sind, b. h- nur für Bezirks- 
synoden, nur für Pfarrkonferenzen ausgegeben werben 
bürfen.

Präsident Dr. Umbauer: Tamit ift bie Aussprache ge- 
schlossen, unb wir fommen zur Abstimmung.

Überschrift unb Einleitung werben einftimmig ange- 
nommen.

§ 1:
Für die Teilnehmer an den ganztägigen Versamm- 

lungen der Bezirkssynoden und Pfarrkonferenzen ist 
neben dem Ersatz der Reiseauslagen eine feste Tages- 
gebühr von 4,— DM pro Teilnehmer vorgesehen.
Der nächste Satz fällt weg.
Tiefe Fassung wird einstimmig angenommen.
Absatz 2:

In denjenigen Fällen, in denen infolge allzu groszer 
Entfernung des Dienstsitzes vom Tagungsort ober aus 
anberen befonberen durch bie Teilnahme an ber Ver- 
sammlung verursachten Gründen bie Rückkehr an ben 
Ort bes Dienstsitzes am gleichen Tag nicht mehr möglich 
ift, wird zu obiger Tagesgebühr von 4,— DM ein über- 
nachtungsgeld in gleicher Höhe vergütet.
Einstimmig angenommen.

Absatz 3:
Ten Teilnehmern an ben Bezirkssynoden wird für 

einen etwaigen Verdienstausfall, ber ihnen durch bie 
Teilnahme an ben Tagungen entsteht, auf Antrag voller 
Ersatz geleistet.
Einstimmig angenommen.
Nun kommt ber neue § 2 nach der Formulierung bes 

Ausschusses. Er lautet:
Tie Anforderung bet in § 1 festgelegten Gebühr er- 

folgt durch bie Dekanate entsprechend bet nachgewiesenen 
Teilnehmerzahl. Ter sic baraus ergebenbe Vergütungs- 
betrag wirb bem Tefanat pauschal überwiefen mit 
bet Zweckbestimmung, bamit bie Konferenzen als Ge- 
meinschaftstagung zu gestalten. Tie Vergütung wird 
für alljährlich maximal zwei Tagungen gewährt, von
denen die eine zweitägig sein kann.
Einstimmig angenommen. (Zuruf Dr. Söhnlein: 3e zwei 

Tagungen: Pfarrkonferenzen unb Bezirkssynoden).
Ich verstehe nicht recht, es steht ganz allgemein hier von 

jährlich maximal zwei Tagungen. (Abgeordneter Köhnlein: 
Wir haben aber schon zwei Pfarrkonferenzen gehalten.) 
—gut, also zwei Pfarrkonferenzen unb zwei Bezirkssynoden.

Abgeordneter Dr. Köhnlein: Tas ift nicht gejagt, bas 
sind zwei getrennte Tagungen.

Landesbischof D. Bender: Wenn wir zwei Synoden im 
Jahr haben, bann werben wahrscheinlich auf bie Tauet 
auch mindestens zwei Bezirkssynoden unb zwei Pfarrkon- 
ferenzen nötig Jein.

Präsident Dr. Umhauer: Sc habe feinen Zweifel, das 
dieses maximal 2 sowohl auf Bezirkssynoden als auf 
Pfarrkonferenzen sic bezieht.

§ 3:
Ter aus ber vorstehenden Gebührenregelung sic er- 

gebenbe Aufwand für bie Bezirkssynoden unb Pfarr- 
konferenzen ift von ber Landeskirche (Evang. Landes- 
kirchenkasse) zu tragen.
Einstimmig angenommen.
§ 4 wirb in ber Fassung von § 3 ber Vorlage gleich- 

falls einstimmig angenommen.
In ber Gesamtabstimmung wirb bas Gesetz einftimmig 

angenommen.
B. 2.

Berichterstatter Abgeorbneter Schneider: Ter FA lieh 
sic übet ben Umbau unb Erweiterungsbau 
bes Hauses Charlottenruhe, wie es in Zukunft 
als Heim ber Synode unb ber Afabemie bienen soll, 
berichten. Tie Synodalen selbst haben ja bei bet Be- 
sichtigung am vergangenen Sonntag sic davon überzeugen 
fönnen, bah der Umbau zweckmäszig butchgeführt wurbe, 
Jo bah wir wohl bis 1. April biejes Jahres mit ber 
Fertigstellung werben rechnen fönnen. Tie noch auf ber 
letzten Synode gewünschte Erweiterung bes Sitzungs- 
saales für bas Plenum ber Synode brachte eine gesamte 
Raumausweitung bes Baues mit sich. Tiefe Erweiterung 
bes Saales hat auch eine Ausdehnung bet übrigen Stock- 
werfe zur Folge. Es wurben bamit zusätzlich folgenbe 
Räume gewonnen:

Im Kellergeschoß wurbe auch bie Nordseite, Berg- ober 
Straszenseite weiter unterfellert, als dies vorgesehen war 
unb bie Wirtschaftsräume da hinein verlegt, auch in etwas 
erweitertem Umfang. Dadurch fonnte auf ber Süd- unb 
Westseite ein weiterer groszer Raum für Ausschuszsitzungen 
unb brei vollwertige Wohn- unb Schlafzimmer zusätzlich 
gewonnen werben.

Auch im Dachgeschoß fonnten über bie ursprüngliche 
Planung hinaus noch einfache Bedienstetenzimmer ein- 
gebaut werben, Jo bah im 2. Stocf wieder bamit für bie 
allgemeine Vermietung Wohnraum ergänzend frei wurbe.

Ter bisherige Hausteil muhte in eine organische Ver-
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bindung mit dem neuen Teil gebracht werden, damit der 
Gesamtkomplex einheitlicher würde, sowohl in (einer 
inneren Konstruktion wie auch, was noch kommen wird, 
in feinem äuszeren Aussehen. Dies bedingte die Einrich- 
tung etwa von flieszendem Wasser auch im alten Hausteil, 
das Herausbrechen einzelner Wände, um ein zweites Aus- 
schuszzimmer zu erhalten, die Herrichtung der Zimmer 
selbst durch Tapezieren, Streichen und dergleichen. Auf der 
Aukzenseite müßte die Schindelverschalung abgebrochen 
werden, wenn nicht ein in der Farbe gleicher Auszenstric 
entsprechend dem Verput des neuen Hausteiles hergestellt 
würde. Wir glauben sagen zu dürfen, das wohl, wenn man 
bas Schindelwerk wegtun müzte, vielleicht mancherlei 
nachfolgende Reparaturarbeiten hier sic noch zeigen 
könnten, [o das bie jetzige Lösung wohl bie vorteilhafteste 
fein wirb.

Erreichen wirb man eine normale Bettenzahl oon etwa 
65, bie aber für befonbere Tagungen bis zu 100 Schlaf- 
ftätten ergänzt werben kann durch Mitverwendung von 
Couchen, bie in groszen Zimmern eingestellt werden.

Für bie Synode felbft sind auszer bem groszen Tagungs- 
saal genügenb notwenbige Rebenräume für Ausschuß- 
sitzungen, gemeinfames Essen, auch für Gespräche unb ge- 
sellschaftliches Zusammensein geplant unb nun auch vor- 
handen. Es ist für jeden von uns klar, das biefe sic im 
Verlauf ber Sauarbeiten ergebenben Ausweitungsmög- 
lichkeiten aber auch finanziell sic in ber Bausumme bemerk- 
bat machen. Genaue Ziffern tonnen barüber naturgemäß 
erft gejagt werben, wenn bie Hauptarbeiten durchgeführt 
unb abgerechnet finb. Wir haben aber im FA uns auf 
Grund ber berzeitigen Entwicklungslage ein Bild zu machen 
versucht unb fönnen gegenüber gerüchtweisen Schätzungen, 
bie man ba unb bort in Gesprächen hört unb bie oon 
einer Erhöhung auf 700 000 ober gar 1 Million Mark 
sprechen Zu müssen meinten, Jagen, das bies weit über- 
schätzte Vermutungen finb. Auf alle Fälle haben wir im 
FA bei unterer Aussprache ben Eindruck gewonnen, das 
in engster Zusammenarbeit von leitendem Architekt, bet 
Oberin unb Herrn Oberkirchenrat Dr. Bürgy alle biefe 
Erweiterungen zunächst gewissenhaft geprüft unb erft vor- 
genommen wurden, als sie notwenbig unb im Rahmen 
bes Zweckes, bem bas Haus bienen soll, als richtig ertannt 
wutben. Der Auftrag, ben bie Synode diesen Herren gab 
bei ber grundsätzlichen Bewilligung auf ber Herbstsynode 
für ben Ausbau bes Hauses, wirb sachlich eingehalten unb 
nicht etwa durch Sonderwünsche überschritten werben.

Auch bie Frage ber Wirtschaftlichkeit bes Hauses wurbe 
erörtert, wenn wir uns ja auch tagen müssen, das ber 
Grundzweck, für Synode unb Evang. Akademie ein wirk- 
liches Heim zu schaffen, in ber Wirtschaftlichkeitsrechnung 
infofern berücksichtigt werben muß, baß es tein Gewinn- 
unternehmen fein fann unb auch nicht sein soll. Es war 
erkennbar bei ber Behandlung dieser Frage in unterem 
Gespräch, baß unter diesen Voraussetzungen angenommen 
werben darf, baß bas Haus sic felbft tragen wirb. Dabei 
wurbe angeregt unb soll heute erneut ausgesprochen wer- 
ben, baß bie Hauptfremdenmonate im Sommer möglichst 
nicht mit Tagungen belegt werben sollen, um bas Haus 
etwa von Juli bis September bem Fremdenverkehr zur 
Verfügung zu stellen. Wir rechnen bamit, baß bas nicht 
irgendwelche Passanten finb, sondern bas Haus hat aus 
ben vergangenen Jahren einen Stamm von Menschen, bie 
mit Bewusztsein unb Willen gerabe in ein christliches 
Erholungsheim gehen. Wir erwarten baraus höhere Ein- 
nahmen zu erzielen, bie bann eventuell in ber Gestaltung 
bestimmter Akademietagungen preismindernd in Erschei- 
nung treten könnten. — Das war zu ber Wirtschaftlich- 
keitsfrage zu lagen.

Es wurbe im Ausschuß noch barüber gesprochen, baß

nun bie Einrichtung, auch bie Inneneinrichtung ber Möbel 
unb dergleichen einheitlich geschehen soll, ja auch geschehen 
muß, weil bie Innere Mission Wert barauf legte, bas 
bisher vorhandene Mobilar felbft wieber zu betommen. 
Ich glaube, es wirb bem Gesamteindruc bes Hauses nur 
bienen, wenn wir burch diesen Umstand gezwungen finb. 
hier nun eine einheitliche Ausstattung zu beschaffen.

Ic glaube — unb dieses wäre auch zu fagen — baß wir 
mit einer gewissen Zukunftsfreudigkeit ber Bewirtschaftung 
biefes Haufes entgegensehen bürfen, weil bie leitenbe 
Oberin wirklich bie Persönlichkeit ift, bie uns eine Garan- 

. tie gibt, baß bas Haus sowohl in feinen äußeren Auf- 
gaben wie ber Gesamthaltung unb bem (Seifte nach in 
heften Führungshänden liegen wirb. Es ift auch beab- 
sichtigt — bas kam zur Sprache — ein kleines Kuratorium 
bann zu bestellen, bas hier beratenb unb auch in manchen 
Dingen entscheidend ber Oberin unb bem Oberkirchenrat 
Zur Seite steht.

Ic möchte ben Gesamteindruck dahin präzisieren, baß 
unser Beschluß auf ber vergangenen Herbstsynode erneut 
als richtig beftätigt ift unb baß wir uns nicht scheuen ober 
ängstigen bürfen, wenn nun in ber Entwicklung ber Dinge 
ein Ganzes geschieht. Wir bürfen uns freuen, unb es wirb 
sic wohl alsbald nach Inbetriebnahme bes neuen Heimes 
Zeigen, baß es ein wirkliches Heim wirb, sowohl für uns 
als Synode, als auch für bie Akademietagungen unb für 
bie Menschen, bie bort einkehren fönnen unb Erholung 
suchen. Wir werben hier etwas schaffen, bas als Gewinn 
unb Segensstätte all’ benen bienen wirb, bie bort ein- 
unb ausgehen.

Abgeordneter Dr. Schmechel: Ich will bem Bericht 
unteres Freundes Schneider nur furze Bemerfungen an- 
fügen. Er hat sich ja schon ausführlich verbreitet über bie 
innere Umgruppierung bes Hauses, soweit sie in ben 
letzten Monaten von uns durchgeführt worben ift. Einige 
Bemerfungen follen Ihnen zeigen, baß es sic hier bei ber 
Arbeit, wie wir sie getan haben, nicht dreht um bie übliche 
Verteuerung in bem Sinne, na ja, bas haben wir ja 
gemußt, es kostet immer boppelt soviel, als man vorher 
gejagt hat. Um so etwas handelt es sic hier nicht. Sonbern 
es hat sic folgender Vorgang abgespielt:

Seitdem ber Rohbau fertig ift, hat man eigentlich erft 
recht erfannt, was für ein besonders wertvolles Anwesen 
wir in ber Charlottenruhe haben. Darum tollte man bie 
landschaftlichen Möglichkeiten ausnützen, bie bort vor- 
handen finb unb bie in bem alten Haufe nicht so benutzt 
worben waren; was auch bamit zusammenhängt, baß man 
vor 40 ober 50 Jahren, als bas Haus gebaut wurbe, auch 
als Architekt noch nicht ben Mut hatte, so etwas zu machen. 
Also feit ber Rohbau fertig ist, ift sic alles einig barin: 
Wir haben hier ein befonbers schönes Anwesen. Unb bie 
Folgerung, bie baraus gezogen wurbe, war: Das ver- 
pflichtet uns nun erft recht zu bem, was einige Synodale 
damals nannten: Richtig zu bauen. Ic habe bann Schritt 
für Schritt bie Bremfe, bie ich als Architekt mir vor- 
genommen habe anzuziehen, gelockert. Es war bei jeher 
Frage zu entscheiden: Erstens, ift bas, was jetzt neu von 
uns ins Auge gefaßt wirb, wirklich so wichtig unb wert- 
voll, baß man bies neue Gelb noch hineinsteckt, unb zwei- 
tens, hat man bas Gelb auch dazu? Es wurbe bann 
Schritt für Schritt festgelegt: Was foftet bas? Soll man 
es machen ober nicht? Wobei bann auch eine Rolle ge- 
spielt hat, was wir gewußt haben, nämlich baß bie Innere 
Mission, wenn sie bas Haus behalten hätte, auch Repara- 
turen unb Verbesserungen in ihrem Haus hätte vornehmen 
muffen. Die Ausstattung ber Zimmer bes Altbaues mit 
fliekzendem Wasser war auch non ber Inneren Mission 
in Aussicht genommen. Ic gestehe aber, baß wir an biefer 
Frage zunächst nicht bas ganze Projekt aufziehen zu sollen
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meinten. Heute können wir sagen: Das ganze Haus wird 
so wertvoll, das sic das alles lohnt. Auch betriebswirt- 
schaftlic ist alles sinnvoll. And wenn man ein Rechen- 
erempel anstellt, so bin ic nicht zuständig, sondern dafür 
haben wir unseren Oberkirchenrat Bürgy und unseren 
Freund Schneider. Wenn sie mir so vertrauen wie ic ihnen 
vertraue, bann wirb bet Bau ein gutes Ende nehmen.

Präsident Dr. Umbauer: Ic darf vorschlagen, das wir 
diesen Punkt verlassen. Eine Beschlussfassung kommt nach 
meinem Dafürhalten nicht in Frage. Wir nehmen Kennt- 
nis von bem erfreulichen Bericht, ben ber Herr Bericht- 
erstatter gegeben unb ber bauleitende Architekt ergänzt bat, - 
unb ic spreche nach meinem Dafürhalten bem Architekten 
unfer Vertrauen aus, das er bas Werk, bas er begonnen 
hat, auch zu einem guten Ende führen werbe.

Die Sitzung wirb um 13 Uhr unterbrochen unb um 
15.30 Uhr fortgesetzt.

B. 3.
Präsident Dr. Amhauer: Wir wollen bie unterbrochene 

Sitzung fortsetzen. Ic erteile Herrn Konsynodalen Schnei- 
ber bas Wort zu feinem Bericht über bie Anträge zur 
$ausha1tsgefta1tung 1953/54.

Berichterstatter Abgeordneter Schneider: Der letzte ge« 
nehmigte Haushalt 1951/53 läuft mit bem 31. März biefes 
Sahres ab. Wir stehen alfo vor bet Notwendigkeit, eine 
Haushaltsregelung zu finden, welche bie ununterbrochene 
Fortsetzung ber Verwaltungsaufgaben unb bie regulierte 
Behandlung von Einnahmen unb Ausgaben sicherstellt. 
Das wäre einmal möglich durch bie Vorlage eines neuen 
Voranschlags, bie allerdings bann eigentlich schon bei 
biefer Tagung hätte erfolgen müssen, ober aber durch Ver- 
längerung bes von uns für bie beiben Jahre 1951/53 ge« 
nehmigten Haushaltsvoranschlags. Ic stehe grundsätzlich 
mit bem FA auf bem Standpunkt, bah Haushaltsvoran- 
schläge nicht länger als für zwei Jahre genehmigt werben 
sollen, weil doch immerhin sowohl im Raum ber Kirche 
wie auch bei ben wirtschaftlichen Grundlagen unseres 
Steueraufkommens im ßaufe von zwei Jahren sic ver- 
schiedene Anbetungen ergeben fönnen, bie eine gründliche 
Überprüfung eben burch bie Beratung eines neuen Vor- 
anschlags notwenbig machen. Es ift deshalb ja auch im 
Leitungsgesetz bie entsprechende Formulierung erfolgt, 
bah im ßaufe ber sechsjährigen Tagungszeit einer Synode 
brei Haushaltsvoranschläge vorgelegt werben müssen. 
Wenn nun bet FA trotzdem ausnahmsweise ber Synode 
ben Vorschlag unterbreitet unb einen diesbezüglichen An- 
trag stellen wirb, biefes Mal einer Verlängerung bes 
Haushalts um ein Jahr, alfo bis 31. 3. 1954, zuzustimmen, 
bann hat er bafür besondere Gründe.

Einmal ift zu fagen, bah die Entwicklung bes Steuer- 
auffommens eine erfreulich gute ist. Das rührt bavon her. 
bah allgemein bie Wirtschaftslage im abgelaufenen Sahr 
einen höheren Ertrag ber Wirtschaft brachte, bamit einen 
höheren Betrag auch ber Steuern bes Staates, von benen 
ja unfer Steuerauffommen prozentual errechnet wirb.

Zum anberen, bah nun gerabe im letzten Jahr burch 
Steuerüberprüfung ber Betriebe unb ihrer Bilanzen feit 
ber Währungsumstellung ganz beträchtliche Nachveran- 
Tagungen unb auch Nachzahlungen erfolgt finb, bie aller- 
bings — bas muh gesehen werben — nicht dauernd, fon« 
bern — man wirb wohl fagen müffen im Groszen unb 
Ganzen wenigstens gesehen, wie es jetzt ber Fall war — 
einmalig fein werben.

Es ift ferner zu beachten, bah ja der Staat sic mit 
Steuerreformplänen aller Art befaszt. Die Forderungen 
ber Wirtschaftskreise daraufhin finb fo ftarf geworben, 
bah das Bundesfinanzministerium ja eine fleine Steuer« 
reformvorlage bereits gemacht bat. Über bie Auswirkung

ist noch nichts zu jagen. Wir werben bas im ßaufe bes 
Jahres 1953 erfahren können. Die Wirtschaftsentwicklung 
ift fo, das wir zumindest nicht mit einem weiteren 
wesentlichen Ansteigen bes Steueraufkommens rechnen 
können. Kurzum von ber wirtschaftlichen unb Staats- 
finanzseite her, bie eine Grundlage für unfere Steuer« 
berechnung ist, ift es gut, wenn wir dieses Jahr noch 
einmal abwarten.

Es ift auch barauf hinzuweisen, das bie Kirchengemein- 
ben felbft durch bie Inkraftsetzung bes § 13 OÄSt® 
wieber in ber ßage fein werben, größere Eigensteuerauf- 
kommen hieraus namentlich für ihre Bauvorhaben zu 
haben, fo das auch biefe Art Finanzausgleich, bie wir 
durch bas Beitreibverfahren zwischen Landeskirche unb 
Kirchengemeinde bisher hatten, einet Überprüfung im 
nächsten Jahr bebarf.

Es ift auch zwecknäszig, bah wir bie Termine unfeter 
Haushalte gleichsetzen mit ber Sessionszeit unfeter Synode, 
b. h. das mit Beginn ber neuen Synode auch ein neuer 
Haushalt unb bann in sechs Jahren breimal zwei Jahre 
geltend brei Haushalte laufen.

Das sind Gründe, bie nach Ansicht bes FA schwerwiegend 
genug sind, um bas Plenum zu bitten, ber Verlängerung zu- 
zustimmen unb nicht auf einem neuen Voranschlag bereits 
im Frühjahr biefes Jahres zu bestehen. Allerdings finb 
für biefe Verlängerung gewisse Voraussetzungen zu sehen 
unb festzulegen.

Einmal musz ber neue haushalt, ber ja noch unter bem 
Gesichtspunkt bes Jahres 1951 unb ber bamaligen ßage 
entftanben ift, infoweit verändert werben, das ber Ober- 
kirchenrat dazu von uns bevollmächtigt wirb, bah selbst- 
verständlich bie normalen Erhöhungen, bie in diesen zwei 
Jahren auf bem Sektor von Gehältern unb Ruhegehäl- 
tern eingetreten finb ober durch Änderung ober Reube- 
setzung von Planstellen entftanben, auch mit bem erhöhten 
Betrag weitergeführt werben fönnen.

Die zweite Voraussetzung mühte fein, bah ber Voran- 
schlag für 1954 schon auf ber Herbstsynode beftimmt vor- 
gelegt wirb, bah wir bann wirklich feine Lücke mehr haben 
zwischen Beginn ber Haushaltsjahre unb etwaiger Syno- 
bentagung allo berart, bah etwa vom 1. April an ohne 
Haushalt weitergearbeitet werben mühte, wenn bie Sy- 
nobe im Jahre 1954 etwa erst im Juni vielleicht ihre 
Frühjahrssitzung hätte. Darum wirb bie Vorlage bes 
Voranschlags an ber Synode, bie vor Beginn bes neuen 
Haushaltsjahres ift, verlangt. Oberkirchenrat Dr. Bürgy 
hat zugesagt, bah bas möglich wäre.

Nun finb, wie ic vorhin erwähnt habe, bie Steuerauf- 
kommen erfreulicherweise wesentlich höher gelegen als in 
jenem alten Voranschlag, ben wir verlängern, angesetzt 
wurde; zum Teil werben sie aufgebraucht — bas ift klar — 
durch bie erhöhten Besoldungs- unb Ruhegehälter. Wenn 
ich mich recht entsinne, ift geftern — bas barf hier aus- 
gesprochen werben — bie Zahl von 90 000 monatlich ge« 
nannt worben, welche durch bie Teuerungszulagen unb 
Erhöhungen jetzt mehr auf bet Ausgabenseite für Gehälter 
unb Ruhegehälter erscheinen. (Zuruf Dr. Bürgy: 2,2 Mil- 
lionen!) — Dann ift bas ein Miszverständnis von mir, 
bann möchte ich mic forrigieten, 2,2 Millionen, ein ganz 
beträchtlicher Betrag.

Es finb nun im vergangenen Jahr auch bie Nachzah- 
Lungen ober bie seinerzeit gemäh Voranschlag vorgesehenen 
aber nicht ausbezahlten Beihilfen an bie Gemeinden be- 
zahlt worben. Obwohl wir auch schon bie Beträge für bie 
Charlottenruhe mit berücksichtigt haben unb einige anbere 
Ausgaben orbnungsgemäh burchgeführt werben fonnten, 
ift bamit zu rechnen, bah wir mit einem Überschuss ins neue 
Haushaltsjahr gehen unb im neuen Jahr weitere Selber 
zur Verfügung haben werben. Der FA schlägt vor, bah
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diese Gelder nicht auf die hohe Kante gelegt werden 
sollen, sondern eingesetzt werden für Sonderaufgaben, die 
ohne Zweifel bestehen, etwa Aufbauvorhaben in der Dia- 
spora und dergleichen mehr, und bittet, dasz ber Ober- 
kirchenrat auf ber Frühjahrstagung ber Synode nun eine 
gewisse Planung dieser Selber unb ihrer Verwendung 
vorlegt, bamit wir bann diesen Plan beraten unb ibm zu- 
stimmen tönnen. Es wirb bann auch bei ber Frühjahrs- 
tagung ber Synode barüber zu sprechen fein, das ein alter 
Wunsch unb bekanntlich eine selbstverständliche Gegeben- 
heit jeder vorsorgenden unb fürsorglichen Finanzwirtschaft 
erfüllt wirb, das wir einen Betriebsfond in bescheidenen 
Stetigen uns schaffen werben.

Es ist ferner baran gu benfen, das wir, wenn wir im 
Mai bie tagung haben unserer Synode unb wir bann erst 
bei ber Herbstsynode weiter beraten tönnen über ben neuen 
Haushalt, in ber Zwischenzeit u. I. neue Vorhaben auf- 
treten, auch neue Mittel über diese Generalplanung hinaus 
für bas Sahr 1953 verfügbar werben, über beren Einsatz 
bann nicht bie Synode in ber Zwischenzeit bestimmen tann, 
anbererfeits aber bas Grundrecht ber Synode bes Haus- 
haltbeschlusses eben gewahrt bleiben joll. Ic habe bas bem 
FA vorgetragen. Er wat mit mir ber Meinung, das wir 
bie Synode bitten follten, dasz für diese Zwischenzeit bei 
brängenben Sonderfällen, bie nicht bis gut Herbsttagung 
verschoben werben tönnen unb bie ben Betrag von 
20 000 DM überschreiten, eben durch schriftliche Rückfrage 
ober auch durch gemeinfamen Zusammentritt bes FA 
biefem von ber Synode bas Recht gugebilligt wirb, in 
gang bringenben Sonderfällen bie Entscheidung über bas 
betreffenbe Projekt gu treffen. Zur Beruhigung fei gefagt, 
das in ber Zwischenzeit von Frühjahrs- unb Herbst ynode 
bie Abrechnung über bas Haus Charlottenruhe nicht gut 
Debatte steht, also nicht in diesen Ausschuß evtl, kommen 
tönnte.

Die Finanzpolitik, bie wir betrieben haben, ist durchaus 
grablinig. Sie hat gut Sefunbung geführt, unb wir freuen 
uns, dasz wir biefen Stand heute erreicht haben, dasz bie 
Kirche für ihre Arbeit, bie fie tut, nun auch wirklich 
einigermaßen auf einem gefunben Finanzwesen steht. Wir 
freuen uns auch, baß bie Kirchengemeinden davon Nutzen 
haben, nicht nur durch ben § 13 sondern auch durch bie 
Rückvergütungen, bie von ber Landeskirche an bie Kirchen- 
gemeinben in gang beträchtlichem Ausmaß erfolgt sind. 
Wir sind bantbat, baß dieses Ziel erreicht wurbe, unb bet 

. Äirche hiermit gegeben wirb, was fie bebarf. Wir wollen 
uns aber nicht täuschen, es finb teine fetten Sahre, be- 
ftimmt nicht etwa fieben foite Sahre, bie wir erwarten 
bütfen, unb wir wollen auch nicht aus bem Vollen so 
schöpfen, als ob wir es „machen fönnten“, fonbern wir 
wollen gute Haushalter auch an dieser Stelle fein.

Das was ich Ihnen als Überblick über bie Finanzlage 
ber Kirche hier kurz aufgezeichnet habe unb als Erforder- 
niffe, um ber Haushaltverlängerung zustimmen gu tönnen, 
hat ber FA in folgenben Anträgen, benen Sie, bitte, statt- 
geben wollen, unb um beren Genehmigung wir bitten, 
bzw. bie wir so vorschlagen, festgelegt:

1. Der Haushaltvoranschlag 1951/53 wirb mit feinen 
barin feftgelegten Ein- unb Ausgaben um ein Jahr 
verlängert in ber Weise, baß bie persönlichen Ausgaben 
um bie bisher eingetretenen Erhöhungen unb Zulagen 
erhöht werben.

2. Der Synode Herbst 1953 ift ber Voranschlag für
1954/56 gur Beratung unb Beschlussfassung vorzulegen.

3. Der Frühjahrssynode wirb eine Planung ber auszer- 
ordentlichen Ausgaben vorgelegt, welche aus bis gum 
31. 3. 1954 gur Verfügung stehenden Mitteln gedeckt 
werben Jollen.

4. Falls barüber hinaus Mittel frei werben unb vor

ber Herbstsynode eingesetzt werben Jollen, ift bie Zu- 
stimmung bes FA einzuholen, wenn ber Betrag von 
20 000 DM überschritten wirb.
Das finb diese vier Anträge, bie ber FA stellt.
Die vier Anträge werben von ber Synode ohne Aus- 

sprache einstimmig angenommen.
C. 1.

Präsident Dr. Umbauer: Ic banfe bem Herrn Bericht- 
erftatter unb bamit bem FA für feine Arbeit. Nun tämen 
wir gum Bericht bes Verfassungsausschusses unb gwar zu- 
nächst: Entwürfe von Kirchengesetzen über bie Errich- 
tung von Kirchengemeinden in Elzach unb 
in Seelbach Anlage 3 unb 4.

Berichterstatter Abgeorbneter Dr. Kuhn: Hohe Synode! 
Durch bas Anwachsen ber Mitglieder ber Landeskirche 
ber bürgerlichen Gemeinden Elzach, Biederbach, Katzen- 
moos, Niederwinden, Oberwinden unb Vac von ursprüng- 
lic etwa 70 Mitgliedern auf über 500 hat es sic als not- 
wenbig erwiesen, baß in Elzac eine Diasporakapelle er- 
richtet werbe. Dies ift inzwischen geschehen. Es hat sic 
inzwischen als weiterhin notwenbig erwiesen, baß eine 
evangelische Kirchengemeinde Elzac errichtet werbe. Sei- 
tens bes Kirchenvorstandes wurbe biefe Errichtung be- 
antragt. Diefer Antrag ift gerechtfertigt. Es ift vorgesehen, 
baß bie neue Kirchengemeinde Filialgemeinde von Prechtal 
werbe. Durch bie Erhebung gur Kirchengemeinde wirb bie 
Gemeinde bie Möglichkeit erhalten, bie Erhebung ber 
Ortskirchensteuer einzuführen, um bamit ihren Aufgaben 
unb Verpflichtungen nachkommen gu tönnen.

Die Landesregierung von Baden-Württemberg hat bie 
erforderliche Staatsgenehmigung gur Errichtung ber evan- 
gelischen Kirchengemeinde Elzac erteilt.

Der VA ift ber Auffassung, baß ber Antrag ber Kirchen- 
gemeinbe Elzac gerechtfertigt ift unb empfiehlt bie An- 
nahme bes Entwurfs bes von bem Erweiterten Ober- 
kirchenrat vorgeschlagenen Gesetzes.

Das Gesetz wirb einstimmig angenommen.
Berichterstatter Abgeorbneter Dr. Kuhn: Der Erwei- 

terte Evang. Oberkirchenrat hat uns auch ben Entwurf 
eines kirchlichen Gesetzes über bie Errichtung einer Kir- 
chengemcinbe in Seelbach vorgelegt. Auch hier hat sic bie 
Notwendigkeit gegeigt, bie Mitglieder ber Landeskirche 
ber bürgerlichen Gemeinden Seelbach, Dörlinbach, Kuh- 
bach, Prinzbach, Reichenbach, Schönberg, Schuttertal, 
Schweighausen unb Wittelbac zusammenzuschlieszen. Wäh- 
renb es ursprünglich nur etwa 200 Gemeindeglieder waren, 
ift ihre Zahl inzwischen auf über 750 angewachsen. Der 
Altestenkreis Seelbach unb bas guftänbige Pfarramt haben 
deswegen bie Errichtung einer evangelischen Kirchen- 
gemeinbe Seelbach beantragt. Diefer Antrag ift nach ber 
Seelengahl unb bem Umfang bes Dienftes berechtigt. 
Es ift vorgesehen, baß bie neue Kirchengemeinde Filial- 
gemeinbe von Lahr werbe.

Die Landesregierung von Baden-Württemberg hat bie 
erforderliche Staatsgenehmigung gur Errichtung ber evang. 
Kirchengemeinde Seelbach erteilt.

Der VA empfiehlt auch hier bie Annahme bes Entwurfs 
bes von bem Erweiterten Evang. Oberkirchenrat vorge- 
schlagenen Gesetzes.

Das Gesetz wirb einstimmig angenommen.

C. 2.
Präsident Dr. Amhauer: Wir fommen gur Beratung 

ber 3iff. 2: Bericht bes BA über bie Eingabe bes 
Industrie - unb Arbeiterrüfttages in Eu« 
tingen vom 15. 6. 1952.

Berichterftatter Abgeorbneter Rücklin: Dem BA lag 
folgender Antrag gur Beratung vor:
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Die auf bem Sndustrie- unb Arbeiterrüsttag in Eutin- 
gen versammelten evangelischen Männer ersuchen ben 
Oberkirchenrat ber Bad. Evang. Landeskirche, ber im 
Spätjahr.tagenden Landessynode ein Gesetz vorzulegen, 
nach bem bie Wahlordnung [o geänbert wirb, das bie 
Kirchenbezirke, besonders die Großstädte mit großer 
Seelenzahl, bis zu fünf weltliche Abgeordnete in bie 
Landessynode entsenden können. Auf diese Weise kann 
ber Mannigfaltigkeit ber Gemeinden, besonders in ben 
Berufsständen — in Klammer: Arbeiter — mehr Rech- 
nung getragen werben. Das Ersuchen wirb durch bie 
Synodalen Siegel unb Henric näher erläutert.

gez. 18 Unterschriften
Soweit ber Antrag, bet durch ben Synodalen Henric 

als Mitunterzeichner im Ausschuß erläutert wurbe.
Es ift eine unleugbare Tatsache, dasz ein Arbeiter kaum 

bie Möglichkeit hat, in bie Synode gewählt zu werben, 
solange in ben Kirchenbezirken, insbesondere in ben 
groszen Stäbten mit starker Arbeiterbevölkerung nur ein 
Laien-Synodaler gewählt wirb.

Selbstverständlich sind bie Synodalen nicht Vertreter 
oon Berufsständen, Gruppen ober Parteien. Wenn sic 
aber für bie Kirche heute wieber Düren auftun zum Arbei- 
terstand hin, so muß auch versucht werben, evangelische 
Arbeiter zur Mitarbeit in ber Synode zu gewinnen. 
Diesem Ziel sollte ja auch bie ursprünglich in ber Vorlage 
1 vorgesehene Erhöhung ber Zahl bet vom Landesbischof 
zu berufenden Synodalen auf 14 bienen.

Der VA schlägt vor, es bei zehn ernannten Synodalen 
zu belassen, dagegen bie Zahl ber in ben groszen Stäbten 
zu wählenden Synodalen zu oermehren.

Wenn bie Zahl ber Laien-Synodalen erhöht wirb, muß 
entsprechend bie Zahl ber Pfarrer erhöht werben. Durch 
Schaffung neuer Kirchenbezirke wirb eine weitere Er- 
höhung ber Gesamtzahl ber Synodalen eintreten. Diese 
Gesamtzahl soll aber 60 möglichst nicht überschreiten. 
Der Ausschuß schlägt baher folgende Fassung bes § 27 
Abs. 4 ber Anlage 1 oor:

§ 30 ber Wahlordnung erhält folgende Fassung:
Die Landessynode besteht aus:
a) ben oon ben Bezirkssynoden zu wählenden Altesten, 

wobei bie Bezirkssynoden Karlsruhe-Stadt unb 
Mannheim je brei, bie Bezirkssynoden Pforzheim- 
Stabt, Heidelberg unb Freiburg je zwei Alteste unb 
bie übrigen Bezirkssynoden je einen Altesten wählen.

b) Pfarrern, wobei bie Bezirkssynoden Karlsruhe-Stadt, 
Mannheim, Pforzheim-Stadt, Heidelberg unb Frei- 
burg je einen, bie übrigen Bezirkssynoden je zwei 
zusammen einen Pfarrer wählen.

c) zehn oom Landesbischof nach Anhörung bes Erwei- 
terten Evang. Oberkirchenrats zu berufenden Syno- 
dalen, davon ein Mitglied ber Evang.-theologischen 
Fakultät ber Universität Heidelberg. Diefe zu beru- 
fenben Synodalen müssen bie Befähigung zum Alte- 
stenamt haben, soweit sie nicht Pfarrer sind.

Der Ausschuß hal in der Zusammensetzung, in ber et 
bei ber Beratung dieses Antrages sic befunden hat, dieser 
Fassung einhellig zugestimmt.

Präsident Dr. Amhauer: Hierzu ift noch zu erwähnen 
folgender Antrag ber Synodalen Dr. Uhrig, Kley, Schnei- 
ber, Bier, Schäfer, Günther, Töpfer, Ritz:

„Wir beantragen, bie Synode wolle beschliessen:
Sn § 3 des Antrags des Verfajjungsaus chujjes"

— der nachher zur Sprache kommen wirb — „wird die • bischofs gelegt. Und ic glaube, unsere Arbeit unb unsere 
- - ‘* Aufgabe ist es, ben Arbeiter willig zu machen, unb dort, wo

er willig geworben ist, ihm auch ben Weg nach oben hin frei 
zu geben. Ic erinnere an ein Gespräch, was zwischen 
Führern ber Evangelischen unb Katholischen Kirche mit 
bem verstorbenen Dr. Böckler stattgefunden hat über bie

Zahl 14 wieber hergestellt." — Das ist wieber diese 
Zahl, um bie es sic hier handelt. —

„Anstelle des § 25 Ziffer 4 des Antrages des Wer- 
fassungsausschusses tritt der Text der Vorlage, § 27 
Ziffer 4."

3c stelle biefen Antrag zujammen mit ben vorliegenden 
Eingaben zur Diskussion.

Abgeordneter Henrich: Verehrte Konsynodale! Der An- 
trag, ber gestellt wurbe auf bem Industrie- unb Arbeiter- 
rüfttag in Eutingen, hat eine zweifache Bebeutung: Es 
foll einmal bem Wunsch ber groszen Kirchengemeinden 
Rechnung getragen werben, bie in ber Synode auf Grund 
ber Vielheit ihrer Anliegen etwas stärker vertreten fein 
möchten. Zum anbern foll aber auch bem Anliegen bes 
Arbeiterwerks Rechnung getragen werben, bas erzielen 
möchte, das eine grosze Anzahl Angehöriger ber industri- 
ellen Arbeitswelt in mitverantwortlicher Weise im kirch- 
lichen Geben tätig finb. Ic bitte mich aber nicht fo zu 
verstehen, als sollte bamit gejagt werben, bas Arbeiter- 
werf wünscht so-und-so-viele Sitze in ber Synode. Es ift 
ja anzunehmen, das ein groszer Teil unferer Synodalen 
in bem einen ober anberen Werk auch tätig ift. Nun foll 
burch bie Synodalen eine Befruchtung bes kirchlichen Le- 
bens ftattfinben, unb deshalb müssen wir auch bie Mög- 
lichfeit schaffen, dasz bort, wo nun Arbeiter willig finb 
— unb bas wirb in ben Groszstädten ja ber Fall fein — 
als Alteste in ihrer Gemeinbe mitzuarbeiten, das fie oon 
bort in bie Bezirkssynoden gewählt werben, unb dasz wir 
ihnen auch ben Weg frei machen zur groszen Verantwor- 
tung in ber Mitarbeit in bet Synode. Es ift ober wäre 
bestimmt nicht gut, wenn ein groszer Kirchenbezirk, ein 
großer Stadtbezirk mit feinen verschiedenen Anliegen ein- 

, feitig burch einen Arbeitet ober burch einen Unternehmer 
ober burch einen Afabemifer oertreten wäre. Es würben 
ja bie Anliegen ber Synode immer nur in einen Kanal 
hineinfliezen. Sonbern wir müssen bort, wo bie vielen An- 
liegen finb, auch bie Möglichkeit schaffen, daß biefe oielen 
Anliegen biefer Groszstadtgemeinden hier zusammengetragen 
werben, unb baß wir hier zu einem geschlossenen Ganzen 
fommen. Bor allen Dingen foll nicht der Ginbrucf ent- 
stehen, als sollte hier einer, zahlenmäzigen Majorisierung 
bas Wort gerebet werben; aber wir wollen uns doch einmal 
überlegen: Können wir barauf warten, bis in unseren 
großen Kirchenbezirken ein Arbeiter nun ben Weg oom 
Altesten über bie Bezirkssynode gegangen ift unb bann in 
bie Landessynode kommt. Wollen wir solange warten, bis 
es ihm einmal möglich ist, sic so bemertbar zu machen, 
dasz man ganz automatisch auf ihn verfällt. Oder aber follen 
wir barauf warten, bis ber eine ober anbere Synodale nach 
Gnbe ber Wahlperiode zugunsten eines Arbeiters zurück- 
tritt! Sch glaube, bas ift nicht ber richtige Weg. Wer bis 
jetzt kirchliche Bertünbigung getrieben hat, getabe in ber 
industriellen Arbeitswelt, der hat neue Wege unb revo- 
lutionäre Wege beschreiten müssen. Ic benfe 3. B. baran, 
es ift eine revolutionäre Erscheinung, wenn während bes 
Kirchentags im Fabrikbetrieb in ber Betriebsversammlung 
ber Arbeiter gemeinfam mit bem Pfarrer eine kirchliche 
Berfünbigung getrieben hat. Wir haben nicht barauf ge- 
wartet, bis wir gerufen worben sind, ober bis man uns so 
bie Düre geöffnet hat, dasz mir bequem hineingehen konn- 
ten. Wir haben einen neuen Weg gehen müssen unb barum 
fämpfen müssen, dasz wir biefen Weg frei bekommen haben.

Der bequemere Weg für bas Anliegen, bie Arbeitet zur 
Mitarbeit in ber Synode zu befommen, wäre wohl ber ge- 
wesen, wenn man mit bem Vorschlag einoerftanben gewesen 
wäre, dasz ber Herr Landesbischof vierzehn Synodale er- 
nennt unb barunter bie Anliegen bes Arbeiterstandes be- 
fonbers berücksichtigt. Damit aber hätten wir bie Verant- 
wortung wiederum auf bie Schultern bes Herrn Landes-
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Mitarbeit bes Christen in ber Gewerkschaft. Unb bort hat 
Böckler bie einzig richtige Ansicht vertreten: Wir finb be- 
reit, wenn christliche Männer zu uns kommen unb bei uns 
mitarbeiten, baß wir ihnen ben Weg nach oben frei machen. 
Aber einmal müssen fie ben Beweis für bie Freudigkeit mit- 
Zuarbeiten erbracht haben, inbem sie im Betrieb als tleine 
Funktionäre einmal angefangen haben unb bort ihr Wollen 
unter Veweis geftellt haben.

Aus diesen Ihnen bargelegten Grünben bitte ic Sie, ber 
Vorlage bes VA zuzustimmen.

Abgeordneter Dr. Uhrig: Liebe Vrüber! Sch möchte nicht 
gegen meinen Vorrebner Stellung nehmen, fonbern ic 
habe, was ich zu jagen habe, im Vliet auf bas Leitungs- 
gefeß auszuführen. Denn in ber praktischen Ausführung 
zielt ja auch ber Antrag, ber eben vertreten worben ift, auf 
bas Leitungsgesetz. Ich bebauere es, bag nicht ein berebterer 
Mund hier sich öffnet. Ic hätte gerne gesehen, baß unser 
Freund Sehneiber jetzt rebete. Aber er hat versprochen, 
unferen Standpunkt später in gegebener Weise vielleicht 
noch einmal zu vertreten.

3c möchte Sie barauf hinweisen, das bie Veftimmung, 
bie jeßt im § 25 Ziffer 4 unb in ber Vorlage entsprechend 
steht, baß biefe Veftimmung bes Kommissionsentwurfs nicht 
bem Sinn unb Geift ber Grunborbnung, wie wir fie uns im 
allgemeinen benten, entspricht. Wir wollen doch nicht ben 
Episkopalismus, wir wollen auch nicht ben Presbyterianis- 
mus in reiner Form, fonbern wir wollen eine Verzahnung 
ber Dienfte in ber Leitung. Der Synode fällt ba alfo ihre 
Aufgabe, ihr Dienft, zu mit bem Landesbischof, mit bem 
Oberkirchenrat unb mit bem Erweiterten Gnang. Ober- 
kirchenrat. Der Gebanfe, ber uns geleitet hat, als wir bie 
Wahlordnung schufen (sie ift ja bas erfte ber Gesetze, bie bie 
Kirchenverfassung änberten unb zwar in einem ganz ent- 
scheidenden Punkt, bas wirb auch drauzen überall erfannt, 
aber bas war ber Anfang unferer Arbeit, bie Grundord- 
nung umzubauen; wir werben jeßt vielleicht einen ber 
frönenben Steine noch legen, der Schluß foll bann später 
gemacht werben) — bem Geift biefer Ordnung entspricht es, 
wenn bie Gemeinben, bie Bezirksgemeinden unb bie Synode 
als Landesgemeinde arbeiten, jeber Körper an ber Stelle, 
bie ihm zufällt. Wen nun bie Bezirkssynoden Abgeordnete 
in bie Landessynode entfenben, bann ift es unmöglich zu 
sagen: hier haben wir eine große Bezirks ynode, bie muß 
brei ober vier ober fünf Abgeordnete haben, wir haben 
mittlere mit zwei unb fleine Kirchenbezirke mit nur einem 
Abgeordneten. Wir tommen bann zu einer Wertung nach 
ber Zahl, unb biefe Wertung nach ber Zahl entspricht nicht 
bem Geift, ber hier herrschen soll. Gs besteht fein Zweifel, 
baß Möglichkeiten geöffnet werben, bie verschiedenen in ben 
Gemeinben wirkenden Kräfte besser zum Zuge zu bringen. 
Aber es ift andererseits sicher, bie Synode barf nicht wesent- 
lich größer werben, bas würbe ihre Arbeitsfähigkeit nicht 
förbern, fonbern hemmen. Gs ift sicher, bie Zahl sechzig ift 
nahezu erreicht. Wir kämen jeßt nicht mehr in bie Lage, 
mehr Abgeordnete etwa zuzubilligen. Gs muß aber ander- 
seits erfannt werben, baß jeßt schon Kirchenbezirke außer 
ben in bem Antrag bes VA genannten Bezirken vorhanden 
finb, bie fagen, mit einem Abgeordneten finb wir nicht zu- 
frieden — baß anbere schon mit bem Anspruch hervortreten 
werben, wir haben auch ein Recht auf zwei. Ic barf auch 
barauf hinweisen, baß wir ja eine Diasporakirche finb. Auch 
mein Bezirk, bie Gemeinbe Seelbach, hat Sie ja eben be- 
schäftigt. Gs ift eine Diasporagemeinde, bas barf ich auch bei 
biefer Gelegenheit noch mit allem Nachdruck betonen, unb 
ic möchte fie gleich jeßt empfehlen zur Berücksichtigung bei 
ben Diasporagemeinden, bie nach dem Plan, ber uns vor- 
getragen worben ift, vor allem berücksichtigt werben sollen. 
Sch möchte Sie herzlich bitten, benfen Sie bann auch an 
Seelbach. Diafporagemeinben bürfen gewiß nicht nach ber 
Zahl beurteilt werben. Wir haben ba in Seelbach nicht

760, sondern die Zahl 800 ist längst überschritten. Das ganze 
Schuttertal wird jetzt wieder mit Evangelischen durchsetzt, 
seit der Reformationszeit erstmalig wieder.

Und nun ein Blick auf die großen Kirchenbezirke östlich 
des Schwarzwaldes; der Kirchenbezirk Kornberg und der 
Kirchenbezirk Konstanz, nicht wahr, können ebenso gut 
sagen, wir haben ein Recht auf zwei Abgeordnete. Wir 
kommen bann, wenn wir bie Zahl überhaupt zum Marzstab 
machen wollen, nicht mehr heraus aus ben Verlegenheiten.

Aber bie Sache hat noch eine, nach meiner Meinung, viel 
bedenklichere Wirkung. Die Zahl, bie Zahl — ja, nicht wahr, 
wenn wir ben Grundsatz zugeben — bann steht am Ende bas 
Verhältniswahlrecht. Ich glaube nicht, baß ein Konsyno- 
baler Anhänger bes Verhältniswahlrechts für bie Kirchen- 
wähl ist. Ic brauche barauf nichts zu sagen. Jedenfalls 
möchte ich sagen, es geht gänzlich gegen Sinn unb Geist 
dessen, was wir in ber Grundordnung wollen. 3c möchte 
also sagen, nicht weil meine Freunde gegen bie Heran- 
ziehung bes Arbeiterstandes wären, fonbern weil wir biefe 
Wirkung bet Zahl schon am Anfang (principiis obsta!) be- 
feitigen wollen, wollen wir ihr wenigstens entgegentreten, 
soweit es in unferer Kraft ist. Deswegen kommt für uns 
ber Weg, bie Kirchenbezirke mit verschiedener Zahl von Ab- 
georbneten aus bem Laienstande zu bebenten, unter gar 
feinen Umständen in Frage. Sch glaube nicht, baß ich als 
Gegner ber Groszstädte gelten barf, unb ich möchte doch 
jebenfalls für mich durchaus ablehnen, als solcher ange- 
sehen zu werben. Aber bas Anliegen ber Freunde, bie burch 
unseren Bruder Henric oertreten finb, ist durchaus berech- 
tigt unb auch oon uns anertannt. Ic gestehe, das ich ur- 
sprünglich mit benen übereinftimmte, bie mit Rüc- 
sich auf anbere Kreise in unserem Kirchenvolk sagen, ber 
Landesbischof foil nicht 14 sondern 10 Leute ernennen. Ic 
habe mich aber deswegen entschlossen, ben Antrag zu stellen, 
baß bie Zahl vierzehn wiederhergestellt wirb, mit meinen 
Freunden, weil ic in ber Tat eine größere Zahl von Ab- 
georbneten, bie ber Ernennung durch ben Landesbischof zu- 
stehen, für wünschenswert halte unb für bie einzige Mög- 
lichkeit, biefem Anliegen gerecht zu werben. Wir fönnen 
nicht an bie Bezirkssynoden — sagen wir mal — Weisung 
ergehen lassen, bebenft bei eurer Wahl bie einzelnen 
Stände. Das Ernennungsrecht durch ben Bischof hat bisher 
auch bei ben Rechtsvorgängern bes Bischofs ben Sinn ge- 
habt, das Einseitigkeiten ber Wahl ausgeglichen werben, 
insbefonbere auch in ber Hinsicht, dasz Persönlichkeiten, bie 
durch bie Wahl nicht in bie Synode entsendet worben finb, 
nun durch ben Bischof berufen werben. Ic halte es nicht für 
möglich, das man ben Bischof auf irgendwelche Richtlinien 
ober Weisungen festlegt, bas würbe bem Sinn ber Masz- 
nähme widersprechen. Ich habe auch gar keine Angst, baß 
nun gejagt wirb: also doch wieber wirb bie Macht bes 
Bischofs verstärkt. Es wirb in ber Tat feine Gefolgschaft 
bes Bischofs in bie Synode berufen. Der Bischof hat im 
Ausschuß gestanden, er fönne noch nicht einmal mehr aus 
bem Gedächtnis jagen, welche Abgeordneten er nun berufen 
hat. Es ijt nicht jo, er hat sie natürlich nicht berufen, um 
nun Leute zu haben, bie feine Gesichtspunkte unterstützen 
unb verstehen, fonbern er hat fie berufen, bamit eben biefe 
Männer unferer Synode nicht fehlen. Denfen Sie, bitte, 
selbst an bie Abgeordneten, bie oom Bischof berufen finb, 
unb Sie werben wohl finben müssen, das es durchaus richtig 
ift, baß biefe Männer in unferer Mitte finb. Darum alfo 
bitte ic Sie im Namen auch ber Freunde, bie hinter bem 
Eintrag stehen. Er ift so einfach zu verstehen, das et nicht in 
jede Hand gegeben werben muß; es wäre auch technisch gar 
nicht mehr möglich gewefen. Gr ift rechtzeitig vorgelegt 
worben, aber bas Vüro hatte einfach feine Zeit mehr zur 
Vervielfältigung, fonbern hatte wichtigere Dinge zu tun.

Also ftimmen Sie bafür, das in bem § 3 bes Vorschlages 
bes VA bie Zahl vierzehn aus ber Vorlage bes Erweiter-
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ten Evang. Oberkirchenrats wiederhergestellt wird, unb in 
§ 25 des Vorschlages des VA ebenso ber § 27 in feiner 
3iffer 4, wie er in ber Vorlage des Oberkirchenrats Anl. 1 
Ihnen vorliegt. Sc möchte Sie herzlich darum bitten, dem 
Anliegen unseres Freundes Henric auf diese Weise gerecht 
zu werben unb zugleich auch Sinn unb Geist unferer neuen 
Grundordnung treu zu bleiben.

Abgeordneter Siegel: Verehrte Konsynodale! Bei ber 
Tagung des Arbeiterwerkes in Eutingen hat uns nicht ber 
Gedanke ber Zahl bewegt. Es kam uns auch nicht ber Ge- 
danke, das unfere Eingabe so wirten könnte. Wir waren ja 
Männer aus einer kleinen Arbeitergemeinde. Es wat unser 
Anliegen, mehr gewählte Arbeitervertreter in ber Synode 
zu haben. Unsere Arbeiter fallen merten, das fie hier auch 
eine Heimat haben. Wir haben bie Städte ausgewählt, wo 
bie Masse bet organisierten Arbeiter vorhanden ift; weil 
wit uns fagten, das fie bart leichter auszuwählen finb. Ic 
tann für meine Person erklären, das wit für Pforzheim auf 
ben Synodalen verzichten, wenn ein anberer Bezirk glaubt, 
einen besseren Mann bringen zu tännen. Mir ift bie Ar- 
beitersache viel zu lieb, das es baran nicht scheitern fall. 
Unfere Arbeiter brauchen eine sichtbare Vertretung; wir 
müssen Brücken zur Kirche schaffen für unfere Leute. Sc 
bitte, bem Antrag bes Ausschusses stattzugeben!

Der Gedanke, fie vom Herrn Landesbischof auswählen 
zu lassen, hat fein Gutes, wirft aber nach auszen schädlich. 
Damit will ic nichts gegen ben Herrn Landesbischof sagen, 
er tönnte bie Synodalen zweckentsprechend auswählen. Ic 
möchte zusammenfassend sagen, dasz es uns in Eutingen nicht 
auf bie Zahl im Sinne ber Stärfung bet grotzen Kirchen- 
bezirke antam. Noch nie habe ic mich als Vertreter für 
Pforzheim-Land betrachtet, fonbern angenommen, dasz mich 
mein Kirchenbezirk nach hier geschickt hat, um bet Gejamt- 
kirche zu bienen wie wir alle. Aber Arbeiter muffen wir 
doch dort auswählen, wo bie Massen vorhanden finb. Ich 
bitte batum nochmals, bem Ausschuszantrag zuzustimmen!

Abgeordneter Dr. Schmechel: Ic möchte feine sachliche 
Stellung nehmen zu bem Entwurf. Sc neige dazu, dem 
Antrag bes VA beizutreten. Ic würbe es bebauern, wenn 
wir über biefen Antrag in biefem Stabium abstimmen 
würben. Wir follten bas später tun. Wenn bie Beratung 
bes Gesetzes mit einer solchen Abstimmung beginnt, tönnte 
bas einen unguten Geschmack hinterlassen.

Abgeordneter Schneider: Ic möchte zunächst allem, was 
zu sagen ift, vorausschicken, dar bie Frage, dasz mehr Ar- 
beiter, bie zugleich christliche Persönlichkeiten finb unb bie 
im Leben ber Kirche stehen, in unferer Synode vertreten 
fein sollen, selbstverständlich oon uns allen bejaht wirb. Sie 
spielt bei dieser Auseinandersetzung in ihrer Grundfrage 
feine Rolle. Sondern es handelt sic nur batum, auf wel- 
chem Weg unb nach welcher Methode hier bie Türen dazu 
geöffnet werben.

Die Beweggründe, bie mich mit zur Unterschrift bei bem 
Wiederherstellungsantrag bet Vorlage bewegt haben, finb 
folgende:

Wenn wir hier für gewisse Kreise ober für gewisse Be- 
zirke Ausnahmebestimmungen schaffen durch Erhöhung ber 
Sitzzahl in ber Synode, durchbrechen wir ein Grundprinzip 
bes Aufbaues bet Synode, bas wir bisher gehabt haben 
unb bas jedem Kirchenbezirk einen Laienvertreter unb je 2 
Kirchenbezirken einen Pfarrer zubilligte. Ein solches Grund- 
prinzip abzuändern, ift feine nebensächliche Angelegenheit. 
Sondern ic bin ber Auffassung, dasz bas ber Anfang ift oon 
Weiterungen, bie wir eines Tages nicht mehr übersehen 
tönnten, während ber Grundbegriff je Kirchenbezirk ein 
Vertreter — ic möchte sagen — eigentlich nicht angerannt 
werben fann, wenn nicht eine falsche Wahl- unb Macht- 
arithmetik in unfere Synode kommt. Das ift ja ber zweite 
Grund, warum ic biefem Antrag bes VA nicht zustimmen 
fann, weil ic in ber Wertung: Groszstadt unb anbere hier

eine Abzeichnung nicht eines alten Varteisystems, aber boch 
eine Wertung nach Einflusznahme sehe, bie m. E. nicht an- 
gebracht ift. Rein rechnerisch, wenn auch wir uns einmal auf 
ben Rechenstandpunkt stellen, muß gejagt werben, dasz es 
6- B. nicht vertreten werben tönnte, wenn ber Bezirk Ober- 
heidelberg, ber 57 000 Seelen hat, ausgeschlossen bliebe, 
während Pforzheim-Stadt mit 48 000 Seelen zwei Sono- 
bale hätte. Man wirb mir nicht verübeln, wenn ich jage, 
das auch in Konstanz mit einem weitverzweigten Diaspora- 
bezirk mit 47 480 Seelen eine Divergenz bestünde. Sc will 
nicht mit Zahlen unb Stimmen rechnen. Mir geht es darum, 
daß wir hier in ber Synode grundsätzlich bas Persönlich- 
keitsprinzip beibehalten unb auch grundsätzlich bas bis- 
herige Wahlprinzip. Wenn schon bie Kirche eine Selbständig- 
feit ber Kirchenbezirke bejaht unb anertannt, ob fie nun 
größer ober kleiner finb, bann füllen bie Kirchenbezirke 
auch in sich gleich bewertet werben. Wir tönnen niemanben 
ins Herz schauen. Aber ich bitte doch, einmal in einer stillen 
Stunbe zu überlegen, inwieweit wir im Blick auf bie Ver- 
tretung in ber Synode nun überhaupt mit Seelenzahlen 
etwa oon Mannheim im Vergleich zu Landbezirken ober 
anberen Bezirken rechnen tönnen, weil ja bie Wertung bes 
kirchlichen Lebens unb ber inneren Anteilnahme nicht burch • 
uns unb burch menschlichen Blic hier vorgenommen werben 
tann. Wenn ber Bruder Henric so warm feine Sache ver- 
treten hat, bann will ic fie im Prinzip auch vertreten unb 
bin ber Meinung, das wir sehr wohl ben Herrn Landes- 
bischof bitten bürften, wenn er eine erhöhte Zahl ber Sitze 
besetzen barf, das wir ben Wunsch haben, das zwei ober brei 
Arbeiter hier Berücksichtigung finden. Das ift ber sicherere 
Weg für ben Arbeiter als übet eine Wahlliste. Unb auszer- 
bem ber wertvollere Weg, weil durch bie Verklammerung 
bes Arbeiters mit einer Groszstadtsynode abfolut nicht ge- 
sichert ift, das er bort herein tommt, während er hier be- 
stimmt dazu fommt. Unb weiter: Dott ift ber Arbeitersitz 
gebunben an einen begrenzten Kirchenbezirk. Durch bie Er- 
nennung ift er frei im gefamten Lande. Eine christliche 
Arbeiterpersönlichkeit fann ja auch einmal irgendwo 
anders erwachsen. Wenn es nur um bas Anliegen bes 
christlichen Arbeiters geht, tann oom Herrn Landesbischof 
derselbe auch einmal aus bem Bezirk Ladenburg-Weinheim 
3- B., vielleicht auch Oberheidelberg — ich tönnte mir benten, 
dasz einer im Industriezentrum Singen sitzen tönnte — 
dazu geholt werben.

Bruder Henrich, bas Beispiel mit Böckler stimmt nicht. 
Wenn Böckler geforbert hat, dasz jeber, ber ein höheres Amt 
begehrt, sic zuerst einmal zu bewahren hat als kleiner 
Funktionär, bann heizt bas, dasz bie Persönlichkeit heraus- 
zuheben ift. Aber wir wollen nicht diese Kontroverse führen. 
Sonbern mir geht es barum zu bitten, das

a) ber sicherere Weg ber Ernennung gewählt wirb, dasz
b) ber bessere Weg ber 2luswahl ber Arbeiterperjönlich- 

teit aus bem ganzen Lande unb nicht aus einem 
begrenzten Bezirk unb dasz

c) bie Möglichkeit geschaffen wirb, dasz über ben Arbeiter 
hinaus auch bie Frauen, auch u. U. unfere aktiven 
jungen Mitarbeiter bes Jugendwerkes durch biefe er- 
höhte Zahl in bie Synode fommen tönnten.

Der letzte tieffte Grund ift ber: Ic möchte bas rechtliche 
Gerippe bes Aufbaus ber Synode aus Ältesten ber Kirchen- 
bezirkssynoden nicht erschüttern, weil bann eine Bewertung 
bet Bezirke eintritt, bie, glaube ich, dem inneren Zu- 
sammenhang, bem wir gebient haben, schaden tönnte.

Abgeordneter Kühlewein: Liebe Freunde! Zunächst 
möchte ich auf bas antworten, was zuletzt gesagt worben 
ist, nämlich dar es bem Geist ber Grundordnung entspricht, 
dasz bie Grörze ber Bezirke überhaupt nicht gewertet wirb. 
Das ftimmt schon jetzt nicht. Denn schon bei ber Zusammen- 
setzung biefer Synode finb bei ber Bestellung ber geistlichen 
Mitglieder, 8. B. im Hinterland brei Bezirke zusammen-
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gefaszt worben, um einen geistlichen Abgeorbneten zu wäh- 
len, unb bann wählte wieber ein Bezirk für sic einen 
Synodalen. Es ift durchaus nicht fo, bah bie gleichmässige 
Zahl bes einen weltlichen Synodalen für einen Bezirk unb 
bes einen geistlichen für zwei Bezirke durch bas gange Ge- 
füge ber Landeskirche hindurch zu bem Seift ber Grund- 
orbnung gehört. Damals schon hat man bie Grösze ber 
Bezirke fehr wohl in bie Waagschale geworfen. (Zuruf: 
Abgeordneter Schneider: Bei 26 zwei Ausnahmen, bie 
Grösze bes Bezirks nicht ausschlaggebend!) — Mag fein, 
wie es will, ic möchte nur bie Angft ausräumen, als ob 
bet Seift ber Srunborbnung schon in Frage gestellt fei, 
wenn etwa ein Bezirk zwei ober brei Abgeorbnete wählt. 
Aber beurteilen Sie bas felbet!

Wir finb uns alle einig barüber, dasz eine Vermehrung 
ber Sitze nötig ift, weil es gut wäre, wenn noch Arbeiter 
unb vielleicht noch anbete Berufsstände berücksichtigt wer- 
ben fönnten. Es ift nur bie Frage, um wieviel Sitze foil 
bie Synode vermehrt werben unb zweitens, wie fommen 
bie neuen Synodalen in bie Synode hinein. Es ist natürlich 
eine Frage, ob bie Rechnung, bie gemacht worben ift, allem 
entspricht. Aber so hat es ber Ausschuß beschlossen. Man 
fönnte noch einmal barüber reben, ob anbere Bezirke bedacht 
werben fallen. Aber ic glaube, bah tatsächlich in ben grohen 
Stadtbezirken bie Auswahl von solchen Männern, bie für 
bie Synode geeignet sind, leichter ift als in einem fleinen 
Bezirk. Es war schon bisher eine gewisse Schwierigkeit, bah 
jeber Bezirk, auch der kleinste, gezwungen war, aus feinem 
Kreis einen Mann zu wählen, ber in bie Synode fommt, 
gleichgültig, ob er in biefem Bezirk vorhanden ift ober 
nicht. Das fönnte einigermaszen ausgeglichen werben, wenn 
man ben Brennpunkten bet Landeskirche, ba wo biefe Aus- 
wahl leichter zu finben ift, bie Möglichkeit gibt, mehrere 
Abgeordnete in bie Landessynode zu wählen.

Das wichtigste Argument aber scheint mir bas zu fein, 
dasz, wenn ber ursprüngliche Zustand bes Entwurfs bes Er- 
weiterten Evang. Oberkirchenrats wiederhergestellt wirb, 
von ben 53 Synodalen, bie bie Sonobe haben wirb, 14, alfo 
über ein Viertel, vom Landesbischof ernannte Mitglieder 
sind. 3c muh sagen, bas würbe boch bem Sinn ber Sonobe 
als ber Vertretung ber Semeinbe bet Landeskirche einiger- 
mähen widersprechen. Unb ic glaube nicht, bah bamit bet 
Ausgewogenheit bes gangen Entwurf bes Leitungsgesetzes 
gebient ift, wenn hier in einem solchen wichtigen Punkt bem 
Landesbischof ein gröberer Einfluß auf bas Zustandekom- 
men ber Sonobe eingeräumt wirb. Nicht beswegen, weil 
wir benfen, bah der Herr Landesbischof solche Versönlich- 
feiten benennt, bie feine Sache vertreten, fonbern deshalb, 
weil dadurch, bah der Herr Landesbischof frei ift in ber 
Venennung ber Mitglieder, er in viel stärkerem Masze, als 
es durch bie Bezirkssynoden möglich ift, bie profilierten 
Leute benennen fann, bie bann fowiefo schon ein besonders 
fiarfes Gewicht in bet Sonobe haben, wie bas auch in 
unferet Sonobe ist. Das ift gut, wenn bie Zahl ber ernann- 
ten Synodalen nicht gu groß ist; es fann ungut werben, 
wenn bie Zchl gu groß wirb unb babutth bie Sonobe nicht 
mehr bie Vertretung bet Gemeinde ift.

Ic möchte nur noch einmal fagen, bah wir dadurch, bah 
wir bie W ahl ber Mitglieder feststellen, um bie bie 
Sonobe vermehrt werben foil, bamit ben Gemeinden unb 
ben Bezirkssynoden einen gröberen Anreig geben, wirklich 
nach Männern umzuschauen, bie auch wirklich für bie 
Sonobe Fähigkeit besitzen.

Abgeordneter Dr. Kuhn: Hohe Sonobe! Herr Synodale 
Dr. Uhrig sprach vorhin bavon, dasz ber Antrag des VA 
nicht bem Sinne unserer Grundordnung entspreche. 3ft bas 
wirchlic fo? Wir haben eben aus bem Munde bes Herrn 
Vorredners gehört, bah unfere Grundordnung — unb gwat 
infoweit bie Wahlordnung — bereits vorsieht, bah gewisse 
Bezirke, bie befonbers starken Vegirfe, auch besser berüc-

sichtigt werden unb zwar hinsichtlich einer theologischen Mit- 
arbeit. (Zuruf: Das steht nicht mehr in ber Wahlordnung!) 
Wir wissen, das j. B. bet Kirchenbezirk Mannheim sic 
nicht mit einem anbeten Kirchenbezirk in ben von ihm ent- 
fenbeten Vertreter teilt, fonbern einen eigens gestellt hat. 
Das ist ein Beispiel. Es ist nicht so, dasz wie vorhin Herr 
Synodale Dr. Uhrig meinte, ber Antrag bes VA nicht bem 
Sinne ber Grundordnung bzw. Wahlordnung entspreche. 
Vielmehr es ist schon fo, das, wenn nun bet VA einen 
Abänderungsentwurf zu § 27 3iff. 4 bes Leitungsgesetzes 
gemacht hat, er bamit in ganz befonberem Umfang unb 
Masze bem Sinne ber Grundordnung entsprach, nämlich: 
es follen bie Kirchenbezirke, bie besonders stark sind, auch 
bamit in bie Cage kommen, entsprechend ihrer Seelenzahl 
auch an ber Kirche insbesondere an ber Landeskirche mit- 
arbeiten zu fönnen. Es handelt sic nicht barum, dasz hier 
irgenbein Machtkampf zwischen kleinen unb groszen Be- 
zirken evtl, sollte ausgetragen werben fönnen, dasz dazu 
grorze Bezirke mehr Vertreter in ber Landessynode haben 
wollen, fonbern es handelt sic barum, dasz bie groszen Be- 
zirke auch entsprechend ihrer Seelenzahl mitarbeiten fönnen. 
Unb bies ift bei ber bisherigen Wahlordnung nicht ber Fall. 
Es hat vorhin Herr Synodale Schneider davon gesprochen, 
es würbe hier u. U. eine falsche Machtarithmetik in Frage 
fommen. Es handelt sich nicht um eine Machtarithmetik, 
fonbern barum, wie fann man an ber Arbeit ber Kirche sic 
beteiligen unb in welchem Umfang. Unb ba ift es flat, dasz 
grorze Bezirke auch entsprechend ihrer Grösze mitarbeiten 
wollen, aber auch mitarbeiten bürfen unb fallen. Es hat 
Herr Synodale Schneider vorhin auch banon gesprochen, 
dasz, wenn ber Abänberungsentwurf bes VA zum Durch- 
bruc fame, bas Persönlichkeitsprinzip durchbrochen würbe. 
Nicht im Geringsten, meine Herren! Es werben bie Kirchen- 
bezirke nach wie vor Persönlichkeiten entfenben, nicht ihrer 
Masse, ihrer Zahl nach ben ober jenen, fonbern fie werben 
eine Persönlichkeit entfenben. Unb biefer Gedanke wirb nicht
von irgenbeinem Kirchenbezirk allein wahrgenommen wer» 
ben, fonbern von sämtlichen Kirchenbezirken. Wir wissen 
aus bem Entwurf, bah es sich um bie Kirchenbezirke Karls- 
ruhe — bas ift mitten im Land —, Mannheim — fo 
nördlich —, Freiburg — gang südlich — unb noch um Pforz- 
heim handelt. Es hanbelt sich alfo um Vegirfe in Nord-

ganz

baden, Mannheim, Heidelberg, Pforzheim, Karlsruhe bis 
zum Süden. Also es würde dabei sic um das ganze Land 
handeln und nicht um einen besonderen Teil des Landes. 
Wenn der VA vorgeschlagen hat, das die Kirchenbezirke 
Karlsruhe-Stadt und Mannheim je drei Alteste in bie 
Landessynode entsenden, ebenso bie Bezirke Pforzheim, 
Heidelberg unb Freiburg je zwei unb bie übrigen Kirchen- 
bezirke nur je einen, so entspricht bies ihrer Seelenzahl. 
(Zuruf Dekan Dürr/Ober-Heidelberg: Kirchenbezirk Ober- 
heidelberg hat mehr als Heidelberg!) Dann können Sie, 
Herr Dekan Dürr, für diesen Kirchenbezirk eine Ergänzung 
bes § 25 Absatz 4 bes Entwurfs bes Leitungsgesetzes be- 
antragen.

Scbitte, bem Antrag bes VA zuzustimmen.
Abgeordneter Zitt: Es ist wohl fein Zufall, dasz aus- 

gerechnet unsere Brüder aus bem Arbeiterstand, Konsyno- 
bale Henric unb Siegel, sic in dieser Weise, wie mir es 
gehört haben, für bie Erfüllung bes Anliegens bes In- 
dustrie- unb Arbeiterrüsttages in Eutingen auf bem Wege 
ber Wahl eingesetzt haben. Man musz als Pfarrer in einer 
Arbeitergemeinde gestanden haben unb stehen, um ben 
Herzton in ben Ausführungen bet Konsynodalen Siegel 
unb Henric gehört zu haben. Und bas fann man bann, 
wenn man ein Gespür hat für die Mentalität bes Arbei- 
ters. Wir müssen uns barüber im klaren sein, dasz ber Ar- 
beiter, wenn er wirklich als Arbeiter in bie Synode kommt, 
in einem Fabrikbetrieb steht. Unb ba bebeutet es für ihn 
etwas grundsätzlich unb wesensmäszig völlig anderes, ob er
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auf dem Wege der geordneten Wahl oder durch Ernennung 
durch den Herrn Landesbischof in die Synode gekommen 
ist. Sc brauche hoffentlich nicht im einzelnen zu beschrei- 
ben, was da alles mitschwingt. 3c trete für den Vorschlag 
bes VA schon aus biefen Gründen ein, ganz abgesehen davon, 
worum es im Leitungsgeset gehen könnte. Ja, ic bin sogar 
froh — bas musz ic offen gestehen —, dasz ic von dieser 
Sicht her schon ben entscheidenden Einsatzpunkt habe, für 
ben Vorschlag bes VA einzutreten unb bamit eine Voraus- 
setzung gegeben ift für meine Entscheidung im Rahmen bes 
Leitungsgesetzes.

Abgeordneter Dr. Köhnlein: Ic halte bas Wort von ber 
Machtarithmetik nicht für gut. Wir bemühen uns nur, in 
ber Synode Verhältnisse zu schaffen, bie ber Wirklichkeit 
entsprechen. Darum barf man nicht irgendwelchen Prinzi- 
pien verfallen. Es scheint eine einfache unb gute Lösung zu 
fein, wenn bie Wahlordnung bestimmt, dasz aus jedem 
Kirchenbezirk 1 Altester unb aus je 2 Kirchenbezirken zu- 
fammen 1 Pfarrer fommen foil. Wenn es sich bann aber 
herausstellt, dasz bamit bie Wirklichkeit bes kirchlichen Le- 
bens in bet Synode nicht erfaszt wirb, bann müssen wir 
unfere Prinzipien änbern, benn bie Wirklichkeit besteht 
nicht aus Prinzipien, unb wir haben bie Aufgabe, ber 
Wirklichkeit gerecht zu werben. Ich barf barauf hinweisen, 
dasz auch auf ben grozen Tagungen bet Ökumene bie ein- 
zelnen Kirchen je nach ihrer Grösze vertreten sind. Auch in 
ber Synode ber ERiD timtet sich bie Zahl ber Abgeord- 
neten nach ber Grösze ber einzelnen Gliedkirchen. Unsere 
beiben badischen Brüder denken sich babei gar nichts, dasz 
sie 8 bayrische Brüder neben sic haben. Es ift schon so; bie 
Zahl spielt eine Rolle, auch wenn wir uns nicht von ihr 
knechten lassen dürfen. Die Hälfte unferer evangelischen 
Bevölkerung in Baden ift städtische Bevölkerung ober wohnt 
in Städten. Die halbe Million Städter sind in ber Synode 
nur mit 9 Abgeordneten vertreten, während bie anbere 
Hälfte ländlicher Bevölkerung mit 20 gewählten Synodalen 
vertreten ift. Man mug sich bas einfach einmal flat machen, 
um zu sehen, das bet Vorschlag bes VA lediglich versucht, 
in bet Synode Verhältnisse zu schaffen, bie ber Wirklichkeit 
bes kirchlichen Lebens entsprechen. Die Stadt bietet in ber 
Vielschichtigkeit ihrer sozialen Struktur eine Fülle von 
Problemen, bie auch durch eine größere Zahl oon Syno- 
dalen irgenbwie in ber Synode zur Geltung fommen musz. 
Nur barum halten wir es für in Ordnung, wenn bie 
Kirchenbezirke mit größeren Städten auch eine gröszere Zahl 
von Vertretern in ber Synode erhalten als bie Landbezirke.

Abgeordneter Schneider: Ic will bie Debatte nicht un- 
nötig verlängern. Aber nachdem nun bie Herren, bie im 
VA gefeffen sind unb biefen Antrag mitformuliert haben, 
zu Wort famen — wir beibe, Herr Kley unb ic konnten 
wegen anberer Abhaltungen nicht babei fein — barf ic 
vielleicht doch noch einmal kurz unferen Standpunkt be- 
grünben. Es hat mir leib getan, baß, glaube ich, bie Fron- 
ten etwas verschoben worben finb. Wenn etwa davon ge- 
sprochen worben ift, baß ber Konsynodale Zitt ein Gespür 
für bas Anliegen bes Arbeiters habe, weil er in einer Ar- 
beitergemeinbe stehe, bann fönnte bie Gefahr bestehen, baß 
man meinen fönnte, wir gälten fein Gespür für bie Ar- 
beiterschaft unb ihr Wesen. Lieber Herr Pfarrer, ic glaube 
unb hoffe, dasz Sie bas nicht fagen wollten, wenn man so 
wie ic im Leben steht unb mir etwa fünfhundert Arbeiter 
unferer städtischen Betriebe anoertraut finb unb ic durch 
Jahrzehnte in einem evangelischen Arbeiterverein ftanb 
unb schon durch bas Elternhaus mit solchen Leuten ver- 
bunden war unb blieb, barf man bas fo nicht fagen. Auszer- 
bem habe ic einleitend als Fundamentalgrundsatz fest- 
gelegt, uns ift bas Anliegen unferes Freundes Henric unb 
feiner Freunde genau fo wichtig. Es handelt sic nur um 
einen anberen Weg.

Dann ift gesagt worben, baß bie Bezirke, welche zwei 
ober brei Synodale erhalten sollen, oom Norden bis zum 
Süden im ganzen Land oerteilt feien. Es gibt im Badner 
Land auch ein Often unb Westen. Wenn man schon geo- 
graphisch vorgeht, bann, glaube ich, müßte man ben Be- 
zirken, bie „über ben Bergen" liegen, auch etwas zugeben. 
Oder man fönnte fagen: Diasporabezirke haben es in an- 
berer Weise notwenbig, dasz fie durchgearbeitet werben, unb 
dasz bort wesentliche Persönlichkeiten herausgeholt werben, 
als Karlsruhe unb Mannheim, wo bie Evangelischen zu- 
sammengeballt zusammensitzen.

Wenn gesagt worben ift, nur durch Wahl wolle ber Ar- 
beitet in bie Synode fommen, würbe ic fagen, es wäre 
heilsam, wenn bem Arbeiter gesagt würbe, es gehe in ber 
Kirche nicht fo zu, das man nach demokratischen Prinzipien 
gewählt werben musz, fonbern dasz man einen holt, weil 
er ein christlicher Mann ift unb eine Persönlichkeit, bie in 
ber Kirche steht, unb dasz man ihm fagt: Wir haben dic fo 
lieb unb möchten dic in ber Synode haben, dasz bu beinen 
Berufsstand vertrittst unb bamit ber Kirche bienft. Wir 
wollen bas auszerhalb ber Methoden, bie fonft bie Türen zu 
Gremien ufw. darstellen.

Es ift uns also ein innerftes Anliegen, dasz wir wirklich 
hier in ber Sache eins finb. Das foll nocheinmal festgestellt 
werben. Nur über bie Wege benfen wir verschieden. Unb, 
liebe Brüder, wenn bet eine Weg es mit sic bringt, baß 
sich wenigstens ein wesentlicher Teil oon Kirchenbezirken, 
ic will einmal fagen, nicht beachtet ober nicht berücksichtigt 
fühlen fönnte, bitte ic doch Verständnis bafür zu haben, 
dasz man ben Weg ber Berufung geht.

Dann möchte ic noch auf eines aufmerffam machen, liebe 
Brüder! Es ift bas, was wir eben verhandeln, ein Bestand- 
teil bes Leitungsgesetzes. Das Leitungsgesetz muß mit zwei 
Drittel Mehrheit angenommen werben. Wir müffen sehen, 
das biefe Frage nicht eine Gefahr für bas Leitungsgeset 
wirb, unb es würbe mir leib tun, wenn, wo wir im Ganzen 
eins finb, wir nun in ber Form ober wegen ber Methode 
nicht einig werben fönnten. Ic bitte deshalb noch einmal 
herzlich barum, dasz wir hier doch auch — jeber foll sic bas 
überlegen unb bann gewissensmäszig entscheiden — hierüber 
eins werben.

Abgeordneter Zitt: Ich barf um ber Gerechtigkeit willen 
schlicht unb einfach feststellen, das mic Konsynodale Schnei- 
bet arg miszverstanden hat. Ic habe gemeint, zum Ausdruck 
gebracht zu haben, dasz ic ein befonberes Gespür habe bafür, 
warum bie beiben Brüder aus bem Arbeiterstande sic bafür 
eingesetzt haben, dasz ihre Mitbrüder aus bem Arbeiter- 
ftanb einmal auf bem Wege ber Wahl in bie Synode finben.

Abgeordneter Dr. Uhrig: Nur eines möchte ic sagen: Sc 
bin nicht auf bie Behauptung oerfallen, wie Herr Kuhn fie 
mir in ben Mund gelegt hat, als bezeichnete ic Sinn unb 
Geift bes Entwurfs bes VA als nicht im Einklang mit ber. 
Grunborbnung, mit ben Grunbgebanfen bes Leitungs- 
gesetzes, fonbern es geschieht bies selbstverständlich nur im 
Blick auf § 25, 4.

Berichterstatter Abgeordneter Rücklin: Siebe Brüder! 
Ic möchte nur ganz kurz ergänzend noch fagen, dar wir zu- 
sammengestellt haben, wieviel Synodale beim Vorschlag 
bes VA zusammenkämen unb zwar unter bet Voraus- 
setzung, bah brei neue Kirchenbezirke, nämlich Baden-Baden 
unb zwei im Schwarzwald geschaffen würben, bie finb ein- 
gerechnet. Dann gäbe es 62 Synodale. In biefem Fall hätte 
auch ber Süden wahlarithmetisch noch etwas gewonnen. 
Wir glauben bem Anliegen bes Antrages bes Arbeiter- 
rüfttages am heften zu entsprechen durch ben oon uns vor- 
geschlagenen Weg. Es finb natürlich in ber Debatte hier 
auch beachtliche Gründe bagegen geltend gemacht worben. 
Die finb auch bei uns im Ausschuß aufgetaucht. Wenn nun 
bas Plenum fich zur Wiederherstellung bes alten Zustandes 
entschlieszt, bann muh aber selbstverständlich auch bie Er-
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höhung ber Zahl ber zu ernennenben Synodale auf vier- 
zehn wiederhergestellt werben.

Präsident Dr. Umbauet: Ic stelle feft, dasz wir gebunben 
finb an § 104 ber alten KV, ber beftimmt:

„Beschlüsse ber Synode sind gültig, wenn
1. jämtliche Mitglieder zur Tagung einzeln eingeladen 

sind,
2. mehr als 2/3 davon erschienen finb,
3. bie Mehrheit ber anwefenben Mitglieder sic für eine 

Meinung entschieden hat."
Unb nun fommt bet Absatz, bet entscheidend ift:

„Anbetungen unb Ergänzungen ober Erläuterungen 
ber Kirchenverfassung unb ber ihr gleich gestellten Ge- 
setze bebürfen einer Mehrheit oon zwei Drittel ber 
Stimmen.“
Also zwei Drittel Mehrheit müffen anwesend fein, unb 

Zwei Drittel oon ben Anwesenden müffen zustimmen. Sonft 
wirb ein Antrag abgelehnt. Wir müffen deswegen nochmals 
feststellen, wer heute Nachmittag anwesend ift.

Es wirb durch Namensaufruf festgestellt, das mit 39 oon 
49 Synodalen bie erforderliche qualifizierte Mehrheit an- 
wesend ift.

Nac eingehender Geschäftsordnungsdebatte über bie 
Frage, wann eine Zweidrittelmehrheit bei einer Abstim- 
mung notwenbig ift, ftimmt bie Synode bem Antrag zu, 
ben Antrag Henric unb ben Antrag Uhrig bis zur Spezial- 
beratung bes biesbezüglichen Paragraphen bes Leitungs- 
gesetzes zurückzustellen unb in bie Beratung bes Leitungs-
gejetes einzutreten.

C. 3.
Präfibent Dr. Umbauet: Wir treten jetzt in bie Beratung 

bes Leitungsgesetes ein, unb ic erteile bas Wort 
ben Berichterstattern bes Ausschusses, Herrn o. Dietze unb 
Herrn Kley.

Vorher ift noch bekanntzugeben, das heute noch folgenbes 
Telegramm eingegangen ift, bas sic mit bem Leitungsgeset 
befaszt;

„Der heute versammelte Kirchengemeinderat Wein- 
heim bittet auch seinerseits bie Synode, bas Leitungsgesetz 
zurückzustellen. Er bittet zugleich, oor ähnlichen wichtigen 
Vorlagen auch ben Kirchengemeinderäten Gelegenheit zu 
einer Stellungnahme zu geben.

Kirchengemeinderat Weinheim."
Berichterstatter Abgeordneter D. Dr. o. Dietze: Hohe Sy- 

nobe! Liebe Konsynodale. In einer besonders wichtigen 
Angelegenheit haben ber Synodale Klen unb ic heute zu 
berichten. Deshalb ift biefet Bericht nach mancher Hinsicht 
vorbereitet worben. Sie haben in Händen bie Vorlage bes 
VA an bie Landessynode, ber bie veränderte Fassung bes 
Entwurfs nun enthält, wobei bei jedem Paragraphen kennt- 
lic gemacht ift, welchem Paragraphen ber Anlage 1, also 
bes gedruckten Entwurfs bes Erweiterten Eoang. Ober- 
kirchenrats, er entspricht. Sie fönnen daraus schon ent- 
nehmen, dasz nur ein einziger Paragraph bes ursprünglichen 
Entwurfes gestrichen ift, dasz zahlreiche Paragraphen ganz 
unverändert wiederkehren, bei einigen allerdings wichtige, 
bei anberen weniger bebeutenbe Veränderungen vorge- 
nommen finb.

Auszerdem ift bereits in Ihren Händen eine Vervielfälti- 
gung bes Berichts bes VA an bie Landessynode, ben ic 
jetzt vorzutragen habe. Unb bamit steht im Zusammenhang 
bie Ihnen auch bereits vorgelegte, vervielfältigt vorgelegte 
Nachschrift oon ben Ausführungen, bie ber Synodale Schlink 
am Sonntagnachmittag hier gemacht hat.

Die Landessynode hat in ihrer Plenarsitzung oom 3. Sa- 
nuar 1953 bem Verfassungsausschusz ben oom Erweiterten 
Eoang. Oberkirchenrat vorgelegten Entwurf eines 
kirchlichen Gesetzes, „bie Leitung bet San- 
deskirche betr.“ (Anl. 1) überwiesen mit ben bazu ein- 
gegangenen Eingaben:

a) Telegramm des Pfarrkonvents des Kirchenbezirks 
Heidelberg vom 30. 12. 1952;

b) Schreiben des Evang. Dekanats Mannheim vom 
29. 12. 1952 mit einer Erklärung der Pfarrer des 
Kirchenbezirks Mannheim vom gleichen Tage;

c) Schreiben des Vorsitzenden des Landesbruderrats der 
Bad. Bekenntnisgemeinschaft vom 2. Januar 1953;

d) Schreiben des Freiburger Arbeitskreises (gez. von 
Hegel und Katz) vom 30. 12. 1952.

Ferner sind allen Synodalen einzeln zugesandt worden:
a) Nr. 1 des 5. Jahrgangs des Kirchenblatts „Die Ge-

meinde" vom 4. Januar 1953;
b) ein in Offenburg abgestempelter, vom 29. 12. 1952 

datierter anonymer Brief von „Freunden der Ge- 
meinschaftsbewegung";

c) ein gleichfalls anonymer, in Offenburg abgestempelter 
Brief vom 2. 1. 1953, den „Ein Kreis von Pfarrern" 
verfaszt zu haben angibt.

Im Einverständnis mit dem Plenum der Synode hat der 
Verfassungsausschusz am 4. Januar 1953 von 15 bis 20 Uhr 
eine Generalaussprache gehalten, an der sic alle Syno- 
dalen beteiligen tonnten. Der Inhalt dieser Aussprache 
schien den Teilnehmern so wichtig zu sein, dasz sie den Wunsch 
äuszerten, sie möge im Bericht des Verfasungsausschujses 
möglichst eingehend wiedergegeben werben.

Zu Beginn schilderte ber Vorsitzende bes Ausschusses bas 
Zustandekommen bes vorliegenden Gesetzentwurfes:

Der Entwurf ift, wie schon bas Schreiben bes Vräsi- 
benten an bie Synodalen oom 24. September 1952 mit- 
teilte, aus einet Arbeit bes „Kleinen Verfassungsaus- 
schusses" hervorgegangen. Dieser Ausschuß ift 1948 von ber 
Landessynode eingesetzt worben mit bem Auftrag, eine 
neue Grundordnung für bie Landeskirche zu entwerfen. 
Die Synode hat 1949, nach bem Ausscheiden von Erik 
Wolf, bie Zusammensetzung bes Ausschusses neu geregelt 
unb feinen Auftrag nochmals beftätigt. Mitglieder bes 
Ausschusses finb bie Synodalen o. Dietze, Köhnlein, Kühle- 
wein, Schlink, Schneider, Schweikhart, Amhauer unb 
Kreisdekan Hof. Oberkirchenrat Friedrich, ber nicht Mit- 
glieb bes Ausschusses ift, hat ihn ständig sachkundig be- 
raten. Enbe 1948 hat er eine umfangreiche Denkschrift 
vorgelegt, bie bas Material unb wichtige Gesichtspunkte 
für bie verschiedenen Stücke ber Grundordnung zusammen- 
stellt. Nachdem schon bie Vorläufige Synode mit ber 
Wahlordnung von 1946 ein Stück ber neuen Grundord- 
nung vorweggenommen hatte, finb aus ben Arbeiten bes 
Kleinen Verfassungsausschusses mit bem Pfarrerwahl- 
geset unb bem Gesetz über bie Bestellung bet Dekane 
weitere Gesetzentwürfe hervorgegangen unb von ber 
Synode verabschiedet worben, bie als Stücke bet künf- 
tigen Grundordnung anzusehen sind. Das Stück übet bie 
Kirchenleitung hat ber Kleine Verfassungsausschusz oom 
Sommer 1951 an beraten. Enbe Juli 1952 hat er einen 
Gesetzentwurf bem Oberkirchenrat vorgelegt. Dieser hat 
ihn nach eingehenbet Beratung bem Erweiterten Evang. 
Oberkirchenrat zugeleitet. Am 13. November 1952 hat ber 
Erweiterte Eoang. Oberkirchenrat ben jetzt ber Landes- 
synode oorliegenben Entwurf beschlossen. Er hat ben Ent- 
wurf bes Kleinen Verfassungsausschusses nur in wenigen 
Punkten geänbert; sachlich am bedeutungsvollsten ift bie 
Veränderung bes § 4 Abs. lb), wo bie Zahl 14 (statt 10) 
für bie opm Landesbischof zu berufenden Synodalen ein- 
gesetzt wurbe, um einem Wunsch bes Arbeiterwerkes zu 
entsprechen. Die Begründung bes Entwurfes hat nicht 
ber Kleine Verfassungsausschusz gegeben, auch nicht ber 
Erweiterte Eoang. Oberkirchenrat. Es wurbe vielmehr, 
als im Erweiterten Eoang. Oberkirchenrat gegen einige 
Teile ber Begründung Bedenken vorgebracht würben, 
festgestellt, daß fie bas persönliche Werk oon Oberkirchen- 
rat Friedrich ift. —
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Der Vorsitzende zählte dann die bisher bekanntgewordenen 
Bedenken gegen den Entwurf auf:

I. Allgemeine Bedenken grundsätzlich-theologijcher Art:
1. Die Mannheimer Eingabe bezweifelt, ob der Entwurf 

mit bem Seift bet Unionsurkunde, mit ber Verfassung 
ber Landeskirche unb mit bet Barmer Erklärung ver- 
einbat ist, unb fragt, ob et nicht gesetzliche unb geistliche 
Aufgaben unterschiedslos nur vom gesetzlichen Gesichts- 
punft aus regeln will, unb ob hier nicht geistliche Voll- 
macht durc ein Ermächtigungsgesetz ersetzt wird.

2. Das Schreiben bes Freiburger Arbeitskreises vermiszt 
eine einbeutige theologische Präambel, aus ber hervor- 
geht, in welcher Zuordnung bas geistliche Recht zum 
Evangelium unb bet Unterschied oon evangelisch-geist- 
lichem Recht gegenüber bem katholischen gesehen wird. 
Er verweist auf ben Satz ber Anionsurkunde, wonach bie 
CA nur infofern unb insoweit normative Bedeutung hat, 
als in ihr bas Prinzip bet freien Forschung ber $l. Schrift 
als ber alleinigen Grundlage unfetes Glaubens zum Aus- 
druc kommt. Die Begründung bes Entwurfs lasse eine 
überzeugende Beweisführung eines geistlichen Rechtes 
aus bet l. Schrift vermissen; es werde nicht deutlich, 
inwiefern getabe biefe Gesetzesvorlage bie ßeitung bet 
Landeskirche als „geistlich unb rechtlich unaufgebbare 
Einheit" konkret macht.

Es ift auch bet Wunsch geäuszert worden, bie ßeitung 
bet Landeskirche ganz bet Synode zuzusprechen.

IL Bedenken gegen einzelne Bestimmungen bes Entwurfes:
1. Behandlung oon Beschwerden,
2. 14 (statt 10) vom Landesbischof zu berufenbe Synodale, 
3. bet Ausdruck „Wächteramt" in § 12 Abs. 2e),
4. Entlassung oon Mitgliedern bes Oberkirchenrats (§ 22 

Abs. 3),
5. Einspruchsrecht bes Oberkirchenrates gegen Beschlüsse ber 

Synode (§ 9),
6. „Mitwirkung" ber Synode bei der Gesetzgebung (§ 3 

Abs. 2a).
Der Vorsitzende berichtete schliesslich, dasz alle Eingaben, 

auch bie bes Landesbruderrates unb bes Heidelberger 
Pfarrkonvents ben Wunsch erkennen lassen, bie Synode 
möge auf bet jetzigen Tagung bas Kirchenleitungsgesetz noch 
nicht endgültig beschlieszen. Er bat, in bet Aussprache alle, 
auch bie vielleicht noch nicht aufgezählten Bedenken, ein- 
gehenb darzulegen.

Aus ber Aussprache, bie hier nicht nach ihrem zeitlichen 
Verlauf wiedergegeben wird, sind folgende wichtige Ge- 
sichtspunkte unb Nuszerungen zu vermerken.
A. Zum Zustandekommen nnb ben allgemeinen Absichten 

des Gesetzentwurfs.
Der Landesbischof unb mehrere Mitglieder bes Kleinen 

Verfassungsausschusses betonten, dasz bie Initiative zum 
oorliegenben Entwurf vom Kleinen Verfassungsausschusz, 
alfo oon einem Organ ber Landessynode ausgegangen ift. 
Landesbischof unb ber Oberkirchenrat haben auf bie Ar- 
beiten bes Kleinen Verfassungsausschusses feinen Einfluß 
ausgeübt; sie finb — mit ihrer eigenen Zustimmung — über 
bie laufenden Arbeiten nicht einmal unterrichtet worden. 
Auszer Oberkirchenrat Dr. Friedrich, ber nur persönlich als 
Sachverständiger an ben Arbeiten bes Ausschusses teil- 
nahm, haben ber Landesbischof unb bie Mitglieder bes 
Oberkirchenrats bie Arbeit bes Kleinen Verfassungsaus- 
schusses erft oorgelegt befommen, als sie abgeschlossen war.

Auf eine Anfrage bes Synodalen Barner erhärten Ober- 
kirchenrat Dr. Friedrich unb Synodaler Kühlewein, das bie 
neue Grundordnung durchaus in einzelnen Stücken ein- 
geführt werben fönne unb das auf biefem Wege ja schon 
die Wahlordnung, bas Pfarrerwahlgesetz unb bas Dekans-

gefeh oorausgegangen sind. Jetzt folgt ber Entwurf über bie 
Kirchenleitung. Es feien bann fpäter noch einige Fragen 
für bas Recht bet Gemeinden zu klären, namentlich bie Ab- 
grenzung ber Mitgliedschaft unb bie Stellung bes Pfarr- 
amts.

Mehrfach wurde bargelegt: Der Entwurf solle bem Übel- 
ftanb abhelfen, das ein einbeutiger Text bes geltenden 
Rechts für bie Kirchenleitung zur Zeit gar nicht oorgelegt 
werben kann; er solle hauptsächlich fiatmachen, was in ben 
letzten Jahren in ber Landeskirche bereits geübt wirb, 
bringe alfo feine grundlegenden Teuerungen. Er wolle 
allerdings grundsätzlich, was in ben bisherigen Gesetzen 
nicht ber Fall wat, zum Ausdruck bringen, dasz Jesus Chri- 
ftus ber alleinige Herr ber Kirche ift.

B. Zu ben Eingaben allgemein:
Es murbe durchweg bedauert, dasz bet (Entwurf ben 

Synodalen erft im Dezember zugegangen ift, zu einer Zeit, 
als bie Pfarrer ohnehin ftarf in Anspruch genommen waren. 
Die (Erregung, bie anscheinend weithin über ben (Entwurf 
entftanben ift, hat sogar zu Verdächtigungen geführt, das 
ber Oberkirchenrat absichtlich feine Zeit für eine gründ- 
liche Beratung lassen wolle. In mehreren (Eingaben unb 
zahlreichen fonftigen Nuszerungen ift zwar volles Vertrauen 
Zu ben Abfichten bes Landesbischofs unb bes Oberkirchen- 
rats ausgesprochen worben, aber es muszte boch leiber ver- 
merft werben, das vielfach Misztrauen herrscht. Auch bie 
bedauerliche Tatsache, das ein Kreis oon Pfarrern eine 
anonyme Eingabe verfaszt hat, läszt Misztrauen erfennen. 
Mehrere Synodalen meinten, biefes Misztrauen erkläre sic 
aus einem etwas scharfen Ton, ber manchmal in Nusze- 
rungen bes Oherkirchenrats herrsche. Im Hinblic hierauf 
bat ber Landesbischof, das in jedem Fall, wo vom Ober- 
kirchenrat einmal ein falscher Ton angeschlagen werbe, 
sofort fonfrete Vorstellungen erhoben werben mögen. Der 
Synodale Bier betonte bagegen, das ihm feine anbete 
Landeskirche befannt fei, in ber Bischof unb Oberkirchenrat 
so brüderlich unb kollegial mit ben Pfarrern verkehren, 
unb das viele Pfarrer sogar ben Wunsch haben, ber Ober- 
firchenrat möge energischer für Ordnung unb bie Befol- 
gung feiner Anweifungen fotgen; bie Pfarrer selbst feien 
mitverantwortlich für bie Stimmung im Lande. Soweit 
sie ber Synode angehören, follten fie in ihren Berichten ben 
brüderlichen Geist betonen, ber innerhalb bet Synode unb 
zwischen ben Synodalen unb bem Oberkirchenrat herrscht.

Der Synodale Schneider erinnerte baran, das z- B. die 
Behandlung ber Stubienorbnung unb bet haushaltsrecht- 
lichen Abgrenzung zwischen Synode unb Oberkirchenrat 
fowie einige Fassungen bes jetzigen Gesetzentwurfes nach 
auszen ben Anschein autoritären Leitungswillens erwecken 
fonnten.

Kreisdekan Hof oermertte, das im Erweiterten Evang. 
Oberkirchenrat niemals bie synodalen Mitglieder üher- 
ftimmt würben. Wenn fein einmütiger Beschluß zustande 
fomme, feien bei einer Abftimmung immer bie Meinungen 
sowohl innerhalb bes Oberkirchenrats wie innerhalb ber 
synodalen Vertreter geteilt gewesen; eine Frontbildung 
Zwifchen Mitgliedern bes Oberkirchenrats unb ben snno- 
dalen Vertretern gebe es nicht. Diefe wichtige, im Lande 
nicht genügenb bekannte Tatsache wurbe oon ben übrigen 
Mitgliedern bes Erweiterten Eoang. Oberkirchenrats nach- 
drücklichst beftätigt.

Der Synodale Kühlewein meinte, das bie lebhafte Re- 
aftion auf ben Gesetzentwurf, bie ihn zunächst überraschte, 
wohl bem vielfach oerbreiteten Gefühl entspringe, das 
Vertreter mancher Anschauungen feine Aussicht haben, in 
bie Synode gewählt unb bort gehört zu werben.

Präsident Dr. Umhauer unb ber Landesbischof bemerften, 
bah die Synode um ihres eigenen Ansehens willen Ver- 
suchen, auf unzulässige Weise in bie Gesetzgebung ber Kirche
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einzugreifen, deutlich entgegentreten müsse. Selbstverständ- fogat Schwierigkeiten bei ber ökumenischen Zusammen- 
lic bleibt bie Synode immer bereit, sachliche Bebenten arbeit, ba sie kein tlares Bekenntnis zu Sejus Christus als 
gegen Gesetzentwürfe zu beachten. Daher foil auch bie Frage, bem Herrn ber Kirche besitze.
ob ber vorliegende Entwurf auf biefer Tagung schon end- Zum Thema Episkopalismus wurde bemerkt, das manche 
gültig verabschiedet werben tönne, offen bleiben, bis ber Pfarrer sogar mehr Befugnisse für ben Landesbischof wün-

C. Zu Den theologischen Grundlagen Des Entwurfes.

Verfasjungsausschusz feine Arbeiten abgeschlossen unb bar» schen, als ber Entwurf sie oorfieht, auch innerhalb bes Ober- 
über berichtet hat. kirchenrats. Der Synodale Kühlewein unterstrich als be»

sonderen positiven Wert bes Entwurfs, daß er versucht, 
bie verschiedenen Leitungsorgane in ein rechtes Verhältnis 

Der 00m Landesbischof ausgesprochenen Bitte, bie theo- zueinander zu bringen unb ihre Befugnisse richtig ineinan»
logischen Bebenten ber Eingaben noc ausführlicher zu er» ber zu oerzahnen. Er warnte baoor, bei jedem Satze bes
läutern, entsprachen bie Synodalen Zitt, Barner unb Joest. Entwurfes bie Erörterung bis ins tiefste Grundsätzliche zu
An ber Erörterung beteiligten sic ber Landesbischof, bie führen; sonst kommen wir niemals zu einer Ordnung. Es
Synodalen Barner, Schmechel, Schneider, Dürr, Kühle» wurde festgestellt, das tein Synodaler eine Rückkehr zum
wein, Schlink, Meyer unb ber Vorsitzende sowie Oberkirchen- kirchlichen Parlamentarismus wünscht, wie er nach 1918
rat Friedrich. geschaffen wurde.

Zu der neutestamentlichen Begründung dessen, was derAllgemein wurde bie „geistliche Mitte" bes Entwurfes
begrüszt. Doch wurbe bezweifelt, ob im Centwurf unb nia- Entwurf erftrebt, machte ber Synodale Schlink eingehende 
mentlic in ber Begrünbung bie „geistliche Mitte" recht Ausführungen, beren Nachschrift — eine gekürzte Wieder- 
gesehen fei; es wurbe bie Meinung vertreten, das bie Fas- gäbe, bie bem Redner noch nicht vorgelegt werben tonnte — 
jung in § 1 Abs. 3 („geistlich unb rechtlich eine unaufgeb- ben Synodalen vervielfältigt zugegangen ift. Eine Ver- 
bare Einheit") bem Recht bie gleiche Dignität gebe wie bem lesung dieser Nachschrift ift wohl jetzt nicht nötig.
geistlichen Wirken; es wurde dargelegt, daß ber Eindruck 
entstanden ist, der Entwurf bedeute einen fühlbaren Wechsel 
von synodaler zu episkopaler Ordnung. Der Synodale Zitt 
erläuterte die vorgebrachten Bedenken mit dem Hinweis 
darauf, daß rechtlich und theologisch ein klarer Unterschied 
zu machen sei zwischen dem „Senden" in bas Amt ber Ver- 
kündigung unb dem „Schicken" in ein bestimmtes Pfarr-

D. Zu einzelnen Bestimmungen des Entwurfes.
Der Synodale Kley trug am Schluß bet Aussprache be- 

reits formulierte Empfehlungen vor zu §§ 1, 3, 4 unb 12e).
Autzerdem wurden namentlich zum Beschwerdeverfahren 

unb zur Zusammensetzung des erweiterten Evang. Ober- 
kirchenrats Abänderungen angeregt. Der Landesbischof er»

amt; bie gaffung in § 1 Abs. 3 falle in ben Schatten bes klärte, dasz er durchaus bamit einverstanden fein tönne, 
Verdachtes einer Katholisierung bes Kirchenrechts. Der wenn etwa vorgesehen würbe, daß im Erweiterten Eoang. 
Synodale Barner äußerte bie Befürchtung: wenn bas Recht Oberkirchenrat, wenn über Beschwerden gegen Entschei- 
vom Neuen Testament her um ber Liebe willen begrünbet bungen bes Eoang. Oberkirchenrats zu entscheiden ift, auch 
werbe, so bebeute bies eine Hineinnahme in bas Jus Divinum
und führe zur Forderung eines doppelten Gehorsams.
Auf diese Ausführungen wurde erwidert: Der Entwurf

bie Stellvertreter ber synodalen Mitglieder stimmberechtigt 
mitwirken.
In ber Sitzung vom Sonntagnachmittag, beten Verlauf

beabsichtige und bedeute teine Änderung in der Richtung zu vorstehend wiedergegeben wurde, ist zu dem Vorwurf, daß 
einer episkopalen Ordnung; der Landesbischof werde in der Gesetzentwurf gegen die Unionsurkunde unserer Landes-

Der 4A hat am gestrigen Montag in Sitzungen, die bis

#

§ 12 Abs. 1 wie ein Pfarrer angesehen, alfo keineswegs wie kirche verstosze, noc nicht ausdrücklich Stellung genommen 
ein autoritärer katholischer Bischof; ber Entwurf bringe worben. Ich halte es für wichtig, das bies in ber jetzigen 
überhaupt im Verhältnis zwischen ben verschiedenen Or- Plenarsitzung noc erfolgt.
ganen ber Kirchenleitung teine wesentlichen Teuerungen, Der BA hat am geftrigen Montag in Sitzungen, bie bis 
nach ihm werbe bie Landeskirche geleitet von Landessynode, gegen 23 Uhr bauerten, bie Einzelberatung bes Gesetzent- 
bem Landesbischof, bem Erweiterten Evang. Oberkirchenrat wurfes durchgeführt. Dabei war eine Ausarbeitung bes 
unb bem Evangelischen Oberkirchenrat; auch gegenwärtig Synodalen Kley sehr hilfreich, bie sic an ben Entwurf bes 
stehe bie Gesetzgebung nicht ber Synode allein zu, fonbern Erweiterten Oberkirchenrats anlehnte, aber bie vorgeorach- 
an einem Kirchengesetz wirten Oberkirchenrat, Erweiterter ten Abänderungswünsche unb Bebenfen berücksichtigte. Aus 
Evang. Oberkirchenrat, Synode unb Landesbischof zusam- ben Beratungen, an denen sic auch Synodale beteiligten, 
men; ber Ausdruck „geistlich unb rechtlich in unaufgebbarer bie nicht Mitglieder bes BA finb, ift ber ben Synodalen 
Einheit“ fei für bie gesamte Leitung ber Landeskirche ge- vervielfältigt Zugegangene neue Entwurf hervorgegangen, 
braucht, alfo auch für bie Synode, er solle befunben, das Er bringt gegenüber bem Entwurf bes Erweiterten Eoang. 
3. B. mit bem geistlichen Att ber Berufung in bas Amt ber Oberkirchenrats zahlreiche Abänderungen, aber teine radi- 
Bertünbigung notwenbig auch Rechtsfolgen verbunden tale Umgeftaltung. Der ursprüngliche Entwurf wurbe viel- 
sind, unb verleihe bem Recht keineswegs bie gleiche Dignität mehr als geeignete Grundlage für bas Kirchenleitungs- 
wie bem geistlichen Wirken, fage vielmehr ausdrücklich, das gesetz angesehen.
alles Recht bem Auftrage ber Kirche zu bienen hat. Dabei Bon ben Anderungen, über bie ber Synodale Kley im 
wurbe ohne weiteres zugegeben, das bie Formulierung bes einzelnen berichten wirb, ift wohl am bemerkenswertesten 
Entwurfes hätte verbessert werben tönnen unb sollen, um bie Regelung bes Beschwerdeverfahrens. Wenn ber Er»
bas weitverbreitete Mizverstehen zu verhüten. Auf ben Hin- weiterte Evang. Oberkirchenrat über Beschwerden gegen 
weis, das auch bie reformierten Bekenntnisschriften berück- Verfügungen bes Evang. Oberkirchenrats zu entscheiden 
sichtigt werben sollten, erwiberte ber Synodale Schlink, das hat, follen nämlich künftig nur noch bie synodalen Mit- 
ber Heidelberger Katechismus — bie einzige reformierte glieder stimmberechtigt fein. Auch biefer Anderung haben 
Bekenntnisschrift unferer Landeskirche — nichts übet ben ber Landesbischof unb bie übrigen Mitglieder bes Evang. 
Gegenstand .bes Gesetzentwurfes aussage, unb das hierbei Oberkirchenrats bereitwillig zugestimmt. Ihre rege Teil- 
ber Unterschied zwischen lutherisch unb reformiert nicht nähme an ben Beratungen bes VA hat in allen wichtigen 
maszgebend fei; bie Kirchenordnungen in reformierten Fragen zu einer Klärung unb Übereinstimmung geführt. 
Gegenden ber Schweiz feien nicht vom reformierten Be- Innerhalb des VA finb zwar einige Beschlüsse mit Stim- 
kenntnis her bestimmt, fonbern pol.-freisinnig beeinfluszt. menmehrheit gefazt worben. Meinungsverschiedenheit 
Die schweizerische Kirche fönne manchen Aufgaben, bie heut- herrschte besonders beim § 25, 4 bes Entwurfs im Zu- 
zutage ben Kirchen obliegen, kaum gerecht werben unb habe jammenhang mit ber Eingabe Henrich. Aber ber Entwurf



32 Zweite

als Ganzes wird ber Landessynode vom VA einmütig vor- 
gelegt.

Der VA hat schliezlic überlegt, ob er bet Synode hin- 
sichtlich bes Termins ber Verabschiedung bes Gejetzent- 
wurfes einen bestimmten Vorschlag machen fann. Gr hat 
beschlossen, von einem solchen Vorschlag abzusehen.

Bei ber heutigen Beratung im Plenum möge fich zeigen, 
ob innerhalb bet Synode bie Meinungen schon völlig ge- 
klärt finb. Wir hoffen unb erwarten, das bie Synode schon 
heute zu bem Entwurf — wenn auch vielleicht mit einigen 
noch vorzunehmenden Änderungen — ihre Zustimmung aus- 
sprechen tann. Aber auch wenn diese Grwartung fich erfüllt, 
foil bie Synode noch entscheiden, ob fie bies wichtige Gesetz 
schon heute enbgültig verabschieden will.

Sch bitte zum Schluß noch eine Ordnungsfrage zu regeln. 
. An ben Arbeiten bes Verfassungsausschusses haben, wie 

schon auf ber Frühjahrstagung 1952, bie Synodalen Hen- 
rich unb Köhnlein teilgenommen. Sm letzten Verhand- 
lungsbericht bet Synode finb fie noch nicht als Mitglieder 
bes Verfassungsausschusses aufgeführt. 3c bitte bie Landes- 
synode ausdrücklich festzustellen, das bie Synodalen Henric 
unb Köhnlein endgültig Mitglieder bes Verfassungsans- 
schusses finb.

Präsident Dr. Amhauer: Sch banfe bem Herrn Bericht- 
erftatter für feine Ausführungen unb eröffne bie Aus- 
sprache.

Abgeordneter Dr. Schmechel: Sch möchte einige Worte in 
bet Generaldebatte als Mitglied bes Erweiterten Evang. 
Oberkirchenrats fagen, als an ber Borbereitung bes Gesetzes 
beteiligt. Diefe Beratungen finb zwar von mir als Laien 
mit großer Anteilnahme mitgemacht worben, aber — bas 
muß ich offen gestehen — doch auch in bem Bewusztsein, 
nicht profunbe Sachkenntnis in einer solchen Sache zu haben. 
Unb es ging fo wie oft in solchen Dingen, das man sic 
verläszt auf bie, bie mehr Sachkenntnis haben, unb nur in 
manchen Einzelheiten feinen ausgesprochenen Stanbpuntt 
einnimmt auf Grunb ber Praxis in ber kirchlichen Arbeit.

Meine jetzigen Ausführungen Jollen folgendes zeigen: 
Ginige Ginwenbungen von außen haben mich gezwungen, 
nochmals bie Grunblagen zu überprüfen unb einen jelb- 
ständigen Stanbpuntt zu gewinnen. Sch bin bantbar für 
diese Ginwenbungen, weil man babutch veranlagt worben 
ift, tiefer zu graben unb eine klare Entscheidung zu treffen. 
Um was handelt es fich bei biefer ganzen Frage nach der 
Kirchenleitung im Kernpuntt? Was ift Kirchenleitung nach 
evangelischem Verständnis? Um bas geht es doch in ber 
Hauptsache bei ben Ginwenbungen, bie laut geworben finb, 
Ginwenbungen etwa berart — ich zähle sie ganz zwanglos 
auf. Die Kirchenleitung wirb immer autoritärer, also er- 
scheint bas Schreckgespenst einer überfteigerten menschlichen 
Autorität. Sobald bie Kirchenleitung gesetzlich wirb, muß 
ihr vom Evangelium her Misztrauen entgegengebracht 
werben, heiszt es weiter. — Oder: Gesetzliche Masznahmen 
richten in ber Kirche fo etwas wie geistliche Gewalt auf, 
bas geht nicht. — Oder: Wohl tann bie Kirche bei ber Rege- 
lung ihres äuszeren Stanbes bas Recht unb bamit auch die 
Gesetze nicht entbehren, geistliche Dinge bürfen bamit jedoc 
nicht verquickt werben. — Oder: Der Aufbau ber Kirche 
muß von ber Gemeinbe her geschehen; bem widerspricht bas 
neue Leitungsgesetz, inbem es eine schwere Dachorganisation 
schafft. — Oder: Gs müszte deutlich werben, worin ber 
Unterfchieb evangelischen geistlichen Rechts gegenüber bem 
katholischen Recht gesehen wirb. Unb babei wirb bann er- 
gänzt, bas ift aber nicht ber Fall bei uns, ufw.

Das alles alfo finb kritische Hinweise auf bie Grunblage, 
auf ber eine evangelische Kirchenleitung erst ihren Sinn 
betommt. Nun möchte ic fagen, was ich gelernt habe in 
ber Arbeit biefer Tage, bie in brüderlicher Verbundenheit 
hier auf ber Synode vor sic gegangen ift. Ic will bie ein- 
zelnen Punkte aufführen, über bie ic mir klar geworben
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bin, in Richtung der Einwendungen, Die gemacht worben 
sind:

Der Dienst der Kirche hat sein Zentrum in ber Predigt 
bes Evangeliums. Diese Predigt bes Evangeliums gilt als 
Aufgabe nicht nur bestimmter Personen, sondern allen Glie- 
bern ber Kirche. Weil bas geistliche Amt allen Gläubigen 
anvertraut ist, ist feine Ausübung nicht ber Willkür jedes 
einzelnen Gläubigen überlassen. Auch bie Berufung ins 
öffentliche Predigtamt soll nicht willkürlich erfolgen. Das 
öffentliche Predigtamt ist nicht eine Schöpfung ber Ge- 
meinde, sondern unmittelbar Stiftung Gottes durch ben 
Befehl unb bie Verheiszung Jesu Christi. Infolgedessen 
tann man nicht sagen, bie Kirche überträgt einzelnen ihrer 
Glieber ein von ihr geschaffenes Amt, fonbern man muß 
jagen, sie beruft in bas von Gott gestiftete Amt. Was heiszt 
nun umt ber Kirchenleitung in diesem Zusammenhang? 
Bei ber Kirchenleitung einer Landeskirche geschieht das- 
felbe, was geschieht in bem Verhältnis von Pfarrer unb 
Gemeinbe ober Amt unb Gemeinbe. Hier gilt, weber bie 
Gemeinbe noch ber Pfarrer noch bas Predigtamt sind letzte 
Instanz, sondern beiber Herr ist Jesus Christus. Weiter: 
Wir Evangelischen haben zwar grundsätzliche Aussagen über 
bas Verhältnis von Kirche unb Gemeinbe, Gemeinbe unb 
Predigtamt, wie ic bas eben bargelegt habe, aber feine 
bindenden fontreten Aussagen über bie Gejtalt ber Kirche 
unb ihre Funktion, wie bas bie katholische Kirche hat. Aber 
bas heizt nun nicht, bag man alles bem freischwebenden 
Heiligen Geist überlassen soll unb barf. Wenn wir auch als 
Evangelische feine heilige Form ber Kirchenleitung tennen 
wie ber Katholizismus, so fennen wir doch ben begriff bes 
Rechtsmäszigen unb ber Ordnung mit ihrem barauf liegen* 
ben Gottessegen. Wir wissen wohl, das es auch auf evan- 
gelischer Seite ein gewisses Luthertum gibt, aber auch nur 
ein gewisses, nicht bas gefamte, für bas bas Schlagwort 
Episkopalismus geprägt ift. Mit biefem Episkopalismus 
haben wir nichts zu tun, ic jedenfalls nicht; denn wir be- 
tonen bie Unterschiede, ober wir jagen, bie Unterschiede von 
Kirchenleitung unb Pfarramt sind menschliche Ordnungen. 
Die Aufgabe, bie ber Pfarrer in seiner Gemeinbe hat mit 
feinen Leitungsfunktionen, bie hat bie Kirchenleitung in 
ihrem grorzen Gebiet. Die Geftalt ber Leitung ift Angelegen- 
heit menschlichen Rechts, ift eine menschliche Ordnung. Wir 
haben mit bem Begriff bes Kirchenrechts nichts zu tun, ben 
ich bezeichnen möchte als säkularen Rechtsbegriff. Mit 
einem säkularem Rechtsbegriff einer selbstherrlichen Ge- 
meinschaft als Rechsquelle. Was Recht ift, befehle ich 
selber, wir fennen es aus ber Vergangenheit. Damit haben 
wir ja nichts zu tun. Diefer Rechtsbegriff ift in ber Kirche 
unmöglich. Unb wenn bas gemeint fein sollte, bann stimmen 
wir mit denen, bie vom Gesetz gesprochen haben als nicht 
hineingehörend in bie Kirche, durchaus überein. Das be- 
beutet nun aber nicht, das bie Kirche überhaupt feine 
rechtliche Ordnung haben dürfe. Sie hat zwar feine un- 
abänderliche rechtliche Ausgestaltung wie bie katholische 
Kirche, aber sie barf sic auch nicht auf bas gänzlich ungeord- 
nete freie Wirken bes Geiftes verlaffen. Sc habe einen 
tiefen persönlichen Ginbrucf gehabt vor Jahren von bem 
alten Professor Kahl, unb es hat mich tief bewegt, als ber 
alte Kahl, biefer große Jurist, folgende Wendung geprägt 
hat, bie einem Wegweisung fein fann. Gr fagt: Der Prote- 
stantismus lehrt, das Christus weber Rechtsordnung ge- 
geben, noch Rechtsordnung entzogen habe. Das ift eine 
These, bie heute allgemein anerfannt wirb, während Sohms 
These, Kirchenordnung fei niemals kirchliches, fonbern 
obrigkeitliches, weltliches Recht, falsch ist. Gs ift bie Auf- 
gabe von uns Evangelischen, unfere (Eigenart in einer kirch- 
liehen Ordnung zum Ausdruck zu bringen. Unb bort haben 
wir Synodale — unb bas wiederholte ich zu Beginn unferer 
Beratungen in ben Ausschüssen — bie Freiheit trotz aller 
Ginwenbungen, bie gemacht worben finb, unb nicht nur bie
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Freiheit, fonbern bie Pflicht, in brüberlicher, gliedhafter 
Verbundenheit auf biefer Synode uns Gedanken über bie 
zweckmärzige Form einer Kirchenleitung zu machen, um bem 
Auftrag gerecht zu werben, ben bie Kirche hat, unb zu er- 
wägen, ob wir biefen unferen Gedanken nicht Geltungs- 
kraft in unferer Landeskirche verleihen sollten.

Das zur Grundlage bes ganzen Berichts. Ich behalte mit 
vor, in ber weiteren Debatte noch auf Einzelheiten einzu- 
gehen.

Abgeordneter Hammann: Zur Geschäftsordnung! Sch 
habe bie Frage an bie Synode: Kann nicht fo vorgegangen 
werben, bag wir zunächst in bie Einzelberatung bes Ent- 
wurfs eintreten, unb bann, foweit es nötig ift, in eine 
Generaldebatte eintreten. Sonst verfallen wir ber Gefahr, 
bag, wie ber Herr Vorsitzende bes VA ausgeführt hat, 
immer mit neuen Worten wiederholt wirb ober versucht 
wirb zu ergänzen, anstelle bag barüber Beschluß gefagt 
wird.1 

Präsident Dr. Amhauer: Das ift etwas Ungewöhnliches. 
Aber bie Synode ift souverän. Sie fann bestimmen, bag zu- 
nächst in bie Einzelberatung eingetreten wirb.

Ich halte es übrigens nicht für ein Unglück, wenn durch 
Stillschweigen bie allgemeinen Ausführungen bes BE, ber 
bas, was im Ausschuß behandelt wurbe, zusammengefaszt 
hat, beftätigt wirb, bas fei alles Wesentliche, was dazu zu 
fagen fei.

Berichterstatter Abgeordneter D. Dr. v. Dietze: Der Be- 
richt bes Ausschusses ift noch nicht vollendet. Herr Klen mug 
noch berichten. Und ich halte es geschäftsordnungsmärzig an- 
gebracht, bag jetzt erst ber zweite Teil gehört wirb.

Präsident Dr. Amhauer: Es ift bet Vorschlag gemacht 
worben, bag zunächst ber Detailbericht bes Herrn Klen 
erstattet wirb. —

Berichterstatter Abgeordneter Klen: Hohe Synode! Liebe 
Konsynodale! Wie schon in bem Bericht bes Vorsitzenden 
bes VA erwähnt wurbe, waren nur geringfügige Ande- 
rungen, teils nur eine anbete Anordnung ber einzelnen 
Absätze bet Paragraphen, aber faum grundsätzliche sachliche 
Änderungen bes vorgelegten Entwurfs notwendig, um alle 
gegen ben Entwurf geäugelten Bedenken auszuräumen. 3c 
fann mich daher barauf beschränken, kurze Erläuterungen 
zu ben getroffenen Anderungen in bem Ihnen vorliegenden, 
aus ben Beratungen bes VA hervorgegangenen Entwurf 
gegenüber bem ber Synode ursprünglich vorgelegten Ent- 
wurf zu geben.

In ber Überschrift wurbe ergänzend eingefügt: „Vereinig- 
ten Evang.-protestantischen Landeskirche Badens", um schon 
hier zum Ausdruck zu bringen, bag bas Gesetz bie Leitung 
unferer auf bet Unionsurkunde beruhenden Landeskirche 
meint.

Es wurbe in bet Einleitung eingefügt „mit verfassungs- 
ändernder Mehrheit". Dies mugte erfolgen, ba bas Gesetz 
nur mit verfassungsändernder Mehrheit beschlossen werben 
fann.

§1 bes Entwurfs bleibt inhaltlich unverändert; es würben 
lediglich bie einzelnen Absätze anbers gestellt. Wegen ber 
Wichtigkeit gerade bes § 1 will ic biefen Paragraphen 
vorlesen. Er lautet:

1. Die Leitung ber Landeskirche ift Dienst an ber Kirche, 
ihren Gemeinden unb Gliedern. Wie aller Dienft in 
ber Kirche grünbet sic bie Leitung bet Landeskirche 
auf ben Auftrag Jesu Christi unb geschieht in bem 
Glauben, ber sich gehorsam unter Jesus Christus stellt, 
ben alleinigen Herrn ber Kirche.

2. Die Leitung ber Landeskirche geschieht in geistlich unb 
rechtlich unaufgebbarer Einheit. In biefem Dienfte 
wirten zusammen bie Landessynode, ber Landesbischof, 
ber Erweiterte Evang. Oberkirchenrat unb ber Evang. 
Oberkirchenrat, wobei alles Recht allein bem Auftrage
Der Kirche zu dienen hat.

Der •
§ 2 des uns vorgelegten Entwurfs des Erweiterten Eo. 

Oberkirchenrats fällt weg, da eine gesetzliche Regelung der 
Folgen, die Leitungshandlungen haben, die im Wider- 
spruc zu den in § 1 ausgesprochenen Grundsätzen stehen, 
auszerordentlic schwierig erscheint.

§ 3 des ursprünglichen Entwurfs wird jetzt § 2. Wesent- 
liche sachliche Änderungen erschienen nicht erforderlich. Es 
wurde lediglich unter Abs. 2a) statt „Mitwirkung" das 
Wort „beschlieszen" gewählt, um zum Ausdruck zu bringen, 
das die Aufgabe bei Synode nicht nur in ber „Mitwirkung 
bei bei Gesetzgebung", sondern in bem Beschlieszen bei Ge- 
setze besteht.

Ferner wurde, um auch hier geäugelte Miszverständnisse 
auszuräumen, bei Satz 2 bes ursprünglichen Abs. 1 als 
Absatz 4 eingefügt, bei lautet:

„Die Synodalen gaben aus ihren Erfahrungen im 
.kirchlichen Leben unb aus ihrer besonderen Sachkenntnis 
heraus bie Landeskirche zu beraten unb ihr im Dienst bei 
Leitung zu helfen."
Gerade dieser Satz hatte zu bem Mizverständnis Anlaß 

gegeben, als habe bie Synode nur beratenbe unb helfende, 
aber nicht beschliessende Funktion. Es ist in dieser Be- 
stimmung aber nur von ben Synodalen bie Rede, nicht von 
ber Landessynode. Deshalb wurden in bem jetzt überarbei- 
teten Entwurf zunächst bie Aufgaben ber Landessynode 
unb erst im letzten Absatz bie beratenbe unb helfende Auf- 
gäbe ber Landessynodalen erwähnt.

§ 3 bes vorliegenden Entwurfs — früher § 4 —, enthält 
insoweit eine sachliche Änderung bes früheren Entwurfs, 
als bie Zahl ber vom Herrn Landesbischof zu berufenden 
Mitglieder ber Synode von vierzehn wieder auf zehn 
herabgesetzt wurde.

§ 4 bes Ihnen vorliegenden Entwurfs übernimmt ben
§ 5 bes früheren Entwurfs unverändert.

§ 5 bes Entwurfs übernimmt ben früheren § 6 unver- 
ändert.

§ 6 bes Entwurfs übernimmt ben § 7 bes früheren Ent- 
wurfs unverändert.

§ 7 bes Entwurfs enthält infofern eine sachliche Ande- 
rung, als barin als Absatz 1 aufgenommen wurde, bag Be- 
schlüsse ber Synode gültig sind, wenn
„a) sämtliche Synodale zur Tagung einzeln eingeladen 

sind, .
b) m ehr als 2/3 davon erschienen sind,
c) b ie Mehrheit ber anwesenden Mitglieder sic für eine 

Meinung entschieden hat."
Dieser Absatz 1 entspricht wörtlich ber früheren Bestim- 

mung bes § 104 ber Kirchenverfassung. Zur Vervollständi- 
gung bes Leitungsgesetzes erschien dessen Aufnahme er- 
forderlich.

§ 8 bes Entwurfs enthält feine sachlichen Änderungen. 
Es würbe nur ftatt bes Wortes: „beharrt" (bie Landes- 
synode) bas Wort „verbleibt" (bie Landessynode) gewählt. 
Sm übrigen entspricht bie Regelung bes Vetorechtes bes 
Oberkirchenrats gegen bie Beschlüsse ber Landessynode ber 
im ursprünglichen Entwurf vorgeschlagenen Regelung.

§ 9 übernimmt ben § 10 bes ursprünglichen Entwurfs un- 
verändert.

§ 10 enthält infofern eine sachliche Änderung, als über 
Rechnungen über bie unter Verwaltung bes Evang. Ober- 
kirchenrats stehenden Stiftungen unb Nachweisungen bes 
Vermögensstandes fowie über ben Voranschlag ber Aus- 
gaben unb Einnahmen fowie bie Nachweisung über bie 
Verwendung ber allgemeinen Einnahmen ftatt zweimal 
minbeftens breimal während einer Tagungsperiode ber 
Synode Bericht zu erstatten ift.

§ 11 entspricht bem früheren § 12 bes Entwurfs unb ent- 
hält feine wesentlichen sachlichen Anderungen. Es würben



34 Zweite Sitzung

nur in Abs. 2 Biff, e) statt: Der Landesbischof erfüllt feinen 
Dienst... durch „bie Wahrnehmung des Wächteramtes" 
bie Worte gesetzt: Der Landesbischof erfüllt feinen Dienst 
dadurch, das er „darüber wacht, das in Gottesdienst, Seel- 
forge unb Unterricht bas Evangelium richtig verkündigt 
wirb unb das bie Sakramente bet Stiftung gemäß verwaltet 
werden". Eine sachliche Änderung ift noch insofern einge- 
treten, als unter 3iff. m) bem Herrn Landesbischof bie Zu- 
ständigkeit übertragen wurde, bie von bem Dienstgericht 
Bestraften zu begnabigen. Der VA war ber Auffassung, dasz 
bas Begnadigungsrecht in bie Hände bes Herrn Landes- 
bischofs zu legen ist.

§ 12 übernimmt ben § 13 bes früheren Entwurfs unver- 
ändert.

§ 13 enthält infofern eine sachliche Anderung bes früheren 
§ 14, als in Absatz 1 folgenber Satz 3 eingefügt wurbe:

„Ein Einspruchsrecht bes Evang. Oberkirchenrats nach
§ 8 biejes Gesetzes besteht nicht."

Der 3331 war bet Auffassung, daß es nicht angängig er- 
scheint, bem Evang. Oberkirchenrat gegen bie Wahl des 
Landesbischofs ein Einspruchsrecht zuzugestehen, dasz viel- 
mehr eine etwaige Differenz zwischen bem Landesbischof 
unb bem Oberkirchenrat auf anbere Weise zu regeln 
nämlich durch Zurruhesetzung.

ist.
§ 14 bes Entwurfs enthält infofern nur eine gering- 

fügige sachliche Änderung bes früheren § 15, als bet letzte 
Satz bes § 15 Abs. 2 a) wegfiel, ber lautete: „Auf Grund 
bes Gesetzes erworbene Rechte bleiben unberührt." Der VA 
war ber Auffassung, baß diese Regelung nicht in bem vor- 
liegenben Gesetz getroffen werben sollte. Ferner ift eine 
Änderung infofern eingetreten, als § 15 Abs. 2 lit. e) weg- 
fiel, ba bas Gnadenrecht bem Herrn Landesbischof zusteht.

§ 15 bes Entwurfs übernimmt § 16 bes alten (Entwurfs 
unverändert.

§ 16 bes (Entwurfs enthält bie wichtigste sachliche Ande- 
rung bes früheren (Entwurfs. Unb zwar eine Änderung, bie 
ben Wünschen auf Abänderung bes Leitungsgesetzes voll 
Rechnung trägt, inbem sie festlegt, das über Beschwerden 
gegen Verfügungen bes Evang. Oberkirchenrats nur bie 
synodalen Mitglieder bes (Erweiterten Evang. Oberkirchen- 
rats unter Vorsitz bes Präsidenten ber Landessynode zu ent- 
scheiden haben. (Es wurbe noch ber Satz hinzugefügt:

„Der Abstimmung kann eine gefonberte Veratung ber 
Stimmberechtigten vorausgehen."

Durch biefe Anderung ift sichergestellt, daz bei Beschwerde- 
entscheidungen nicht bie Mitglieder bes Oberkirchenrats, 
bie bie angefochtene Entscheidung erlassen haben, mit- 
wirten.

§ 17 enthält ben § 18 bes alten Centwurfs unverändert.
§ 18 übernimmt ben § 19 bes alten (Entwurfs mit ber 

geringen Anderung, baß lit. o), wo es hiesz: „Die Erken- 
nung von Dienststrafen einschliesslich ber Dienstentlassung 
gegen unständige Geistliche" aufgegliebert wurbe in zwei

Disziplinarordnung der

Abschnitte. Unter o) steht bann nur:
„Die Ertennung von Dienststrafen" — ergänzend wurbe 
hinzugefügt: „gemäß ber Disziplinarordnung ber 
Evang. Kirche in Deutschland".

Unter p) heiszt es bann:
„bie Dienstentlassung unständiger Geistlicher gern. § 15 
bet Pfarrkandidatenordnung".

Eine geringfügige Einfügung wurbe ferner unter v) ge- 
macht, wo es jetzt heiszt: „Die Vorbereitung ber Ta- 
gungen ber Landessynode..."

§ 19 enthält bie §§ 20 unb 22 bes früheren Entwurfs un- 
veränbert bis auf ben letzten Absatz, in ben noch ber Sat 
eingefügt wurbe:

„Mitglieder bes Evang. Oberkirchenrats sind auf ihren 
Antrag vom Landesbischof in ben Ruhestand zu ver- 
setzen."

Der BA war ber Auffassung, daß bie Mitglieder bes Ober- 
kirchenrats auf ihr Ansuchen in ben Ruhestand zu versetzen 
sind.

§ 20 enthält § 21 bes früheren (Entwurfs unverändert.
§ 21 enthält § 23 bes früheren Entwurfs unveränbert.
In § 22, ber bem § 24 bes früheren (Entwurfs entspricht, 

wurbe statt „geregelt" bas Wort „eingeführt" gewählt, um 
zum Ausdruck zu bringen, das bie Ordnungen, bie hier auf- 
gezählt sind, durch Gesetz eingeführt werben.

§ 23 enthält § 25 unveränbert. Man wirb hier noch eine 
Anderung vornehmen müssen. Hier ift eine qualifizierte 
Mehrheit von zwei Drittel bei Anwesenheit von mindestens 
brei Viertel aller Synodalen vorgesehen. Man wirb auch 
biefe Veftimmung hinsichtlich ber Anwesenheitsmehrheit 
angleichen müssen.

§ 24 enthält § 26 mit ber Abänderung, das es im Ab- 
sat 2 ftatt § 9 § 8 heißen musz.

§ 25 enthält § 27 mit ber Abweichung, baß es in Absatz 2 
ftatt § 5 § 4 lauten muß, ferner ift Absatz 4 geänbert auf 
Grund ber Beschlüsse bes VA wegen einet Anderung bet 
Wahlordnung.

Mit biefen Abänderungen empfiehlt ber VA bie Annahme 
bes Gesetzesentwurfs.

Liebe Konsynodale! Unter ben Synodalen finb im Ge- 
spräc (Erwägungen laut geworben, ob es angängig fei, 
angesichts ber Stimmen aus bem Lande ben Gesetzentwurf 
schon auf dieser Tagung ber Synode zu verabschieden. 3c 
möchte mich, ba biefe Erwägungen bei unfeter Veratung 
nachher auch eine Rolle spielen werben, hierzu noch persön- 
lic äußern.

Ich selbst fuhr zur Synode mit ber beforgten Frage, ob 
wir biefen Entwurf wohl gutheißen unb verabschieden 
tönnten. Meine Vebenten würben vermehrt, als ic in bet 
erften Plenarsitzung von ben verschiedenen Einwänden 
Kenntnis bekam, bie um eine Vertagung ber Beschlussfassung 
baten.

Heute, nachdem ich mich eingehend mit bem gesamten 
Entwurf befaszt habe, bin ic zu einem warmen Befür- 
worter bes Entwurfs in feiner abgeänberten Fassung ge- 
worben, ba ic ertannt habe, dasz dieser Entwurf eine bem 
Wesen ber Äirche unb ber Ordnung ber Amter in ber Kirche 
miteinanber unb zueinander in rechter Weise Rechnung 
tragenbe Regelung trifft. Ich wat beim Stubium bes Ent- 
wurfs unb dessen Behandlung im VA auch zu ber Auffassung 
gelangt, dasz bie endgültige Beschlussfassung nicht vertagt, 
sondern heute durchgeführt werben sollte. Ic habe meine 
Einstellung auf Grund eines Gesprächs mit Konsynodalen 
geftern abenb nochmals überprüft in bet Erwägung, ob 
wir ben beforgten Brüdern im Lande ben brüderlichen 
Dienft erweisen müssen, bie Beschlussfassung zu vertagen. Sc 
muß auch nach biefer Überlegung sagen, das ic meine 
frühere Einstellung aufrecht halte.

Welcher Art finb bie Vebenten, bie gegen ben Entwurf 
geäußert würben? Es wurbe gefagt, ber Entwurf schmälere 
bie Rechte ber Synode. Diefe Veforgnis erwies sic als nicht 
berechtigt; benn bie Synode war durch biefen Entwurf nicht 
gefährdet. Wenn ber Entwurf biefen Anschein erweckte, so 
war es oft nur an ber Fassung unb Formulierung einzelner 
Paragraphen gelegen. Wesentlicher sachlicher Änderungen 
beburften biefe Bestimmungen nicht.

Es wurbe weiter geäuszert, bas Gesetz fei übereilt ber 
Synode vorgelegt worben. Wir Synodale wiffen — was 
ja bie Vrüber im ßanbe nicht fo genau wiffen tonnten, 
wenn Jie bie Verhandlungen ber Synode feit ihrem Be- 
stehen nicht aufmerksam verfolgt haben —, dasz bet kleine 
Verfassungsausschus von uns schon in einer unfeter erften 
Sitzungen mit ber Ausarbeitung einer neuen Grundord- 
nung ber Landeskirche beauftragt wurbe. Der Entwurf ift 
daher nicht übereilt, fonbern eine Arbeit von Jahren.
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Es wurde ferner geäuszert, der Gesetzentwurf fei eine 
Überrumpelung. Wir wissen, das bet Gesetzentwurf von dem 
Kleinen VA, also einem non bei Synode beauftragten unb 
aus Synodalen zusammengesetzten Ausschuß unb nicht non 
bem Evang. Oberkirchenrat ausgearbeitet wurbe. Nur Herr 
Oberkirchenrat Dr. Friedrich hat in feiner Eigenschaft als 
rechtskundiges Mitglied bes Oberkirchenrats an ben Sitzun- 
gen bes Kleinen VA beratend teilgenommen. Der Herr 
Landesbischof hat fogar non bem vom Kleinen VA er- 
arbeiteten Entwurf erstmals im Herbst 1. 3. genaue Kennt- 
nis erhalten.

Oft ift eine sachliche unb nüchterne Klarlegung bie befte 
Beruhigung. Eine solche Klarlegung möge ber schlichte Hin- 
weis auf ben vielleicht weniger beachteten § 27 Abs. 3 bes 
früheren Entwurfs — jetzt § 25 Abs. 3 —, geben. Dort 
nämlich ift gesagt, das Abschnitt IV ber Kirchenverfassung 
unb bie beiden kirchlichen Gesetze nom 1, 6./1. 7. 1933 mit 
bem neuen Leitungsgesetz auszer Kraft treten. Was heizt 
bas? Das heizt, das mit bem neuen Gesetz bie nicht nach 
kirchlichen, fonbern unter bem Eindruck ber politisch-demo- 
kratischen Grundsätze ber Jahre 1919 ff. unb bie nicht nach 
kirchlichen, fonbern unter bem Eindruck bet politisch- 
autoritären Grundsätze ber Jahre 1933 ff. erfolgte Regelung 
abgelöft werben sollte durch eine bem eigentlichen Wesen 
ber Kirche unb ber Gemeinden — bie ja nicht zweierlei son- 
bern eines sind — entsprechende Regelung. Der Entwurf 
gibt ja im übrigen auc nur bas wieber, was feit 1945 durch 
bie Entwicklung rechtens geworben ift, ba in ber Kirche 
unter bem Eindruck bes Kirchenkampfes eine Besinnung auf 
ihr eigentliches Wesen unb ben nur ihr eigenen Auftrag in 
biefer Welt Platz gegriffen hat. Diefen Auftrag ber Kirche 
in ber Welt sicherzustellen, dazu ausschliesslich bient auch 
biefer Gesetzentwurf.

Es wat nun bie Frage, ob wir unferen Brüdern im Lande 
ben brüderlichen Dienst erweisen müssen, bie Gesetzesvorlage 
erft später endgültig zu beschlieszen. Ich glaube, dasz wir 
ihnen einen brüderlichen Dienft erweisen, wenn wir bas 
Gesetz schon heute verabschieden. Denn bie Annahme bes 
Gesetzentwurfs führt schneller zu einer Beruhigung im 
Lande unb zur Klärung, als eine Verschiebung ber Ver- 
abschiedung, bie ben Eindruck erwecken könnte, als ob bie 
Synode bas Gesetz im Ganzen doch nicht gutheizen unb sic 
nicht rückhaltlos hinter bas Gesetz stellen könne. Aus unferen 
Erwägungen, wie sie aus bem Bericht, ber in bas Protokoll 
kommt, hervorgehen können bie Brüder im Lande sehen, dasz 
wir alles gewissenhaft erwogen, auch ihre Stimmen gehört 
unb geprüft haben unb dasz wir bie Rechte ber Synode im 
Rahmen ber ihr nach ber Verfassung zukommenden Zu- 
ständigkeiten in jebet Weise gewahrt haben. Dabei gilt es 
immer wieber zu betonen, was wir ben Brübern im Lande 
sagen müssen, dasz es sic in ber Kirche, auch in ber Kirchen- 
leitung, nicht um Über- unb Unterordnung handeln kann, 
fonbern nur um Gemeinschaft im Dienft ber Kirche.

Auch verfassungsmässig ift eine Vertagung nicht zu recht- 
fertigen. Nach ber Verfassung ift bie Landessynode bas 
zur Erlassung von Gesetzen zuständige Organ. Eine vor- 
herige Anhörung von Bezirkssynoden ober Pfarrkonferenzen 
ift nur in bestimmten Einzelfällen so bei Einführung bes 
Kirchenbuches, bes Gesangbuches unb ber Lehrbücher vor- 
gesehen. Wir dürfen hier auch feinen Präzedenzfall schaffen. 
Gerade bas, was uns bie Brüber im Lande zugerufen haben 
mit ben Worten: Rettet bie Synode! erfüllen wir, wenn 
wir unfere verfassungsmäßigen Rechte wahren.

Liebe Konsynodale! Nac § 100 ber KB lautet bas Ge- 
löbnis, bas bem Synodalen abgenommen wirb: „Sch ge- 
lobe vor Gott, bei meinem Wirken in ber Synode bie be- 
stehende Ordnung ber Landeskirche zu wahren unb, soviel 
Gott Gnade gibt, dahin mitzuarbeiten, das bie Kirche in 
allen Stücken wachse an bem, ber bas Haupt ift, Christus." 
Wenn wir ber Überzeugung finb, dasz auc unfer Stück, bas

wir hier beschlieszen, dazu beiträgt, bah die Kirche wachse 
an bem, ber bas Haupt ift, Christus, bütfen wir geiroft 
unb freubig heute schon zu biefem Entwurf ja fagen.

Sch bitte baher bie Konsynodalen, das sie bie Freudig- 
feit finben mögen, heute unb hier bas Gesetz zu verab- 
schieden.

Präsident Dr. Umbauer: Meine Herren! Ic schlage nun 
vor, dasz wir von einer weiteren Generaldebatte absehen 
unb in bie Spezialberatung eintreten, unb jeben einzelnen 
Paragraphen aufrufen. Es ift jebem Synodalen bann un- 
benommen, im Zusammenhang mit ben einzelnen Para- 
graphen Bebenfen ober Vorschläge ober wettere Aus- 
Führungen geltenb zu machen.

Abgeordneter Dr. Barner: Könnte nicht doch noch ge- 
sprochen werben zu ber Frage, inwieweit weicht bie Grund- 
orbnung von ber Unionsurkunde ab.

Oberkirchenrat D. Dr. Friedrich: Meine Herren! Wenn 
man behauptet, ein Gesetzentwurf verstosze gegen ben Geist 
ber Union, bann ift man verpflichtet, im einzelnen genau 
bie Beftimmungen namhaft zu machen, bie gegen ben Geist 
ber Union verstoszen. Weiter ift ber Ausdruck „Geist der 
Anion" etwas so schwer Fazbares, das auc nac ber Seite 
hin ber Borwurf ein unbegrünbeter ift. Wir wollen aber 
nun sehen, ob nicht pofitiv nachgewiesen werben fann, das 
bie Borlage durchaus mit ber Unionsurfunbe in über- 
einftimmung steht.

Die Borlage geht ja in ihrem Eingang bavon aus, das 
Herr ber Kirche Jesus Christus ist, und das menschliche 
Herrschaft es in ber Kirche nicht gibt, dasz bas, was in ber 
Kirche geschieht, Dienft im Auftrage bes Herrn ber Kirche 
ift. Diefe Aussage trifft ein zentrales Anliegen gerabe ber 
reformierten Kirche, fo dasz schon in biefem Eingangssatz 
bem reformierten Befenntnis für denjenigen, ber weiß, 
was reformiertes Befenntnis ift, Genüge getan ift. Aus 
bem Heidelberger Katechismus irgendwelche Sätze für bie 
Botlage zu entnehmen, war nicht möglich. Denn wie Herr 
Professor Dr. Schlink dargelegt hat, enthält ber Heidel- 
berger Katechismus feinetlei Aussagen übet bie Gestaltung 
bes Kirchenregiments. Nac ben geschichtlichen Zeitverhält- 
nissen fonnte et solche Aussagen auch gar nicht bringen. 
Denn um jene Zeit, als ber Heidelberger Katechismus von 
Arsinus in Heidelberg geschaffen wurde, wat bas Kirchen- 
regiment in ber Kurpfalz landesherrliches Regiment, bas 
bet Kurfürft butch seine Räte fest in der Hand hatte. Ob- 
wohl grundsätzlich bie reformierte Kirche jebe weltliche 
Herrschaft und jebe Art bes Staatskirchentums ablehnt, 
wat bie reformierte Kirche ber Kurpfalz Staatskirche. Bon 
Synoden in einem Sinne wie etwa bie Reformierte Kirche 
unterm Kreuz vom Niederrhein sie gebildet hat, war in bet 
Kurpfalz, bem Geburtsort bes Heidelberger Katechismus, 
feine Rede. Es gab wohl Synoden, bie aber Einrichtungen 
zur Visitierung der Pfarrer waren.

Also es finb Elemente reformierten Kirchenrechts in 
biefer Botlage brin. Run hat man in einer Eingabe darauf 
hingewiesen, dasz bie CA, das Augsburgische Befenntnis in 
einet Weise verwendet wirb, wie es eben ber Union nicht 
entspricht. Ic glaube, bas ift bie Eingabe Hegel. Unb bamit 
ift eine Sache wieber heraufgeführt worben, bie in bet 
badischen Landeskirche fo alt ift wie bie Union selbst. Sch 
mache es kurz:

In ben dreisziger unb vierziger Jahren bes vorigen Jahr- 
hunderts ift genau bas gleiche gefagt worben, was in biefer 
Eingabe fleht. Das Augsburgische Befenntnis habe nur die 
Bebeutung, dasz es ben Grundsatz ber freien Schriftforschung 
ausspricht, ber bann getätigt worben ift im Heidelberger 
unb im Lutherischen Katechismus. Unb bas foll bas Be- 
fenntnis bet Badischen Kirche fein. Das heiszt, sie fennt 
feine bekenntnismäzige Bindung ihrer Diener. Es fann 
jeber, fo wie et in feiner Forschung bas Gotteswort, bas



»

36 Zweite Sitzung

Evangelium unb bas Gesetz glaubt erfennen zu fönnen, auch bie, welche ein Christentum noch übet bie Kirche hinaus
verkünden; irgendwelche Bindungen bestehen nicht. Das haben, welche sic zu bescheiden wissen, baß es nicht eben
war bie eine Richtung, bie nach 1821 zuerst lange Jahre nur ba anzutreffen ift, wo es als Kirche auftritt, unb aus-
herrschend war, gegen bie aber schon damals selbst bet drücklic bie Etifette „Christentum" angeheftet hat, son-
Landesfürst Stellung nehmen mußte. Daneben hat fich bann bern auch auf bem Felde bet sittlichen Interessen, auch
eine anbere Richtung herausgebildet, bie bas Augsburgische ben Kreisen ber sittlichen Gemeinschaft...
Bekenntnis als für unfere Kirche verbindlich ansah. Sch - - - ---

tn

Das ist Gottlob eine Tatsache, das heutzutage bie Män- 
ner, bie wirklich einigermaßen auf ber Höhe ber Zeit stehen.darf nur an Henhöfer unb feine Leute erinnern, unb so war

biefer Segenfaß ba, bet bann 1855 auf ber Synode be- selbst bann, wenn es mit ihrem ' persönlichen Christentum
handelt wurde unb Zu einer Erläuterung bet Bekenntnis- nicht fo bestellt ift, wie es zu wünschen wäre, doch vor bem
urfunbe geführt hat, in bet — ich will das nun nicht im Christentum Respekt haben unb feine geschichtliche Be-
einzelnen zitieren, um nicht aufzuhalten — flat ausge- beutung nicht unterschätzen. Sie wissen, baß es eine Macht
sprochen wurde, baß bas Augsburgische Bekenntnis als bas ift in ber Welt, eine Macht, bie nicht verachten, mit
Bekenntnis, bas schon vorhanden war, bevor bie Evange- bet es nicht verderben barf, wer auf bie Welt einen Ein-
lische Kirche sic in zwei Konfessionen, reformiert unb luthe- flusz ausüben will. Die am höchsten begabten Seifter unter
risch, trennte, in Geltung steht. Auf diesem Standpunkt ben Zeitgenossen werben bie letzten fein, zu rühren an bem
stehen wir, steht auch bie badische Kirchenleitung. Christentum, auch wenn fie noch fo unkirchlich wären. Vor

Wenn wir fagen, baß bie Augsburgische Konfession in fünfzig Jahren war es anbets, aber heute ift es fo, unb
unferer Landeskirche als bas Grundbekenntnis ber Evang. bas ift auch ein Erfolg ber Herrschaft Christi in ber Welt
Kirche in Deutschland in Geltung steht, fo foil hier nicht burch bie Geschichte." (Verhandlungen ber General-Synode
vergeffen werben, baß über bie 2ehre vom Abendmahl bie vom Jahr 1861, S. 353 u. 354.)
Anionsurkunde eine besondere unferer unierten Kirche Wir werben es in ben nächsten Jahren erleben, baß 
eigene Aussage macht. Wir verweisen auf § 5 ber Unions- ein neuer Sturm heraufzieht, ber sic in erfter Linie gegen 
urfunbe. Auf bas einzelne will ich hier nicht eingehen. Sch bie jetzt gültige Wahlordnung richten wirb. Man wirb ber 
glaube immerhin, so viel angebeutet zu haben, baß mit Recht Kirche vorreben unb einreben, baß fie, um ben Anschlusz an 
in ber Begründung unferer Vorlage auf bas Augsburgische die Zeit zu gewinnen, bie Düren zu ben kirchlichen Dienst- 
Bekenntnis Bezug genommen ift, unb baß hier nicht aus ämtern weiter machen unb bie „dogmatischen" Riegel, 
fremben Quellen geschöpft wurbe, wenn bie CA unb bie etwa bes Altestengelübdes, beseitigen müffe. Werden bie 
Apologie, bie ja nichts anbetes als beren Erweiterung ift, Lehren unb Erfahrungen, bie Sott unferer evangelischen 
herangezogen wurbe, um auch bie geistlichen Grundlagen Kirche in ben vergangenen 20 Jahren geschenkt hat, bann 
für bie in ber Vorlage gegebenen Rechtsvorschriften zu wieber vergeffen fein?
finben. Noch ein grundsätzliches Wort über bie Bedeutung ber

Landesbischof D. Bender: Es ift von ber Vorlage gefagt kirchlichen Ordnung. Man foil bie kirchliche Ordnung nicht
worben, baß fie gegen ben Seift ber Union verftoße, — ein unterschätzen. Serabe bie Zeit bes Kirchenkampfes hat
Einwanb, ben bie Kritiker in feiner Weise zu begrünben auch unferer Landeskirche gezeigt, wie eine schlechte Ord-
verfucht haben, unb ber offenbar eine gewissse Stimmung nung, — man benfe an bie Finanzabteilung beim Evang.
hervorrufen soll. Wenn aber schon ber Seift bet Union Oberkirchenrat —, bas Geben bet Kirche beengen unb be-
herbeizitiert worben ift, bann foil er doch ein wenig deut- schweren kann. Daß eine schlechte Ordnung eine glaubende
liehet beschrieben werben. Auf ber Synode von 1861, bie Äirche nicht töten fann unb baß bie Kirche wie bie Palme
über eine neue Kirchenverfassung zu beschlieszen hatte, hatte unter ihren Belastungen wächst, ist fein Srunb, bie kirch-
ber bamalige Prälat bet badischen Landeskirche ben gei- lichen Orbnungen zu vernachläfsigen.
ftigen unb kirchlichen Hintergrund mit ber These gekenn- Wir wollen eine rechte kirchliche Ordnung nicht verachten, 
zeichnet, baß ber Schwerpunkt bes öffentlichen Gebens nicht wir bürfen fie aber auch nicht überschätzen. Es hat manch-
mehr bei ber Kirche, fonbern auf bem sozialen, wissen- mal in unferer Evangelischen Kirche in Deutschland ben
schaftlichen, künstlerischen Sebiet liege; er hat baraus bie Anschein, als ob alles an „bet" richtigen kirchlichen Ord-
Folgerung gezogen, baß man bie Männer, „welche haupt- nung hänge, als ob es je in bet Kirchengeschichte „die"
sächlich bas Volksleben tragen“ zur Mitarbeit in ber richtige Orbnung gegeben hätte. Es ift eine trügerifche
Synode heranziehen müffe. Vorstellung, als fönne eine Kirchenordnung auf bem Weg

Der Seift ber Union spricht noch deutlicher aus ben Aus- logischer Deduktionen aus Sätzen ber Heiligen Schrift
führungen, bie ber bamalige Vertreter ber Heidelberger oder ber Bekenntnisschriften ohne Berücksichtigung ber ge-
theologischen Fakultät R. Rothe, auf derselben Synode schichtlichen Umstände unb Erfordernisse gefunben werben.

Die Kirche wird nicht aus ihren Ordnungen geboten.Zu bem § 30 bet vorgelegten neuen Verfassung gemacht
hat. Es ging barum, ob nur bewährte Glieder ber Kirche fonbern aus bem recht geprebigten, gehörten unb geglaub- 
zum Ältestenamt gerufen werden sollten ober ob anbere ten Worte Gottes. Wo dieses Gotteswort in einer Kirche 
Qualitäten ausschlaggebend für bie Wahl zum Altesten wirksam ist, ba wird man ben Ordnungen als menschlichen 
maszgebend fein müßten. Rothe fagt zu diesem Punkt: Ordnungen bas rechte Gewicht geben (1. Petr. 2, 13), aber

„Nach meiner Überzeugung ist es in bem gegenwärtigen 
historischen Zeitpunkte für bie Leitung ber Angelegen-

vor falschen Erwartungen von diesen Ordnungen bewahrt 
bleiben.

Präsident Dr. Amhauer: 3c möchte Ihnen nun vor-heiten ber Kirche gerabe von ber größten Wichtigkeit, baß
bei ihr auch solche Hände mitbeteiligt sind, welche nicht schlagen, baß wir auf eine weitere Generaldebatte ner»
eben in bie Kirche, als bie Äirche, bas ganze Schwer- zichten unb in bie Einzelberatung eintreten. Nur in Bezug
gewicht legen. Die historische Stellung bes Christentums ift auf eine Frage bes Konsynodalen Schneider möchte ic ant-
nun einmal tatsächlich nicht bie, baß bei ihr bet Schwer- worten. Et hat gefragt, wo steht bas, baß in beftimmten
puntt in ber Äirche liegt, wie es Jahrhunderte lang ber Fällen eine Anfrage, eine vorherige Anhörung, bet Be-
Fall gewefen ist. Wir fönnen bas nicht änbetn; aber aus zirkssynode erforderlich fei. Das steht in § 106 ber £%
biefem Srunbe ift eine ber allergrößten Gefahren für bie unb zwar lautet biefer Waragraph:
Geitung ber Kirche nach meiner überzeugung bie, wenn sie „Der Senehmigung ber Landessynode bebürfen alle
ausschließlich unb in ben Händen von Kirchenmännern ist. 
Sc verstehe unter ben Nichtkirchenmännern nicht bie, 
welche feine lebendige unb aufrichtige Christen finb, sondern

„Der Genehmigung ber Landessynobe bebürfen alle 
kirchlichen Vorschriften in Bezug auf Lehre, Kirchen- 
ordnung, Kirchenzucht unb Verfassung. Das gleiche gilt 
von neuen Lehr-, Gesang- unb Kirchenbüchern. Diefe
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sollen vor ihrer Vorlage an die Landessynode den Be- 
zirkssynoden, Kirchengemeinderäten und Kirchenvorstän- 
den zur Kenntnisnahme mitgeteilt werden. Etwaige 
Nuszerungen dazu sind bet Synode als Gutachten zu 
übergeben."
Das ist bas eine, unb bas zweite, Bruder Schneider, 

wollte ic auch noch sagen, das müssen wir beachten bei bet 
Frage, ob wir heute schon enbgültig abstimmen ober bie 
Abstimmung aussetzen. In § 22 unserer Geschäftsordnung, 
bie auch heute noch gilt, steht im Abs. 3 folgendes:

„Alle Gesetzentwürfe bebütfen zu ihrer Annahme ober 
Nichtannahme einet wiederholten durch mindestens eine 
Nacht getrennten Abstimmung, wenn mindestens 10 Ab- 
georbnete ober ber Kirchenpräsident es verlangt, bevor 
bie Verkündigung bes Gesetzes stattgefunden hat ober bie 
Tagung geschlossen ist. Die Wiederholung fann hinsicht- 
lic einer Teilabstimmung ober ber Schluszabstimmung 
verlangt werben. Hat bie Teilabstimmung ein anberes 
Ergebnis, so musz auch bie Schluszabstimmung wiederholt 
werben. Die wiederholte Abstimmung ist endgültig." 
Also, bas sind bie Bestimmungen, an bie wir heute noch 

gebunben sind.
And nun eröffne ic bie Einzelaussprache. 3c rufe auf, 

alles vorbehaltlich ber Entscheidung, ob heute enbgültig 
Beschluß gefazt werben foil ober nicht.

Überschrift unb Einleitung: „Die Leitung ber Vereinig- 
ten Evang.-protestantischen Landeskirche Badens" betr.

Die Landessynode hat mit verfassungsändernder Mehr- 
heit — was also noch dahin gestellt bleibt — als kirchliches 
Gesetz beschlossen, was folgt:

Hat jemand etwas gegen biefe Fassung? — Das ist nicht
Der Fall.

I. Allgemeine Bestimmungen § 1.
Abgeorbneter Schweifhört lieft:
Abf. 1. Die Leitung ber Landeskirche ift Dienft an ber 

Kirche, ihren Gemeinden unb Gliedern. Wie aller Dienft 
in ber Kirche grünbet sic bie Leitung ber Landeskirche 
auf ben Auftrag 3efu Christi unb geschieht in bem Glau- 
ben, ber sic gehorsam unter Jesus Christus stellt, ben 
alleinigen Herrn ber Kirche.

Abf. 2. Die Leitung bet Landeskirche geschieht in geist- 
lieh unb rechtlich unaufgebbarer Einheit. 3n biefem 
Dienfte wirfen zusammen bie Landessynode, ber Landes- 
bischof, ber Erweiterte Evang. Oberkirchenrat unb ber 
Evang. Oberkirchenrat, wobei alles Recht allein bem 
Auftrage ber Kirche zu bienen hat.
Hier scheint ein redaktionelles Versehen vorgekommen zu 

fein. Dieser letzte Nebensatz muft in ben Abf. 1 als Neben- 
satz. Also ber Schluszsatz: „wobei alles Recht allein bem 
Auftrage ber Äirche zu bienen hat“ bürfte als Rebensatz 

. hinter ben zweiten Saft bes elften Absatzes zu stellen fein.
Abgeorbneter Kley: Der Nebensatz muft hinter Saft 2 

Absatz 1.%
Berichterstatter Abgeorbneter D. Dr. v. Dietze: Es ift 

eine Meinungsverschiedenheit unb Unklarheit, bie auch 
heute Vormittag schon in einer kurzen Besprechung zwi- 
schen Herrn Klen unb mit entstand. Die jetzige Fassung des 
§ 1 ift zustandegekommen aus ber Umstellung ber alten 
Fassung, unb babei lag es bem Anreger biefer Verände- 
rung _ das war ber Synodale Kley — befonbers am 
Herzen, unb wir fönnen ihm dafür befonbers banfbar fein, 
ben Eindruck zu vermeiden, ber im alten § 1 hervorgerufen 
wurbe, als handle es sich beim Beginn bes Abfaftes 3: 
„Die Leitung ber Landeskirche ift geistlich unb rechtlich 
eine unaufgebbare Einheit" — als handle es fich babei nur 
um ben Landesbischof unb Oberkirchenrat; unb deswegen 
ift hier bei Beginn bes Abfaftes 2 neuer Fassung fofort 
angefügt worben: „In biefem Dienft wirfen zusammen bie 
Landes ynode, ber Landesbischof, ber Erweiterte Evang. 
Oberkirchenrat unb ber Evang. Oberkirchenrat." Es wäre

feine sachliche Anderung, wenn wir ben Nebensatz hier ein- 
fügten, aber es würbe wieber ben Zusammenhang zer- 
reiften unb einer Miszdeutung bas Tot öffnen. Unb ic 
würbe bantbar fein, wenn auch Kreisdekan Hof, ber uns 
bei biefer Umstellung im Ausschuß beraten hat, sic äuftern 
wollte, wo ber Relativsatz, ber am Schluß steht, am beften 
stehen sollte: „wobei alles Recht... usw.". Sachlich änbert 
sic überhaupt nichts durch bie Amstellung.

Präsident Dr. Amhauer: Also lefen Sie ben zweiten Ab- 
satz, wie er lautet.

Berichterstatter Abgeordneter Kley: Absatz 2 muft lauten: 
„Die Leitung bet Landeskirche geschieht geistlich unb 

rechtlich in unaufgebbarer Einheit, wobei alles Recht 
allein bem Auftrag ber Kirche zu bienen hat. In biefem 
Dienft wirfen zusammen bie Landessynode, ber Landes- 
bischof, ber Erweiterte Evang. Oberkirchenrat unb bet 
Evang. Oberkirchenrat."
Berichterstatter Abgeordneter D. Dr. v. Dietze: Dann 

nur noch eine Anderung. Das „biefem" steht jetzt zu weit 
weg von ber Leitung. Mein Vorschlag: „3m Dienfte ber 
Leistung wirfen zusammen"...

Präsident Dr. Umhauer: Jetzt wollen wir nochmals vor- 
lefen.

Berichterstatter Abgeordneter D. Dr. v. Dietze:
„Die Leitung ber Landeskirche geschieht in geistlich 

unb rechtlich unaufgebbarer Einheit, wobei alles Recht 
allein bem Auftrag ber Kirche zu bienen hat. 3m Dienfte 
ber Leitung wirfen zusammen bie Landessynode, ber 
Landesbischof, bet erweiterte Evang. Oberkirchenrat unb 
ber Evang. Oberkirchenrat."
Präsident Dr. Amhauer: Sc stelle nun biefen Para» 

graphen zur Diskussion.
Abgeordneter Schmidt: Mehr eine redaktionelle Bemer- 

fung dahin, baft wir uns im Ausschuß doch eigentlich batauf 
geeinigt hatten, baft bie Formulierung lauten foil:

„Die Leitung ber Landeskirche geschieht geistlich unb 
rechtlich in unaufgebbarer Einheit."

Ic glaube, baft in biefer Weise bas Geistlich unb Recht- 
lic in ber Landeskirche wohl zu unterscheiden ift, ohne sie 
zu scheiden.

Abgeordneter Zitt: „Die Leitung ber Landeskirche ge- 
schieht geistlich unb rechtlich in unaufgebbarer Einheit."

Präsident Dr. Amhauer: Nur bas Wort „in“ wirb ver-
schoben.

Abgeordneter Dr. Uhrig: Cs ift hier ber Ort, baft ic 
auf bie Ausführungen bes Herrn Oberkirchenrats Dr. 
Friedrich über bie Geltung bet Union bzw. ihre Bedeutung 
für bie Vorlage zurückkomme. Ic tue bas nicht, um itgenb 
etwas zu feinen Ausführungen zu bemerfen, dazu bin ic 
weber juristisch noch theologisch genug geschult. Aber es 
ift für mich eine Nötigung, zu bem Sat in ber Begrün- 
bung auf Seite 6, zweite Spalte „bie CI, bie abgesehen 
von Art. 10 in unferer Landeskirche Geltung hat", Stellung 
zu nehmen. Das „abgesehen Art. 10" ift eben von ihm aus- 
geführt worben in einet Weise, gegen bie ic nichts er- 
innern will. Aber ic möchte bas sagen: Explizite steht in 
ber Unionsurkunde nichts über eine Beschränkung ber Gel- 
tung bet CA in biefem Sinne. Es ift nicht von Art. 10 
bie Rede, auch von feinem anbeten Artikel. Unb zweitens, 
bas wurbe für mich eine innere Nötigung, bas zu sagen: 
3c bin ber Meinung bzw. ber Überzeugung, baft audi die- 
jenigen Glieder unferer badischen Landeskirche, bie sic an 
ben Art. 10 ber Augustana gebunben wissen, in unferer 
Landeskirche sic mit Recht auf bas Bekenntnis ber Kirche 
berufen.

Präsident Dr. Amhauer: Ich wäre banfbar, wenn wir 
uns jetzt beschränken würben auf Ausführungen, bie sic 
auf bie aufgerufenen Paragraphen beziehen.

Wünscht noch jemand bas Wort zu § 1? — Das ift nicht
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der Fall. 3c darf daraus schliessen, baft niemand Ein- 
wendungen erhebt.

§ 2.
Abgeordneter Schweikhart liest:

1. Die Landessynode ist eine Versammlung von Pfar- 
rern, Altesten unb anderen Gliedern ber Landeskirche.

2. Aufgabe ber Landessynode ist es insbesondere:
a) die Gesetze ber Landeskirche zu beschlieszen,
b) mitzusorgen, baft bie Landeskirche in Lehre, 

Gottesdienst, Unterricht unb Ordnung ihrem 
Auftrage geredet wirb,

c) ben Landesbischof sowie bie synodalen Mitglie- 
bet des erweiterten Evang. Oberkirchenrats unb 
ihre Stellvertreter zu wählen,

d) ben Haushaltsplan zu verabschieden unb bem 
Evang. Oberkirchenrat über bas Rechnungs- 
ergebnis Entlastung zu erteilen,

e) bie Vorlagen bes erweiterten Evang. Ober- 
kirchenrats, insbesondere ben Hauptbericht, zu 
beraten unb barüber zu beschlieszen,

f) bie Einführung bes Kirchenbuches (Agende), bes 
Gesangbuches unb ber Lehrbücher zu genehmigen.

Bevor eine Borlage über diese Bücher an bie 
Landessynode geleitet wirb, ist sie ben Bezirks- 
synoden zur Stellungnahme vorzulegen. Der 
Landessynode ist über bie Stellungnahme ber 
Bezirkssynoden zu berichten.

3. Die Landessynode kann alle Angelegenheiten ber 
Landeskirche in ben Kreis ihrer Beratungen ziehen unb 
dementsprechend Wünsche unb Anregungen an bie 
übrigen Organe bet Kirchenleitung richten.

4. Die Synodalen haben aus ihren Erfahrungen im 
kirchlichen Leben unb aus ihrer besonderen Sachkenntnis 
heraus bie Landeskirche zu beraten unb thr im Dienst 
bet Leitung zu helfen.
BräRbent Dr. Umhauer: Wir haben daraus gesehen, baft 

bet § 106 ber alten Kirchenverfassung, ben ic vorhin ge- 
lesen habe, hier eine zeitgemäsze Wiedergabe finbet.

Abgeordneter Zitt: Darf ic wieber auf die Gefahr, als 
Körnlepicker bezeichnet zu werben, eine redaktionelle Ande- 
rung anreaen? Im Absatz 2 bas „es" zu streichen: „Auf- 
gäbe ber Synode ist insbesondere".

Bräübent Dr. Umbauet: Können wir streichen. Werden 
Bebenfen geäuszert gegen ben Vorschlag? — Streichen wir 
bas „es".

Dann barf ic verstehen, baft auch dieser Paragraph von 
Ihnen gebilligt wirb.

§ 3.
Abaeordneter Schweikhart lieft:

Die Landessynode setzt sic zufammen aus
a) ben nach bet Wahlordnung von ben Bezirkssynoden 

Zu wählenden Snnodalen,
b) 10 vom Landesbischof nach Anhörung bes Erweiter- 

ten Evang. Oberkirchenrats zu berufenden Synodalen, 
barunter einem Mitaliede ber Evang. Theol. Fakul- 
tät ber Universität Heidelberg.

Sc würbe Ihnen ben Vorschlag machen, baft wir bie 
Trage ber zehn unter b) zurückstellen, bis wir ben § 25 
besprechen. Hat jemand im übrigen Einwendungen zu er- 
heben? —

Abgeordneter Dürr: Jc wollte nur fragen, ob absicht- 
lic bie 3iff. 2 bes § 4 aus ber Anlage 1 weggelaffen ift, 
ober ob bas nur vergessen ift.

Abgeordneter Kühlewein: Es fommt in § 25, deswegen 
ift es hier ausgelaffen.

Präsident Dr. Umhauet: Alfo hüugt wieber mit § 25 
Zufammen.

Abgeorbneter Schneider: Eine Frage: Es wird hier ge-
fagt: „Die Landessynode setzt sic zusammen", ift alfo

existent. Es ift wohl ber Sinn biefes Satzes: aus ben zu 
wählenden, aus ben zu berufenden.

Präsident Dr. Umhauer: Es heiszt: gewählt, berufen.
Abgeorbneter Schneider: Sc bin ber Meinung, wenn 

bie Existenz ber Landessynode hier ausgebrüeft werben 
foil, muft es heiften: aus „gewählten" unb „berufenen".

Präsident Dr. Umhauer: Das ift sprachlich unb logisch 
richtig. Sc möchte vorschlagen, baft wir bas fo machen: 
alfo aus ben

a) nach der Wahlordnung der Bezirkssynoden gewähl- 
ten Synodalen,

b) ...oom Landesbischof nach Anhörung usw. be- 
rufenen Synodalen.

Weitere Wortmeldungen liegen nicht vor. Ic barf an- 
nehmen, baft man mit biefer Underung § 3 annehmen 
will.

§ 4.
Abgeorbneter Schweikhart lieft:

Die Amtsbauer ber Landessynode beträgt 6 Jahre 
unb beginnt mit ber erften Tagung ber Landessynode. 
Die Landessynode bleibt folange im Amt, bis bie neu- 
gewählte Synode zusammentritt.
Wortmeldung hierzu? — Das ift nicht ber Fall. Der 

Paragraph ift gutgebeiften.
§ 5.
Abgeordneter Schweikhart lieft:

Der Landesbischof beruft nach Abschluß ber Wahl bie 
Landessynode Zu ihrer erften Tagung ein unb nimmt 
jedem Synodalen folgende feierliche Versicherung ab:

„Ich gelobe not Gott, bei meinem Wirken in ber 
Synode, soviel Sott Snabe gibt, dahin mitzuarbeiten, 
baft bie Kirche in allen Stücken wachse an bem, ber bas 
Haupt ift, Christus, unb mich an bie Ordnung ber 
Landeskirche Zu halten."
Der Landesbischof spricht bie feierliche Versicherung 

vor, worauf jeder Synodale antwortet: „3c gelobe es." 
Später eintretenbe Synodale werben vom Präsidenten 
der Landessynode verpflichtet.
Sinb hierzu Wortmeldungen? — Das ift nicht bet Fall.

Der Baragraph ift gutgebeiften.
§ 6.
Abgeorbneter Schweikhart lieft:

1. Die Synode prüft bie Bollmacht ihrer Mitglieder 
unb entscheidet barüber endgültig.

2. Sie wählt zu Beginn ihrer erften Tagung für bie 
Dauer ihrer Amtszeit aus ihrer Mitte einen Präsiden- 
ten unb einen erften unb zweiten Stellvertreter, von 
benen nur einer ein Pfarrer fein foll, sowie mehrere 
Schrift führet.

3. Bis bie Wahl vollzogen ift, führt ber älteste Syno- 
bale als Alterspräsident den Vorsitz, bie beiden jüngsten. 
Mitglieder ber Synode finb Schriftführer.
Sinb hierzu Wortmeldungen? — Das ift nicht ber Fall.

Auch biefer Baragraph ift angenommen.
§ 7.
Abgeorbneter Schweikhart lieft:

1. Beschlüsse ber Synode finb gültig, wenn:
a) sämtliche Synodale zur Tagung einzeln einge- 

laben finb,
b) mehr als zwei Drittel banon erschienen finb,
c) bie Mehrheit ber anwesenden Mitglieder sic für 

eine Bleinung entschieden hat.
2. Die Verhandlungen der Landessynode finb für Mit- 

glieder bet Landeskirche öffentlich. Sie werben aus- 
nahmsweife geheim durch Beschlusz ber Synode, 
wenn bie Interessen ber Landeskirche es erforbern,

3. Die Landessynode gibt sic eine Geschäftsordnung.
Dazu möchte ic ergänzend bemerken: In ber Geschäfts- 

orbnung wirb nachher im einzelnen stehen, wie bas wirb 
mit Antragftellungen unb Entscheidungen etwa bei Stim-
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mengleichheit bei einem Antrag aus bem Sinn biefer Be- 
Stimmungen heraus. Das wirb nicht anbets fein als bisher. 
Also gestellte Anträge, bie keine Mehrheit finden, gelten 
als abgelehnt. Dann hüt eben bie Synode feine Meinung.

Berichterstatter Abgeordneter Klen: 3c rege an, in 
Abs. 1 3iff. c bas Wort „eine" gesperrt zu drucken, um 
hervorzuheben: „für eine Meinung entschieden hat". 
Präsident Dr. Amhauer: Das tann man machen.

Abgeordneter Schneider: Ich habe zwei Fragen zu biefer
Fassung:

1. Müszte nicht unter 1 c doch auch mit eingefügt werben: 
„soweit nicht eine Zwei-Drittel-Mehrheit erforderlich 
ist" (Zuruf: Kommt!). Das weife ic schon, aber hier 
wirb im Grundsatz bes § 7 gefagt, bafe bie Beschlüsse 
gültig finb, wenn bie Mehrheit, einfache Mehrheit, 
generell gefagt, wenn bie Mehrheit fich entscheidet unb

2. bie Verhandlungen ber Landessynode sind für Mit- 
glieber bet Landeskirche öffentlich. Das ift eine Be- 
engung bet Öffentlichkeit, bie wir beschliessen können. 
Ich möchte aber fragen, es finb vorhin Vertreter ber 
Presse bagewefen 6. B., es tönnen Katholiken unb 
fonftige fein. Wenn wir alfo hier hart finb ober eng, 
müfeten wir bas begründen, bafe wir wirklich nur 
Mitglieder unferer Kirche hier haben möchten. Es 
tönnte auch sein, Setten evangelischer Prägung könn- 
ten etwa nach biefer Bestimmung hier nicht Hörer fein. 
Ic will nur bie Frage hier anbeuten.

Präsident Dr. Umhauer: Ich möchte, wenn ic mir bas 
erlauben barf, meine persönliche Meinung äufeern. Mir 
scheint es zweckmäszig, bafe wir hier als Prinzip aufstellen: 
Die Verhandlung ift öffentlich für Mitglieder ber Landes- 
kirche. Wie wir dieses Prinzip anwenben, ob wir streng 
ober nachsichtig verfahren, ift eine Frage bet Geschäftsord- 
orbnung. 3c meine, wir tönnten ruhig in ber Geschäfts- 
orbnung vorsehen, bafe nur auf besondere Rüge, fo wie bei 
der Frage der Beschluszfähigkeit, bie Zugehörigkeit eines 
Zuhörers zur Landeskirche geprüft wirb. Darum halte ic 
es für richtig, bafe wir ber Anregung bes Synodalen 
Schneider folgen.

Abgeordneter Dr. Hahn: Wenn davon bie Rede ift, bafe 
es um Prinzipien geht, fo möchte mir scheinen, bafe es hier 
nur barum gehen tann, bafe bie Öffentlichfeit hergestellt 
wirb. Wir haben Interesse baran, bafe bie Beschlüsse in 
bie Öffentlichkeit bringen, bafe in bie Öffentlichkeit bringt, 
was in ber Kirche vor fich geht. Das ist nicht der Fall, 
wenn wir bie Öffentlichkeit auf bie Glieder unferer Kirche 
beschränken.

Präsident Dr. Umhauer: Sie schlagen vor, bafe wir bie 
Worte „für Mitglieder ber Landeskirche" streichen.

Abgeordneter Dr. Kuhn: Ic bitte um eine fleine Auf- 
klärung. Soll in Ziff. 3 nur bie Landessynode, bie je- 
weilige Landessynode, sic eine Geschäftsordnung geben, 
ober gilt bas für alle Landessynoden, bie tünftig tommen 
werben?

Präsident Dr. Umhauer: Der Sinn ift ber, bafe bie erfte 
Landessynode sic eine Geschäftsordnung gibt, unb bafe 
biefe automatisch in Kraft bleibt, auch tünftig. Natürlich 
hat jebe Synode bie Vollmacht, bie Geschäftsordnung zu 
änbern.

Abgeordneter Dürr: Sch möchte fragen, warum helfet es 
Mitglieder ber Landeskirche unb nicht Glieder ber Landes- 
kirche ?

Präsident Dr. Umhauer: 3c würbe vorschlagen, bem 
Antrag bes Herrn Professor Hahn entsprechend bie Worte 
überhaupt zu streichen, fo bafe es heiszt: „sind öffentlich“.

Abgeordneter Zitt: Sc möchte boch bitten, bafe biefe 
Begrenzung zunächst einmal in bem Gesetz gelaffen wirb, 
bafe bie Verhandlungen ber Landessynode nur für Glieder 
ber Landeskirche öffentlich sind. Ic tönnte mir benfen, 
bafe bie Synode einmal in eine Lage tommt, wo fie fich

bagegen schützen muß, von irgendwelchen kirchenfremden 
Elementen terrorifiert ober mindestens bei ihren Verhand- 
Lungen gestört zu werben. (Zuruf: Das steht im zweiten 
Satz!) — Wohl, aber sie hat bann von vornherein bie 
Möglichkeit, ohne das in bie Debatte eingetreten wirb, in 
richtiger Weise bie Interessen ber Landeskirche zu wahren.

Präsident Dr. Umhauer: Ich weisz nicht, Herr Pfarrer 
Zitt, ob Sie bie Zeiten vor 1933 erlebt haben. 3dj war 
damals schon Präsident ber alten Landessynode. Und ba 
hat es manchmal recht turbulente Vorgänge gegeben. Ic 
habe mich gehütet, etwa Saalschutz anzufordern, fonbern in 
solchen fällen habe ic zunächst bie Klingel in Tätigkeit 
gesetzt, unb wenn bas nicht genützt hat, habe ic ben Hut 
aufgesetzt und bin weggegangen von meinem Platz. Damit 
war bie Sitzung aufgehoben. Ic glaube nicht, das wir 
uns mit Gewalt schützen tonnen gegen fremde Clemente, bie 
lediglich, um stören zu tonnen, einbringen. Es fei benn, 
das wir eine geheime Sitzung anberaumen, unb bas ift 
im folgenden Satz vorgesehen.

Abgeordneter Frank: Ic möchte fragen, tönnte man in 
bem zweiten Satz bas Wort „ausnahmsweise" streichen; 
einfach sagen, „sie werben geheim, wenn"..., alfo „aus- 
nahmsweise" streichen.

Berichterstatter Abgeordneter D. Dr. v. Dietze: Ic will 
mic für ben Antrag Hahn aussprechen, bas „Mitglieder 
bet Landeskirche" zu streichen. Wenn bas „ausnahmsweise". 
gestrichen wirb, habe ic nichts bagegen. Ausnahme foil es 
doch bleiben. Aber gerabe aus ben Erfahrungen bei ben 
Synoden ber Evang. Kirche in Deutschland muß ic sagen, 
dar wir ja doch ein großes Interesse baran haben, wenn 
bie Öffentlichkeit an unferer Synode teilnimmt, unb das 
bie Presse, wenn einmal eine geheime Sitzung angeorbnet 
werben soll, leicht verärgert wirb. Daher glaube ich, das 
wir etwas Gutes tun, wenn wir uns für bas Teilnehmen 
bet generellen Öffentlichkeit aussprechen.

Abgeordneter Dr. Uhrig: Ic möchte anderseits zu be- 
denken geben, auch bem Herrn Präsidenten, sic früherer 
Zeiten zu erinnern. Wir haben damals bie Öffentlichkeit 
in ber Weise auf bie Mitglieder ber Landeskirche beschränkt, 
weil wir nicht etwa bie Presse fürsteten ober sonst je- 
manb, fonbern weil wir radikal politische Äußerungen, 
Sekten etwa, bie ber Landeskirche feindlich gesinnt sind, unb 
u. U. auch anbere Bekenntnisse ausschliezen wollten. Wenn 
es einem Abgeordneten befannt ift, hier befinbet sic je-
mand, der offenbar nicht in guter Absicht gekommen ift, 
bann ift hier bie Handhabe, ihn freundlich hinauszu- 
geleiten.

Oberkirchenrat D. Dr. Friedrich: Sc bitte, das man bas
Wort „für Mitglieder ber Landeskirche" streicht, weil es 
gar nicht zu realisieren ift. Stellen Sie sic vor, Sie haben 
eine Tribüne voll Leuten, bie revoltieren, unb Sie gehen 
hin unb fragen, wer Mitglied ber Landeskirche ift unb 
wer nicht. Wie wollen Sie bas durchführen. Also deswegen 
sollten wir bie Worte „für Mitglieder ber Landeskirche" 
streichen.

Präsident Dr. Amhauer: Es ift alfo ber Antrag gestellt, 
zunächst bie Worte zu streichen: „für Mitglieder ber Lan- 
deskirche".

Wer für bie Streichung ift, bitte bie Hand zu erheben. — 
Gegenprobe. — 2 bagegen. — Wer enthält sich?

Mit allen gegen zwei Stimmen ohne Enthaltung an- 
genommen.

Unb nun nächster Satz: Es ift bet Antrag gestellt: „aus- 
nahmsweise" zu streichen.

Wer für bie Streichung ift, bitte, bie Hand erheben. — 
Gegenprobe. — Niemand. Wer enthält sich? — 1 Ent- 
haltung.

Der Antrag ift angenommen.
Abs. 2 helfet jetzt:
„Die Verhandlungen ber Landessynode sind öffentlich.
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Sie werben geheim durch Beschluß ber Synode, wenn 
bie Interessen bet Landeskirche es erfordern."
Damit ist biefer § 7 angenommen.
Berichterstatter Abgeordneter D. Dr. ». Dietze: Es ift 

noch nicht beschlossen in Abs. 1: „soweit nicht in biefem 
Gesetz etwas anbetes beftimmt ist".

Präsident Dr. Umhauer: Ja, biefer Untrag, ber auch 
von mir unterstützt wirb, ift noch nicht beschlossen. Et wirb 
von Herrn v. Dietze formuliert.

Berichterstatter Abgeordneter D. Dr. v. Dietze:
„Beschlüsse bet Synode sind, foweit nicht in biefem 
Gesetz etwas anbetes beftimmt ift, gültig, wenn: 
a) b) c)“.

Der Antrag wirb einstimmig angenommen.
§ 8.
Abgeordneter Schweithart lieft:

Gegen Beschlüsse bet Landessynode, auc solche über 
Gesetze, kann ber Evang. Oberkirchenrat Einspruch er- 
heben, wenn er [ie als nachteilig für bie Landeskirche 
ansieht. Er hat bies noch während ber Tagung, in 
welcher ber beanstandete Beschluß ergangen ift, bet 
Landessynode unter Darlegung ber Gründe mitzuteilen. 
Verbleibt bie Landessynode bei ihrem Beschlußunb bet 
Evang. Oberkirchenrat bei feinem Einspruch, fo ift eine 
nochmalige Behandlung unb Abstimmung auf ber näch- 
ften Tagung bet Landessynode erforderlich. In biefem 
Falle ift bet Vollzug des beanftanbeten Beschlusses bis 
zur erneuten Beschlussfassung aufgeschoben. Gegen einen 
erneuten, sachlich unveränderten Beschluß bet Landes- 
synode kann ber Evang. Oberkirchenrat nicht abermals 
Einspruch erheben.
Ein Gegenantrag ist nicht gestellt. Ich sehe auc leine 

Wortmeldungen. 3c barf annehmen, bag biefer Paragraph 
angenommen wirb.

§ 9.
Abgeordneter Schweithart lieft:

Die Landessynode tritt jedes Jahr auf Ginlabung 
ihres Präsidenten zu minbeftens einer Tagung zufam- 
men. Jede Dagung wirb mit einem öffentlichen Gottes- 
dienst eröffnet. Die letzte Tagung ber Amtsdauer wirb 
mit einem öffentlichen Gottesbienft geschlossen. Die 
Sitzungen werben mit Gebet begonnen unb beenbet. Vor 
jeder Tagung werben bie Gemeinben bet Landeskirche 
aufgefordert, im Gebet bet Landessynode zu gedenken. 
Abgeordneter Schneider: Nur bas eine, ic glaube, 

sprachlich tlingt es besser, wenn wir in ber zweiten Linie
faßen: „...mindestens zu einer Tagung ...

Präsident Dr. Amhauer: Sc habe nichts dagegen.
Abgeordneter Schneider: Was bedeutet der Begriff: 

„öffentlicher Gottesdienst?" Heizt das Gemeindegottes- 
dienst, bei öffentlich gemeint ist, oder heizt das, das wir 
in bei „Charlottenruhe" Gottesdienst halten und durchaus 
auc Richtsynodale Zugang haben. Es ist wichtig, eine 
Klärung hierüber zu hören, damit bas im Protokoll fest- 
gelegt wird.

Oberkirchenrat D. Dr. Friedrich: Wenn es ein Gemeinde- 
gottesdienst wäre, hätten wir reingeschrieben: öffentlicher 
Gottesdienst, bet für jedermann zugänglich ist.

Abgeordneter Schneider: Sc erinnere mich aber einer 
Debatte fiber diese Frage auf einer der letzten Synoden, 
wo wir ausdrücklich den Wunsch hatten, dar bie Synode 
zu diesem Eröffnungsgottesdienst in bie Gemeinde ginge. 
Wir haben es auch so praktiziert in Langensteinbach, unb 
es ist auch sinnvoll m. E., dar man es so tun würbe. Wenn 
Gründe bagegen stehen, wäre es vielleicht gut, wenn wir 
bie hören würben. 3c erinnere mich baran, das seinerzeit 
bet Wille bet Synode zum Gemeindegottesdienst hin- 
zielte.

Präsident Dr. Amhauer: 3c wäre dafür, daß wir bie 
Sache lassen, bas lägt alles offen.

§ 9 ist bamit angenommen.
§ 10.
Abgeordneter Schweikhart lieft:
1 . Der Landessynode sind während einer Amtszeit vom 

Evang. Oberkirchenrat nach vorheriger Beratung im 
Erweiterten Evang. Oberkirchenrat vorzulegen: 
a) minbeftens zweimal ein Hauptbericht, ber übet 

alles wichtige, was auf kirchlichem Gebiet [eit ber 
Erstattung bes legten Hauptberichts vorgekommen 
ist, Rechenschaft gibt, 

b) minbeftens breimal
aa) bie Rechnungen übet bie unter Verwaltung 

bes Evang. Oberkirchenrats stehenden Stiftun- 
gen unb Nachweisungen ihres Vermögens- 
standes,

bb) bet Voranschlag ber allgemeinen Ausgaben 
unb Einnahmen fowie bie Nachweisung über 
bie Verwendung ber allgemeinen Einnahmen.

2 .Den Zeitpunkt biefer Vorlagen bestimmt ber Er- 
weiterte Evang. Oberkirchenrat.

Wortmeldungen liegen hierzu nicht vor. Sc schliesze 
baraus, bag ber Paragraph angenommen wirb.

Um 19.30 Uhr wirb bie Sitzung unterbrochen.

Nach ber Pause wirb bie Verhandlung mit ber Beratung 
bes § 11 fortgesetzt.

Abgeordneter Dr. Kuhn lieft § 11:
1. Wie ein Pfarrer feine Gemeinde, fo hat ber Landes- 

bischof bie Landeskirche unter Gottes Wort unb durch 
Gottes Wort zu leiten. Er kann in allen Gemeinden 
bet Landeskirche Gottesdienste unb geistliche Ver- 
Sammlungen abhalten.

2. Der Landesbischof erfüllt feinen Dienst ber Leitung 
dadurch, bag er
a) alle Diener im kirchlichen Amt unb bie Gemeinden 

brüderlich berät, belehrt, tröstet unb mahnt. In 
biefem Dienft wirb et von den theologischen Mit- 
gliedern bes Evang. Oberkirchenrats unb ben 
Kreisdekanen unterstützt;

b) orbiniert; Ordinationen kann er auc anbeten 
Pfarrern übertragen;

c) bie Pfarrer unb Dekane in ihr Amt nach ben gel- 
tenben gesetzlichen Bestimmungen beruft;

d) bie Vor- unb Weiterbildung bet Pfarrer geistlich 
ausrichtet;

e) barübet wacht, bag in Gottesdienst, Seelsorge unb 
Unterricht bas Evangelium richtig verkündigt 
wirb;

f) bie Kirchenvisitationen beaufsichtigt;
g) bie disziplinäre Aufsicht über bie Mitglieder bes 

Evang. Oberkirchenrats ausübt;
h) Hirtenbriefe erlägt;
i) besondere Gottesdienste anorbnet;
k) Kirchen einweiht;
1) kirchliche Gesetze verkündet;

m) bie von bem Dienstgericht Bestraften begnabigen 
kann.

3. Weitere Aufgaben sind in anbeten kirchlichen Gesetzen 
geregelt.

Abgeordneter Dr. Hahn: Darf ic fragen, ob in 3iff. e) 
bewugt auf bie Sakramentsverwaltung verzichtet worben 
ist. Vielleicht wegen ber Unionssituation? Sonst mügte 
bie Sakramentsverwaltung hinein. Es mügte bann heizen:

„bag... bas Evangelium richtig verkündigt unb bie 
Sakramente ihrer Stiftung gemäg verwaltet werden." 
Berichterstatter Abgeordneter Kley: 3c halte es für 

richtig, bag biefer Zusat hier angebracht wirb.
Berichterstatter Abgeordneter D. Dr. Dietze: 3c habe 

gar nichts gegen bie Einfügung bes Sakraments, möchte
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aber zu bebenfen geben, wie es wirft, wenn es nachher 
heizt:

„baß in Gottesdienst, Seelsorge unb Unterricht bas 
Evangelium richtig verkündigt unb bie Sakramente ihrer
Stiftung gemäß verwaltet werben."
Sm Unterricht ist vom Sakrament keine Rede. Es scheint 

mir nicht der rechte Platz zu sein.
Präsident Dr. Umhauer: Es müszte an die Spitze gestellt 

werden.
. daßBerichterstatter Abgeordneter D. Dr. v. Dietze: „..

in Gottesdienst, Seelsorge ... richtig vertünbigt wirb unb
bafe bie Sakramente richtig ihrer Stiftung gemäs verwaltet
werben."

Oberkirchenrat Dürr: Sc glaube, die Verwaltung der 
Sakramente ist ja ganz eindeutig durch die Agende, die 
non der Synode beschlossen ist, festgelegt, so das das nicht 
extra betont zu werden braucht. Es war auch in den 
früheren Verfassungen nicht mehr erwähnt, weil man
wuszte, etwa nach der Augustana, das zur rechten Ver-
fünbigung bie stiftungsgemäge Verwaltung bet Sakra- 

-mente gehört.
Abgeordneter Dr. Hahn: Man nahm bie Sakramente 

nicht so ernst, baran lag es.
Präsident Dr. Amhauer: Ihr Antrag, Herr Professor

Hahn, geht also bahin, baß in e) beigefügt wirb:
... „verkündigt wirb, unb baß bie Sakramente ihrer 
Stiftung gemäß verwaltet werben."

§ 11 wirb mit biefer Anderung einstimmig angenommen.
Abgeordneter Zitt lieft § 12:

Der Landesbischof vertritt bie Landeskirche im ge- 
famten kirchlichen unb im öffentlichen Leben. Die Be- 
Stimmung bes § 18 Abs. 2 i) bleibt unberührt.
§ 18 Abs. 2 i) helfet:

„Die Vertretung ber Landeskirche in allen Rechts- unb 
Vermögensangelegenheiten steht bem Oberkirchenrat 
zu."
§ 12 wirb einstimmig angenommen.
Abgeordneter 3itt lieft § 13:
1. Die (Ernennung bes Landesbischofs vollzieht ber (Er­

weiterte (Evang. Oberkirchenrat auf Grund einer 
Mehrheitswahl ber Landessynode. Bei ber Wahl 
müffen minbeftens brei Viertel aller Synodalen an- 
wesend fein. (Ein Einspruchsrecht bes Evang. Ober- 
kirchenrats nach § 8 dieses Gesetzes befiehl nicht.

2. Der Landesbischof wirb in einem öffentlichen Gottes- 
bienft in fein Amt eingeführt. Das Nähere wirb durch 
eine Verorbnung bes (Erweiterten (Evang. Oberkirchen- 
rats bejtimmt.

3. Der Landesbischof wirb auf Lebenszeit berufen. Auf 
fein Dienstverhältnis finben bie Bestimmungen für 
bas Dienstrecht ber Pfarrer finngemäß Anwendung.

4. Der Landesbischof tann fein Amt nieberlegen. (Er tritt 
bamit in ben Ruhestand.

Präfibent Dr. Umbauer: (Es ift also hier eine qualifizierte 
Mehrheit für bie Anwesenheit gefordert, nicht aber für bie 
Abstimmung. Es müffen brei Viertel ber Mitglieder ber 
Synode anwefenb fein, es entscheidet aber bann bie einfache 
Mehrheit. Darüber müßen wir klar fein.

Der Paragraph wirb einstimmig angenommen.
(Es folgt Abschnitt IV: Der (Erweiterte Evang. Ober- 

kirchenrat, § 14.
Abgeordneter Zitt lieft § 14:
1. Der (Erweiterte (Evang. Oberkirchenrat ift basjenige 

Organ ber Landeskirche, welches Mitglieder ber Lan- 
dessynode, bie Mitglieder bes (Evang. Oberkirchenrats 
unb bie Kreisbetane in ftänbiger Arbeit am Dienfte ber 
Leitung zusammenfaszt.

2. Der (Erweiterte Evang. Oberkirchenrat hat insbefonbere 
folgende Aufgaben:

a) er beschliesst norläufige kirchliche Gesetze, wenn diese 
dringend nötig und unaufschiebbar sind, die Ein- 
berufung der Landessynode aber nicht möglich ist 
ober sic durch die Unerheblichkeit der Sache nicht 
rechtfertigen lagt. Bei ihrer nächsten Xagung ift ber 
Landessynode bas Gesetz zur Entscheidung vorzu- 
legen. Lehnt sie es ab, fo tritt bas Gesetz nom Zeit- 
punkt bes Synodalbeschlusses an außer Kraft;

b) er ernennt ben Landesbischof auf Grund ber Wahl 
ber Landessynode;

c) er ernennt bie Mitglieder bes Evang. Oberkirchen- 
rats, ben Stellvertreter bes Landesbischofs sowie 
bas geschäftsführende rechtskundige Mitglied bes 
Oberkirchenrats nach Vorschlag bes Landesbischofs;

d) er entscheidet über Beschwerden gegen Verfügungen 
bes Evang. Oberkirchenrats gemäs § 16 Abs. 2;

e) er erfüllt bie in kirchlichen Gesetzen ihm zugewie- 
senen weiteren Aufgaben.

Abgeordneter Dr. Köhnlein: Es ift uns gejagt worben, 
dasz bas Beschlieszen non norläufigen Gesetzen eine feltene 
Sache ift. Deshalb halte ic es für richtig, das wir nicht 
gleich mit biejem Artikel beginnen, sondern mit bem Satz: 
„er ernennt ben Landesbischof"... unb nehmen 3iff. a) 
ans Ende; nach: „er erfüllt bie in kirchlichen Gesetzen ihm 
zugewiesenen weiteren Aufgaben"; ba sind wir bei ben 
Gesetzen unb fönnen Ziff. a) anschlieszen. Sonst sieht es so 
aus, als ob es bie wichtigste Aufgabe bes Oberkirchenrats 
wäre, norläufige Gesetze zu erlassen.

Präsident Dr. Amhauer: Das ift auch ber Fall.
Abgeordneter Schneider: Man tann ba verschiedener 

Meinung fein. — Darüber tann man reben. Keinesfalls 
aber barf bas jetzige a) hinter bas jetzige e) kommen; benn 
es muß doc eine im Paragraphen präzisierte Aufgaben- 
zuteilung fommen nor ben in e) zugeteilten „weiteten 
Aufgaben".

Landesbischof D. Vender: Cine sprachliche Sache unter 
2 c): „nach Vorschlag bes Landesbischofs", bas heizt 
besser: „auf Vorschlag"...

Abgeordneter Schneider: Ich würbe ein Mittel vor- 
schlagen, baß wir anfangen mit bem, was jetzt b) ist unb 
c) als bie beiben ersten, als brittes bann a) unb bann d) 
unb e) ftehen laffen. Das wäre m. E. ber Wertung nach 
einigermaßen sinnvoll.

Abgeordneter D. Dr. n. Dietze: Sc unterstütze ben An- 
trag, ben wir eben gehört haben.

Berichterstatter Abgeordneter Kley: 3c bitte, bie ur- 
sprüngliche Anordnung beizubehalten. Wenn es auch nur 
vorläufige kirchliche Gesetze sind, so ift es f 
gebenbe Befugnis, bie an ber Spitze ftehen mufe. (Es ent-

Doc Die gejet-

spricht bie Reihenfolge bet bei ber Landessnnode: a) bie 
Gesetze zu beschlieszen unb c) ben Landesbischof zu wählen.

Präfibent Dr. Umhauer: Weitere Wortmeldungen liegen 
nicht vor. Ic frage, ob bie Mehrheit bafür ift, bafe bie Rei- 
henfolge hier geänbert wirb. Wer also für bie Änderung von 
Synodale Schneider ift, ben bitte ich, die Hand zu er­
heben. — Wer ift dagegen?— Das ift bie offentsichtliche 
Mehrheit. Wir laßen also bie Reihenfolge.

Weitere Vorschläge sind nicht gemacht, lediglich baß an- 
ftelle bes Wortes „nach Vorschlag" „auf" Vorschlag ein- 
gesetzt wirb. Dagegen werben fich keine Bedenken erheben, 
bas ift sprachlich auch schöner. Ic ftelle fest, baß bas fo ift. 
— Wird Widerspruch gegen § 14 erhoben? — Das ift nicht 
ber Fall.

§ 15.
Abgeordneter Schweikhart lieft:
1. Der (Erweiterte (Evang. Oberkirchenrat besteht aus bem 

Landesbischof, bem Präfibenten ber Landessynode, 5 
von ber Landessynode zu wählenden Synodalen, ben 
Mitgliedern bes Oberkirchenrats unb ben Kreis- 
betanen.
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2. Der Landesbischof kann außerdem ein Mitglied ber 
Evang.-theol. Fakultät ber Universität Heidelberg in 
ben Erweiterten Evang. Oberkirchenrat berufen. Es hat 
bie gleichen Pflichten unb Siebte wie bie synodalen 
Mitglieder.

Erheben sic Bedenken gegen biefe Bestimmung? — Das 
ift nicht ber Fall. Der Paragraph ist angenommen.

Abgeordneter Schweikhart lieft ben § 16.
1. Den Vorsitz führt bet Landesbischof; fein Stellver- 

tretet ift ber Präsident bet Landess ynode.
2. Bei Entscheidungen übet Beschwerden gegen Ver- 

fügungen bes Evang. Oberkirchenrats, fowie bei Ent- 
scheidungen über bie Zurruhesetzung von Geistlichen sic hier bei bem nunmehrigen Absatz 3 um eine ganz be- 
auf Grund bes § 2 Biff. 3, 4 unb 5 bes Gesetzes, bie [
Zurruhesetzung unb bie Ruhestandsbezüge bet Geist- 
lichen betr., in ber Fassung bes Gesetzes vom 24. Oft. 
1951 (1Bl. 6. 57) führt ben Vorsitz bet Präsident bet 
Landessynode, bet auch bie Entscheidung unterfertigt. 
Bei Entscheidungen über Beschwerden gegen Ver- 
fügungen bes Evang. Oberkirchenrats haben nur bie 
synodalen Mitglieder bes Erweiterten Evang. Ober- 
kirchenrats Stimmrecht. Der Abstimmung kann eine 
gesonderte Beratung bet Stimmberechtigten voraus- 
gehen.

3. Der Landesbischof ist berechtigt, auch in anbeten 
Fällen ben Vorsitz an ben Präsidenten ber Landes- 
synode zu übertragen.

4. Der Erweiterte Evang. Oberkirchenrat ift beschlusz- 
fähig, wenn mehr als bie Hälfte aller Mitglieder unb 
darunter mindestens 4 synodale Mitglieder anwesend 
sind.

5. Der Vorsitzende bes Erweiterten Evang. Oberkirchen- 
tats kann über einen schriftlich begrünbeten Antrag, 
wenn Eile not tut unb bie alsbaldige Einberufung 
einet Sitzung bes Erweiterten Evang. Oberkirchenrats 
untunlich ift, schriftlich abstimmen lassen. Det Antrag 
ist angenommen, wenn mehr als bie Hälfte unb dar- 
unter mindestens 4 synodale Mitglieder zugestimmt 
unb nicht wenigstens 2 Mitglieder binnen einet Woche 
mündliche Beschlußfassung verlangt haben.

Präsident Dr. Amhauer: Zu dieser Bestimmung möchte 
ic nur eines fagen: Es ift hier in Abs. 2 ein Gesetz ge- 
nannt, bas bie Zurruhesetzung unb bie Ruhestandsbezüge 
ber Geistlichen erwähnt, bas nicht verfassungsrechtlichen 
Charakter hat. Ic möchte Wert barauf legen, bag wir im 
Protokoll festlegen, das durch bas Zitat dieses Gesetzes hier 
in einet verfassungsrechtlichen Bestimmung ber Charakter 
bes Gesetzes als gewöhnliches Gesetz nicht geänbett wirb, 
fo bag es alfo mit einfacher Mehrheit geänbett werben 
tann. Dasselbe wirb später nochmals praktisch werben in 
§ 18 3iff. 2 p), wo es heiszt:

„Die Dienstentlassung unftänbiger Geistlicher gemäß
§ 15 bet Pfarrkandidatenordnung."

Das ift nur eine Ordnung, nicht Gesetz, soll alfo nicht 
einen höheren Charakter bekommen dadurch, bag fie hier 
im Verfassungsgesetz erwähnt wird.

Abgeordneter Kley: Sc schlage folgende redaktionelle 
Änderung vor:

In Absatz 2 sollte nut bie Vorsitzfrage behandelt werben, 
unb in Absatz 3 bie Frage bet Beschwerdeinstanz. Es wür- 
ben bann Absatz 2 Satz 1 von „Bei Entscheidungen" bis 
„unterfertigt", unb Abs. 3 beginnend: „Det Landesbischof" 
bis „übertragen" zu Abs. 2 zusammengefazt, unb Abs. 2 
Sat 2 von „Bei Entscheidungen Übet Beschwerden" bis 
„vorausgehen" zu Absatz 3 zusammengefazt wetben. § 16 
Abs. 2 lautet bann:

Bei Entscheidungen übet Beschwerden gegen Verfü- 
gungen bes Evang. Oberkirchenrats, fowie bei Entschei- 
bungen übet bie Zurruhesetzung von Geistlichen usw.... 
führt ben Vorsitz bet Präsident bet Landessynode, bet

auch die Entscheidung untetfertigt. Der Landesbischof ift 
berechtigt, auch in anbeten Fällen ben Vorsitz an ben 
Präsidenten ber Landessynode zu übertragen.
Jetzt kommt Absatz 3:

Bei Entscheidungen übet Beschwerden gegen Ver- 
fügungen bes Evang. Oberkirchenrats haben nut bie 
synodalen Mitglieder bes Erweiterten Evang. Ober- 
kirchenrats Stimmrecht. Der Abstimmung kann eine ge- 
sonderte Beratung ber Stimmberechtigten vorausgehen. 
Präsident Dr. Umhauer: Ic hatte biefe ünderung tat- 

sächlic für besser.
Berichterstatter Abgeordneter D. Dr. 9. Dietze: Da es

sonders wichtige und neue Regelung handelt, bitte ic um 
Klärung darüber, wie es mit dem Stimmrecht des Mit-
glieds des Erweiterten Evang. Oberkirchenrats ist, das als 
Mitglied bet Evang.-theol, Fakultät bet Universität Heidel- 
berg in ben Erweiterten Oberkirchenrat berufen worden 
ist. Es heizt ba ausdrücklich, es hat bie gleichen Pflichten 
unb Rechte wie bie synodalen Mitglieder. Ic fasse es so 
auf, unb ic möchte es auch so geklärt haben, daß es nuc 
bei ben Entscheidungen übet Beschwerden gegen Ver- 
fügungen bes Oberkirchenrats mit stimmberechtigt ist.

Prusident Dr. Umhauer: Ic halte bas für selbstver- 
ständlich, abet es wird auch notwendig fein, dar hier vor- 
gesorgt wird für ben Fall bet Stimmengleichheit. Wir 
können ba nicht fügen, es ift dazu kein Beschluß vorhanden. 
Es muß für ben Fall von Stimmengleichheit eine Stimm- 
entscheidung gegeben werden. 3c empfehle, das bann bet 
Vorsitzende ben Ausschlag gibt.

Abgeordneter Schneider: Ic möchte doch noch einmal 
auf bie Anregung bes Herrn von Dietze zurückkommen. Der 
Begriff synodale Mitglieder ift doch feststehend, nämlich 
daß sie entweder durch Wahl oder Berufung Mitglieder 
bet Synode geworben sind. Sch stelle bie Frage, ob es nicht 
heizen sollte: „haben nur bie synodalen Mitglieder ober 
bie gleichberechtigten". Es könnte doch hier zu einet Mei- 
nungsverschiedenheit kommen. Die synodalen Mitglieder 
sind in Unterschied gegenüber ben beamteten Mitgliedern
bes Evang. Oberkirchenrats gejett. — 3c würde vor-
schlagen, daß gefagt wirb:

„Bei Entscheidungen übet Beschwerden... haben nut 
bie synodalen Mitglieder bes... fowie bas berufene 
Mitglied ber Synode Stimmrecht."

Abgeordneter D. Dr. v. Dietze: Ic nehme an, bag wit 
alle dahin einig sind, das bas Mitglied von ber Theol. 
Fakultät bet Universität Heidelberg mit stimmberechtigt 
wirb, unb bag es zweitens als erwünscht angesehen wirb, 
bas noch ausdrücklich klarzustellen. Ic schlage vor, bag 
wir bas im § 15 tun, wo es heizt am Schlug: „Es hat 
bie gleichen Pflichten unb Rechte wie bie synodalen Mit- 
glieder (unb nun weiter): auch in ben fällen bes § 16 
Abs. 3." — Damit ist, glaube ich, alles klar.

Abgeordneter Dr. Uhrig: Ic glaube, es kann auch auf 
anbere Art doch einfach gemacht wetben. Nach § 3 beruft 
ber Landesbischof ein Mitglied bet Theol. Fakultät in bie 
Synode unb normalerweife doch wohl bann, wenn et von 
biefer Bestimmung desselben Paragraphen (gebrauch macht, 
in ben Erweiterten Oberkirchenrat.

Landesbischof D. Bender: Damit ift nicht gesagt, bag 
bas in ben Erweiterten Oberkirchenrat berufene Mitglied 
identisch ift mit bem in bie Synode berufenen.

Abgeordneter Dr. Kuhn: Ic bin wiederholt gefragt 
worben, ob gegen Verfügungen bes Oberkirchenrats es nut 
ein Rechtsmittel gebe unb zwar bas bet Beschwerde, unb 
ob bann ber Rechtsweg ausgeschlossen fei. Dies veranlagt 
mich, barauf hinzuweisen, bag nach § 137 a) gegen Ent- 
scheidungen kirchlicher Behörden eine Klage vor bem kirch- 
lichen Verwaltungsgericht möglich ist. Es beschränkt sic
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alfo ein Rechtsmittel nicht auf eine Beschwerde allein, son- 
bern es fann auch eine Klage vor bem kirchlichen Ver- 
waltungsgericht erhoben werben.

Präsident Dr. Amhauer: Ic frage, ob nun ber § 16 mit 
diesen Anderungen gebilligt wirb? — Das scheint bet Fall 
zu fein; ic stelle es feft.

Es folgt § 17.
Abgeordneter Schweikhart lieft:

Die Mitglieder bes Erweiterten Evang. Oberkirchen- 
rats finb über wichtige Ereignisse in ber kirchlichen Lei- 
tung auf bem laufenden zu halten. Auf Verlangen ift 
ihnen über alle Angelegenheiten Ausfunft zu geben. Sie 
finb befugt, Einsicht in bie Aften zu nehmen. Sie haben 
bas Recht, ben theologischen Prüfungen beizuwohnen.
Wortmeldungen liegen nicht vor. Scschliesze daraus, 

baft alle Synodale einverstanden finb.
Nächster Paragraph.
Abgeorbneter Schweikhart lieft:

Der Evang, Oberkirchenrat. § 18.
1. Der Evang. Oberkirchenrat bient bet Leitung durch 

bie laufende Verwaltung ber Landeskirche. Er ift zu- 
ftänbig für alle Dienstgeschäfte, foweit biefe nicht 
einem anberen Organ bet Kirchenleitung zugewiesen 
finb.

2. Dem Evang. Oberkirchenrat obliegt insbefonbete
a) bie Unterstützung bes Landesbischofs bei bet geist- 

lichen Leitung ber Landeskirche,
b) bie Pflege unb Förderung einet organischen Ver- 

binbung mit bet Evang. Kirche in Deutschland unb 
ihren Gliedkirchen,

c) bie oberste Leitung bes Religionsunterrichts in 
Kirche unb Schule,

d) bie Aufsicht übet bie Tätigkeit ber Bezirkssynoden 
unb bie Erteilung bes Bezirkssynodalbescheides,

e) bie Anorbnung unb Verbescheidung von Kirchen- 
visitationen, auszerordentlichen Kirchenvisitationen 
unb von Defanatsvifitationen,

f) bie Aufnahme ber Theologiestudenten, bie ßeitung 
ber theologischen Prüfungen unb bie Aufnahme bet 
Kandidaten unter bie Pfarrkandidaten ber Landes- 
kirche auf Grund beftanbener Prüfungen,

g) bie Aufnahme von Theologen unter bie Pfarrer 
ber Landeskirche,

h) bie Ausübung bet Befugnisse, bie ber Kirche in Be- 
zug auf bas Praktisch-theol. Seminar zustehen,

i) bie Vertretung ber Landeskirche in allen Rechts- unb 
Vermögensangelegenheiten,

k) bie Wahrung unb Weiterbildung ber gesa nten 
kirchlichen Ordnungen im Rahmen bet Verfassung 
unb ber Kirchengesetze,

1) bie Erlassung von Verwaltungsverordnungen,
m) bie Einstellung, Ernennung, Beförderung, Zurruhe- 

setzung unb Entlassung ber kirchlichen Beamten 
'unb Angestellten,

n) bie disziplinäre Aufsicht über bie Amtsführung 
unb ben Wandel ber Geistlichen unb Kirchenbeam- 
ten mit Ausnahme bet Oberkirchenräte, bie bem 
Landesbischof unterstehen (vgl. § 11, Abf. 2 g),

o) bie Erfennung von Dienftftrafen gemäft bet Diszi- 
plinarordnung ber Evang. Kirche in Deutschland,

p) bie Dienstentlassung unftänbiger Geistlicher gem.
§ 15 ber Pfarrkandidatenordnung,

q) bie Aufsicht über bie Verwaltung bes örtlichen 
Kirchenvermögens unb bas Recht ber Vertretung 
bet Kirchengemeinden, bie ihre Rechte ungenügenb 
wahrnehmen,

r) bie Verwaltung bes Vermögens ber Landeskirche 
unb ber unmittelbaren Fonds wie auch ber 
Pfründen,

s) bie Anorbnung von Landeskollekten,

t) bie Aufsicht über bas kirchliche Bauwesen,
u) bie Entscheidung über Beschwerden gegen Verfü- 

gungen ber unteren kirchlichen Dienststellen,
v) bie Vorbereitung ber Tagungen ber Landessynode 

unb bie Ausarbeitung bet Gesetzentwürfe.
Die Synode ist mit biefem Paragraphen einverstanden.

Wir kommen zu § 19.
Abgeordneter Schweikhart lieft:
1. Der Evang. Oberkirchenrat besteht aus dem Landes- 

bischof und aus theologischen und rechtskundigen Mit- 
gliedern. Ein theologisches Mitglied ist der ständige 
Stellvertreter des Landesbischofs, ein rechtskundiges 
Mitglied verantwortlich für den geordneten Ablauf 
der Verwaltungsgeschäfte.

2. Die Oberkirchenräte werben auf Vorschlag bes Landes- 
bischofs durch ben Erweiterten Evang. Oberkirchenrat 
auf Lebenszeit ernannt. Sie werben in einem öffent- 
lichen Gottesdienst in ihr Amt eingeführt. Das Nähere 
wirb durch eine Verordnung bes Erweiterten Evang. 
Oberkirchenrats bestimmt. Beim Eintritt in ihr Amt 
nimmt ber Landesbischof ihnen folgende Verpflichtung 
ab:

„3c gelobe vor Gott, das ic bie Grundordnung unb 
bie Gesetze ber Vereinigten Evang.-prot. Landes- 
kirche Badens unverbrüchlich halten, für ihre Wah- 
rung unb ihren Schutz jederzeit mit aller Kraft 
eintreten unb meines Amtes mit aller Gewissen- 
haftigkeit, Unparteilichkeit unb Gerechtigkeit walten 
werde."

3. Auf bas Dienstverhältnis bet theologischen Mitglieder 
bes Evang. Oberkirchenrats finben bie Bestimmungen 
bes Dienstrechtes für Pfarrer sinngemäß Anwendung. 
Das Dienstverhältnis ber rechtskundigen Mitglieder 
bes Evang. Oberkirchenrats richtet sic nach bem kirch- 
lichen Beamtenrecht.

4. Der Landesbischof fann Mitglieder bes Evang. Ober- 
kirchenrats aus dringenden Gründen bes Dienstes nach 
Anhörung bes Erweiterten Evang. Oberkirchenrats in 
ben Ruhestand versetzen. Mitglieder bes Evang. Ober- 
kirchenrats sind auf ihren Antrag vom Landesbischof 
in ben Ruhestand zu versetzen. Eine weitere Ver- 
wendung regelt ein besonderes kirchliches Gesetz.

Abgeordneter Dr. Hahn: Es scheint mit notwendig, dasz, 
wenn es in Ziffer 4 geheiszen hat, das Mitglieder bes 
Evang. Oberkirchenrats auf ihren Antrag vom Landes- 
bischof in ben Ruhestand zu versetzen finb, es hier analog 
heiszen musz, das ber Erweiterte Evang. Oberkirchenrat 
beteiligt wirb, wenn bet Landesbischof einen Oberkirchen- 
rat in ben Ruhestand versetzt. Es fönnte bet Fall eintreten, 
dasz ein Mitglied bes Oberkirchenrats unbegründet bie 
Versetzung in ben Ruhestand verlangt.

Präsident Dr. Amhauer: Ic bin ber Auffassung, dar 
hier bas Prinzip berührt wirb. Wir stehen auf bem Stand- 
punkt, bie Mitglieder bes Evang. Oberkirchenrats finb be- 
fonbets vertraute Mitarbeiter bes Landesbischofs unb 
müffen bas fein. Ohne dasz ber Landesbischof Vertrauen 
in sie hat, können fie ihr Amt nicht ausüben. Umgekehrt 
fann man auch ben Mitgliedern bes Oberkirchenrats nicht 
zumuten, mit einem Landesbischof zusammenzuarbeiten, 
mit bem fie aus irgendwelchen grundsätzlichen Erwägungen 
heraus nicht arbeiten können ober zu können glauben. 3c 
fann mir nicht benfen, welche Bedeutung nun bas Votum 
bes Erweiterten Evang. Oberkirchenrats haben foil, wenn 
ein Mitglied bes Oberkirchenrats sagt, ic fann nicht mehr 
in biefer Stellung tätig fein, ic will in ben Ruhestand 
treten. Was foil bann ber Erweiterte Evang. Oberkirchenrat 
machen? Soll et fagen: bitte, gib bie Gründe genau an, 
aus benen bu in ben Ruhestand treten willft. Ic glaube, 
bas geht über bie Kompetenz bes Erweiterten Oberkirchen- 
rats hinaus. Ic habe auch nicht bie Sorge, baft ein Mit-
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glied bes Oberkirchenrats beswegen, weil er bann nichts 
mehr zu tun braucht, wenn er im Ruhestand ift, in ben 
Ruhestand treten wirb, fonbern ic habe bas Vertrauen 
in bie Herren, dasz fie wirklich nur triftigen Gründen 
folgen werben. Im übrigen wirb ja bann burch ein Gesetz 
geregelt, bas vorbehalten ift, ob unb in welcher Weise sie 
anderweitig verwendet werben.

Man fönnte natürlich auch fagen ftatt „in ben Ruhe- 
ftanb versetzt" in ben „Wartestand", unb bann wären fie 
schon fraft biefer Bestimmung verpflichtet, ein Amt, bas 
man ihnen anfinnt unb fraft ihrer Vorbildung ansinnen 
barf, zu übernehmen. Aber bas fann ja in bem Gesetz ge- 
regelt werben, bas vorgesehen ift. Ich würbe deshalb vor-

Run barf ich vielleicht nochmals auf bie Frage ber Be- 
schwerdeentscheidungen im § 16 zurückkommen. Da ift, 
glaube ich, auf meine Frage, wie bas bei Stimmengleich- 

schlagen, Herr Professor, das wir von einer Anbetung heit fein foil, noch nicht verfügt worben. Auch bort müszte 
Umgang nehmen. '**‘* t * .** ..

Abgeordneter Schneider: 3c möchte eine Frage an Sie 
richten: Wir haben feine Bestimmung, nach welcher einer 
ber Herren, ber im Oberkirchenrat ift unb — fagen wir 
mal — bann eine Zusammenarbeit mit bem Landesbischof 
unb mit ber Mehrheit bes Oberkirchenrats erschweren ober 
unmöglich machen würbe, zu veranlassen wäre auszu- 
scheiden. (Zuruf Abg. D. Dr. v. Dietze: Der Landesbischof 
fann ihn entlassen; steht ausdrücklich ba.) — Sst bas nur 
in ber Verantwortung bes Landesbischofs gelegen?

Abgeordneter D. Dr. v. Dietze: Nac Anhörung bes Er- 
weiterten Evang. Oberkirchenrats.

Landesbischof D. Bender: Das ift ja eine ber Bestim- 
mungen, an denen sic unfete Brüder braugen storzen unb 
in ber fie eine unzulässige Stärfung bes Bischofsamtes 
sehen. Sch wäre dankbar, wenn bie Synodalen erfahren 
würben, was im Kleinen Verfassungsausschusz zu biefer 
Bestimmung geführt hat.

Oberkirchenrat D. Dr. Friedrich: Schon in ben Gesetzen 
von 1933 ift ber Sat aufgenommen, dasz ber Landesbischof 
einen Oberkirchenrat aus wichtigen Gründen bes Dienftes 
in ben Ruhestand versetzen fann. Unb hier fehrt bas wie- 
ber. Sine solche Bestimmung ift unerläszlich; benn bas 
Verhältnis zwischen Landesbischof unb Mitgliedern bes 
Oberkirchenrats muß ein Verhältnis fein, bas auf gegen- 
feitigem Vertrauen unb auf übereinstimmender Grund- 
haltung beruht. Es ift schlechterdings nicht möglich, das 
ber Oberkirchenrat feine Arbeit verrichtet unb dasz ber 
Landesbischof in feinem geistlichen Amt wirft, wenn in 
biefem Oberkirchenrat ein Mitglied ift, bas nach ber theo- 
logischen ober rechtlichen Seite hin eine grundsätzlich anbere 
Einstellung hat, fo dasz bei jeber einzelnen Sache, bie be- 
banbelt wirb, sofort Gegensätze auftreten, bie jedesmal 
unb immer wieber Schwierigfeiten bringen. Das ift un- 
erträglich für biefes Gremium unb infolgebeffen musz bie 
Möglichkeit geschaffen fein, hier wieber eine gewisse Homo- 
genität herzustellen. Das ift nicht eine Steigerung ber 
Macht bes Landesbischofs, fonbern bas ift bie Garantie 
bafür, das bie Leitung, das ber Oberkirchenrat eben 
fruchtbar unb erfolgreich arbeiten fann.

Landesbischof D. Bender: Vielleicht hilft es beforgten 
Gemütern, wenn fie sic ben in biefer Bestimmung vor- 
gesehenen Vorgang ganz fonfret vorstellen. Die Abberufung 
eines Oberkirchenrats hat fo tiefgreifenbe Folgen, dasz ein 
Misgriff des Landesbischofs fein Verhältnis zum Kolle- 
gium bes Oberkirchenrats, zum Erweiterten Oberkirchen- 
rat, zur Synode unb weit barüber hinaus zur ganzen 
Äirche zu einem unhaltbaren werben lassen mu&. Die Ab- 
berufung eines Oberkirchenrats durch ben Landesbischof 
bleibt ein Grenzfall; als solcher aber musz er in einer 
Kirchenordnung vorgesehen werben.

Präsident Dr. Amhauer: Wortmeldungen liegen nicht 
mehr vor. 3c [telle fest, daß bie Bestimmung angenommen 
ist.

Wir kommen nun zu § 20.
Abgeordneter Schweikhart liest:
1. Den Vorsitz im Evang. Oberkirchenrat führt der Lan- 

desbischof und im Falle [einer Verhinderung [ein 
ständiger Stellvertreter und im Falle von dessen Ver- 
hinderung das rechtskundige geschäftsleitende Mitglied.

2. Der Evang. Oberkirchenrat faszt feine Entschliezungen 
durch Mehrheitsbeschluß. Bei Stimmengleichheit ent- 
scheidet die Stimme des Vorsitzenden.

§ 20 wird ohne Aussprache gebilligt.

bereits geschrieben werden: „Bet Stimmengleichheit ent- 
scheidet die Stimme des Vorsitzenden."

Abgeordneter Kley: 3c glaube, dasz eine solche Be- 
[timmung in bie Geschäftsordnung gehört, sonst müszten 
wir wohl bei ber Landessynode auch eine solche Bestim- 
mung aufnehmen. Dort wirb es wohl auch in ber Ge- 
schäftsordnung festgelegt [ein.

Präsident Dr. Umhauer: 3c glaube nicht. Bei ber 
Landessynode i[t es ganz tlar. Es entscheidet bie Landes- 
synode nach Mehrheit. Wenn feine Mehrheit ba ist, ist 
fein Beschluß ba. Es heiszt:

„Ein Beschluß fommt nur zustande dadurch, dasz bie 
Mehrheit ber Stimmen einer Verordnung zustimmen."

Aber bei Beschwerdeentscheidungen fann man fein 
Vakuum lassen, es muß eine Entscheidung ergehen. Ic 
meine, wir müszten in § 16 Abs. 3 hineinschreiben hinter 
bas Wort „Stimmrecht":

„Bei Stimmengleichheit entscheidet bie Stimme bes
Vorsitzenden."

Und bann geht es weiter: „Der Abstimmung fann... 
vorausgehen."

Die Synode i[t bamit einverstanden.
Nun fämen wir zu Abschnitt VI: Die Gesetzgebung ber 

Kirche.
§ 21.
Abgeordneter Schweikhart lieft § 21:
1. Die Gesetzgebung hat bas Recht ber Äirche zur Geltung 

zu bringen.
2. Das Recht ber Kirche muß sic in feinen Grundsätzen 

an ber Heiligen Schrift nach bem Verständnis bet in 
ber Unionsurkunde aufgeführten Bekenntnisschriften 
ausrichten.

3. Der Bekenntnisstand fann nicht auf bem Wege ber 
Gesetzgebung festgelegt werben. Er ift vielmehr Grund 
unb Grenze ber Gesetzgebung.

Abgeordneter Dr. Hahn: Eine Frage: Wenn unter Zif- 
fet 3 steht „Der Bekenntnisstand fann nicht auf bem Wege 
ber Gesetzgebung festgelegt werben“, wie ift bie Union in 
Baden zustandegekommen?

Oberkirchenrat D. Dr. Friedrich: Die Union ift zustande- 
gefommen burch eine Vereinbarung zwischen ben beiben 
Kirchen.

Abgeordneter Dr. Hahn: War bas nicht im Wege ber Ge-setzgebung?
Oberkirchenrat D. Dr. Friedrich: Es wat Beschluss einer 

Synode, nicht ein Gesetz. Herr Professor Hahn, ist Ihnen 
nicht ber Sat befannt, er steht in jeder Kirchenverfassung, 
dasz bas Bekenntnis nicht Gegenstand ber Gesetzgebung ift.

Landesbischof D. Bender: Es fommt Prof. Hahn wohl 
nur barauf an, zu erfahren, ob § 21 Ziff. 3 bedeutet, dasz bie 
Bekenntnisgrundlage ber Äirche faktisch unveränderlich ift, 
weil „sie Grund unb Grenze ber Gesetzgebung" ift. 3c bitte 
um Meinungsäuszerung bes Kirchenjuristen batüber, ob es 
richtig ift, dasz eine Änderung bes Bekenntnisstandes nur 
von einer befonberen, zu biefem Zweck einberufenen Synode 
durch einstimmigen Beschluz erfolgen fann?

%
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Oberkirchenrat D. Dr. Friedrich: Es wirb allgemein in 
ber Kirchenrechtslehre angenommen.

Abgeordneter Haus: Wie ist bann bas möglich gewesen, 
bie Ältesten auf bie Barmer Bekenntniserklärung zu ver- 
pflichten?

Landesbischof D. Bender: Das ist deshalb möglich, weil 
bie Barmer Theologische Erklärung nicht bie Bedeutung 
eines kirchlichen Bekenntnisses hat unb barum ber Bekennt- 
nisstand unserer Landeskirche durch bie Aufnahme dieser 
Barmer Erklärung feine Erweiterung erfährt.

Eine Klärung erfordert aber bie Frage, ob bie Altesten 
auf bie Barmer Erklärung verpflichtet werben sollen, wäh- 
renb bie künftigen Pfarrer bei ihrer Ordination nicht auf 
fie verpflichtet werben. Diese Frage bewegt Pfarrer unb 
Laien gleicherweise.

Präsident Dr. Amhauer: Widerspruch erhebt sic nicht.
§ 21 ist angenommen.

§ 22.
Abgeordneter Schweikhart lieft:

Durch Gesetze werben insbesondere eingeführt
a) bie Grundordnung (Verfassung) ber Landeskirche,
b) bie Ordnung des kirchlichen Amtes,
c) bie Ordnung bes kirchlichen Lebens einschlieszlic ber 

Gottesdienstordnung,
d) bie Ordnung ber kirchlichen Zucht,
e) bie Ordnung ber Visitation (bes Besuchsamtes).
Abgeordneter Kühlewein: Sc möchte fragen, ift bamit 

schon beftimmt, bag biefe Ordnungen fommen unb einge- 
führt werben müssen.

Abgeordneter D. Dr. o. Dietze: Wenn fie fommen, muß 
ein Gesetz gemacht werben.

Präsident Dr. Amhauer: Sc persönlich bin ber Auf- 
fassung, dasz bas ein Gebot bes Leitungsgesetzes ift, das 
wir gezwungen finb, bas zu machen. Allerdings haben wir 
Zeit, es ift feine Frist gesetzt.

Landesbischof D. Bender: Es ift bie Frage, ob bas bet 
Sinn ber Gesetzgebung gewesen ift, Sch meine, fie werben 
Gegenftanb eines Gesetzes, b. h. wenn solche Ordnungen 
fommen, bann fönnen fie nur auf bem Wege ber Gesetz- 
gebung eingeführt werben.

Präsident Dr. Amhauer: Dann würbe ic sagen: „fönnen 
nur eingeführt werben durch Gesetze", nicht auf anberem 
Weg, nicht durch Verordnung, sondern nur auf gesetzlichem 
Wege.

Landesbischof D. Bender:„Nur durch Gesetze fönnen ins- 
befonbere eingeführt werben...“

Präsident Dr. Amhauer: Erhebt sic Widerspruch gegen
bie Fassung:

„Nur durch Gesetze fönnen insbesondere eingeführt 
werben: a) bis e)

wie hier geschrieben steht? Das ift nicht ber Fall. § 22 ift 
angenommen.

§ 23.
Abgeordneter Schweikhart lieft:

Kirchengesetze werben von ber Landessynode beschlossen 
auf Grunb von Gesetzesentwürfen, bie entweber oon bem 
Erweiterten Evang. Oberkirchenrat ober aus ber Mitte 
ber Landessynode eingebracht werben. Andern bie Gesetze 
bie Grunborbnung, fo bebürfen fie einer Mehrheit von 
zwei Drittel ber Synodalen bei Anwesenheit von minde- 
ftens brei Viertel aller Synodalen.
Abgeordneter Dr. Ahrig. Ic werbe auch hier gegen bie 

Bestimmung, brei Viertel aller Synodalen müßten an- 
wefenb sein, stimmen, um meinem Widerspruch gegen diese 
Bestimmung, bie zu sehr einengt, auch hier Ausdruck zu 
geben.

Präsident Dr. Amhauer: Herr Dr. Uhrig, Ihre Auffassung 
gebt also dahin, daß feine Anwesenheitsmindestzahl vor- 
geschrieben werben soll.

Abgeordneter Dr. Uhrig: Die übliche von zwei Drittel 
ber Synodalen, feine befonbere.

Präsident Dr. Amhauer: Also Sie stellen ben Antrag: 
Es sollen bie Worte „bei Anwesenheit oon minbeftens brei 
Viertel aller Synodalen" gestrichen werben. Dies ift ein 
Abänderungsantrag. Wird er weiter unterstützt? — Das 
ift nicht ber- Fall.

§ 23 wirb mit allen gegen eine Stimme angenommen.
Nächster Paragraph:
Abgeordneter Schweikhart lieft § 24:

1. Die Gesetze werben oon bem Landesbischof durch 
Unterschrift vollzogen unb oon ihm im Gesetzes- unb 
Verordnungsblatt ber Landeskirche verkündet. Sie treten, 
wenn in bem einzelnen Gesetz nichts anberes beftimmt 
ift, mit bem 8. Tage nach bem Ausgabetage bes Gesetzes- 
unb Verordnungsblattes in Kraft.

2. Die Bestimmung bes § 8 biefes Gesetzes bleibt un- 
berührt.
Präsident Dr. Amhauer: Das ift bas Einspruchsrecht bes 

Oberkirchenrats.
Erhebt sic Widerspruch gegen biefe Bestimmung? — Das 

ift nicht ber Fall. Sie ift angenommen.
Nun fommen wir zu VII „Übergangsbestimmungen".

§ 25.
Abgeordneter Schweikhart lieft:
1. Dieses Gesetz tritt am .... 1953 in Kraft.
2. § 4 gilt auch für bie zur Zeit im Amt befindliche Landes- 

synode.
3. Der Abschnitt IV ber Kirchenverfassung, bas Kirchliche 

Gesetz oom 1. 6./1. 7. 1933 über ben vorläufigen Umbau 
ber Kirchenverfassung (VBI. S. 69/82) unb bas Kirchl. 
Gesetz oom 1. 6./1. 7. 1933 über bie Zuständigkeit bes 
Landesbischofs, bes Oberkirchenrats unb bes Erwei- 
terten Eoang. Oberkirchenrats (1%1. S. 71/82) fowie 
alle anderen zur Abänderung oon Bestimmungen bes 
Abschnitts IV ergangenen Gesetze treten, foweit bies 
noch nicht ber Fall ift, auszer Kraft.

4. § 30 ber Wahlordnung erhält folgenbe Fassung: 
Die Landessynode befteht aus:
a) ben oon ben Bezirkssynoden zu wählenden Altesten, 

wobei bie Bezirkssynoden Karlsruhe-Stadt unb 
Mannheim je 3, bie Bezirkssynoden Wforzheim- 
Stabt, Heidelberg unb Freiburg je 2 Alteste, unb 
bie übrigen Bezirkssynoden je 1 Altesten wählen,

b) Pfarrern, wobei bie Bezirkssynoden Karlsruhe- 
Stabt, Mannheim, Vforzheim-Stadt, Heidelberg 
unb Freiburg je 1, bie übrigen Bezirkssynoden je 
2 zusammen einen Pfarrer wählen,

c) 10 oom Landesbischof nach Anhörung bes Erwei- 
terten Eoang. Oberkirchenrats zu berufenben Sono- 
dalen, baoon 1 Mitglied bet Evang.-theol. Fakultät 
ber Unioerfität Heidelberg. Diefe zu berufenben 
Synodalen müssen bie Befähigung zum Ältesten- 
amt haben, foweit sie nicht Pfarrer sind.

5. In § 31 Ab". 1 ber Wahlordnung ift hinzuzufügen:
Bei ber Berechnung bes Drittels (§ 30 Buchst, a) ift bie 
Zahl erforderlichenfalls aufzurunden.

6. Der Eoang. Oberkirchenrat wird mit ber Durchführung 
biefes Gesetzes beauftragt.

Darf ic zunächst eine kleine Formalität zur Sprache 
bringen. In § 24 ift bie Rede oom Gesetzes- unb Verord- 
nungsblatt ber Landeskirche, unb hi^r wirb in Abs. 3 immer 
nur oom Berorbnungsblatt gesprochen. 3c würbe vor- 
schlagen, ftatt „BBl.“ „GBBI.“ zu fagen, was fonft üb- 
licift.

Abgeordneter Dr. Uhrig: Da ift wohl auch noch ein Druck- 
fehler auf ber Borlage mit abgeschrieben. Das erfte Gesetz 
1933 steht auf Seite 69/82 unb bas zweite auf Seite 71/82. 
Das scheint ein Fehler zu fein. Falls es sic fo oerhält, 
würbe ich es für selbstverständlich halten, bah das bei ber
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Redaktion verbessert wirb. Diefe Ermächtigung wollen wir 
bem Oberkirchenrat geben.

Abgeordneter Dürr: Am ber Gerechtigkeit willen musz ich 
beantragen, das unter Ziff. 4 a) unb b) auch der Kirchen- 
bezirk Oberheidelberg eingefügt wirb. Denn er hat mehr 
Glieder als Freiburg unb als Pforzheim.

Abgeordneter Dr. Hahn: Wer heute nachmittag bie De- 
batte über bie Frage angehört hat, ob die gröszeren Stäbte 
eine größere Vertretung in ber Synode finben sollen ober 
nicht, bet hat gemerft, dasz wir uns hier an einem schwie- 
rigen Punkt befinden. Insbesondere derjenige, ber un- 
befangen ift unb weber ber einen noch der anbeten Gruppe 
angehört, hat bie Empfinbung, daß hier non beiben Seiten 
gewisse Interessen vertreten werben, bie schwer miteinanber 
in Einflang zu bringen finb. Man hat bie Empfinbung, das 
bie fleineren Bezirke es nicht einsehen, dasz beftimmte grosrze 
Bezirke herausgenommen werben sollen nach einem ver- 
hältnismäzig willkürlichen Auswahlverfahren.

3c frage, ob ein Vermittlungsvorschlag möglich ift, wenn 
man eine Bestimmung übernähme, wie sie anbere Kirchen- 
orbnungen vorsehen, bie eine zahlenmäsrzig ganz beftimmte 
Grenze feftlegen. Wenn bie Mitgliedschaft eines Kirchen- 
bezirks — fagen wir — bie Hunderttausendgrenze über- 
fchreitet, befommt er eine gröbere Vertretung. Ich würbe 
vorschlagen, nachbem ic bie Liste ber Mitglieder ber badi- 
schen Bezirkssynoden eingesehen habe, dasz man bie Sechzig- 
tausendgrenze nähme unb nicht bie einzelnen Kirchen- 
bezirke erwähnt, fonbern jeder Kirchenbezirk, dessen Seelen- 
zahl 60 000 überfteigt, befommt zwei Altesten unb einen 
Pfarrer. Dann würbe von vornherein auch klar sein, welche 
Bezirke in Frage fämen unb welche nicht.

Abgeordneter Dr. Uhrig: Ic bebaure es ganz auszer- 
ordentlich, dasz ich eben hören muszte, mein Stanbpunft fei 
durch irgendwelche Interessen beftimmt gewesen. Das ift 
abfolut nicht ber Fall. Mein Kirchenbezirk fommt nicht für 
mehr Abgeordnete in Betracht. Für mich ift es eine rein 
grundsätzliche Frage. Unb ic fann nur fagen, burch bie 
verschiedenen Versuche, nun hier eine Grenze zu bestimmen, 
ift bie grundsätzliche Richtigkeit meinet unb meiner Freunde 
Ansicht erwiesen.

Abgeordneter Schneider: Ic wollte folgendes zur Über- 
legung geben: Es wirb hier gesagt unter a) Absatz 4: 
„Die Landessynode besteht aus ben von ben Bezirkssynoden 
zu wählenden Altesten", bie ausdrücklich hier geforbert 
werben, im Gegensatz ber hier au wählenden Pfarrer. Das 
fönnte Mizverständnisse geben, als ob wir hier in ber 
Synode Alteste feien. Wir finb es gleichzeitig, aber in ber 
Synode finb wir Synodale. Sc würbe formulieren: „...aus 
ben oon ben Bezirkssynoden als Synodale gewählten Alte- 
sten."

Also biefen Unterschied bes Herkommens ber Synodalen 
müffen wir, glaube ich, haben. Aber hier ift es etwas 
hemmenb unb sinnstörend, als ob bie Landessynode aus 
Altesten bestünde.

Präsident Dr. Umhauer: Also Ihr Vorschlag, dasz es 
heizt: „Die Landessynode besteht aus ben oon ben Be- 
zirkssynoden gewählten Altesten."

Abgeordneter Schneider: Dann ein zweites: Den Vor- 
schlag von Herrn Professor Hahn möchte ic bitten, über- 
haupt nicht in bie Debatte zu nehmen unb zwar deshalb, 
weil et eine Form bes Parlamentarismus in Reinkultur 
hier hereinbrächte, nämlich bas Mandat, ben Sih bes 
Synodalen, von ber Seelenzahl feines Bezirks abhängig zu 
machen. Das würbe ich wirklich nicht in bie Synode bringen. 
Das mag in guter Absicht ber Vermittlung geschehen fein. 
Aber ic glaube, bas ift nicht kirchlich.

Abgeordneter Kley: Es sind doch heute Beispiele er- 
wähnt worben, das auch Landeskirchen je nach Grösze eine 
verschiedene Anzahl von Vertretern entfenben, nicht nur zur 
Synode ber Eoang. Kirche in Deutschland, fonbern auch in 
bie Öfumene.

Sitzung

Abgeordneter Kühlewein: Sc möchte nur noc einmal 
daran erinnern, das es mit gar nicht darauf ankommt, 
welche Bezirke die Altesten entsenden, sondern ic sage nur, 
wir waren uns darin einig, daz die Zahl der Synodalen 
erhöht werben soll, damit 6- B. bie Arbeiter besser vertreten 
werben können. Dadurch wäre bie Möglichkeit gegeben, dasz 
bie Bezirke, bie eine größere Auswahl an Männern haben, 
bie als Synodale geeignet sind, eher zum Zuge kommen. 
3c sage nocheinmal, wieviel dazu kommen, barüber läßt sich 
noch reben, aber bie dazu kommen, sollen durch Wahl 
dazu kommen, nicht durch Ernennung. Das sind bie zwei 
für mic wichtigsten Grundsätze.

Abgeordneter Schweikhart: Ich möchte ben lieben Kon- 
synodalen Kühlewein herzlich bei diesem Anliegen unter- 
stützen. Ic habe ja heute lange geschwiegen. Zum Schluß 
möchte ic aber wenigstens noch einige Tropfen reformier- 
ten Öles in dieses Getriebe einträufeln. — Das ist ein 
Ausdruck von Herrn Professor Eric Wolf; mit ihm habe 
ic über bas Leitungsgesetz korrespondiert. — Und barum 
bitte ic bie Synode dringend barum, biefe Bestimmung 
hier anzunehmen, weil es auch mir auf bie Wahl ankommt.

Landesbischof D. Bender: 3c kann jeder Regelung zu- 
stimmen, bie bie Synode in bet Frage trifft. Nur möchte 
ic wegen „bes Tröpflein reformierten Öles", an bem un- 
serem Synodalen Schweikhart gelegen ift, kurz barauf hin- 
weifen, das bie Wahl nicht bas Kennzeichen ber refor- 
mierten Kirche ift. Die reformierte Kirche bes 16. Jahr- 
hunderts war feine demokratische, fonbern eine aristokratisch 
beftimmte Kirche, beren Presbyter nicht von ben Gemein- 
ben gewählt, fonbern durch Kooptation bes Presbyteriums 
beftimmt worben sind.

Abgeordneter Schweikhart: Ja, bas weisz ic auch. Aber 
momentan haben wir gar feine anbete Möglichkeit. Also 
bas Anliegen ift bas: Die Gemeinde foil Berücksichtigung 
finden. Das ift am ehesten erreicht durch Wahl.

Abgeordneter D. Dr. v. Dietze: Mir scheint es nach ben 
Erörterungen bes heutigen Nachmittags unb auch nach bem, 
was wir jetzt gehört haben, das biefer Schluszparagraph bes 
Gesetzes mit einet Meinungsverschiedenheit belastet ift, bie 
sehr tief geht unb bie mit bem eigentlichen Anliegen bes 
Gesetzes nichts notwenbig zu tun hat. Es wirb ja auch 
praktisch sic gar nichts ändern, ob hier eine Entscheidung 
im Januar 1953 ober im Sommer 1953 getroffen wirb. 
Denn ehe bie nächste Synode gewählt wirb, wirb doch nichts 
geschehen. Deshalb möchte ich zur Erwägung geben, ob wir 
nicht diesen ganzen Abschnitt aus bem Gesetz herauslassen. 
Das würbe bebeuten, das einstweilen bie Wahlordnung nicht 
geänbert wirb, fonbern bleibt, wie fie bisher lautete; das 
wir uns aber vornehmen, bem Eintrag unb bem, was barin 
gewünscht wirb, auf ber nächsten Dagung ber Synode in 
einer Weise, bie wir vertreten fönnen, Rechnung zu tragen. 
Die Verwirklichung ift doch nicht früher möglich.

Oberkirchenrat D. Dr. Friedrich: 3c gebe zur Erwägung, 
ob man von bem Abschnitt VII „Übergangsbestimmungen" 
§ 25 Abs. 1 läzt, Abs. 2 läszt, Abs. 3 läszt unb nur Absatz 4 
unb 5 streicht.

Abgeordneter Schneider: Ic bin sehr banfbar für ben 
Vorschlag, ben Bruder v. Dietze gemacht hat unb werbe 
ohne weiteres bem zustimmen. Ich bebauere nur eines, wenn 
unfet Vorschlag durchgegangen wäre, bann hätte ber Herr 
Landesbischof, nachdem dieses Gesetz in Kraft tritt, bie 
Ernennung feiner Vertreter durchführen fönnen. Es wäre 
alfo rascher gegangen. Aber bitte, bas ift nur eine Rand- 
bemerfung. Ich will gern dazu beitragen, daß wir rasch unb 
mit einem einftimmigen Votum nun biefe Formulierung 
bes Gesetzes in ber zweiten Lesung feftlegen. Es ift nur noc 
zu entscheiden, ob wir bie britte Lesung abhalten.

Abgeordneter D. Dr. o. Dietze: Nur zur Klarstellung: 
Wenn, wie ic jetzt wohl annehmen barf, ber Anregung
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ftatigegeben wirb unb bie Absätze 4 unb 5 bes § 25 gestrichen 
werben, müssen wir bann in § 3 bie Zahl zehn stehen lassen 
(Zuruf: Jawohl!) — bie Zahl bes jetzigen Rechtszustandes. 
Zehn, bann ift es klar. Aus 6 wirb 4.

Berichterstatter Abgeordneter Kley: Ich glaube, meinem 
Bericht noch einen wichtigen Zusatz hinzufügen zu müssen 
unb zwar, warum in unserem Entwurf ber Satz: „Die 
Landessynode ist teine Beschwerdeinstanz" gestrichen worben 
ist. Er ist deshalb gestrichen worben, weil bet VA bas Be- 
schwerdeverfahren durch bie neu getroffene Regelung bes 
§ 16 Abs. 3 für genügenb geklärt angesehen hat unb alle 
Bedenken gegen ben ursprünglichen Entwurf dadurch aus- 
geräumt glaubt, bie Bedenken nämlich, bag über Beschwer- 
ben dieselben mit zu entscheiden haben, bie bie Verfügung 
erlassen haben. Nachdem jetzt bie Regelung fo ist, bag nur 
bie synodalen Mitglieder bes Erweiterten Evang. Ober- 
kirchenrats über Beschwerden entscheiden, hielt ber VA bie 
Bestimmung, bie Landessynode ist teine Beschwerdeinstanz, 
für überflüssig. -

Präsident Dr. Umhauer: Es ift alfo ber Antrag gestellt 
worben, unb zwar von Herrn von Dietze, bie Absätze 4 unb 5 
zu streichen in § 25. Ich lasse batüber abstimmen. Wer für 
diese Streichung ift, bitte, bie Hand erheben. — Darf ich 
um bie Gegenprobe bitten. — Niemand bagegen. — Wer 
enthält sich? — Neun.

Bei 9 Enthaltungen ift bie Streichung von Abs. 4 unb 5 
angenommen, was nicht ausschliezt, bag in einem späteren 
Zeitpunkt eine entsprechende gesetzliche Regelung erfolgt.

Ic barf noch auf eine Sache aufmerksam machen. Unser 
Konsynodale Henric hat in feiner Radioansprache feinen 
Antrag erwähnt.

Abgeordneter Schweikhart: Sorbin war Herr Kurt 
Haberer vom Süddeutschen Rundfunk ba. Er hat bie Synode 
interviewt, zum Schluß unfete Konsynodalen Henric unb 
Kirchenrat Joest. Dabei hat Herr Henric bargelegt, was er 
von ber Synode erwartet, unb zugleich einbeutig zum Aus- 
druck gebracht, bag es fein persönlicher Wunsch fei, bag bie 
Synodalen, bie aus ber Arbeiterwelt hinzukommen fallen, 
gewählt werben. Gr hat mit keinem Wort bie Entscheidung 
ber Synode vorweggenommen. Unb Herr Kirchenrat Joest 
hat in biefe Kerbe eingeschlagen unb vom Wählen ober 
Berufen gesprochen auch in dem Sinne, bag bie Frage noch 
nicht entschieden fei. Also, bie Synode ist in feiner Weise 
tangiert von bem, was bei ber Radiosendung gesprochen 
worben ist.

Landesbischof D. Bender: 3c bitte deshalb, bamit nach- 
her feine Miszdeutungen in ber Öffentlichkeit auffommen 
unb aus bem Nichtwissen biefer Vorgänge ber falsche Schluß 
gezogen wirb, bie Synode verschliesze sic irgenbwie gegen 
bas Anliegen von Bruder Henrich, es möge in ber Bericht- 
erstattung ausdrücklich gefagt werben, bag 1. bie Synode 
bas Anliegen von Bruder Henric sic zu eigen gemacht hat 
unb 2. bag es in ber Kürze ber Zeit unmöglich war, biefe 
Frage enbgültig zu entscheiden, bag biefe Frage aber ihre 
Griebigung auf ber nächsten Synode finbet.

Abgeordneter Schneider: Ic meine, bas infofern noch zu 
ergänzen, bag in biefem Bericht vielleicht aufgeführt wer« 
ben tönnte, bag auch bie Synodalen, welche einen anberen 
Weg vorschlagen zu müffen glaubten, im Grundsatz zuge- 
stimmt haben.

Abgeordneter Dr. Uhrig: 3c möchte bas noch ausdrück- 
lic als Antragsteller festlegen, bag ic hier heute feine 
Stimme gehört habe, bie sic bagegen erklärt hätte, bag 
bie Freunde aus bem Arbeiterstand auch hier in bet Synode 
als Synodale erscheinen.

Abgeordneter Henrich: Ich mug doch noch eine feierliche 
Erklärung abgeben: 3c habe feinen Augenblick baran ge- 
zweifelt, bag überhaupt nur ein Synodale bagegen wäre, 
bag mehr Arbeiter in bie Synode kommen. Gs bestehen nur 
Meinungsverschiedenheiten batüber, ob bie neu Hinzu-

kommenden gewählt oder ernannt werden sollen. Aus 
meinet Kenntnis bet Psychologie bet Arbeiterschaft halte 
ices im Interesse dieser Leute für besser, wenn sie gewählt
jinb.

Präsident Dr. Umhauer: Weitere Wortmeldungen liegen 
nicht mehr vor. Ic darf diesen Punkt abschliezen.

§ 25 wird ohne die Absätze 4 unb 5 angenommen. Abs. 6 
bleibt unb wird Absatz 4.

Damit stelle ic fest, das auch dieser Paragraph ange- 
nommen ist.

Abgeordneter D. Dr. o. Dietze. Wenn wir uns nachher 
übet bie Verabschiedung bes Gesetzes — enbgültig oder noch 
nicht? — klar geworden sind, muß evtl, im Absatz 1 dieses 
§ 25 bas Datum nachgetragen werden, wann bas Gesetz in 
Kraft treten soll.

Der Ordnung halber wollte ic noch bie Bitte vorbringen, 
bie ic schon im Bericht ausgesprochen habe, bie Synode 
möge feststellen, dasz bie Synodalen Henric unb Köhnlein 
enbgültig bem VA angehören.

Präsident Dr. Umhauer: Erhebt sic Widerspruch da- 
gegen? — Das ist nicht bet Fall. Damit stelle ic fest, das 
bie beiden Herren Mitglieder bes groszen Verfassungsaus- 
schusses sind. Groszer VA, bas heizt bet VA, bet hier in bet 
Synode tätig ist, im Gegensatz zum Kleinen VA, bet auget« 
halb bet Landessynode tagt.

Unb nun tämen wir zu bet Frage, ob wir, nachdem nun 
bie zweite Lesung erledigt ist, in eine dritte Lesung ein- 
treten unb bamit bas Gesetz alsbald zur Verabschiedung 
bringen, ober ob bas nicht geschehen soll. Die Synode hat 
zwei Möglichkeiten: Entweder tann sie sic auf bie Ge- 
schäftsordnung stützen unb tann sagen: In ber Geschäfts- 
orbnung ist bie Möglichkeit vorgesehen, dasz zehn Abgeord- 
nete Widerspruch ergeben, das bie dritte Lesung eines Ge- 
setzes am selben Tag stattfindet, an bem bie zweite Lesung 
erfolgt ist. Es muß bann wenigstens eine Nacht zwischen ber 
2. unb 3. Lesung liegen. Das ist § 22 Abs. 3.

Oder aber, bie Synode ift ja souverän, sie tann sagen, 
mich geht bie Geschäftsführung nichts an, ic bestimme für 
biefen Fall etwas anderes, ic bestimme: mit haben jetzt 
in zweiter Lesung biefes Gesetz beraten unb sind im Grunde 
einig geworben. Aber bie britte Lesung verschieben wir auf 
bie Frühjahrstagung.

Abgeordneter Dr. Uhrig: Zunächst mußic feststellen, bag 
wir über bas Gesetz im Ganzen noch nicht abgestimmt haben 
in zweiter Lesung.

Präsident Dr. Umhauer: Nein, bas wäre bie britte 
Lesung. In ber zweiten Lesung wirb nur abgeftimmt übet 
bie einzelnen Bestimmungen. In bet dritten wirb über bas 
ganze Gesetz abgestimmt.

Abgeordneter Dr. Uhrig: 3c stelle ben Antrag, über bas 
Ganze abzustimmen.

Abgeordneter Kühlewein: 3c stelle Gegenantrag, bie end- 
gültige Beschlußfassung auf bie Frühjahrssynode zurückzu- 
stellen, unb möchte bas kurz begründen:

Wir würben, wenn wir jetzt biefes Gesetz annehmen, schon 
im Frühjahr zum ersten Mal daran ändern müssen; denn 
schon im Frühjahr mügten wir bestimmen, ob es bei ber 
bisherigen Zahl bleiben soll, ober ob wir eine anbere Rege- 
lung wollen, um bie neuen Synodalen in bie Landessynode 
hereinzubringen. Aber bas ift nur ein Heiner Grund. Der 
Hauptgrund ift ber, bag ic meine, bag im Verlauf biefer 
Aussprache in ben brei Tagen so viel an Bedenken unb 
Fragen an uns herangekommen sind, bag ich es für sehr gut 
hielte, wenn wir nocheinmal bie Gelegenheit hätten, bar« 
über nachzudenken. Wer es weig, wie wir uns im Kleinen 
Verfassungsausschus lange über alles gefragt haben unb 
uns bann immer noch etwas eingefallen ift, was wir etwas 
schärfer ausdrücken tonnen unb müssen, ber weig, bag es 
schwer ift, wenn man in fo kurzer Zeit ein solches Gesetz, 
bas zur Grundordonung unserer Landeskirche gehört, fest-
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legen unb verabschieden will. Sc würbe es für flüger halten, 
wenn wir uns mit ber geleisteten Arbeit zufrieden geben 
unb im Frühjahr endgültig über bas Gesetz beschlieszen 
würben. •

Abgeordneter Schneider: Scheinbar haben Sie, Herr 
Präsident, eine anbere Geschäftsordnung als sonst in Varla- 
menten. Da tann bei jeder Lesung eine abschlieszende Ge- 
samtabstimmung gemacht werben, um zu bofumentieren, 
das zwar in ben verschiedenen Fragen bie Abstimmung 
verschieden war, aber nach diesen Entscheidungen bann bas 
betreffende beschliessende Gremium im Gesamten jo ent- 
scheiden möchte, ob es bas gesamte Gesetz verwirft, ober ob 
es annimmt. Unb wenn wir verschieben — unb ich selber 
muß jagen, ic bin auch jetzt noch dafür — wenn wir bis 
zum Frühjahr verschieben, bann möchte ich aber, was ic 
schon einmal ausgesprochen habe, doch zu einem gewissen 
Abschluß tommen. Die Beratung, wie wir sie jetzt hoben, 
bringt ja nicht nach außen in ber Form, baß es sichtbar 
würbe. Es ijt alles erwogen unb eingearbeitet worben, aber 
man ijt boch zu einem Abschluß gekommen; jo weit jinb wir 
heute. Die Synode wirb mit Ausnahme bes einen Punktes 
ber Zuwahl von Synodalen, glaube ich, bei ber Abstimmung 
einmütig jagen: was wir erarbeitet haben, ijt nach dem 
jetzigen Staub ber Dinge von uns gebilligt, diese Form joll 
bas Leitungsgesetz haben. In ber britten Lesung wirb nur 
bann in eine Debatte eingetreten, wenn wesentliche neue 
Dinge auftreten. So möchte ich die Abstimmung haben, 
wenn es möglich ijt, unb ic bitte deshalb, baß wir doch eine 
Schluszabstimmung ber zweiten Lesung haben, in ber zum 
Ausdruck tommen joll: Das will bie Synode! — Diefer 
Schluszabstimmung tonnte ic zustimmen, wenn gleichzeitig 
bestimmt wirb: es finbet im Frühjahr eine enbgültige britte 
Lesung statt, bei ber aber nur verhandelt unb bebattiert 
wirb, wenn neue Gesichtspunkte tommen, so baß bann mit 
bet britten Lesung unb Abstimmung bas Gesetz in Kraft 
treten tann unb feinen verwaltungsmäßigen Verlauf 
nimmt.

Präsident Dr. Umhauer: Darf ic gleich antworten: Ich 
halte es für durchaus möglich, baß bie Synode beschlieszt, 
wir wollen an ben Schluß biejer unserer zweiten Lesung 
eine provisorische Schluszabstimmung setzen, vorbehaltlich 
ber weiteren Beschlussfassung barüber, ob wir fie wieder- 
holen wollen. Das wäre möglich. Unb meine Frage an Sie 
geht nun bahin: Sinb Sie ber Auffassung, baß wir heute 
ober morgen, also jetzt in biefer Tagung, endgültig fertig 
machen wollen, ober ob wir bie enbgültige Beschlussfassung 
auf bas Frühjahr verlegen wollen. Das ijt eine klare 
Frage.

Abgeordneter Dr. Schmechel: Wenn man durch ben Vor- 
schlag von Freund Schneider erreichen tönnte, dasz wir bamit 
zu einer Einstimmigkeit tommen, bann würbe ich mic für 
diese Entscheidung entschlieszen, auch mit bem befonberen 
Vorbehalt, dasz wir zu erfennen geben: wir beabsichtigen 
nicht, nochmals in eine Grörterung einzutreten, es fei benn, 
baß ganz besondere neue Gesichtspunkte auftreten.

Abgeordneter Dr. Bier: Selbst auf bie Gefahr hin, dasz 
mich niemanb unterstützt ober meine Meinung teilt, bin ich 
bafür, baß noch heute bas Gesetz endgültig beschlossen wirb. 
Ich war bei ben geftrigen Verhandlungen Zuhörer, unb es
hat mic schwer bedrückt, daß babei immer wieber bas Wort 
gefallen ist: „Was werben bie ba brauten 
jagen?" Ich sehe barin einen Mangel an Verantwor- 
tungsfreudigkeit. An bem Gesetz wurbe viele Monate fleißig 
gearbeitet, alle berechtigten Wünsche würben berücksichtigt, 
alle Synodalen jinb mit feinem Inhalt einverjtanben unb unsere Meinung unb unseren Willen in ber Frage ber Lei- 
trotzdem foil erst bie nächste Synode über dieses Gesetz end- ' lung ber Kirche aus. Es gibt nur einen legitimen Grund 
gültig beschlieszen! Eine solche Haltung verstehe ic nicht. " m 
Die Synode allein hat über dieses Gesetz zu entscheiden, unb 
ic hoffe, dar unter uns genügenb Männer sind, bie bereit 
sind, diese Verantwortung auch zu übernehmen. Wenn

nicht, so verzichtet bie Synode zu ihrem Schaden auf bas 
ihr zustehende Recht. Aus diesen Grünben beantrage ich, 
dasz noch heute bas Gesetz verabschiedet wirb.

Abgeordneter Joest: Sc bente jetzt nicht an bie ba drau- 
Ben, sondern ich bente an bie Brüder, bie wirtlich ihre 
Sorgen unb Bedenken ber Synode anvertraut haben, ehrlich 
unb von Herzen. Das waren doch nicht lauter böse Buben, 
bie bie Arbeit ber Synode sabotieren wollen, sondern 
Männer, Theologen, bie schon wuszten, was fie jagten. Wenn 
auch burch bas Resultat unserer Verhandlungen für meinen 
Begriff schon Wesentliches von bem ausgeräumt ift, was 
jene so schmerzlich bewegt hat — ich hätte gewünscht, baß 
diese unjere Brüder bie Generalbebatte hätten miterleben 
tönnen, wie wir fie hier erlebt haben. Da ift ein für mich • 
neuer Begriff aufgekommen, bet Begriff ber Verzahnung. 
Mein Eindruck ift es gewefen, baß „diese Verzahnung" nicht 
bloß theoretisch gesetzt unb gelehrt, jonbern wirtlich unter 
uns gelebt worben ijt. Aber es ijt hier wie bei ber 
Unterseeglocke, beren Tonwellen nur ber vernimmt, bet 
sic mit ihr im gleichen Element bejinbet. Die Synode unb 
bas in ihr vorgehende geijtige Ringen tann nur ber recht 
verstehen, ber sich mit ihr im gleichen Element bejinbet. 
Wenn man bie Dinge von außen betrachtet, wirb man vieles 
mißveritehen. Es hat manchem von uns weh getan, baß 
solche Miszverständnisse möglich waren. Es muß aber noch 
tiefer schmerzen, wenn bie je Miszverständnisse noch miszver- 
stehend ausgelegt werben. Ich möchte barum in Gebanten 
an bas, was Synodale Schneiber gejagt hat, nochmals eine 
Verschiebung ber abschliessenden Lesung auf bie nächste 
Dagung ber Synode beantragen. Damit joll nicht geleugnet 
werben, baß in biejen Tagen gute unb förbernbe Arbeit 
geleistet worben ijt. Was gut ijt, bleibt gut. Aber wenn 
neue Dinge ganz schwerwiegender Art sic ereignen sollten, 
bann müßte ber Synode vor ber Schluszabstimmung bie 
Möglichkeit zu neuer Stellungnahme gegeben werben.

Landesbischof D. Bender: Weil bie Synode wißen will, 
wie ber Oberkirchenrat in biejer Frage denkt, wollen wir 
uns einer Meinungsäuszerung nicht entziehen. Zunächst ift 
es mir unter bem Einbrucf ber mancherlei befümmerten 
Fragen unb Einwendungen so gegangen wie wohl ben 
meiften Synodalen, baß ic gemeint habe, hier fei äuszerste 
Behutsamkeit am Platze, nicht aus einer taktischen Vorsicht, 
jonbern bamit niemanb innerlich überforbert werbe. Aber 
je länger wir uns mit ber Vorlage beschäftigt haben, unb 
in ber guten Weise beschäftigt haben, wie es geschehen ijt, 
scheint mir boch beutlich geworben zu fein, baß ben ge- 
äußerten Anliegen Rechnung getragen worben ijt. Wo 
allerdings Generalbebenfen gegen bie Vorlage angemelbet 
worben jinb, bie bie Gesamtrichtung bes Leitungsgesetzes 
in Frage stellen, wirb auch durch eine Vertagung ber Be- 
schluszfassung nichts geholfen fein.

Wenn auch nur bet Schein einer Übereilung bestünde, 
würbe ic ber Aussetzung bes Beschlusses zustimmen, aber 
bie Einmütigfeit ber Synode im Sachlichen zerstreut diese 
Sorge.

Aber bie anbere Frage bewegt mich, ob bei bem Stanb 
ber Klärung in ber Sache eine Vertagung von ber Synode 
verantwortet werben fann. Synodale Kley hat bie Be-
denken gegen bas Leitungsgesetz zusammengefarzt in bie 
Mahnung: Rettet bie Snode! Es gibt feinen besseren Be-
weis gegen die Besorgnis, daß die Synode zugunsten des 
Landesbischofs und des Oberkirchenrats entmächtigt werden
joll, als baß bie Synode selbst feststellt: dieses Gesetz emp- 
finden wir nicht als gegen uns gerichtet, sondern es drückt

für eine Bertagung Der Bechlugfanjung eines Gesetzes: 
wenn nämlich die Synode sic nicht selber über eine solche
Gesetzesvorlage klar geworden wäre. Sst das aber ber Fall, 
bann wäre eine Aussetzung ber Beschlußfassung eine tak-
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tische Rücksicht auf bas Urteil braus, unb bas ift in ber 
Kirche, glaube ich, nicht angebracht. Es geht mir barum, 
das bie Synode sic unb ihre Verantwortung richtig ver- 
steht. Rac ber gültigen Verfassung unferer Kirche hat bie 
Synode vor ber Beschluszfassung nur in ganz beftimmten 
gälten (Lehrbüchern) bie Bezirkssynode zu hören. Wenn 
jetzt braus gefagt wirb: ein fo wichtiges Gesetz barf doc 
nicht ohne Votum ber Pfarrerschaft beschlossen werben, 
bann müszte bie Synode bie bestehende Verfassung dahin 
abänbern, das jebes Gesetz — benn welches Gesetz ift nicht 
wichtig?! — vor ber Beschluszfassung durch bie Synode ben 
Bezirkssynoden zur Nuszerung oorgelegt werben foil. Das 
tann man tun, nur muß man sic barüber klar werben, dasz 
bann bie gesetzgeberische Arbeit ber Snode fo gut wie lahm- 
gelegt wirb, weil bie Bezirkssynoden ben Stoff gar nicht 
bewältigen tonnen.

Dieser Weg ift aber bis jetzt nicht verfassungsgemäsz, unb 
ic habe Bedenken, das bie Synode bie ihr gegebene Ord- 
nung auszer Acht läszt. Die Folgen sind nicht leicht zu über- 
sehen. Diesen Hinweis glaubte ic ber Synode schuldig zu 
fein.

Abgeordneter Dr. Barner: Sc habe ben Eindruck ge- 
wonnen, dasz während ber ganzen Tätigkeit unferer Landes- 
synode — wenigftens soweit ic babei beteiligt war —, bas 
Leitungsgesetz bie größte unb umfassendste Arbeit ift, bie 
wir auf gesetzgeberischem Gebiet geleistet haben. Freilich 
tann auch ein anberes Gesetz, bas wir beschlossen haben, 
für ben Einzelnen ober für Mehrere, bie davon betroffen 
werben, oon großer Bedeutung fein. Aber bas Leitungs- 
gefeß ift für alle Glieder ber Kirche sehr bedeutungsvoll. 
Denn es ftellt einen wichtigen Teil ber Organisation bes 
rechtlichen Gebäudes bat, in dem sic bas kirchliche Leben 
abspielt. Nachdem nun selbst ber Herr Abgeordnete Kühle- 
wein, ber als Mitglied bes ständigen VA schon mehr als 
ein Jahr an bem Entwurf biefes Gesetzes mitgearbeitet hat, 
ber Meinung ift, baß man einem solchen Gesetzeswerk noch 
einmal in einem gewiffen Abstand gegenüberstehen müsse, 
ehe man es endgültig verabschiedet, fo muß ic bas oon mir 
aus um fo mehr fagen. Denn ic habe mich, wenn auch nicht 
mit ber Gesetzesvorlage, fo doc mit ben Einwänden gegen 
biefe, erst hier in biefen zwei Tagen intenfio beschäftigen 
tonnen. Ic habe mich meinen Amtsbrüdern in Heidelberg 
gegenüber bei einer Besprechung auf ben § 94 unferer Ver- 
Fassung berufen, ber befagt, baß ic verpflichtet bin, „nac 
eigener Überzeugung meine Stimme abzugeben". So möchte 
ic es auch in diesem Augenblick halten. Daher bitte ich, 
baß man mich verstehe, wenn ic für bie Lösung, bie Herr 
Abgeordneter Schneider vorgeschlagen hat, ftimme. gerner 
bitte ich, wenn wir bie mit Recht gepriefene Verzahnung 
unferer gemeinsamen Arbeit auch auf biefer Tagung bis 
zuletzt erleben wollen, baß feiner bem anberen irgendwelche 
Vorwürfe, teinen leisen ober lauten, feinen feinen ober 
groben, barüber macht, wie er nach feiner gewissensmäszigen 
Überzeugung entscheidet unb entscheiden muß.

Abgeordneter Hammann: Es ift eigentlich ein Geschenk 
Gottes, liebe Brüder, baß wir aufeinanber hören 
fönnen in vorgerückter Stunbe!

die Anregung des Kon-Zunächst eine Erinnerung an i
synodalen Schneider. Wenn uns nicht noch flat gefagt wer-
ben fann, wie es gemeint ift, baß man bie britte Lesung
verschieben sollte, aber doc schon festlegen sollte, unter 
welchen Voraussetzungen eine dritte Lesung erfolgen sollte, 
bann habe ic die Sorge, dasz wir einer kommenden Sitzung 
etwas vorwegnehmen unb etwas beschlieszen, was wir besser 
nicht beschlieszen sollten. Man kann nur festlegen, was ijt, 
aber man kann nicht festlegen, was erst seinwird! Nac 
Ablauf oon fünf bis sechs Monaten, tann ic mir benten, 
sind wir durch bie Gespräche zu Hause unb in ben Pfarr- 
bruderkreisen in einer neuen Lage, fo dasz wir eben uns 
eingeengt fühlen, wenn wir bann nur noch nach ber heutigen

Beschlussfassung zu einer dritten Lesung unb Abstimmung 
kommen sollten. 3c halte es für bedenklich, baß man heute 
schon festlegt, was man nach fünf Monaten beschlieszen will! 
Wir wißen nicht, ob wir in fünf Monaten zusammen fein 
werben, wißen nichts über bie Situation, wißen nichts über 
bie Gespräche mit ben Pfarrbrüdern. Insofern muß ic bem 
Herrn Landesbischof zustimmen.

Aber nun frage ich mich selbst, und das ist eine Frage an 
uns alle: Gewisz wirb es oielen oon uns in biefen lagen 
immer wieder oor Augen geftanben haben: wie reagiert 
man auf biefes Gesetz, wenn es heute beschlossen wirb? 
Ist es barum eine grage, welche im Grunde bie Brüder im 
Lande betrifft, ober ift es eine grage ber Zweckmäszigleit, 
wie man bas jetzt Erarbeitete noch unter Dac unb Fac 
bringen fann?

Wenn wir nun nicht weiter fommen in ber Entscheidung, 
liebe Brüder, fo wollen wir boch lieber einen Augenblick 
ben Herrn Landesbischof bitten, baß er fünf Minuten Pause 
einlegt, baß er mit uns bete unb wir nicht, wie schon ein- 
mal gefagt wurbe, beschlieszen aus innerer Unruhe ober 
Unfenntnis! Dann wollen wir es wagen, bie Gewissens- 
entscheidung Zu treffen. Die Stunbe ift zu vorgerückt, als 
baß neue Erfenntniße fommen. Sollte aber bie Entscheidung 
jetzt auf bet Synode getroffen werben, bitte ich, baß wir 
anregen, baß zusammen mit ber Veröffentlichung — mög- 
lichst schon in ben nächsten vierzehn Tagen — sämtliche 
Brüder fich bereit erklären, braußen in ben Kirchenbezirken 
bei ben Amtsbrüdern ober bei Zusammenkünften fo aus- 
führlic wie möglich barüber zu sprechen. Vielleicht fönnte 
man bas Zwei-Mann-System einführen, bas ift beßer als 
nur ein Mann. Weiter fönnte ich mit benfen, baß man zu 
bem Gesetz eine Erläuterung herausgäbe, die bas Erarbeitete 
bes Verfassungsausschusses unb einiges Wesentliche oon bem, 
was in ben zwei Tagen zur Diskussion gesagt worben ift, 
auch zum Inhalt hütte. Ic fönnte mir benfen, baß eine. 
Reihe oon wohlwollenden Stübern nach gründlicher Vrü- 
fung bes Flugblattes ober ber Erläuterungen doc ruhiger 
als bisher biefes Leitungsgesetz aufnähmen. Wenn wir uns 
alfo nun bie grage zu stellen haben: wie Jollen wir ent- 
scheiden, fann ic oon mir nur bekennen: Warum sollten 
wir nicht bas, was hier jetzt erarbeitet worben ijt, zu 
irgenbeinem Enbe bringen, nachdem ber Kleine VA über 
ein Jahr ober zwei Jahre baran gearbeitet hat unb wir es 
uns haben ein ernstes Anliegen fein laßen, alle Sebenfen 
auszuräumen? Warum sollten wir nicht wenigftens in 
Zweiter Lesung bas Erarbeitete annehmen fönnen?

Berichterstatter Abgeordneter D. Dr. o. Dietze: Es sind 
sicher ernste Gründe, bie zum Teil für eine Verabschiedung 
am heutigen Abend, zum Teil bagegen sprechen. Unb es ift 
babei besonders zu beachten, baß bisher jedenfalls fein Mit- 
glieb bes Kleinen Verfassungsausschusses fich für eine als- 
baldige Entscheidung am heutigen Abend ausgesprochen 
hat. Wir Mitglieder bes Kleinen VA haben uns barüber 
nicht berebet. Aber mir selber geht es auch Jo, gerabe nach 
ben Erfahrungen, bie wir gemacht haben. Wir hoben ja 
über ein Jahr an unserem Entwurf gearbeitet unb haben 
bann gefehen: manches an unseren Formulierungen, bie wir 
doc nach bestem Wissen unb Gewissen getroffen hatten, war 
nicht glücklich, war veränderungsbedürftig. Unb ich muß 
fagen nac ber doch sehr unter Zeitdruck stehenden Arbeit, 
bie wir alle geleiftet haben, unb bie mir persönlich auch zu- 
gefallen ift, würbe es mir eine Beruhigung fein, wenn wir 
heute nicht bie enbgültige Verabschiedung vorzunehmen 
hätten. Ic habe nicht bie Befürchtung, baß wir bamit 
unsere Serfaßung irgenbwie bisfrebitieren ober in grage 
ftellen. Es ift wirtlich ein außergewöhnliches Gesetz. Unb es 
sind außergewöhnliche Umstände, bie zu ber heutigen Dis- 
kussion geführt haben. Wir wißen alle, baß leiber bie Ver- 
fenbung bes Gesetzes in eine Zeit gefallen ift, bie ben Syno- 
dalen wenig Gelegenheit zu* Vorbereitung unb zur Be-
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sprechung in ihren Gemeinden gegeben hat. Wir wissen ober 
auch, baß gar fein Notstand vorliegt, ber uns etwa zwingen 
würbe, nun biejes Gesetz alsbald in Kraft treten zu lassen. 
Es wirb nach menschlichem Ermessen in ben nächsten brei 
ober fünf Monaten innerhalb unserer Landeskirche genau 
so vertrauensvoll gearbeitet werben wie bisher, unb es 
wirb feine Entscheidung irgenbwie anbers ausfallen, ob 
bas Gesetz jetzt ober im «Sommer in Kraft tritt. Sch bin 
deshalb auch geneigt, in derselben Weise mich auszusprechen, 
wie es unser Konsynodale Bruder Schneider getan hat. 
Dann ist freilich noch zu bedenken, in welcher Weise man 
zum Ausdruck bringen fann, baß bie Synode nach ihrer 
heute ja auch nicht leichtfertig Zu treffenben Meinungs- 
bilbung in ber Fassung nun, wie wir sie durchberaten haben, 
bas Gesetz für richtig hält. Vielleicht fönnten auch noch bie 
Protokolle ber Verhandlung ober ber Bericht bes VA, ober 
was sonst für geeignet gehalten wirb, mit veröffentlicht 
unb verschickt werben, so schnell unb weitgehend wie mög- 
lich. — Wir sollten es jedoc für ratfam halten, bei dieser 
wichtigen Entscheidung noch einmal bie Dinge zu über- 
legen, ob wir bann nicht doch in einigen Monaten hier 
ober ba eine bessere Fassung finben. Wenn unsere nächste 
Tagung dadurch wirklich wieber zum Teil in Anspruch ge- 
genommen wirb, so ist bas fein Unglück; es ist nur eine 
Last. Aber bas sollte uns auch nicht schrecken. Ic würbe auch 
nicht meinen, dasz wir uns für bie nächste Tagung allzu 
stark festlegen fönnten unb sollten, freilich zum Ausdruck 
bringen, baß nach reiflicher unb eingehender Überlegung 
bie heute beschlossene Fassung uns als bie richtige Lösung 
ber Aufgabe erscheint, dasz wir uns aber als Synode doch 
vorbehalten möchten, in ber nächsten Tagung erst bie end- 
gültige Verabschiedung vorzunehmen, weil uns selbst doch 
noch Verbesserungsgedanken ober auch Überlegungen, bie 
durch anbere Vorstellungen ausgelöst werben, zu neuen 
Formulierungen Anlasz geben. Eine Gefährdung unferer 
Verfassung glaube ic wirklich barin nicht erblicken zu 
Jollen.

Abgeordneter Dr. Schmechel: Ic bitte zunächst um Ent- 
schuldigung, das ic mit einem Zwischenruf mich bagegen 
aussprach, jetzt eine allgemeine Gebetspause zu machen. 
Das ist schwierig, unb ic meine, hier sollte jeber vor Gott 
stehen auch ohne Pause. Auch habe ic Furcht gehabt, eine 
Gebetspause Zu machen in ber Meinung, bamit hätten wir 
ein Mittel, eine Einmütigkeit zu erzielen. Ic glaube nicht, 
dasz das im gegenwärtigen «Stabium möglich ijt.

Wenn ic jetzt spreche, bann nicht, um bamit anbere zu 
beeinflussen. Jeder soll wirklich oor Gott in einer so 
wichtigen Sache Jeine Entscheidung treffen. Wenn ic mich 
frage, warum ic allmählich dazu gefommen bin, doch ein- 
verstanden Zu fein mit ber Vertagung, bann aus folgen- 
bem Grund: 3c habe mic erinnert an bie erste Lesung 
bes Gesetzes in ber Sitzung bes Erweiterten Oberkirchen- 
rats. Die Situation war bamals so, dasz innerhalb bes 
Oberkirchenrats — unb wenn ic mic recht erinnere, war 
babei ber Herr Landesbischof — durchaus Zweifel bestan- 
ben, ob es zweckmäzig sei, mit bem Leitungsgesetz zu kom- 
men. M. E. hat in ber Verhandlung bes Kleinen Ver- 
fassungsausschusses Oberkirchenrat Dr. Friedrich Gründe 
geltenb gemacht. Er hat sich eingesetzt bafür, baß bas Gesetz 
Zur Beratung fam. Man hatte bamals bas Bewusztsein, es 
ist feine so wichtige Sache, aber es wäre gut, wenn man es 
machte. Auch ber Termin war nicht Jo wichtig. Wenn bas 
Gesetz im Januar gemacht werben sollte, bann beswegen, 
weil in ber Frühjahrssynode feine Zeit Jein würbe. Aber 
Jo besonders dringlich war es nicht. Nun hat inzwischen 
eine Klärung stattgefunden, bie ic als ein Wunder emp- 
finbe angesichts ber Unklarheit im ßanbe unb auch bei ben 
ersten Sitzungen bes Erweiterten Oberkirchenrats. Es fiat 
eine Klärung stattgefunden, eigentlich doc eine wunder- 
bare sachliche Übereinstimmung. Was fraglich ift unter

uns, ist lediglich der Termin. Nun schaue ic gar nicht nach 
augen. Ic frage mic selbst. Ic habe gelernt, die ganze 
Sache ist eine Frage der Zweckmäzigkeit. Die Kirche geht 
nicht unter, auch wenn Schlimmes passiert. Wenn ic so 
handle, wie ic sonst im bürgerlichen Leben zu handeln 
pflege — und bas spielt eine Rolle bei ber Kirchenord- 
nung — so muß ic sagen, nach meinem normalen gesunden 
Menschenverstand würbe ic hier nichts erzwingen. Sc 
würbe langsam tun unb mit Fingerspitzengefühl vorgehen. 
Wenn ic erreichen kann, baß alle ja fagen, würbe ic un- 
bedingt biefen Weg wählen. Auch wenn wir fünf Minuten 
Gebetspause machen, werben wir nicht alle dazu bringen 
zuzustimmen. Darum sollten wir bie Schluszabstimmung 
verschieben, bamit wir auch im ßanbe fagen, dasz diese 
Einmütigkeit erhalten blieb.

Abgeordneter Dr. Schmidt: Als wir hierher gingen, 
wurde uns gejagt, das bie Synode in ihrer Bedeutung unb 
in ihrer Entscheidungskraft durch biejes Gesetz, bas uns 
vorgelegt wurbe, eingeschränkt werben Jolle. Inzwischen 
haben bie Verhandlungen im VA unb auch im Plenum 
gezeigt, das bas durchaus nicht ber Fall ijt. Nun meine 
ich, sollte sic doch bie Synode barauf bejinnen, das sie nicht 
eingeschränkt ist unb sie bas Recht hat, oon dem, was sie 
nun im Plenum als Recht ertannt hat, auch insoweit Ge- 
brauch zu machen, das sie bie Konsequenzen zieht unb über 
bas Gesetz abjtimmt unb es genehmigt. Ic mache deshalb 
ben Vorschlag, das wir über bas Gesetz abjtimmen unb 
beantrage, dasz bas gleich geschieht.

Abgeordneter Dr. Hahn: Der Konsynodale Schmidt hat 
bereits ausgesprochen, was ic fagen wollte. Das Anliegen 
berer drauszen, bie Bedenken gegen biejes Gesetz haben, 
unb berer unter uns, bie diesem Gesetz kritisch gegenüber- 
Jtanben, war, baß bie Synode in ihren Rechten beschnitten 
werben tonnte. Nun haben wir uns gemüht, bie Sou- 
veränität ber Synode sicherzustellen, unb sehen teinen 
weiteren Grund zu Bedenken. Da ic aus einer synodalen 
Tradition fomme, habe ic volles Verständnis für biejes 
Anliegen. Aber bas hat nun anbererjeits auch bie Konse- 
quenz, baß bie Synode als oberstes Organ, ba wo Jie 
meint, zu einer guten Entscheidung gekommen zu Jein, ihre 
Entscheidung aus eigener Verantwortung ohne jede Nick- 
sicht auf bie drauszen fällen muß. Wenn wir also auf dieser 
Synode zu ber Überzeugung gefommen sind, daß wir eine 
sachlich richtige Entscheidung mit diesem Gesetz getroffen 
haben unb feine sachlichen Gründe bagegen mehr vorzu- 
bringen haben, bann müssen wir als Synode bas Recht 
ber Entscheidung für uns in Anspruch nehmen unb gerabe 
dadurch bie Souveränität ber Synode praktizieren.

Wie Bruder Schmidt vorschlug, sollten wir abjtimmen, 
unb zwar so, das wir zunächst bie zusammenfassende Ab- 
stimmung über bie 2. Lesung abhalten. Anschliessend soll- 
ten wir eine zweite Abstimmung barüber vornehmen, ob 
wir bie 3. Lesung heute noch wünschen.

Wir brauchen ein Auseinandergehen ber Meinungen nicht 
Zu fürchten. Dadurch wirb es feinen Riz unter uns geben. 
Wenn bie Mehrheit wünscht, wir sollten jetzt bie letzte 
Entscheidung über biejes Gesetz noch nicht fällen, werben 
wir anberen bereit Jein, bamit bis zum Frühjahr zu 
warten.

Rac weiterer eingehender Aussprache über bas Vor- 
gehen bei ber Abstimmung, an ber sich bie Abgeordneten 
Frank, Klen, Schneider, Präsident Dr. Umhauer, Dr. Uhrig, 
Odenwald unb D. Dr. v. Dietze beteiligten, wurbe ber An- 
trag auf Vornahme einer britten Lesung angenommen.

Die bann oorgenommene Schluszabstimmung ber zweiten 
Lesung ergab bie einstimmige Annahme bes Gesetzes.

Präsident Dr. Amhauer: Es ist also jetzt eine brüte 
Lesung notwendig. Run müssen wir bie Frage entscheiden, 
wann bie britte Lesung unb Schluszabstimmung stattfindet.
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. �bgeothndet edjndber: 3d) beanttage, ba5 bie btttte 
-ßef ung unb 9lbftimmung bei bet nädjften 6t)nobe, alf o in
biet (ltillj,taljtstagung, ftattfinbien f oll. 

X>et �nttag mitb mit 20 gegen 16 Stimm n anse•
nommen.

�täfik>ent Dr. Umf)Cluer: !lann batf i� feftftellen, ba5
mit am 6djluä unf etet Xage.sotbnung angelangt finb.
3mat fann td) nid)t feftftellen, baä mit unfete �ufgabe
teftlos etfilllt ljaben, abet bas ift 3f)t eigenet �Bille ge::
mef en, aud) meinet. 3mmetljin ljabe td) ben .penn mot::
fi!}enben biet �usf d)ilff e unb ben .f)ettn metid)tetftattetn
unb allen, bie bas m.ott eigtiffen ljaben, fjet3Hdjft au
l>anfen filt tf)te au5etotbentltd) banfensmede IDlilf)e::
maltung. Unb id) fann nut ljoffen, baa mit im 3tilljja1)t,
menn mit uns miebet auf ammenfinben, bann au einet ein::
müttgen enbgültigen metabf d)iebung bief es mid)tigen
ilettungsgefe!}es fommen.

3m übtigen münf d)e id) 31jnen gute .f)eimfaljtt unb
gef unbes mteboetf efjen im �ptil oboet IDlai.

�bg,eotbnef.et .f)aub: &ljt neteljdet .f)ett �täfibent !
3d} möd)te im �amen bet 6gnobe 3ljnen unfeten f)eta::
Hd)en !lnnf ausfptedjen filt bie meife, bebäd)tige unb flug,e
Q,eitung unf etet 6tJnobe, bie bod} f eljt inef entlid)es bei::
gettagen ljat 3um ffielingen unfetet metatungen.

�täfibent Dr. Um�aun: 3d) banfe 3ljnen feljt. Unb
nun batf tdj ben .f)ettn ilanbesbtf d)of um fein 6djlu5mod
bitten.

ilanbesbifdjof D. tSenber: mtnn nod) niet0ig ID?inuten
f)etumgegangen finb, bann ift unfet fäbet ijteunb !Defan
3oeft 70 3aljte alt. <ts ift eine f djöne ffielegenljett, ba5 et
uns bie ID?öglid)feit gibt, iljm au biefem bef onbeten Xag

fd)on je�t unfete f)eralidJen &gen.smünfd)e au geben unb 
iljm au münf djen, ba{J ffiott über ben mtg, ben et n.od) not 
fidJ ljat, bas ilidjt bes neuen Xages fallen lajfe. 

dJ möd)te nid)t meljr niet jagen, nut btes, bau e5 uns 
miebet geljt, mie e» uns bisf)et immet auf ben 61Jn.oben 
gegnngen ift, baä mit am <tnbe �u banfen ljaben bafilt, 
baä O>ott miek>et einmn( ein munboet untet uns getan ljnt, 
unb baä er uns biefe <tinmüttgfeit, ntd)t bie <tinftimmig:: 
feit, abet bie <tinmütigfeit gefd)enft ljat. Unb bau mit in 
bief et 9iuf)e unb in bief et gegenf eittgen �naebietung biet 
3teif)eit eines <tf1tiftenmenfdjen bis aum 6djlu5 uerljatten 
fonnten, unb oljne jebe mittetfeit unb <tnttä.uf djung meg:: 
geljen, aud) menn fidj bet eine obet anbete es anbets t>&r:: 
geftellt ljat. !las mit ntd)t netgeff en, bie .f)auptf ad)e ift, 
baiJ ffiott uns eine munboetbate <tinljeit in bet IDlatetie 
gefdJenft ijat, unb bas angeftdjts bet gto5en mtmegung 
unb bet gwiJen ijtagen, bie auf uns eingebtungen �nb. 
Unb ttotbem ija.be idJ aud) feine 6otge, baä bies ange:: 
fangene ffletf nid)t itgenbmie auf bet 6ttede bleibt, unb 
baä mit biefe 3eitfpnnne mit aller inneren 9tuf)e nun �in:: 
neijmen unb batum bitten, bab alle bie .f)offnungen, bte 
mit biet (fönlegung bief et 3eitf panne uetbunben finb, mitf:: 
lidJ in <ttfüllung geljen, baä bie �8tilbet btau5en es in bie 
ted)te ffeijle fommen (nflen, baä fie batin nid)t etn {)eint; 
lid)es 3eid)en einet 6d)mäd)e unb Unfid)etf1eit, f onbetn 
mitflidj bie btiibedi• ffiebu.lb unb 9iildfid)tnaijme f)etaus:: 
ljöten. '.l)as liegt nid)t in unferet .f)anb, bas fann (t9i 
mad)en, unb mit beten batum, �U <tts mad)t. Unb bas 
moUen mit tun. 

ilnnbesbif d}of D. 13e�u h>tid)t bas 6djluägebet. 



Anlage 1

Vorlage des Erweiterten Evangelischen Oberkirchenrats
an die

Landessynode der Vereinigten Evangelisch-protestantischen Landeskirche Badens 
im Januar 1953.

Entwurf eines kirchlichen Gesetzes.

e

Die Leitung der Landeskirche betr.
Die Landessynode hat als kirchliches Gesetz 

beschlossen, was folgt:

1

Allgemeine Bestimmungen

§1
1. Die Leitung der Landeskirche ist ein Dienst 

an der Kirche, ihren Gemeinden und Gliedern. 
Dieser Dienst wird geleistet von. der Landes- 
synode, dem Landesbischof, dem Erweiterten 
Evang. Oberkirchenrat und dem Evang. Ober­
kirchenrat.

2. Wie aller Dienst in der Kirche gründet sich 
die Leitung der Landeskirche auf den Auftrag 
Jesu Christi und geschieht in dem Glauben, der 
sich gehorsam unter Jesus Christus stellt, den 
alleinigen Herrn der Kirche.

3. Die Leitung der Landeskirche ist geistlich 
und rechtlich eine unaufgebbare Einheit, wobei 
alles Recht allein dem Auftrag der Kirche zu 
dienen hat.

§ 2
Durch Kirchengesetz wird geregelt, welche 

Folgen Leitungshandlungen haben, die im Wi­
derspruch zu den in § 1 ausgesprochenen Grund­
sätzen stehen, und in welchem Verfahren sie an­
gefochten werden können.

n
Die Landessynode

§3
1. Die Landessynode ist eine Versammlung 

von Pfarrern, Aeltesten und anderen Gliedern
der Landeskirche. Die Synodalen haben aus
ihren Erfahrungen im kirchlichen Leben und aus 
ihrer besonderen Sachkenntnis heraus die Lan­
deskirche zu beraten und ihr im Dienst der Lei­
tung zu helfen.

2. Aufgabe der Landessynode ist insbeson­
dere
a) die Mitwirkung bei der Gesetzgebung,

b) die Mitsorge dafür, daß die Landeskirche in 
Lehre, Gottesdienst, Unterricht und Ordnung 
ihrem Auftrag gerecht wird,

c) die Wahl des Landesbischofs, der synodalen 
Mitglieder des Erweiterten Evang. Oberkir­
chenrats und der Stellvertreter derselben,

d) die Verabschiedung des Haushaltsplans und 
des Ergebnisses der Abhör der Landeskirchen­
rechnung,

e) die Beratung und Beschlußfassung über die 
Vorlagen des Erweiterten Evang. Oberkirchen­
rats, insbesondere über den Hauptbericht, 

f) die Genehmigung zur Einführung des Kirchen­
buches (Agende), des Gesangbuches und der 
Lehrbücher.

Bevor eine Vorlage über diese Bücher an 
die Landessynode geleitet wird, ist sie den
Bezirkssynoden zur Stellungnahme vorzu-
legen. Der Landessynode ist über die Stel­
lungnahme der Bezirkssynoden zu berichten.
3. Die Landessynode kann alle Angelegen­

heiten der Landeskirche in den Kreis ihrer Be­
ratungen ziehen und dementsprechend Wünsche 
und Anregungen an die übrigen Organe der 
Kirchenleitung richten. Die Landessynode ist 
keine Beschwerdeinstanz.

§ 4
1. Die Landessynode setzt sich zusammen

a) aus den nach der Wahlordnung von den Be- 
zirkssynoden zu wählenden Synodalen,

b) aus 14 vom Landesbischof nach Anhörung
des Erweiterten Evang. Oberkirchenrats zu 
berufenden Synodalen, darunter einem Mit­
glied der Evangelisch-theologischen Fakultät 
der Universität Heidelberg.
2. Die 14 zu berufenden Synodalen müssen die 

Befähigung zum Aeltestenamt haben. Unter 
ihnen sollen mindestens sieben Nichttheologen 
sein.

§5
.Die Amtsdauer der Landessynode beträgt 
6 Jahre und beginnt mit der ersten Tagung der 
Landessynode. Die Landessynode bleibt solange
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im Amt, bis die neu gewählte Synode zusam­
mentritt.

§ 6
Der Landesbischof beruft nach Abschluß der 

Wahl die Landessynode zu ihrer ersten Tagung 
ein und nimmt jedem Synodalen folgende feier­
liche Versicherung ab:

„Ich gelobe vor Gott, bei meinem Wir­
ken in der Synode, soviel Gott Gnade gibt, 
dahin mitzuarbeiten, daß die Kirche in 
allen Stücken wachse an dem, der das 
Haupt ist, Christus, und mich an die Ord­
nung der Landeskirche zu halten."

Der Landesbischof spricht die feierliche Ver­
sicherung vor, worauf jeder Synodale antwortet: 
„Ich gelobe es." Später eintretende Synodale 
werden vom Präsidenten der Landessynode ver­
pflichtet.

97
1. Die Synode prüft die Vollmacht ihrer Mit­

glieder und entscheidet darüber endgültig.
2. Sie wählt zu Beginn ihrer ersten Tagung für 

die Dauer ihrer Amtszeit aus ihrer Mitte einen 
Präsidenten und einen ersten und zweiten Stell­
vertreter, von denen nur einer ein Pfarrer sein 
soll, sowie mehrere Schriftführer.

3. Bis die Wahl vollzogen ist, führt der älteste 
Synodale als Alterspräsident den Vorsitz. Die 
beiden jüngsten Mitglieder der Synode sind 
Schriftführer.

§ 8
1. Die Verhandlungen der Landessynode sind 

für Mitglieder der Landeskirche öffentlich. Sie 
werden ausnahmsweise geheim durch Beschluß 
der Synode, wenn die Interessen der Landes­
kirche es erfordern.

2. Die Landessynode gibt sich eine Geschäfts­
ordnung.

§9
Gegen Beschlüsse der Landessynode, auch 

solche über Gesetze, kann der Evang. Ober­
kirchenrat Einspruch erheben, wenn er sie als 
nachteilig für die Landeskirche ansieht. Er hat 
dies noch während der Tagung, in welcher der 
beanstandete Beschluß ergangen ist, der Landes- 
synode unter Darlegung der Gründe mitzuteilen. 
Beharrt die Landessynode auf ihrem Beschluß, 
so kann der Evang. Oberkirchenrat, falls er sei­
nen Einspruch nicht fallen läßt, die nochmalige 
Behandlung und Abstimmung auf der nächsten 
Tagung der Landessynode verlangen. In diesem 
Falle ist der Vollzug des beanstandeten Be­
schlusses bis zur erneuten Beschlußfassung auf­
geschoben. Gegen den erneuten Beschluß der 
Landessynode kann der Evang. Oberkirchenrai 
nicht abermals Einspruch erheben.

§ 10
Die Landessynode tritt jedes Jahr auf Ein­

ladung ihres Präsidenten zu mindestens einer 
Tagung zusammen. Jede Tagung wird mit einem 
öffentlichen Gottesdienst eröffnet. Die letzte 
Tagung der Amtsdauer wird mit einem öffent­
lichen Gottesdienst geschlossen. Die Sitzun-

gen werden mit Gebet begonnen und beendet. 
Vor jeder Tagung werden die Gemeinden der 
Landeskirche aufgefordert, im Gebet der Landes- 
synode zu gedenken.

§ 11
1. Der Landessynode sind mindestens zwei­

mal während ihrer Amtszeit vom Evang. Ober­
kirchenrat nach vorheriger Beratung im Erwei­
terten Evang. Oberkirchenrat vorzulegen:
a) ein Hauptbericht, der über alles Wichtige, 

was auf kirchlichem Gebiet seit der Erstattung 
des letzten Hauotberichtes vorgekommen ist, 
Rechenschaft gibt;

b) die Rechnungen über die unter Verwaltung 
des Evang. Oberkirchenrats stehenden Stif­
tungen und Nachweisungen ihres Vermögens­
standes;

c) der Voranschlag der allgemeinen Ausgaben 
und Einnahmen sowie die Nachweisung über 
die Verwendung der allgemeinen Einnahmen.
2. Den Zeitpunkt dieser Vorlagen bestimmt 

der Erweiterte Evang. Oberkirchenrat.

III

Der Landesbischof
§ 12

1. Wie ein Pfarrer seine Gemeinde, so hat der 
Landesbischof die Landeskirche unter Gottes 
Wort und durch Gottes Wort zu leiten. Er kann 
in allen Gemeinden der Landeskirche Gottes­
dienste und geistliche Versammlungen abhalten.

2. Der Landesbischof erfüllt seinen Dienst der 
Leitung durch
a) brüderliche Beratung, Belehrung. Tröstung 

und Mahnung aller Diener im kirchlichen 
Amt und der Gemeinden. In diesem Dienst 
wird er von den theologischen Mitgliedern • 
des Evang. Oberkirchenrats und den Kreis­
dekanen unterstützt,

b) die Ordination der Pfarrer und Vikarinnen; 
solche Ordinationen kann er auch an andere 
Pfarrer übertragen,

c) die Berufung der Pfarrer und Dekane in ihr 
Amt nach den geltenden gesetzlichen Bestim­
mungen,

d) die geistliche Ausrichtung der Vor- und Wei­
terbildung der Pfarrer,

e) die Wahrnehmung des Wächteramtes dar­
über, daß in den Gemeinden in Gottesdienst, 
Seelsorge und Unterricht das Evangelium 
richtig verkündigt wird,

f) die Aufsicht über Kirchenvisitationen, 
g) die disziplinäre Aufsicht über die Mitglieder 

des Evang. Oberkirchenrats,
h) Hirtenbriefe,
i) die Anordnung besonderer Gottesdienste, 

k) die Einweihung von Kirchen,
1) die Verkündung kirchlicher Gesetze.

3. Weitere Aufgaben sind in anderen kirch­
lichen Gesetzen geregelt.
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§ 13
Der Landesbischof vertritt die Landeskirche 

im gesamten kirchlichen und im öffentlichen Le­
ben. Die Bestimmung des § 19 Abs. 2 i bleibt 
unberührt.

§ 14
1. Die Ernennung des Landesbischofs voll­

zieht der Erweiterte Evang. Oberkirchenrat auf 
Grund eines durch Mehrheitswahl zu bewirken­
den Vorschlages der Landessvnode. Bai der 
Wahl müssen mindestens drei Viertel aller Syno­
dalen anwesend sein.

2. Der Landesbischof wird in einem öffent­
lichen Gottesdienst in sein Amt eingeführt. Das 
Nähere wird durch eine Verordnung des Erwei­
terten Evang. Oberkirchenrats bestimmt.

3. Der Landesbischof wird auf Lebenszeit er­
nannt. Auf sein Dienstverhältnis finden die Ba­
stimmungen für das Dienstrecht der Pfarrer sinn­
gemäß Anwendung.

4. Der Landesbischof kann sein Amt nieder­
legen. Er tritt damit in den Ruhestand.

IV
Der Erweiterte Evang. Oberkirchenrat

§ 15
1. Der Erweiterte Evang. OberkirchenrSt ist 

dasjenige Organ der Landeskirche, welches Mit­
glieder der Landessynode, die Mitglieder des 
Evang. Oberkirchenrats und die Kreisdekane in 
ständiger Arbeit am Dienste der Leitung zusam­
menfaßt.

2. Der Erweiterte Evang. Oberkirchenrat hat 
insbesondere folgende Aufgaben:
a) er beschließt vorläufige kirchliche Gesetze, 

wenn diese dringend nötig und unaufschieb- 
bar sind, die Einberufung der Landessynode 
aber nicht möglich ist oder sich durch die Er­
heblichkeit der Sache nicht rechtfertigen läßt. 
Bei ihrer nächsten Tagung ist der Landes­
synode das Gesetz zur Entscheidung vorzu­
legen. Lehnt sie es ab. so tritt das Gesetz vom 
Zeitpunkt des Synodalbeschlusses an außer 
Kraft. Auf Grund des Gesetzes erworbene 
Rechte bleiben unberührt;

b) er ernennt den Landesbischof auf Grund der
Wahl der Landessynode,

c) er ernennt die Mitglieder des Evang. Ober­
kirchenrats, den Stellvertreter des Landes­
bischofs sowie das geschäftsleitende rechts­
kundige Mitglied des Oberkirchenrats nach 
Vorschlag des Landesbischofs;

d) er entscheidet über Beschwerden gegen Ver­
fügungen des Evang. Oberkirchenrats,

e) er kann die von dem kirchlichen Dienstge­
richt Bestraften begnadigen;

f) er erfüllt die in kirchlichen Gesetzen ihm zu­
gewiesenen weiteren Aufgaben.

§ 16
Der Erweiterte Evang. Oberkirchenrat besteht 

aus dem Landesbischof, dem Präsidenten der

Landessynode, 5 von der Landessynode zu wäh­
lenden Synodalen, den Mitgliedern des Ober­
kirchenrats und den Kreisdekanen. Der Landes­
bischof kann außerdem ein Mitglied der Evan­
gelisch-theologischen Fakultät der Universität 
Heidelberg in den Erweiterten Evang. Ober- 
firchenrat berufen. Es hat die gleichen Pflichten 
und Rechte wie die synodalen Mitglieder.

§ 17
1. Den Vorsitz führt der Landesbischof, sein 

Stellvertreter ist der Präsident der Landessynode. 
Bei Entscheidungen über Beschwerden gegen 
Verfügungen des Evang. Oberkirchenrats und 
bei Entscheidungen über die Zurruhesetzung 
von Geistlichen auf Grund des § 2 Ziff. 3, 4 u. 5 
des Gesetzes, die Zurruhesetzung und die Ruhe- 
standsbezüge der Geistlichen betr., in der Fas­
sung des Gesetzes vom 24. Oktober 1951 (VBl. 
S. 57) führt den Vorsitz der Präsident der Landes- 
synode, der auch die Entscheidung unterfertigt. 
Der Landesbischof ist berechtigt, auch in ande­
ren Fällen den Vorsitz an den Präsidenten der 
Landessynode zu übertragen.

2. Der Erweiterte Evang. Oberkirchenrat ist 
beschlußfähig, wenn mehr als die Hälfte aller 
Mitglieder und darunter mindestens 4 synodale 
Mitglieder anwesend sind.

3. Der Vorsitzende des Erweiterten Evang. 
Oberkirchenrats kann über einen schriftlich be­
gründeten Antrag, wenn Eile not tut und die 
alsbaldige Einberufung einer Sitzung des Erwei­
terten Evang. Oberkirchenrats untunlich ist, 
schriftlich abstimmen lassen. Der Antrag ist an­
genommen, wenn mehr als die Hälfte und dar­
unter mindestens 4 synodale Mitglieder zuge­
stimmt und nicht wenigstens 2 Mitglieder binnen 
einer Woche mündliche Beschlußfassung ver­
langt haben.

§ 18
Die Mitglieder des Erweiterten Evang. Ober­

kirchenrats sind über wichtige Ereignisse in der 
kirchlichen Leitung auf dem laufenden zu hal­
ten. Auf Verlangen ist ihnen über alle Ange­
legenheiten Auskunft zu geben. Sie sind befugt, 
Einsicht in die Akten zu nehmen. Sie haben das 
Recht, den theologischen Prüfungen beizu­
wohnen.

V
Der Evang. Oberkirchenraf

§ 19
1. Der Evang. Oberkirchenrat dient der Lei­

tung durch die laufende Verwaltung der Lan­
deskirche. Er ist zuständig für alle Dienstge­
schäfte, soweit diese nicht einem anderen Organ 
der Kirchenleitung zugewiesen sind.

2. Dem Evang. Oberkirchenrat obliegt insbe­
sondere
a) die Unterstützung des Landesbischofs bei 

der geistlichen Leitung der Landeskirche,
b) die Pflege und Förderung einer organischen 

Verbindung mit der Evangelischen Kirche in 
Deutschland und ihren Gliedkirchen,
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c) die oberste Leitung des Religionsunterrichts 
in Kirche und Schule,

d) die Aufsicht über die Tätigkeit der Bezirks- 
synoden und die Erteilung des Bezirkssyno- 
dalbescheides,

e) die Anordnung und Verbescheidung von 
Kirchenvisitationen, außerordentlichen Kir-
chenvisitationen und 
tionen.

Dekanatsvisita-von

f) die Aufnahme der Theologiestudenten, die 
Leitung der theologischen Prüfungen und 
die Aufnahme der Kandidaten unter die 
Pfarrkandidaten der Landeskirche auf Grund 
bestandener Prüfungen,

g) die Aufnahme von Theologen unter die 
Pfarrer der Landeskirche,

h) die Ausübung der Befugnisse, die der Kirche 
in Bezug auf das Praktisch-theologische Se­
minar zustehen,

i) die Vertretung der Landeskirche in allen 
Rechts- und Vermögensangelegenheiten,

k) die Wahrung und Weiterbildung der ge­
samten kirchlichen Ordnungen im Rahmen 
der Verfassung und der Kirchengesetze,

1) die Erlassung von Verwaltungsverordnun­
gen,

m) die Einstellung, Ernennung, Beförderung, 
(.Zurruhesetzung und Entlassung der kirch- 

ad liehen Beamten und Angestellten, 
on) die diszinlinäre Aufsicht über die Amtsfüh- 
-iewring und den Wandel der Geistlichen und 
tai Kirchenbeamten mit Ausnahme der Ober-
-ne kirchenräte, die dem Landesbischof unter-
-ißE stehen (vergl. § 12 Abs. 2 g),
o) die Erkennung von Dienstsirafen einschließ- 

nenlich der Dienstentlassung gegen unständige 
-0V Geistliche,
p) die Aufsicht über die Verwaltung des ört­

lichen Kirchenvermögens und das Recht der 
-edVertretung der Kirchengemeinden, die ihre 
Te Rechte ungenügend wahrnehmen,

q) die Verwaltung des Vermögens der Landes- 
kirche und der unmittelbaren Fonds wie auch 
der Pfründen,

r) die Anordnung von Landeskollekten,
s) die Aufsicht über das kirchliche Bauwesen,
t) die Entscheidung über Beschwerden gegen 

Verfügungen der unteren kirchlichen Dienst­
stellen,

u) die Vorbereitung der Landessvnode und die 
Ausarbeitung der Gesetzentwürfe.

-U6.I § 20
Der Evang. Oberkirchenrat besteht aus dem 

Ländesbischof und aus theologischen und rech s- 
kundigen Mitgliedern. Ein theologisches Mit­
glied ist der ständige Stellvertreter des Landes­
bischofs, ein rechtskundiges Mitglied verant­
wortlich für den geordneten Ablauf der Verwal-
tungsgeschäfte. 
ne. § 21
■ 1. Den Vorsitz im Evang. Oberkirchenrat führt 
der Landesbischof und im Falle seiner Verhinde-

rung sein ständiger Stellvertreter und im Falle 
von dessen Verhinderung das rechtskundige ge­
schäftsleitende Mitglied.

2. Der Evang. Oberkirchenrat faßt seine Ent­
schließungen durch Mehrheitsbeschluß. Bai 
Stimmengleichheit entscheidet die Stimme des 
Vorsitzenden.

§ 22
1. Die Oberkirchenräte werden auf Vorschlag 

des Landesbischofs durch den Erweiterten Evang. 
Oberkirchenrat auf Lebenszeit ernannt. Sie wer­
den in einem öffentlichen Gottesdienst in ihr 
Amt eingeführt. Das Nähere wird durch eine 
Verordnung des Erweiterten Evang. Oberkirchen­
rats bestimmt. Beim Eintritt in ihr Amt nimmt der 
Landesbischof ihnen folgende Verpflichtung ab:

„Ich gelobe vor Gott, daß ich die Grund- .
ordnung und die Gesetze der Vereinigten 
Evangelisch-protestantischen Landeskirche 
Badens unverbrüchlich halten, für ihre 
Wahrung und ihren Schutz jederzeit mit 
aller Kraft eintreten und meines Amtes mit 
aller Gewissenhaftigkeit, Unparteilichkeit 
und Gerechtigkeit walten werde."

2. Auf das Dienstverhältnis der theologischen 
Mitglieder des Evang. Oberkirchenrats finden 
die Bestimmungen des Dienstrechtes für Pfarrer 
sinngemäß Anwendung. Das Dienstve-hältnis 
der rechtskundigen Mitglieder des Evang. Ober- 
kirchenrats richtet sich nach dem kirchlichen Be­
amtenrecht.

3. Der Landesbischof kann jedes Mitglied des
Evang. Oberkirchenrats aus dringenden Grün-
den des Dienstes nach Anhörung des Erweiter- 
ten Evang. Oberkirchenrats in den Ruhestand 
versetzen. Eine weitere Verwendung regelt ein 
besonderes kirchliches Gesetz. *

VI

Die Gesetzgebung der Kirche

§ 23
1. Die Gesetzgebung hat das Recht der Kirche 

zur Geltung zu bringen.
2. Das Recht der Kirche muß sich in seinen 

Grundsätzen an der Heiligen Schrift nach dem 
Verständnis der in der Unionsurkunde aufge­
führten Bekenntnisschriften ausrichten.

3. Der Bekenntnisstand kann nicht auf dem 
Wege der Gesetzgebung festgelegt werden. Er 
ist vielmehr Grund und Grenze der Gesetz-
gebung.

§ 24
Durch Gesetze werden insbesondere geregelt 

a) die Grundordnung (Verfassung) der Landes­
kirche,

b) die Ordnung des kirchlichen Amtes,
c) die Ordnung des kirchlichen Lebens ein­

schließlich der Gottesdienstordnung,
d) die Ordnung der kirchlichen Zucht, 
e) die Ordnung der Visitationen (des Besuchs­

amtes).
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§ 25
Kirchengesetze werden von der Landes- 

synode beschlossen auf Grund von Gesetzesent­
würfen, die entweder von dem Erweiterten 
Evang. Oberkirchenrat oder aus der Mitte der 
Landessynode eingebracht werden. Aendern die 
Gesetze die Grundordnung, so bedürfen sie einer 
Mehrheit von zwei Drittel der Synodalen bei An­
wesenheit von mindestens drei Viertel aller 
Synodalen.

§ 26
1. Die Gesetze werden von dem Landes­

bischof durch Unterschrift vollzogen und von 
ihm im Gesetzes- und Verordnungsblatt der Lan­
deskirche verkündet. Sie treten, wenn in dem 
einzelnen Gesetz nichts anderes bestimmt ist, 
mit dem 8. Tage nach dem Ausgabetage des Ge­
setzes- und Verordnungsblattes in Kraft.

2. Die Bestimmung des § 9 dieses Gesetzes 
bleibt unberührt,

Vn
* Uebergangsbestimmungen

§ 27
1. Dieses Gesetz tritt am 

Kraft.
1953 in

2. § 5 des Gesetzes gilt auch für die zur Zeit 
im Amt befindliche Landessynode.

3. Der Abschnitt IV der Kirchenverfassung, 
das kirchliche Gesetz vom 1. 6./1. 7. 1933 über 
den vorläufigen Umbau der Kirchenverfassung

(VBI. S. 69/82) und das kirchliche Gesetz vom 
1. 6./1. 7. 1933 über die Zuständigkeit des Landes­
bischofs, des Oberkirchenrats und des Erweiter­
ten Oberkirchenrats (VBI. S. 71/82) sowie alle an­
deren zur Abänderung von Bestimmungen des 
Abschnitts IV ergangenen Gesetze treten, soweit 
dies noch nicht der Fall ist, außer Kraft.

4. § 30 der Wahlordnung erhält folgende Fas­
sung:

Die Landessynode besteht aus
a) den von den Bezirkssynoden aus ihrer Mitte

zu wählenden Landessynodalen, 
ein Drittel Pfarrer sind,

von denen

b) 14 vom Landesbischof nach Anhörung des Er­
weiterten Evang. Oberkirchenrats zu berufen­
den Synodalen, davon 1 Mitglied der Evang.- 
theologischen Fakultät der Universität Hei­
delberg. Die 14 zu berufenden Synodalen 
müssen die Befähigung zum Aeliestenamt 
haben. Unter ihnen sollen mindestens 7 Nicht­
theologen sein.
5. In § 31 Abs. 1 der Wahlordnung ist hinzu­

zufügen:
Bei der Berechnung des Drittels (§ 30 

Buchst, a) ist die Zahl erforderlichenfalls auf­
zurunden.
6. Der Oberkirchenrat wird mit der Durchfüh­

rung dieses Gesetzes beauftragt.

Dieses Gesetz wird hiermit verkündet.
arlsruhe, den 1953.

.Der Landesbischof:

Begründung

I
1. Eine rechtlich-gesetzliche Gestaltung der Lei­

tung der Landeskirche kann nicht nur eine 
Zusammenstellung sein von Bestimmungen, 
die nach Herkommen und jetzt für zweck­
mäßig Befundenem zu formulieren sind, son-
dem muß und dies in erster Linie - vom
Grundsätzlichen her ausgerichtet werden.

Im Neuen Testament wird die Kirche als 
der Leib Christi bezeichnet. Wir sind die 
Glieder an diesem Leib, an dem Christus das 
Haupt ist. Oder wir sind die Reben am Wein­
stock, der Christus ist, wir sind die Schafe 
der Herde, deren Hirte Christus ist. In diesen 
und noch anderen Bildern des Neuen Testa­
ments ist für die Kirche eindeutig gesagt, daß 
sie Christus-Herrschaft ist. Ist Christus 
aber der Herr der Kirche, dann kann es kein an­
derer sein. Die Kirchengewalt geht allein von 
Christus aus, und wer sie irgendwie handhabt, 
kann dies nur in Unterstellung unter Christus 
als Dienst tun. Hier liegt ein entscheidender 
Unterschied der Kirche gegen alle anderen 
Sozialgebilde in dieser Welt, wie Staat, Ge­
meinde und andere Körperschaften. Ein 
Recht der Kirche, das richtig sein will, muß 
von diesem Tatbestand ausgehen.

Man wird nun aber fragen: Ist denn diese 
Christus-Herrschaft auch rechtlich irgendwie 
darstellbar, liegt sie nicht außerhalb aller 
irdischen menschlichen Kategorien, zu denen 
das Recht zählt? Demgegenüber ist aber fol­
gendes zu bemerken: Christus wirkt durch 
den Heiligen Geist in seinem Wort in den 
Herzen der Menschen den Glauben. Hier sei 
das schöne Wort aus der Apologie IV, das die 
Kirche umschreibt, angeführt: „Aber die 
christliche Kirche ist nicht nur eine Gemein­
schaft äußerer Dinge und Bräuche, sondern 
ist vor allem eine Gemeinschaft des Glaubens 
und des Heiligen Geistes in den Herzen." 
Dieser Glaube nun äußert sich in der Haltung 
der Einzelnen und in der Lehre der Kirche. 
Hier wird die Christus-Herrschaft auch äußer­
lich existent, und die rechtliche Ordnung der 
Kirche muß sich danach richten.

2. Diese Erkenntnisse finden im Entwurf ihren 
Ausdruck in $ 1 Abs. 1 u. 2. In Abs. 3 dieses 
Paragraphen wird der Meinung begegnet, 
die auf eine Trennung zwischen einer „un­
sichtbaren" Kirche einer rein im Geistigen, 
Spirituellen, vorhandenen Gemeinschaft und 
einer rechtsverfaßten Kirche, einem Kirchen- 
tum hinzielt, eine Auffassung, die, ins Letzte
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ausgezogen, dahin führen kann, daß die 
rechtliche Ordnung und Verwaltung schließ­
lich auch von kirchenfremden Stellen nach 
außerkirchlichen Grundsätzen aufgestellt und 
durchgeführt werden könnte. Gewiß ist die 
konkrete Kirchengemeinde und Landeskirche 
als solche nicht der Leib Christi. Aber in
ihnen gewinnt etwas von der gliedhaften
Verbundenheit des lebendigen Christus mit 
den Gläubigen Gestalt und nimmt eine Ord­
nung an, die in dieser Zeit bis zur Wieder­
kunft Christi auch in den Kategorien des 
Rechts sich auswirken muß. Es ist nicht daran, 
daß das Rechtlich-Institutionelle, für die 
Kirche, verstanden als Leib Christi, etwas 
Gleichgültiges, Nebensächliches oder gar 
wesensfremdes Anderes wäre, daß zwischen 
dem Heiligen Geist und dem Recht ein Ent­
weder-Oder besteht. Die Kirche als göttlich- 
menschliche Realität lebt von Christus und 
seinem Wort, lebt vom Heiligen Geist und 
gestaltet sich in Aeußerungen dieses Lebens, 
in Ordnungen, die sich im Rechtlichen aus­
wirken. Das ist der Sinn dessen, was in § 1 
Abs. 3 ausgedrückt ist (zu § 1 des Entwurfs 
vergleiche auch Barmer Theologische Erklä­
rung Ziff. 4).

3. In § 2 ist vorgesehen, daß ein Rechtsbehelf 
geschaffen werden soll für den Fall, daß Lei­
tungshandlungen vollzogen werden, die dem 
Herrschaftsanspruch Christi zuwiderlaufen. 
Nehmen wir an, die Kirche erläßt eine Anord­
nung, wonach Kirchenältester nur werden 
kann, wer einer gewissen politischen oder 
weltanschaulichen Richtung angehört, die 
ausdrücklich oder versteckt Christus ablehnt 
oder vergleichgültigt. Oder etwas Entspre­
chendes wird für die Zulassung zum geist­
lichen Amt bestimmt. Dann wäre die Nich­
tigkeit einer solchen Anordnung in einem 
noch zu bestimmenden Verfahren festzustel­
len. Es muß zugegeben werden, daß es nicht 
leicht ist, einen solchen Tatbestand und die 
sich daran knüpfenden Folgen zu umschrei-
ben und das Durchführungsverfahren zu
regeln. Es wäre zu erwägen, ob die Bestim­
mung in § 2 nicht in eine Kann-Vorschrift zu 
ändern wäre. Sie hätte dann immer noch die 
nicht zu unterschätzende Bedeutung, daß 
zum Ausdruck kommt: Die Landeskirche ist 
bereit, gegen jede Entwicklung ihrer Ord­
nung, welche sich gegen die Christusherr- 
schaft wendet, Front zu machen.

II

1. Kirchen1eitung im Sinne des Gesetzes 
ist nicht die Bezeichnung für ein bestimmtes 
in seiner Zuständigkeit besonders herausge­
hobenes Einzelorgan der Landeskirche, wie 
etwa die Landessynode oder der Erweiterte 
Evang. Oberkirchenrat, wie dies andere 
neuere Kirchenverfassungen haben, sondern, 
wie aus § 1 Abs. 1 des Entwurfs deutlich wird, 
das Zusammenwirken der dort aufgeführten

Organe, diese gedacht als eine Einheit, die 
aufgegliedert ist in einzelne Zuständigkeiten.

2. Welches ist nun aber der letzte Rechtsgrund 
für diese Kirchenleitung, oder, in der Sprache 
der Reformatoren, für das „Kirchenregiment"? 
Woher entnimmt es seine Autorität, woher 
das Recht, die Dinge zu ordnen und Gehor­
sam zu verlangen? Ist der Ungehorsam gegen 
eine Anordnung des Kirchenregiments nur 
eine Regelwidrigkeit wie die Uebertretung 
einer Straßenpolizeiordnung oder eine Sün­
de? Solche Fragen haben nicht nur» die Re­
formatoren, sondern auch die Theologen und 
Juristen des 19. Jahrhunderts von Schleier­
macher angefangen über Höfling, Kliefoth, 
Vilmar und Th. Harnack, von Fr. J. Stahl über 
Richter zu Sohm und Kahl hin tief bewegt. 
Bei der Beratung und Entschließung über die­
sen Gesetzentwurf dürfen diese Fragen, die für 
die Tagesarbeit der Leitung und Verwaltung 
der Landeskirche von grundsätzlicher Bedeu­
tung sind, nicht außer Betracht bleiben.

Die Confessio Augustana (CA), die, abge­
sehen von Art. 10 in unserer Landeskirche 
Geltung hat, überschreibt ihren Art. XIV 
„Vom Kirchenregiment" und sagt: „Vom 
Kirchenregiment wird gelehrt, daß niemand 
in der Kirchen öffentlich lehren oder predi­
gen oder Sakrament reichen soll, ohne or­
dentlichen Beruf." Schon hier wird klar, daß 
die CA unter „Kirchenregiment" allein das 
geistliche Amt versteht. Eindeutig geht 
das auch aus Art. XXVIII hervor. „Von der 
Bischöfe Gewalt", oder im lateinischen Text: 
„De potestate Ecclesiastica", wo es u. a. heißt: 
„Deshalben ist das bischöfliche Amt nach 
göttlichen Rechten: Das Evangelium predi­
gen, Sünd vergeben, Lehr urteilen und die 
Lehr, so dem Evangelium entgegen, verwer­
fen und die Gottlosen, dero gottlos Wesen 
offenbar ist, aus christlichen Gemeine aus­
schließen ohn menschliche Gewalt,

alleinsondern durch Gottes
Wort." Diese Stelle ist zugleich ein Beleg 
dafür, daß nach evangelischer Lehre das 
geistliche Amt von Gott eingesetzt, gött­
lichen Rechtes ist, wie dies auch
in Art. V CA ausgesprochen ist, wo es heißt:

erlangen, hat Gott das„Solchen Glauben zu
Predigtamt eingesetzt, Evangelium und Sakra­
ment gegeben .. " Soweit also Kirchenlei­
tung geistliches Amt ist (Abschn. III d. Entw.), 
ist ihr Rechtsgrund eindeutig im Neuen Testa-
ment und in den Bekenntnissen der Kirche 
gesichert.

Aber Kirchenregiment umfaßt doch noch 
anderes. Und wenn man in den Tagesbetrieb 
einer kirchlichen Leitungsstelle hineinschaut, 
möchte man sagen, daß der größere Teil der 
täglich anfallenden Aufgaben nicht auf dem 
Gebiet liegt, für dessen Bewältigung das 
geistliche Amt berufen ist. Die Sorge um die 
wirtschaftliche und rechtliche Ordnung, die 
vielfältigen Personalfragen und anderes
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mehr sind es doch, die hauptsächlich ein 
Kirchenregiment beschäftigen. Und sie sind 
nichts Belangloses. Gewiß lebt eine Kirche 
nicht vom Recht und vom Geld, aber sie 
lebt auch nicht ohne dies. Daß die CA 
gewissermaßen nur nebenher diesen Teil 
des Kirchenregiments erwähnt, hat wohl mit 
seine Ursache darin, daß diese Dinge schon 
um 1530 zur Zeit der Abfassung der CA in 
die Hand des Landesherrn, der weltlichen
Obrigkeit, übergingen. Im Vorwort zum Un­
terricht der Visitatoren wendet sich Luther 
1528 an den Landesherrn und bittet ihn, die 
Anordnung der Visitationen zu übernehmen, 
aber nicht als einen Teil seiner obrigkeit­
lichen Gewalt, sondern um „der Liebe Amt" 
willen, das er als Christ seinen Mitchristen 
gegenüber auszuüben hat. Jedenfalls haben 
dann sehr bald die staatlichen Konsistorien 
die Sorge für diesen „weltlichen" Teil des 
Kirchenregiments übernommen. So sehr die 
Frage die Theologen und Juristen der fol­
genden Jahrhunderte beschäftigt hat, mit 
welchem Recht der Landesherr und seine 
Konsistorien diese Befugnisse ausüben, so ist 
sie heute, nachdem das landesherrliche Regi­
ment weggefallen ist, doch ohne Bedeutung. 
Umso bedeutsamer aber ist, darüber nachzu­
denken, worauf sich der Teil des Kirchen- 
regimenis, der nicht Inhalt des geistlichen 
Amtes ist, stützt.

Es liegt heute zu nahe, hier staats-
rechtliche Gedanken Hilfezu zu
nehmen, wie dies unsere Kirchenverfas­
sung von 1919 auch getan hat, in der 
z. B. stand: „Die Landessynode als kirch­
liche Volksvertretung ist die Inhaberin der 
der Landeskirche innewohnenden Kirchen­
gewalt." Dieser § 93 ist durch das kirch­
liche Umbaugesetz vom 1. 6./1. 7. 1933 (VBl. 
S. 69/82) aufgehoben worden. Aber auch wenn 
man nicht unmittelbar staatliches Verfas­
sungsrecht kopiert, so kann man doch etwa 
folgendermaßen konstruieren: Die Kirche ist 
eine Gemeinschaft von Christen, die sich zu­
sammenfindet zur Pflege ihres religiösen 
Glaubens. Wie eine andere Gemeinschaft 
setzt sie im Wege bestimmter Wahlverfahren 
aus ihrer Mitte Organe heraus. Das geistliche 
Amt wird wohl als auf göttlichem Recht 
fußend angesehen, aber die Berufung in 
dieses Amt erfolgt auf genossenschaftlichem 
Weg. Das Kirchenregiment leitet seine legi­
timation einzig und allein daher ab, daß es 
von dieser christlichen Gemeinschaft einge­
setzt wird, die es auch wieder entfernen kann, 
ganz wie die zeitlich und örtlich verschiede­
nen Meinungen dies verlangen. Wir glauben 
aber nicht, daß diese Sicht der Dinge dem 
gerecht wird, was das Neue Testament von 
der Kirche sagt, weil in dieser Betrachtungs­
weise allzu sehr von dem Einzelnen ausge­
gangen wird. Für diese Auffassung ist zuerst 
der Einzelne da, der dann mit Gleichgesinn­
ten die Kirche schafft. Der organschaftliche

Gedanke, wonach der einzelne Christ nur 
existent ist als Glied am Ganzen, als Glied 
am Leibe Christi, dessen Haupt Christus ist, 
bleibt außer Wirksamkeit.

Auch hier gibt die CA einen wichtigen 
Fingerzeig. Bei der Betrachtung darüber, ob 
die Bischöfe Macht haben, Zeremonien in der 
Kirche aufzurichten, wird, nachdem klarge­
stellt ist, daß sie diese kraft des von Gott ge­
stifteten geistlichen Amtes nicht haben und 
infolgedessen auch die Gewissen nicht bin­
den können, doch die Zulässigkeit einge­
räumt, kraft menschlichen Rechtes solche 
Ordnungen zu setzen. Es heißt in der CA 
XXIII, 55: „Solche Ordnung gebührt der 
christlichen Versammlung um der Liebe 
und des Friedens willen zu halten 
und den Bischöfen und Pfarrherren in diesen 
Fällen gehorsam zu sein und dieselben sofern
zu halten, daß einer den anderen nicht
ärgere, damit in der Kirchen keine Unord­
nung oder böses Wesen sei." Hier kommt der 
neutestamentliche Befund ganz anders zur 
Auswirkung, als in der vorher angestellten 
Betrachtung im Anschluß an den früheren 
§ 93 Abs. 1 KV. Die Liebe, die caritas, 
das verbindende Band im Leibe Christi ist 
letztlich der Grund für das Kir­
chenregiment und für den Gehorsam 
gegenüber demselben. Um der Liebe und um 
der Ordnung willen hat die Kirche sich Lei­
tungsorgane geschaffen und dürfen diese 
Organe Gehorsam fordern.

Ob es noch nötig ist, zur geistlichen und
damit auch zur rechtlichen Begründung des * 
Kirchenregiments, soweit es nicht geistliches 
Amt ist, auch auf das 4. Gebot hinzuweisen, 
wie dies z. B. Theodosius Harnack: Die 
Kirche, ihr Amt. ihr Regiment. Abschn. 131, 
tut, mag hier dahingestellt bleiben.

Jedenfalls ergibt sich soviel, daß eine bib­
lisch-bekenntnismäßige Begründung für das 
Kirchenregiment, auch soweit es über das 
geistliche Amt hinausgeht, möglich ist. Und 
von dieser Begründung geht dieser Entwurf 
aus.

3. Danach kann die Landessynode nicht an­
gesehen werden als eine Repräsentation des 
Kirchenvolkes, sondern als eine Versamm­
lung (communio) von Pfarrern, Aeltesten und 
anderen Gliedern der Kirche, die aus einer1 
bestimmten Sachkenntnis heraus und mit 
einer bestimmten Zuständigkeit organschaft- 
lich ihren Dienst an der Kirche tut in Unter­
stellung unter Christus. Die Synodalen wer­
den gewiß in einem bestimmten Wahlver- 
fahren ausgelesen. Daß dabei Vorsorge ge­
troffen ist, daß Kirchenglieder aus möglichst 
dem ganzen Gebiet der Landeskirche zur 
Synode kommen, ist nur sachgemäß. Die 
Synodalen mögen sich auch als „Vertreter" 
von Kirchenbezirken fühlen. Sie sind dies 
aber auch im rechtlichen Sinn nicht und 
waren es auch schon nach der Verfassung
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von 1919 nicht, in der in § 94 ähnlich wie in 
den Staatsverfassungen bestimmt ist: „Die 
Mitglieder der Landessynode sind Vertreter
der ganzen Landeskirche und an Aufträge
und Weisungen nicht gebunden, vielmehr 
verpflichtet, nach eigener Ueberzeugung 
ihre Stimme abzugeben!0 Heute braucht eine 
solche Bestimmung in den Entwurf nicht 
mehr aufgenommen zu werden, weil aus der 
Stellung der Landessynode als einer Mitge­
hilfin im Dienste unter Christus an seiner 
Kirche Gedanken aus einer Bindung an Auf­
träge von Menschen gar nicht aufkommen 
können.

4. Zu § 3 Abs. 3, le’zter Satz
Es ist durchaus sachgemäß, daß die Lan- 

dessynode als eine Versammlung von erfah­
renen Christen auch Anliegen der Landes­
kirche, die nicht vom Oberkirchenrat vor­
gebracht werden, in den Kreis ihrer Bera­
tungen zieht. Es ist aber nicht sachent­
sprechend, daß die Landessynode auch noch

6. Zu § 5
Da die Synodalen nicht mehr wie bei der 

unmittelbaren Wahl alle an einem bestimm­
ten Tag gewählt werden, ihre Wahl durch 
die einzelnen Bezirkssynoden vielmehr inner­
halb mehrerer Wochen oder Monate erfolgt, 
ist es notwendig, den Beginn ihrer Amtszeit 
auf einen bestimmten Tag festzusetzen.

7. Zu § 9
Nach § 108 KV kann die Kirchenregierung 

die Landessynode auflösen. Das 
Umbaugesetz und das Zuständigkeitsgesetz 
von 1933 sagen darüber nichts. Tatsächlich ist 
die Landessynode 1934, als sie sich der Ein­
gliederung in die Deutsche Evang. Kirche 
widersetzte, mit den Stimmen der „Deutschen 
Christen" aufgelöst worden. Auch die ein­
schlägigen Gesetze, die seit 1945 ergangen
sind, enthalten keine Bestimmungen, aus

Beschwerdeinstanz ist, d. h. daß sie vom
Oberkirchenrat und vom Erweiterten Evang. 
Oberkirchenrat ergangene Entscheidungen 
rechtlich wirksam aufhebt und abändert. 
Schon technisch ist es schwierig, in einem
Gremium von 49 oder mehr Mitgliedern
jedem einzelnen die oft verwickelte Sach- 
und Rechtslage so vorzulegen, daß er wirk­
lich in der Lage ist, eine richtige Entschei­
dung zu treffen. Aber ganz abgesehen davon 
wirkt ja die Landessynode durch ihre 6 syno­
dalen Mitglieder bei den Beschwerden gegen 
Entscheidungen des Oberkirchenrais nach 
§ 15 des Entwurfs mit, sodaß die Schaffung 
einer dritten Instanz wirklich ein Zuviel ist.

5. a) Zu § 4 Abs. la
Hier ist in Abweichung von der Wahlord­

nung § 30 Buchstabe a die Zahl 39 nicht mehr 
aufgenommen. Wird die Zahl der Kirchen­
bezirke vermehrt, wie es etwa geschieht, 
wenn der Kirchenbezirk Baden-Baden wieder 
errichtet oder die Teilung der Kirchenbezirke 
Homberg oder Konstanz vorgenommen wird, 
dann muß sich auch die Zahl der von den 
Bezirkssynoden zu entsendenden Synodalen 
steigern. Um hier nicht immer wieder dieses 
Gesetz ändern zu müssen, ist es geboten, von 
der Benennung einer bestimmten Zahl Ab­
stand zu nehmen. Das Wahlgesetz muß dem­
entsprechend auch geändert werden, was in 
§ 27 des Entwurfs vorgesehen ist.

denen man eindeutig entnehmen könnte, ob 
auch heute noch eine Auflösung der Landes- 
synode möglich ist oder nicht. Im Kleinen 
Verfassungsausschuß wurde die Frage ein­
gehend besprochen mit dem Ergebnis, eine 
Auflösung der Landessynode in dem 
neuen Leitungsgeseiz nicht vor zusehe n. 
Entsteht zwischen dem Evang. Oberkirchen­
rat und der Landessynode eine Meinungsver­
schiedenheit, die von so grundsätzlicher Art 
ist, daß der Evang. Oberkirchenrat glaubt, die 
Entscheidung der Landessynode nicht hin­
nehmen zu können, weil er in ihr eine Gefähr­
dung der Landeskirche sieht, dann soll ihm 
nicht die Möglichkeit offen stehen, die Lan- 
dessynode aufzulösen, sondern, wie § 9 dies 
im einzelnen regelt, Bedenken gegen die 
Entscheidung zu erheben mit der Maßgabe, 
daß sie in der nächsten Tagung der Landes- 
synode noch einmal überprüft werden muß. 
Beharrt die Landessynode bei der zweiten 
Beratung auf ihrem ursprünglichen Beschluß, 
dann erlangt die Entscheidung endgültige 
Rechtskraft. Zur Klarlegung sei dem noch fol­
gendes beigefügt: Wenn die Synode zwar 
ihren Beschluß etwa der Form nach abändert, 
der Sache nach aber auf ihrem Standpunkt 
bestehen bleibt, dann gilt das gleiche. Aen- 
deri sie an dem sachlichen Inhalt, erachtet 
der Evang. Oberkirchenrat aber immer noch 
die Entscheidung als für die Landeskirche 
nachteilig, so kann er erneut Beanstandungen 
erheben. Dann ist die Entschließung wie-
derum auf eine weitere Tagung 
schieben.

zu ver-

b) Zu § 4 Abs. 1b
Gegenüber dem bisherigen Recht soll die 

Zahl der vom Landesbischof zu berufenden 
Mitglieder der Landessynode von 10 auf 14 
erhöht werden. Damit soll einem Verlangen 
des Evang. Arbeiterwerkes Rechnung ge­
tragen werden, das darum bittet, dem Arbei­
terstand angehörende Kirchenglieder aus den 
größeren Städten noch mehr beiziehen zu 
können, als dies bisher möglich war.

1. Zu § 12 m
Das Amt des Landesbischofs ist sei­

ner theologischen und daher auch rechtlichen 
Natur nach nichts anderes als das Pfarramt, 
dessen Sprengel aber hier die Landeskirche 
ist. Wie das Gemeindepfarramt einen zwie­
fachen Kreis der Aufgaben hat, einmal das 
von Gott eingesetzte Predigiamt und dann 
die allein auf menschlichem Recht beruhende 
verwaltungsmäßige Leitung der Kirchenge-
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meinde zusammen mit dem Kirchengemein­
derat, so verhält es sich auch mit dem landes­
bischöflichen Amt. Es ist einmal geist­
liche Leitung der Landeskirche 
durch Gottes Wort, und es ist die Teil­
nahme an der verwa1tungsmäßi-
gen, jurisdiclionellen Leitung
der Landeskirche zusammen mit den dazu be­
rufenen Organen.

2. Zu $ 14 Abs. 3
Der Landesbischof wird auf Lebens­

zeit ernannt. Dem Geiste der Verfassung 
von 1919 entsprach es, in § 126 Abs. 4 u. 5 
(Fassung von 1924) vorzusehen, daß der Kir­
chenpräsident und die Mitglieder des Evang. 
Oberkirchenrats durch die Landessynode 
mit zwei Drittel Mehrheil aus dringenden 
Gründen des Dienstes in den Ruhestand ver­
setzt werden konnten. Diese Bestimmung ist 
schon durch das Gesetz von 1933 beseitigt 
worden. Auch jetzt ist in § 14 Abs. 3 des Ent­
wurfs vorgesehen, daß der Landesbischof auf 
Lebenszeit ernannt wird, d. h. daß er mit 
seiner Berufung durch den Erweiterten Evang. 
Oberkirchenrat in ein versorgungsberech- 
tigies Dienstverhältnis einiritt und von keiner 
Seite her abberufen werden kann. Im Kleinen 
Verfassungsausschuß ist eingehend die 
Frage geprüft worden, was geschieht aber, 
wenn ein Landesbischof aus irgendwelchen 
Gründen für die Landeskirche nicht mehr 
tragbar ist. Es brauchen hier wohl die ein­
zelnen Möglichkeiten nicht besonders be­
schrieben zu werden. Einige Fälle, wie kör­
perliches oder geistiges Unvermögen, den 
Anforderungen des Amtes nachzukommen, 
finden ihre rechtliche Erledigung dadurch, 
daß künftig auf das Dienstverhältnis des Lan­
desbischofs das Dienstrecht der Pfarrer An­
wendung finden wird. Bis jetzt galten für den 
Landesbischof und alle Mitglieder des Evang. 
Oberkirchenrats die Normen des kirchlichen 
Beamtenrechts. Diese Unstimmigkeit soll jetzt 
beseitigt werden. Der Landesbischof ist 
dienstrechtlich künftig wie ein Pfarrer zu be­
handeln. Wie dieser kann er in entsprechen­
der Anwendung des § 2 des Gesetzes, die 
Zurruhesetzung und die Ruhestandsbezüge 
der Geistlichen betr., unter gewissen Voraus­
setzungen auch ohne sein Ansuchen in den 
Ruhestand versetzt werden, wie er auch ge­
gebenenfalls disziplinarisch zur Verantwor­
tung gezogen werden kann.

IV
1. Zu § 16

Die mögliche Berufung eines Mitglie­
des der Theol. Fakultät Heidelberg in den

berkirchen-Erweiterten Evang.
rat ist bereits vorgesehen durch das kirch­
liche Gesetz vom 3. 11. 1949 (VBI. S. 50). Diese 
Berufung macht das Mitglied nicht zum Syno­
dalen; an den Tagungen der Synode nimmt 
es aber wie die Mitglieder des Evang. Ober­
kirchenrats und die Kreisdekane teil.

2. Zu § 17 Abs. 1
Der Landesbischof ist Vorsitzender

des Evang. berkirchenrats und
des Erweiterten Evang. berkir-
chenrats. An diesem geltenden Recht hält 
auch der Entwurf fest. In dem Kleinen Verfas- 
sungsausschuß ist darauf hingewiesen wor­
den, daß, wenn der Erweiterte Evang. Ober­
kirchenrat über die Beschwerde gegen eine 
Entscheidung des Evang. Oberkirchenrats 
entscheidet, es die Beteiligten merkwürdig 
berühren würde, daß der gleiche Vorsitzende 
in beiden Instanzen die Verhandlung führt 
und möglicherweise auch die Entscheidung 
ausfertigi. Aehnliche Erwägungen können 
auch angesiellt werden, wenn in dem Ver­
fahren nach § 2 Ziff. 3—5 des Gesetzes, die 
Zurruhesetzung und die Ruhestandsbezüge 
der Geistlichen betr., vom Erweiterten Evang. 
Oberkirchenrat ein Pfarrer wider seinen 
Willen in den Ruhestand versetzt wird auf 
Antrag des Evang. Oberkirchenrats. Diesen 
Bedenken soll nach dem Entwurf, wie ihn der 
Kleine Verfassungsausschuß verabschiedet 
hat, dadurch Rechnung getragen werden, daß 
in den genannten Fällen der Vorsitz an den 
Präsidenten der Landessynode, der ja Mit­
glied des Erweiterten Evang. Oberkirchenrats 
ist, übergeht. Auch der Erweiterte Evang. 
Oberkirchenrat hat sich im Einvernehmen mit
dem Landesbischof dieser Fassung 
schlossen.

3. Zu $ 18 Saiz 2 u. 3

ange-

Die synodalen Mitglieder des Erweiterten 
Evang. Oberkirchenrats und die Kreisdekane 
sind befugt, Einsicht in die Akten zu 
nehmen und den theologischen Prüfungen 
anzuwohnen. Damit erhalten sie nicht das 
Recht, irgendwie Einzelanordnungen in der 
Verwaltung zu geben oder an den Beratun­
gen der Prüfungskommission ieilzunehmen, 
wenn sie nicht aus anderen Gründen der 
Prüfungskommission selbst angehören. Die 
Durchführung der Verwaltung durch Erlaß 
einzelner konkreter Anordnungen gegenüber 
den Pfarrern und den kirchlichen Beamten 
kann nur durch den Evang. Oberkirchenrat 
geschehen, soll nicht in der Verwaltung die 
Gefahr einer Verwirrung heraufbeschworen 
werden. Wird z. B. Akteneinsicht verlangt, so 
ist die Anordnung der Vorlage dieser Akten 
durch ein Mitglied des Evang. Oberkirchen­
rats zu veranlassen.

Zu § 22
Auch die

V

berkirchenräte werden
ernannt. Welche Bedeu-auf Lebenszeit

tung dies hat, ist ausgeführt unter III 2 bei der 
Ernennung des Landesbischofs auf Lebenszeit. 
Auch die Oberkirchenräte, ob Theologen oder 
Juristen, sollen künftig in einem Gottesdienst in 
ihr Amt eingeführt werden. Der Erweiterte 
Evang. Oberkirchenrat hat über das Verfahren 
eine Durchführungsverordnung zu erlassen.
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Die theologischen Mitglieder werden wie der 
Landesbischof künftig dem Dienstrecht der Pfar­
rer unterstellt, während die rechtskundigen Mit­
glieder wie die übrigen kirchlichen Beamten 
unter kirchlichem Beamtenrecht stehen. Die Be­
soldung unterliegt der gleichen Regelung wie 
bisher. Die Stellen des Landesbischofs und sämt­
licher Mitglieder des Evang. Oberkirchenrats mit 
der dazu gehörigen Besoldung sind im Haus­
haltsplan aufzuführen, bis eine kirchliche Besol­
dungsordnung für Pfarrer und Beamte ergeht. Bei 
Beratung des § 22 Abs. 3 im Erweiterten Evang. 
Oberkirchenrat ist die Frage aufgeworfen wor­
den, ob für die Zurruhesetzung der Oberkirchen­
räte durch den Landesbischof nicht die Zustim­
mung des Erweiterten Evang. Oberkirchenrais 
verlangt werden sollte. Der Erweiterte Evang. 
Oberkirchenrat hat sich aber schließlich für die 
ursprüngliche Fassung des Entwurfs entschieden.

Um zu ermöglichen, daß ein auf diese Weise 
in den jüngeren Lebensjahren ausscheidendes 
Mitglied des Evang. Oberkirchenrats wieder 
in einem Pfarramt oder im kirchlichen Verwal­
tungsdienst verwendet werden kann, ge­
gebenenfalls auch gegen seinen Willen, soll ein 
noch zu erlassendes Gesetz die Voraussetzungen 
und Folgen einer solchen Wiederverwendung 
regeln.

VI

1. In diesem Abschnitt sind die Bestimmungen 
über die Gesetzgebung der Kirche 
zusammengestellt, und, soweit sie bisher fehl-
ten, ergänzt. Es ist bekannt, wie umstritten die | ausdrücklich festzusetzen. 
Beziehungen von Kirche und Recht sind. In
welchem Ausmaß kann die Ordnung der 
Evangelischen Kirche in Rechtssätze gefaßt 
werden? In der Katholischen Kirche ist bei­
spielsweise die gesamte Ordnung der Sakra­
mente im 3. Buch — Sachenrecht — des Cic. 
in nicht weniger als 422 canones gesetzlich 
geregelt. Inwieweit kann hier in unserer 
Kirche die Gesetzgebung eingreifen, wie sie 
es für die Konfirmation in dem Gesetz vom 
25. 7. 1914 (VBl. S. 94) in der Abänderung des 
Gesetzes vom 11. 7. 1930 (VBl. S. 45) in einem 
bestimmten Umfang getan hat? Eine Richt­
linie. inwieweit und mit welcher Wirkung in 
der Evangelischen Kirche von Menschen ge­
setztes Recht erlassen werden kann, dürfte 
sich aus Art. XV CA ergeben. Der Kleine Ver­
fassungsausschuß hat sich auch mit dieser 
Frage befaßt, aber geglaubt, von der Auf­
nahme eines richtungweisenden Satzes in das 
Gesetz Abstand nehmen zu sollen.

2. Dem § 23 Abs. 1 liegt die Erkenntnis zu 
Grunde, daß die Kirche eine aus ihrem We­
sen sich ergebende bestimmte Ordnung hat, 
daß ihr ein bestimmtes Recht eigen ist. Auf­
gabe des Gesetzgebers ist es, dieses Recht in 
Normen zu fassen, es seiner Art entsprechend 
zu entwickeln und in Geltung zu setzen.

Diese Ordnung ist in ihren Grundlinien zu 
erkennen aus der Heiligen Schrift nach dem

Verständnis der Bekenntnisse der Kirche 
(Abs. 2).

In Abs. 3 des § 23 ist der Satz des gemei­
nen evangelischen Kirchenrechts wiederholt, 
daß das Bekenntnis nicht Gegenstand der Ge­
setzgebung sein kann.

3. In $ 24 sind nun beispielsweise einige Ge­
biete aufgeführt, die der rechtlichen Regelung 
zugängig sind. Unsere Landeskirche befaßt 
sich seit längerer Zeit mit der Frage einer 
kirchlichen Lebensordnung, die sie dringend 
benötigt. Hierbei ist schon gefragt worden, 
ob diese Lebensordnung ein Gesetz ist, also 
Rechtssätze enthält, oder ob sie eine andere 
Natur hat. Wir meinen, daß das erstere der Fall 
ist, und eine ganze Anzahl evangelischer Lan- 
deskirchen haben durch Gesetz die Dinge, die 
in einer solchen Lebensordnung zu regeln 
sind, im einzelnen geordnet. Jedenfalls haben 
die Landeskirchen im 16. und 17. Jahrhundert 
keine Bedenken getragen, durch Kirchenord­
nungen Bestimmungen über die kirchliche 
Zucht und das kirchliche Leben, ja über die 
Lehre und den Kultus festzusetzen und diese 
kirchlichen Ordnungen in Gesetzesform zu 
publizieren.

Die Aufzählung in § 24 ist nur beispiels­
weise, wie sich aus dem Wort „insbesondere" 
deutlich ergibt. vn

Zu § 27 Abs. 1
Die Bedeutung des Gesetzes läßt es als zweck-

mäßig erscheinen, den Tag der Inkrafttretung

Zu $ 27 Abs. 2
Um jedem Mißverständnis zu begegnen, ist 

hier ausdrücklich gesagt, daß § 5 des Gesetzes 
auch auf die zur Zeit im Amt befindliche Lan- 
dessynode Anwendung findet. Da die erste Ta­
gung dieser Synode am 2. März 1948 begann, 
läuft ihre Amtsdauer nach § 5 des Entwurfs mit 
dem 1. 3. 1954 ab. Sollten bis dahin noch nicht 
alle Bezirkssynoden die Landessynodalwahl ge­
tätigt haben, so bleiben die bisherigen Synoda­
len auch über diesen Tag im Amt, bis die letzte 
Wahl rechtsgültig erfolgt ist.
Zu § 27 Abs. 3

Wird der Entwurf als Gesetz in Kraft treten, 
dann sind damit die Bestimmungen des IV. Ab­
schnittes der Kirchenverfassung, die seit 1919 
vielerlei Abänderungen und Ergänzungen erfah­
ren haben, außer Kraft gesetzt. Schon um der 
Uebersichtlichkeit halber ist es daher nötig, in 
einem neu gefaßten Gesetz, wie dieser Entwurf
es vorsieht, die Materie zur Darstellung zu
bringen.
Zu $ 27 Abs. 4 u. 5

Wie oben unter II 5 a im einzelnen begrün­
det, muß die Wahlordnung in § 30 abgeändert 
werden und § 31 Abs. 1 einen Zusatz erhalten, 
um die Zahl der zu wählenden Pfarrer bei einer 
durch zwei nicht teilbaren Zahl der Laiensyno­
dalen eindeutig klarzustellen.

%



Anlage 2

Vorlage des Erweiterten Evangelischen Oberkirchenrats
an die

Landessynode der Vereinigten Evangelisch-protestantischen Landeskirche Badens 
im Januar 1953.

Entwurf eines kirchlichen Gesetzes.

Entschädigung für Teilnahme an Bezirkssynoden und Pfarrkonferenzen hetr.
Die Landessynode hat als kirchliches Gesetz 

beschlossen, was folgt:
§ 1

1. Die Teilnehmer an den Versammlungen 
der Bezirkssynoden und Pfarrkonferenzen erhal­
ten neben dem Ersatz der Reiseauslagen eine 
feste Tagesgebühr von 5.- DM. Die am Ort der 
Tagung wohnenden Teilnehmer an den genann­
ten Versammlungen erhalten die Hälfte dieser 
Gebühr.

2. In denjenigen Fällen, in denen infolge 
allzu großer Entfernung des Dienstsitzes vom 
Tagungsort oder aus anderen besonderen durch 
die Teilnahme an der Versammlung verursach­
ten Gründen die Rückkehr an den Ort des
Dienstsitzes am gleichen Tag nicht mehr mög­
lich ist, wird zu obiger Tagesgebühr von 5.- DM 
ein Uebernachtungsgeld in gleicher Höhe ver-
gütet.

3. Den Teilnehmern an den Bezirkssynoden
wird für einen etwaigen Verdienstausfall, der 
ihnen durch die Teilnahme an den Tagungen 
entsteht, eine angemessene besondere Entschä­
digung gewährt.

§ 2
Der aus der vorstehenden Gebührenregelung 

sich ergebende Aufwand für die Bezirkssynoden 
ist von der Landeskirche (Evang. Landeskirchen­
kasse), derjenige für die Pfarrkonferenzen von 
den Kirchenbezirken (Bezirkskirchenkassen) zu 
tragen.

§ 3
1. Dieses Gesetz tritt mit seiner Verkündung 

in Kraft. Mit dem gleichen Zeitpunkt wird das 
kirchliche Gesetz, die Gebühren für Teilnahme 
an den Bezirks-, Pfarr- und Schulsynoden sowie 
an den Pfarrkonferenzen betr., vom 25. 5. 1928 
(VBI. S. 40) in der Fassung der kirchlichen Ge­
setze vom 29. 9. 1931 (VBI. S. 100) und vom 23. 4. 
1932 (VBI. S. 52) aufgehoben.

2. Der Evang. Oberkirchenrat wird mit dem 
Vollzug dieses Gesetzes beauftragt.

Dieses Gesetz wird hiermit verkündet.

Kar1sruhe,den

Der Landesbischof:

1953.

Begründung:

Gemäß dem kirchlichen Gesetz vom 25. 5. 
1928 (VBI. S. 40) erhielten die Teilnehmer an den 
Versammlungen der Bezirkssynoden und Pfarr­
konferenzen neben dem Ersatz der Reiseauslagen 
ein festes Tagegeld von 5. RM. In denjenigen 
Fällen, in denen aus besonderen, durch die Teil­
nahme an der Versammlung verursachten Grün­
den oder infolge allzu großer Entfernung die 
Rückkehr an den Wohnort am gleichen Tage 
nicht mehr möglich war, wurde neben dem 
Tagegeld ein Uebernachtungsgeld von 5.- RM 
gewährt. Im Zusammenhang mit den nach 1930 
einsetzenden Notverordnungen und Gehaltskür­
zungen wurde die Zahlung des obigen Tage­
geldes auf Grund des kirchlichen Gesetzes vom 
23. 4. 1932 (VBI. S. 52) mit Wirkung vom 1. 4. 1932 
eingestellt. Das Uebernachtungsgeld wurde 
durch das kirchliche Gesetz vom 29. 9. 1931 (VBI. 
S. 100) auf 4.- RM ermäßigt.

Nachdem sich die wirtschaftlichen Verhält­
nisse inzwischen völlig verändert haben, besteht 
keine Veranlassung mehr, den Teilnehmern an 
den obigen Versammlungen das früher ge­
währte Tagegeld weiterhin vorzuenthalten. Mit 
dem vorstehenden Gesetz soll deshalb der alte 
Zustand wieder hergestellt werden. Hiernach 
würden die Teilnehmer an den Versammlungen 
wieder ein festes Tagegeld von 5.— DM erhalten 
und in besonderen Fällen daneben noch ein 
Uebernachtungsgeld in gleicher Höhe.

Das Gesetz vom 25. 5. 1928 (VBI. S. 40) sah 
auch eine Entschädigung vor für die Teilneh­
mer an den Pfarrsynoden und Schulsynoden. 
Nachdem solche in absehbarer Zeit nicht mehr 
statifinden werden, kann sich das neue Gesetz 
auf die Gewährung der Entschädigung für die 
Teilnehmer an den Bezirkssynoden und Pfarr­
konferenzen beschränken.



Anlage 3

Vorlage des Erweiterten Evangelischen Oberkirchenrats
an die

Landessynode der Vereinigten Evangelisch - protestantischen Landeskirche Badens 
im Januar 1953.

Entwurf eines kirchlichen Gesetzes.

(Az. 10/0)

Die Errichtung einer Evangelischen Kirchengemeinde Elzach betr.
Die Landessynode hat mit staatlicher Geneh­

migung als kirchliches Gesetz beschlossen, was
folgt:

Artikel 1
Die Mitglieder der Landeskirche, welche auf 

den Gemarkungen der bürgerlichen Gemeinden 
Elzach, Biederbach, Katzenmoos, Niederwinden, 
Oberwinden und Yach wohnen, werden mit 
Wirkung vom 1. April 1953 zu einer Kirchenge­
meinde Elzach zusammengeschlossen, deren 
Kirchspiel die genannten Gemarkungen umfaßt.

Artikel 2
Die Evang. Kirchengemeinde Elzach soll 

durch eine besondere Satzung gemäß § 38 KV

mit der Evang. Kirchengemeinde Prechial zu 
einer Gesamtkirchengemeinde Prechtal-Elzach 
vereinigt werden, in welcher die Kirchenge­
meinde Elzach Filialkirchengemeinde der Kir­
chengemeinde Prechial wird.

Artikel 3
Die Evang. Kirchengemeinde Elzach wird 

dem Kirchenbezirk Emmendingen zugeteilt.

Karlsruhe, den 1953.

Der Landesbischof:

Begründung:

Die Mitglieder der Landeskirche in den Ge­
meinden Elzach, Biederbach, Katzenmoos, Nie­
derwinden, Oberwinden und Yach wurden 
durch eine kirchliche Satzung vom 29. 8. 1921 
gemäß §§ 48 und 49 der Kirchenverfassung zu 
einer Diasporagemeinde Elzach zusammenge­
schlossen. Bis zum Jahre 1947 wohnten in diesem 
Gebiet, das dem Pfarramt Prechial zur Dienstver- 
sehung zugeteilt ist, insgesamt nur etwa 70 Evan­
gelische. Durch die Ansiedlung von Flüchtlin­
gen wuchs die Diasporagemeinde dann in den 
letzten fünf Jahren auf über 500 Seelen an, so­
daß der bisherige Gottesdienstraum, ein gemie­
teter Gasthaussaal, nicht mehr ausreichie. Um 
dieser Not abzuhelfen und der weitverzweigten
Diaspora einen geistlichen Mittelpunkt zu
geben, entschloß sich die Gemeinde zum Bau 
einer Diaspora-Kapelle. Das Gelände dafür stellte 
die Stadt Elzach zur Verfügung. Mit Hilfe einer 
Landeskollekte und beträchtlichen Beihilfen 
des Lutherischen Weltbundes und der Landes-

kirche konnte die Kapelle erstellt und an Pfing­
sten 1952 eingeweiht werden.

Angesichts dieser Entwicklung der Gemeinde 
hat der Kirchenvorstand die Errichtung einer 
Evang. Kirchengemeinde Elzach beantragt, die 
das Gebiet der bisherigen Diasporagemeinde 
umfassen soll. Die neue Kirchengemeinde soll 
Filialgemeinde von Prechtal werden (Artikel 2 
des Gesetzentwurfs), sodaß an der Dienstver- 
sehung durch das Pfarramt Prechtal nichts ge­
ändert wird. Durch die Erhebung zur Kirchen­
gemeinde soll die Gemeinde zugleich die Mög­
lichkeit erhalten, Ortskirchensteuer einzuführen, 
auf deren Erhebung sie infolge ihrer vermehrten 
Aufgaben und Ausgaben und zur Abzahlung 
ihrer Bauschulden dringend angewiesen ist.

Die Vorläufige Landesregierung von Baden- 
Württemberg hat in ihrer Sitzung vom 14. 10. 
1952 die nach Art. 1 und 11 Abs. 1 des Orts- 
kirchensteuergesetzes erforderliche Staatsgeneh­
migung zur Errichtung der Evang. Kirchenge­
meinde Elzach erteilt.



Anlage 4

Vorlage des Erweiterten Evangelischen Oberkirchenrats
an die

Landessynode der Vereinigten Evangelisch-protestantischen Landeskirche Badens 
im Januar 1953.

Entwurf eines kirchlichen Gesetzes.

(Az. 10/0)

Die Errichtung einer Evangelischen Kirchengemeinde Seelbach betr.
Die Landessynode hat mit staatlicher Geneh­

migung als kirchliches Gesetz beschlossen, was 
folgt:

Artikel 1
Die Mitglieder der Landeskirche, welche auf 

den Gemarkungen der bürgerlichen Gemeinden 
Seelbach, Dörlinbach, Kuhbach, Prinzbach, Rei­
chenbach, Schönberg, Schuttertal, Schweighau­
sen und Wittelbach wohnen, werden mit Wir­
kung vom 1. April 1953 zu einer Kirchenge­
meinde Seelbach zusammengeschlossen, deren 
Kirchspiel die genannten Gemarkungen umfaßt.

Artikel 2
Die Evang. Kirchengemeinde Seelbach soll 

durch eine besondere Satzung gemäß § 38 KV

mit der Evang. Kirchengemeinde Lahr zu einer 
Gesamtkirchengemeinde Lahr - Seelbach ver­
einigt werden, in welcher die Kirchengemeinde 
Seelbach Filialkirchengemeinde der Kirchenge­
meinde Lahr wird.

Artikel 3
Die Evang. Kirchengemeinde Seelbach wird 

dem Kirchenbezirk Lahr zugeieilt.

Dieses Gesetz wird hiermit verkündet.

K ar 1sruhe, den

Der Landesbischof:

1953.

2

Begründung:

In den 9 Gemeinden des Schuttertales, die in 
Artikel 1 aufgeführt sind, wohnten bis 1947 nur 
etwas über 200 Evangelische, die dem Geistlichen
der 2. Stiftspfarrei in Lahr zur kirchlichen Be-
treuung zugewiesen waren. Durch den Zuzug 
von Flüchtlingen wuchs die Zahl der Glaubens­
genossen inzwischen auf etwa 760 an. Die Auf­
gaben des kirchlichen Dienstes wurden infolge­
dessen so umfangreich, daß die Dienstversehung 
von Lahr aus nicht mehr genügte und im Jahre 
1949 zusätzlich ein Pfarrdiakon eingesetzt wer­
den mußte. Dieser hat seinen Sitz in Seelbach 
und versieht im Auftrag und unter der Aufsicht 
des Pfarrers der 2. Stiftspfarrei in Lahr den ge­
samten Pfarrdienst in diesem Gebiet. Kirchen­
eigene Räume sind bisher nicht vorhanden. In 
Seelbach soll aber demnächst ein Gottesdienst­
raum erstellt werden. Der Bauplatz hierfür ist | 
bereits erworben.

Die 9 Diasporaorte sind bis jetzt noch nicht 
zu einer Gemeinde (Diasporagemeinde oder Kir­
chengemeinde) zusammengefaßt. Der Aeltesten- 
kreis Seelbach und das zuständige Pfarramt 
haben daher um Errichtung einer Evang. Kir­
chengemeinde Seelbach gebeten. Nach der 
Seelenzahl und dem Umfang des Dienstes ist 
diese Bitte durchaus berechtigt.

Die neue Kirchengemeinde soll Filialge­
meinde- von Lahr werden (Artikel 2 des Gesetz­
entwurfs). Eine geistliche Stelle wird in Seel­
bach nicht errichtet. Den Pfarrdienst versieht 
der Pfarrdiakon wie bisher.

Die Landesregierung von Baden-Württem­
berg hat in ihrer Sitzung vom 11. 11. 1952 die 
nach Artikel 1 und 11 Abs. 1 des Ortskirchen­
steuergesetzes erforderliche Staatsgenehmigung 
zur Errichtung der Evang. Kirchengemeinde 
Seelbach erteilt.



Anlage 5

Vorlage des Erweiterten Evangelischen Oberkirchenrats
an die

Landessynode der Vereinigten Evangelisch - protestantischen Landeskirche Badens 

im Januar 1953.*)

Entwurf eines kirchlichen Gesetzes.

Die Abordnung von Pfarrern auf andere Pfarrstellen betr.

Die Landessynode hat als kirchliches Gesetz 
beschlossen, was folgt:

§ 1
Ein auf einer Pfarrei ständig angestellter Pfar­

rer kann vorübergehend zur Versehung des Pfarr­
dienstes einer oder mehrerer Gemeinden auf 
eine andere Pfarrstelle abgeordnet werden, wenn 
diese Pfarrstelle auf eine andere Weise nicht 
versehen werden kann.

§ 2
1. Die Abordnung erfolgt durch den Evang. 

Oberkirchenrat nach Anhörung des abzuordnen­
den Pfarrers.

2. Die Rechte, die dem Pfarrer aus seiner plan­
mäßigen Anstellung auf seiner Pfarrei erwachsen 
sind, werden durch die Abordnung auf eine an­
dere Pfarrei nicht berührt.

§ 3
Für die Zeit der Abordnung erhält der Pfarrer 

eine angemessene Trennungsentschädigung als

Ersatz für seine erhöhten Aufwendungen. Der In­
haber der Pfarrwohnung der zu versehenden Ge­
meinde ist verpflichtet, die für die Unterbringung 
des abzuordnenden Pfarrers erforderlichen 
Räume nebst Einrichtung zur Verfügung zu stel­
len. Eine gleiche Verpflichtung trifft auch den 
abzuordnenden Pfarrer, falls zur Durchführung 
einer geordneten Versehung seiner Gemeinde 
Wohn- oder Arbeitsräume in seinem Pfarrhaus 
benötigt werden. Falls eine Einigung in diesen 
Fragen zwischen den Beteiligten nicht erzielt
wird, entscheidet verbindlich der Evang. Ober­
kirchenrat.

§ 4
Dieses Gesetz tritt am 1. Februar 1953 in Kraft.

Dieses Gesetz wird hiermit verkündet.

Kar1sruhe,den

Der Landesbischof:

1953.

Begründung:

Das kirchliche Gesetz vom 17. Mai 1943 (VBI. 
S. 29) sieht in § 1 vor, daß ein auf einer Pfarrei 
ständig angestellter Geistlicher zur Versehung 
einer anderen Pfarrstelle abgeordnet werden 
kann, wenn deren Inhaber oder Verwalter zum 
Wehrdienst oder zu einer sonstigen Kriegsver­
wendung eingezogen und eine andere Ver­
sehung der Gemeinde nicht möglich ist. Dieses 
Gesetz, das der Kirchenleitung die Möglichkeit 
gab, die durch den Krieg bedingten Notstände 
bei der Ausrichtung des Pfarrdienstes zu be­
heben, ist 6 Monate nach Kriegsende außer Kraft 
getreten. Aber gleich Ende 1945 zeigte sich, daß

der Notstand noch keineswegs behoben war, so­
daß unterm 5. September 1946 (VBI. S. 29) ein Ge­
setz erlassen werden mußte, in welchem erneut 
die Möglichkeit der Abordnung zur Behebung 
dringlichster Mißstände vorgesehen war. Dieses 
Gesetz war aber nur befristet bis zum 31. August 
1947 erlassen.

Leider ist es auch heute immer noch nicht 
möglich, den Anforderungen der Gemeinden 
nach geistlicher Versorgung und dem in den 
letzten Jahren stark angewachsenen Bedarf an
Religionslehrern restlos nachzukommen, weil der 

an Theologen nicht ausreicht. Es mußZugang

*) Die Vorlage wird dem Erweiterten Evang. Ober­
kirchenrat zu Beginn der Tagung der Landessynode 
noch vorgelegt werden.



ebenso mit ernster Sorge festgestellt werden, daß 
dieser Zustand in absehbarer Zeit sich nichi bes­
sern wird. So entsteht immer wieder einmal die 
Situation, daß eine Pfarrstelle oder eine Reli­
gionslehrerstelle unversehen da ist, und die Kir­
chenleitung sich keinen anderen Rat mehr weiß, 
als den Pfarrer einer Gemeinde, die vorüber­
gehend auch von der Nachbarschaft aus ver­
sorgt werden könnte, zu bitten, in die Lücke ein­
zuspringen. In manchen Fällen findet diese Bitte 
auch Gehör, in manchen Fällen stößt sie aber 
auch auf Ablehnung. Die Kirchenleitung er­
achtet es daher für erforderlich, daß die nötigen 
Rechtsunterlagen geschaffen werden, um äußer­
stenfalls auch einen Pfarrer gegen seinen Willen 
zu einem solchen unerläßlich nötigen Aushilfs­
dienst heranziehen zu können. Die Bestimmung 
des § 52 KV, die lautet 

„Der Pfarrer ist verpflichtet, auf Anordnung 
des Oberkirchenrats neben seinen ordent-

1 

liehen Amtsgeschäften auch andere geistliche 
Verrichtungen und Aufgaben im Dienste der 

Landeskirche zu übernehmen, soweit seine 
Kraft und die Interessen seiner Gemeinde dies 
gestatten", 

genügt nichi. Es wird daher notwendig sein, ein 
Gesetz, wie es der Entwurf vorsieht, zu erlassen. 

Die §§ 1 u. 2 bedürfen wohl keiner besonde­
ren Erläuterung. 

Zu § 3 Satz 2 u. 3 ist zu bemerken, daß es 
nicht außer dem Bereich des Möglichen liegt, 
daß der Inhaber der Pfarrwohnung der zu ver­
sehenden Pfarrstelle sich ohne überzeugenden 
Grund sperrt, dem abzuordnenden Pfarrer einen 
Wohn- und Arbeitsraum zur Verfügung zu stel­
len, obwohl dies dem Wohnungsinhaber zuge­
mutet werden kann. Es wird zweckmäßig sein, 
auch eine gleiche Verfügung dem abgeordneten 
Pfarrer hinsichtlich seiner Pfarrwohnung aufzu­
erlegen. Es darf füglich erwartet werden, daß 
von diesen Bestimmungen kaum Gebrauch ge­
macht werden muß. Es ist aber gut, wenn sie vor­
handen sind, um einem unberechtigten Wider­
streben den Boden zu entziehen. 

i 




